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I. Allgemeines 

Das Finanzministerium erstellte die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 auf der 

Grundlage des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012 

und 20131. Die Haushaltsrechnung legte es mit Schreiben vom 15.12.2014 (Drs. 17/2611) dem 

Landtag gemäß Artikel 69 der Niedersächsischen Verfassung und § 114 Abs. 1 Satz 1 der Lan-

deshaushaltsordnung (LHO) vor und übersandte sie gemäß Artikel 70 Abs. 1 der Niedersächsi-

schen Verfassung dem Landesrechnungshof (LRH) zur Prüfung. 

Der LRH fasst das Ergebnis seiner Prüfung nach § 97 Abs. 1 LHO jährlich für den Landtag zu-

sammen, soweit es für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesregierung und für ihre 

Entlastung wegen der Haushaltsrechnung und des Nachweises über das Vermögen und die 

Schulden von Bedeutung sein kann. Diese Bemerkungen leitet er dem Landtag und der Lan-

desregierung zusammen mit der nach § 97 Abs. 6 LHO beizufügenden Denkschrift mit weiteren 

Prüfungsergebnissen zu. 

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 erfasst in Abschnitt I Einnahmen und Aus-

gaben und in Abschnitt II Vermögen und Schulden sowie eingegangene Verpflichtungen. Sie 

enthält alle Angaben, die nach dem Gesetz für die Entlastung der Landesregierung erforderlich 

sind. 

Der Jahresbericht des LRH (Bemerkungen und Denkschrift) enthält neben Feststellungen zum 

Haushaltsjahr 2013 auch solche über frühere oder spätere Haushaltsjahre. 

Auf Inhalt und Umfang des Berichts wirkt sich zwangsläufig aus, dass die Prüfung sich auf 

Schwerpunkte beschränken musste und selbst dort nur stichprobenweise möglich war. Die 

Häufigkeit, mit der einzelne Ressorts im Jahresbericht erwähnt sind, rechtfertigt somit keine ge-

nerellen Rückschlüsse auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung in deren Verwaltungszwei-

gen. 

Die Erörterungen mit der Verwaltung sind nicht in allen Fällen abgeschlossen. 

  

                                                

1 Haushaltsgesetz 2012/13 vom 09.12.2011 (Nds. GVBl. S. 475), Gesetz zur Rückführung der Nettoneuverschuldung 
2012 und 2013 vom 06.12.2012 (Nds. GVBl. S. 523), Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/13 (Zweites 
Nachtragshaushaltsgesetz 2013) vom 28.08.2013 (Nds. GVBl. S. 221) und Gesetz über die Errichtung eines „Sonder-
vermögens zur Nachholung von Investitionen durch energetische Sanierung und Infrastruktursanierung von Landesver-
mögen“ vom 11.12.2013 (Nds. GVBl. S. 297). 
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II. Bemerkungen zur Haushaltsrechnung gemäß 

§ 97 Abs. 2 Nr. 1 LHO 

1. Abschluss der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 

Das Finanzministerium hat den Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2013 in der Haushalts-

rechnung wie folgt dargestellt: 

    Einnahmen Ausgaben 

€ € 

a) Nach dem Landeshaushaltsgesetz 2013 beträgt 
das Haushaltssoll 27.199.028.000,00 27.199.028.000,00 

b) Hinzu treten die aus dem Hj. 2012 übernommenen 
Haushaltsreste 1.482.227.744,92 1.482.227.744,92 

c) Summe der Sollbeträge (a) und der aus dem 
Haushaltsjahr 2012 übernommenen Haushalts-
reste (b) 28.681.255.744,92 28.681.255.744,92 

d) Nach der Haushaltsrechnung 2013 betragen   

aa) § 82 Buchstabe 1 a die Ist-Einnahmen 27.170.825.565,31  

bb) § 82 Buchstabe 1 b die Ist-Ausgaben  27.170.825.565,31 

e) Zu den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben treten die 
am Schluss des Haushaltsjahres 2013 verbliebe-
nen Haushaltsreste, die auf das Haushalts-
jahr 2014 übertragen wurden 1.488.034.091,98 1.488.034.091,98 

f) Summe der Ist-Beträge (d) und der am Schluss 
des Haushaltsjahres 2013 verbliebenen Haus-
haltsreste (e) 28.658.859.657,29 28.658.859.657,29 

g) Gegenüber der Summe der Sollbeträge und der 
aus dem Haushaltsjahr 2012 übernommenen 
Haushaltsreste (c) beträgt die   

aa) Mindereinnahme 22.396.087,63  

bb) Minderausgabe  22.396.087,63 

h) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2013 
(§ 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO) 0,00 

Die Daten des Finanzministeriums zu den Einnahmeresten des Haushaltsjahres 2013 von 

1.488.034.091,98 € bestehen aus den Positionen 

• Einnahmerest aus nicht ausgeschöpften Nettokreditermächtigungen 1.397.872.468,73 € 

und 

• sonstige Einnahmereste 90.161.623,25 €. 
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2. Belege 

Der LRH beanstandet den vom Finanzministerium aus nicht ausgeschöpften Nettokrediter-

mächtigungen gebildeten Einnahmerest von 1.397.872.468,73 €. 

Abweichend von der Rechtsauffassung des Finanzministeriums ist dieser Einnahmerest nicht 

ausschließlich durch Kreditermächtigungen belegt, die mit den Regelungen in § 13 Abs. 2 

Satz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) und in § 18 Abs. 2 Satz 3 LHO in Einklang 

stehen, vgl. im Einzelnen die Ausführungen zu Nr. 3. 

Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen von Finanzministerium und LRH fußen in der unter-

schiedlichen Auslegung der vorgenannten Normen: § 13 Abs. 2 Satz 1 HGrG und § 18 Abs. 2 

Satz 3 LHO gebieten nach Auslegung des LRH, die Dauer der Kreditermächtigungen für De-

ckungskredite (= Nettokreditermächtigungen) und für Tilgungskredite (= Refinanzierungs-/ 

Umschuldungskredite) getrennt zu beurteilen. 

Das Finanzministerium trennt diese Kreditermächtigungen nicht, sondern fasst sie zusammen. 

Mit jeder Kreditaufnahme „verbraucht“ es zunächst die Nettokreditermächtigung. Bei einem 

jährlichen Refinanzierungsvolumen von 5 Mrd. € bis 10 Mrd. € läuft die Verfallsregelung damit 

ins Leere. 

Das Ministerium hat die streitigen Kreditermächtigungen bisher nicht benötigt. Es hat in keinem 

Jahr höhere Kredite aufgenommen, als ihm nach der jeweiligen Nettokreditermächtigung und 

der Nettokreditermächtigung des Vorjahres gestattet war. Ein Verstoß gegen Artikel 71 der Nie-

dersächsischen Verfassung liegt also nicht vor. 

Dem Gebot der Wirtschaftlichkeit (§ 7 LHO) folgend hat das Finanzministerium im Rahmen der 

Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts innere Kassenkredite, z. B. Bestände der Rücklagen 

und Sondervermögen eingesetzt und insoweit von Kreditaufnahmen am Geld- und Kreditmarkt 

abgesehen. Dass dadurch Kreditermächtigungen verfallen können, entspricht nach Auffassung 

des LRH der derzeitigen Rechtslage. Wenn solche „alten“ Kreditermächtigungen gleichwohl in 

späteren Haushaltsjahren durch Kreditaufnahme am Geld- und Kreditmarkt in Anspruch genom-

men werden sollen, bedarf es dazu nach Artikel 71 der Niedersächsischen Verfassung einer ge-

setzlichen Ermächtigung. Dies kann durch entsprechende Ermächtigungen in den Haushaltsge-

setzen erfolgen: So verfährt z. B. der Freistaat Bayern, dessen Staatsministerium der Finanzen, 

für Landesentwicklung und Heimat durch § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Haushaltsgesetzes 2015/16 er-

mächtigt wird, für die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel, so-

weit sie bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2014 nicht aufgenommen wurden und zur Deckung 

noch benötigt werden, Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen. Dazu ergänzend sind in § 8 des 



4 

bayerischen Haushaltsgesetzes sonstige Ermächtigungen ausgebracht. Zur Inanspruchnahme 

von internen Kassenkrediten heißt es in § 8 Abs. 3: 

„Die Bestände der Rücklagen und Sondervermögen bei den Kapiteln … können bis zu 
ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts 
eingesetzt werden. Soweit dadurch oder aus sonstigen liquiditätsmäßigen Gründen 
die bestehende Kreditermächtigung für die Anschlussfinanzierung auslaufender Alt-
schulden noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in die folgenden Haushalts-
jahre übertragen werden.“ 

3. Verfall von Kreditermächtigungen 

3.1 Bildung des Einnahmerestes aus Nettokreditermächtigungen 

Die Summe des vom Finanzministerium aus nicht ausgeschöpften Nettokreditermächtigungen 

gebildeten Einnahmerestes von rd. 1.398 Mio. € errechnet sich nach den Feststellungen des 

LRH wie folgt: 

Haushaltsjahr Nettokreditermächtigungen 

lt. Haushaltsgesetz 
Mio. € 

Rest 
Mio. € 

2006 1.800 667 

2007 950 224 

2008 550 -107 

2009 2.300 118 

2010 2.300 176 

2011 1.950 -158 

2012 720 431 

2013 620 47 

Summe  1.398 
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3.2 Ergebnis bis zum Haushaltsjahr 2012 

Für den Soll-Abschluss des Haushaltsjahres 2006 hatte das Ministerium erstmals einen Einnah-

merest aus der nicht ausgeschöpften Nettokreditermächtigung gebildet. Dies führte bis zum Ab-

schluss 2012 zur Bildung von Einnahmeresten, die mit der Geltungsdauer von Kreditermächti-

gungen nach § 13 Abs. 2 Satz 1 HGrG und nach § 18 Abs. 2 Satz 3 LHO in Einklang stehen. 

• Bis zum Haushaltsjahr 2011 war dies gewährleistet, weil angesichts des hohen Kreditbe-

darfs des Landes „alte“ Kreditermächtigungen nach der Fifo-Methode zuerst in Anspruch ge-

nommen wurden und die Verfallsregelung somit bedeutungslos blieb. 

• Zulässig war auch die Bildung des Einnahmerestes in Höhe von rd. 1.350 Mio. € für den 

Soll-Abschluss des Haushaltsjahres 2012: Nach der Schuldenstatistik des Landes mit Daten 

aus der Buchführung „Schulden/Derivate/Wertpapiere“ hat sich der Schuldenstand per 

31.12.2012 gegenüber dem Vorjahr um rd. 719 Mio. € gemindert. Diese tatsächliche (und 

nicht nur buchhalterische) Tilgung führte zwar zum Verfall nicht ausgeschöpfter Nettokredi-

termächtigungen des Jahres 2011 und der Vorjahre. Für die Bildung des neuen Einnah-

merestes 2012 standen aber die vollständige Nettokreditermächtigung 2012 von 720 Mio. € 

sowie zusätzlich die Kreditermächtigung aus der Tilgung von 719 Mio. €, zusammen also 

maximal 1.419 Mio. € zur Verfügung.  

3.3 Bildung des Einnahmerestes 2013 trotz Nettokreditermächtigungs-Verfalls 2012 

Das Finanzministerium hat bei der Bildung der Einnahmereste des Haushaltsjahres 2013 - ent-

sprechend seiner Rechtsauffassung - nicht erkannt, dass Kreditermächtigungen nach § 13 

Abs. 2 Satz 1 HGrG/§ 18 Abs. 2 Satz 3 LHO verfallen sind. Eine solche Prüfung muss das Mi-

nisterium alljährlich vor Bildung eines Einnahmerestes aus nicht ausgeschöpften Kreditermäch-

tigungen durchführen und verfallene Kreditermächtigungen ggf. in Abgang stellen. 

Ausgehend von einer Vorlage des Finanzministeriums für den Ausschuss für Haushalt und Fi-

nanzen zu den Abschlussdaten 2013 hat der LRH bei der Vorstellung seines Jahresbe-

richts 2014 am 11.06.2014 darauf hingewiesen, dass von der Nettokreditermächtigung des 

Haushaltsjahres 2012 rd. 431 Mio. € verfallen sind. Die Summe errechnete sich daraus, dass 

nach Angaben des Finanzministeriums von der Nettokreditermächtigung 2012 in Höhe von 

720 Mio. € im Jahre 2012 nur 289 Mio. € in Anspruch genommen wurden und die Kreditauf-

nahme 2013 nach der Buchführung des Landes einen Negativsaldo von rd. 1.076 Mio. € aus-

wies. 

Nach den Daten des Finanzministeriums hat das Land die Nettokreditermächtigung 2012 in 

Höhe von rd. 431 Mio. € auch im Haushaltsjahr 2013 nicht durch Kreditaufnahme in Anspruch 
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genommen; sie ist deshalb verfallen und für die Bildung des Einnahmerestes nicht mehr verfüg-

bar. 

Das Finanzministerium hat die nicht mehr verfügbare Kreditermächtigung mit dem Jahresab-

schluss 2013 dennoch nicht in Abgang gestellt, es hat sie vielmehr in die Einnahmerestebildung 

einfließen lassen. Diese sind demnach um rd. 431 Mio. € zu hoch. Da in gleicher Höhe Ausga-

bereste gebildet worden sind, muss der LRH beanstanden, dass der Jahresabschluss nicht 

ausgeglichen ist. 

Nach § 25 Abs. 3 Satz 1 LHO hätte der vorgenannte Fehlbetrag spätestens in den Haushalts-

plan für das Haushaltsjahr 2015 eingestellt werden müssen. 

Das Finanzministerium muss deshalb Kreditermächtigungen, die nach den Regeln der §§ 13 

Abs. 2 Satz 1 HGrG und 18 Abs. 2 Satz 3 LHO nicht mehr in Anspruch genommen werden dür-

fen, im Haushaltswirtschaftssystem ausbuchen. 

Der LRH begrüßt, dass das Finanzministerium trotz abweichender Rechtsauffassung in Aus-

sicht gestellt hat, Kreditermächtigungen in Höhe von mindestens 431 Mio. € mit dem Jahresab-

schluss 2014 in Abgang zu stellen. 

3.4 Schuldenstand lt. Haushaltsrechnung versus Schuldenstand lt. Kreditstatistik 

Nach fast einjährigen Erörterungen ist zwischen Finanzministerium und LRH insbesondere strit-

tig geblieben, 

• ob sich hinter der Formulierung „Ende des Haushaltsjahres“ in § 13 Abs. 2 Satz 1 HGrG und 

§ 18 Abs. 2 Satz 3 LHO der Termin 31.12. eines Jahres (LRH) oder der Termin der Buchung 

im Rahmen des Jahresabschlusses (Ministerium) verbirgt und 

• ob eine Kreditaufnahme dem Jahr zuzuordnen ist, in dem der Kredit am Kreditmarkt aufge-

nommen ist (LRH) oder dem Jahr, dem der Kredit durch Buchung im Haushaltswirtschafts-

system zugeordnet wird (Ministerium). 

So wies das Haushaltswirtschaftssystem des Landes zum 31.12.2013 zu Kapitel 13 25 Titel-

gruppe 61 eine negative Nettokreditaufnahme von 1,076 Mrd. € aus. Ursächlich hierfür war im 

Zusammenhang mit der unterjährigen Finanzierung von Ausgaben aus vorhandener Liquidität 

die Rückbuchung von 2,196 Mrd. € von April 2013 ins Haushaltsjahr 2012 anlässlich des 3. Ab-

schlusses 2012 (Ist-Ausgleich). 

Der tatsächliche Schuldenstand des Landes ist lt. SFK4-Statistik (Quelle: Buchführung „SDW“ 

des Kreditreferats des Finanzministeriums) im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 
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1,120 Mrd. € gestiegen. Die Abweichung zwischen Haushaltswirtschaftssystem und SDW per 

31.12.2013 erklärt sich aus der durch Haushaltsvermerk zu Kapitel 13 25 Titelgruppe 612 zuge-

lassenen Umbuchung von Ist-Einnahmen aus Krediten. Diese Umbuchung ergibt zudem einen 

abweichenden Schuldenzuwachs lt. Haushaltsrechnung. 

Im Ergebnis führte dies dazu, dass der Schuldenstand des Landes zum 31.12.2013 

• lt. Haushaltswirtschaftssystem um 1,076 Mrd. € gesunken,  

• lt. Haushaltsrechnung um 0,572 Mrd. € gestiegen und 

• lt. SFK4-Statistik tatsächlich um 1,120 Mrd. € gestiegen ist. 

3.5 Ausblick 

Das Finanzministerium und der LRH sind sich einig, dass die im Jahresabschluss 2013 festge-

stellten zwischen LRH und Ministerium bestehenden unterschiedlichen Auffassungen die An-

wendung einfachgesetzlicher Regelungen berühren. Die Regelungen der §§ 13 Abs. 2 

Satz 1 HGrG und 18 Abs. 2 Satz 3 LHO haben keinen verfassungsrechtlichen Hintergrund. Es 

besteht damit keine Möglichkeit und - wegen der Schuldenbremse - ab dem Jahresab-

schluss 2019 auch keine Notwendigkeit, die aufgeworfenen Fragen jetzt einer verbindlichen 

Klärung zuzuführen. Da die Bildung von Einnahmeresten aus Nettokreditermächtigungen we-

gen der grundgesetzlichen Vorgabe, den Haushalt ab dem Jahr 2020 ohne neue Schulden aus-

zugleichen, nicht mehr in Betracht kommt, stimmen das Finanzministerium und der LRH darin 

überein, dass die Haushaltsreste - sowohl einnahme- wie ausgabeseitig - zurückgeführt werden 

müssen. Der LRH befürwortet deshalb folgende vom Finanzministerium geplanten haushalts-

rechtlichen Maßnahmen: 

• Um das Problem eines zeitverzögerten Abflusses durchlaufender Bundes- und Europamittel 

einer auch der Schuldenbremse adäquaten Lösung zuzuführen, wird ein Sondervermögen 

geschaffen, dem die zur Startfinanzierung notwendigen Mittel zugeführt werden. 

• In den Übergangsjahren bis 2019 darf ein im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellter 

Ist-Fehlbetrag zulasten der Nettokreditermächtigung des Vorvorjahres ausgeglichen werden, 

falls bis zum 31.03. eine entsprechende Kreditaufnahme am Kreditmarkt tatsächlich stattge-

funden hat. 

                                                

2 „Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen bis Ende Juni 
des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abzuschließenden Haus-
haltsjahres gebucht oder umgebucht werden. Zu beachten ist dabei, dass durch die Rückbuchung der tatsächliche 
Schuldenstand des Landes unverändert bleibt und die Rückbuchung deshalb weder den Verfall einer Kreditermächti-
gung verhindert noch eine neue Kreditermächtigung schafft.“ 
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Außerdem sollen die Ausgabereste einer präziseren Steuerung unterworfen werden, da eine 

Finanzierung von Ausgaberesten aus kreditgespeisten Einnahmeresten ab dem Jahr 2020 nicht 

mehr möglich sein wird. 

4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Haushaltsvorgriffe 

An über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Haushaltsvorgriffe weist die An-

lage I zur Haushaltsrechnung insgesamt 275.573.539,87 € (Vorjahr 160.428.008,66 €) aus. Für 

acht Fälle mit Ausgaben von 1.939.486,11 € (Vorjahr 13.934.656,14 €) unterblieb die nach § 37 

Abs. 1 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums. 
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III. Vermögen, Schulden, Verpflichtungen 

1. Vermögensnachweisung gemäß Artikel 69 Satz 2 (2. Alternative) Niedersächsische  

Verfassung, § 86 LHO 

Die „Nachweisung der Forderungen des Landes aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften 

einschließlich des Sondervermögens“3 schließt mit einem Bestand von 1.962.505.975,44 € ab. 

2. Schulden, Verpflichtungen 

2.1 Fundierte Schulden 

Nach Abschnitt II4 der Haushaltsrechnung betragen die fundierten Schulden des Landes am 

Ende des Haushaltsjahres 2013: 

Bezeichnung der Schulden Schuldenstand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres 
2013 

Schuldenstand 
am Ende des 

Haushaltsjahres 
2013 

mithin 
Zugang + 
Abgang - 

€ € € 

1. Kreditmarktschulden       

  Wertpapierschulden:       

  Landesschatzanweisungen 31.640.000.000,00 34.140.000.000,00 2.500.000.000,00 

     

  
Schulden beim nicht-öffentlichen 
Bereich 

     

  - bei Kreditinstituten 16.187.774.090,84 14.740.757.090,84 -1.447.017.000,00 

  - beim sonstigen inländischen Bereich 9.701.794.580,64 9.221.223.861,99 -480.570.718,65 

  zusammen 57.529.568.671,48 58.101.980.952,83 572.412.281,35 

2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte    

  
Hypotheken-, Grund- und  
Rentenschulden 11.656,40 312,80 -11.343,60 

  Zusammen 11.656,40 312,80 -11.343,60 

3. Schulden im öffentlichen Bereich    

  beim Bund    

  
- Wohnungsbaudarlehen und  

Sonstige Darlehen 
681.153.020,43 650.192.540,97 -30.960.479,46 

  zusammen 681.153.020,43 650.192.540,97 -30.960.479,46 

Fundierte Schulden insgesamt  
(1. bis 3.) laut Haushaltsrechnung 58.210.733.348,31 58.752.173.806,60 541.440.458,29 

 

                                                

3  Abschnitt II, S. 3 der Haushaltsrechnung 2013. 
4 Hier Nr. 1 c) der Nachweisung der Verschuldung sowie der Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- o-

der anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen für das Haushaltsjahr 2013. 
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Den in der Übersicht aufgeführten fundierten Schulden sind die im Nachweis der Verschuldung 

lediglich nachrichtlich aufgeführten Kreditaufnahmen des Landes über die Investitions- und För-

derbank Niedersachsen (NBank) in Höhe von zusammen 1.126.344.019,13 € hinzuzurechnen. 

Die NBank finanzierte mit diesen vom Land zurückzuzahlenden Mitteln städtebauliche Sanie-

rungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 

sowie den Landesanteil an den Darlehen nach § 17 Abs. 2 Bundesausbildungsförderungsge-

setz (BAföG). Der Gesamtschuldenstand des Landes am 31.12.2013 beträgt somit 

59.878.517.825,73 €, der Gesamtschuldenzuwachs 587.795.893,77 €. 

2.2 Bürgschaften 

Die vom Land Niedersachsen bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2013 übernommenen Bürg-

schaften und Eventualverpflichtungen betragen nach Abschnitt II5 der Haushaltsrechnung unter 

Berücksichtigung der erloschenen Verpflichtungen 8.280.220.119,10 € (Vorjahr 

9.994.984.804,89 €). Die auch im Kapitel 13 25 Titel 870 11 für das Haushaltsjahr nachgewie-

sene tatsächliche Inanspruchnahme des Landes aus solchen Verträgen betrug 12.956.792,18 € 

(Vorjahr 33.964.236,76 €). 

2.3 Verpflichtungsermächtigungen 

In Abschnitt II6 der Haushaltsrechnung 2013 ist dargestellt, in welcher Höhe das Land Verpflich-

tungsermächtigungen in Anspruch nahm. Die Angabe von Korrekturbeträgen ist erforderlich, 

weil sich wie jedes Jahr durch Verschiebungen von Zahlungsabläufen und Wegfall von Zah-

lungsverpflichtungen Veränderungen der Ausgangswerte ergeben und die mögliche Belastung 

realistisch darzustellen ist. 

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
VE 
belegt 

2014 
€ 

2015 
€ 

2016 
€ 

2017 
€ 

2018 ff. 
€ 

Summe 
€ 

bis 
31.12.2012 778.533.262 525.369.009 232.484.544 144.886.273 538.997.385 2.220.270.473 
Korrektur-
betrag 19.943.589 -37.192.826 1.433.458 -10.307.456 13.841.672 -12.281.563 
gesamt in 
2013 200.663.839 129.717.620 71.651.633 31.659.730 13.772.932 447.465.754 
bis 
31.12.2013 999.140.689 617.893.803 305.569.636 166.238.548 566.611.989 2.655.454.665 
Zudem ist das Land im Haushaltsjahr 2013 Verpflichtungen für kommende Haushalts-
jahre eingegangen, ohne dass entsprechende Ermächtigungen vorlagen. 83.712.979 
Gesamtsumme aller eingegangenen Verpflichtungen 2.739.167.644 

  

                                                

5 Hier Nr. 2 a) der Nachweisung der Verschuldung sowie der Verpflichtungen des Landes aus Bürgschafts-, Gewähr- 
oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken dienenden Verträgen für das Haushaltsjahr 2013. 

6 Hier die Nachweisungen über die im Haushaltsjahr 2013 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (ab 
S. 15) und über die eingegangenen Verpflichtungen (ohne Verpflichtungsermächtigung), die in kommenden Haushalts-
jahren zu Ausgaben führen können (ab S. 20). 
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IV. Finanzhilfen 

Der LRH prüfte im Jahr 2014 unter anderem schwerpunktmäßig Finanzhilfen des Landes an 

Körperschaften des öffentlichen oder privaten Rechts. Empfänger von Finanzhilfen sind insbe-

sondere die Stiftungshochschulen, die Studentenwerke, Schulen in freier Trägerschaft, der Lan-

dessportbund Niedersachsen sowie die freien Wohlfahrtsverbände. Sie erhielten im Jahr 2013 

Finanzhilfen in Höhe von rd. 800 Mio. €. 

1. Rechtsnatur der Finanzhilfen 

Eine spezielle haushaltsrechtliche Legaldefinition des Begriffs der Finanzhilfe existiert nicht. 

Entsprechend der Systematik des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG)7 und der LHO8, die 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb der Verwal-

tung des Bundes oder der Länder einheitlich unter dem Begriff der Zuwendung erfassen, stellen 

Finanzhilfen vielmehr eine besondere Form von Zuwendungen dar.  

Typisches Merkmal von Finanzhilfen ist, dass sich entsprechende Ansprüche und ihre Bemes-

sungsgrundlagen grundsätzlich unmittelbar aus gesetzlichen Vorschriften ergeben. So sind bei-

spielweise die Finanzhilfen für Stiftungshochschulen in § 56 Abs. 4 Niedersächsisches Hoch-

schulgesetz und die für Studentenwerke in § 70 dieses Gesetzes geregelt. Rechtsgrundlage für 

Finanzhilfen an Schulen in freier Trägerschaft sind die §§ 149 f. Niedersächsisches Schulge-

setz, während der Landessportbund Niedersachsen Finanzhilfen nach Maßgabe des Nieder-

sächsischen Sportfördergesetzes und die Wohlfahrtsverbände derartige Leistungen auf der 

Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung der Freien Wohlfahrtspflege9 bean-

spruchen können. 

Die grundsätzliche gesetzliche Fundierung von Ansprüchen auf Finanzhilfe bedingt, dass die 

allgemeinen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Zuwendun-

gen - Vorliegen eines erheblichen Landesinteresses und Beachtung des Subsidiaritätsprin-

zips - bei diesen nicht mehr zu prüfen sind. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die jeweiligen 

Rechtsnormen ein besonderes Landesinteresse an der Gewährung von Finanzhilfen und die 

Subsidiarität der Leistungen abschließend regeln. 

Finanzhilfen müssen allerdings - dem Gebot der Verhältnismäßigkeit folgend - den Haushalts-

prinzipien der Notwendigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen: Nach 

§ 5 HGrG, § 6 LHO sind bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans nur die Ausgaben 

                                                

7 Vgl. § 14 HGrG. 
8 Vgl. § 23 LHO. 
9 Bis 31.12.2014 auf der Grundlage des Niedersächsischen Glücksspielgesetzes. 
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und Verpflichtungsermächtigungen zu berücksichtigen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Lan-

des notwendig sind. Daneben sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 

beachten (§ 6 Abs. 1 HGrG, § 7 Abs. 1 LHO). 

2. Schwachstellen der Finanzierung öffentlicher Aufgaben durch Finanzhilfen 

Der LRH stellte bei seinen aktuellen und auch bei früheren Prüfungen10 fest, dass die Finanzie-

rung öffentlicher Aufgaben durch Finanzhilfen Schwachstellen aufweist.  

Die in der Regel nach einem pauschalen Verteilungsmaßstab zugewiesenen Finanzhilfen kön-

nen zu einer Fehlallokation öffentlicher Mittel und damit zu einem unwirtschaftlichen sowie den 

Haushaltsgrundsatz der Notwendigkeit verletzenden Ressourceneinsatz führen.  

So bildeten beispielsweise die Stiftungshochschulen überwiegend aus den Finanzhilfen des 

Landes bis zum Ende des Jahres 2013 Rücklagen in Höhe von 201 Mio. €.11 Ursächlich hierfür 

ist, dass die Hochschulbudgets nur sehr unzureichend nach hochschulspezifischen Parametern 

bemessen werden. Vielmehr werden sie ganz überwiegend auf Basis historisch gewachsener 

Größen fortgeschrieben.12 

Als weiteres Beispiel sind die Studentenwerke zu nennen, die in den Jahren 2010 bis 2012 auf-

grund einer Überdotierung der Finanzhilfen Überschüsse in Höhe von 14,3 Mio. € erwirtschafte-

ten und per 31.12.2012 Rücklagen von 83 Mio. € auswiesen.13 

Zudem prüfte das Land teilweise nicht, ob bei den Empfängern von Finanzhilfen die Bewilli-

gungsvoraussetzungen dauerhaft erfüllt waren. Nach den Feststellungen des LRH erhielten 

etwa elf Schulen in freier Trägerschaft allein in den letzten drei Schuljahren Finanzhilfen in 

Höhe von rd. 23 Mio. €, obwohl diese im laufenden Schulbetrieb wesentliche schulrechtliche 

Vorgaben nicht beachtet hatten.14 

Überdies verzichtete das Land in einigen Fällen auch auf eine umfassende Kontrolle der ord-

nungsgemäßen Verwendung der gewährten Finanzhilfen. So wies beispielsweise der Lan-

dessportbund durch seinen Jahresabschluss nicht nach, in welcher Höhe er die im Jahr 2013 

gezahlten Finanzhilfen von knapp 34 Mio. € für förderungswürdige Aufgaben eingesetzt hatte. 

                                                

10 Vgl. z. B. Finanzhilfen an NPorts, Jahresbericht 2010, S. 91 ff. (Drs. 16/2500). 
11 Kumulierte Rücklagen der Stiftungshochschulen in Niedersachsen (ohne Universitätsmedizin Göttingen) für die Jahre 

2003 bis 2013. 
12 Jahresbericht 2013, S  63 ff. (Drs. 17/191).  
13 Nr. 2.1 dieses Abschnitts. 
14 Nr. 2.2 dieses Abschnitts. 
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Das Land blieb dennoch untätig und ließ ungeprüft, ob Finanzhilfemittel zweckwidrig eingesetzt 

wurden.15 

Schließlich verzichtete das Land bei den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, die bis 

zum 31.12.2014 Finanzhilfen in jährlicher Höhe von rd. 20 Mio. € erhielten, vollständig auf eine 

Steuerung des Mitteleinsatzes. Es nahm keinen Einfluss auf die zu fördernden Aufgabenberei-

che und ließ zu, dass die Wohlfahrtsverbände mit den Finanzhilfen in einem erheblichen Um-

fang ihre originären Verbandsaufgaben finanzierten.16 Da es sich hierbei teilweise um eine un-

zulässige Beihilfe handelte, missachtete das Land mit dieser Förderung insoweit auch europäi-

sches Gemeinschaftsrecht. 

Der LRH hält es für geboten, die Gewährung von Finanzhilfen und ihre Bemessung in regelmä-

ßigen Abständen auf Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu überprüfen. Darüber hinaus ist es 

unerlässlich, die Förderziele gesetzlich eindeutig zu definieren und zu evaluieren. 

2.1 Finanzierung der niedersächsischen Studentenwerke 

Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

Kapitel 06 05 

Die öffentliche Finanzierung der niedersächsischen Studentenwerke ist an die verän-

derten Rahmenbedingungen anzupassen. Hierzu sollte sich das Land zunächst an 

den Kosten der Sanierung älterer Studentenwohnheime beteiligen, soweit sie die Fi-

nanzkraft der betroffenen Studentenwerke übersteigen. Anschließend ist der Zu-

schussbedarf der Studentenwerke für den laufenden Betrieb neu zu ermitteln. 

Die fünf niedersächsischen Studentenwerke sind rechtsfähige Anstalten oder Stiftungen des öf-

fentlichen Rechts. Sie fördern und beraten die Studierenden wirtschaftlich, gesundheitlich, so-

zial und kulturell. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere der Betrieb von Wohnheimen, Men-

sen, Cafeterien und Betreuungseinrichtungen für Kinder von Studierenden. Darüber hinaus er-

füllen die Studentenwerke staatliche Aufgaben bei der Verwaltung der Ausbildungsförderung. 

Die Studentenwerke finanzieren sich im Durchschnitt zu mehr als 60 % aus selbst erwirtschafte-

ten Einnahmen.17 Daneben erheben sie Semesterbeiträge von den Studierenden, erhalten Fi-

nanzhilfen des Landes zum laufenden Betrieb und Aufwandserstattungen für die Förderungs-

verwaltung. Die Finanzhilfe gewährt das Land nach Maßgabe des Haushalts. Rechtsgrundlage 

ist neben dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG)18 eine Finanzhilfevereinbarung zwi-

                                                

15 Nr. 2.3 dieses Abschnitts. 
16 Nrn 2.4 und 2.5 dieses Abschnitts. 
17  Hierunter fallen insbesondere die Umsatzerlöse der Mensen und die Mieteinnahmen der Wohnheime. 
18  § 70 NHG. 
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schen dem Land und den fünf niedersächsischen Studentenwerken. Hiernach betrug die Fi-

nanzhilfe für die Jahre 2009 bis 2013 insgesamt jeweils 14,5 Mio. €.19 Im Haushaltsjahr 2014 

erhöhte das Land die Finanzhilfe auf 16,3 Mio. €. 

Die durch Gesetz bestimmte Aufteilung der Finanzhilfe auf die einzelnen Studentenwerke rich-

tet sich - neben einem Sockelbetrag von 300.000 € für jedes Studentenwerk - zu einem Drittel 

nach der Zahl der Studierenden und zu zwei Dritteln nach der Anzahl der ausgegebenen Men-

saessen.20 Die jeweilige finanzielle Situation, wie etwa die Höhe der Rücklagen und die vorhan-

dene Liquidität des einzelnen Studentenwerks bleiben dabei ebenso unberücksichtigt wie be-

sondere Belastungen, die sich für einige Studentenwerke insbesondere aus der Sanierungsbe-

dürftigkeit von Wohnheimen und aus der Anzahl der zu betreuenden Hochschulstandorte erge-

ben können. 

Das Finanzhilfemodell zur landesseitigen Finanzierung der Studentenwerke wurde Anfang der 

1990er-Jahre eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt war der Finanzbedarf für die Sanierung der 

Wohnheime deutlich niedriger als heute. Gleichwohl stellte Niedersachsen den Studentenwer-

ken regelmäßig Zuschüsse in Höhe von 920.000 € pro Jahr für Instandsetzungs- und Sanie-

rungsmaßnahmen in älteren Studentenwohnheimen zur Verfügung. Im Jahr 2001 standen hier-

für noch 767.000 € und im Jahr 2002 letztmalig 614.000 € zur Verfügung. Im Rahmen der Auf-

stellung des Nachtragshaushalts 2003 wurde dieser Haushaltsansatz gestrichen. 

Wirtschaftliche Lage der niedersächsischen Studentenwerke 

Die Studentenwerke erwirtschafteten in den Jahren 2010 bis 2012 Überschüsse in Höhe von 

insgesamt 14,3 Mio. €. Dies entspricht einem positiven Jahresergebnis von rd. 950.000 € durch-

schnittlich je Studentenwerk und Jahr. Ohne die Einbeziehung von einmaligen Baukosten 

zweier Studentenwerke zur Sanierung von Wohnheimen hätten sich die Überschüsse der Stu-

dentenwerke im Vergleichszeitraum auf insgesamt 19,5 Mio. € und mithin auf 6,5 Mio. € per an-

num erhöht. Dies hätte durchschnittlich je Studentenwerk und Jahr einem positiven Jahreser-

gebnis von rd. 1,3 Mio. € entsprochen. 

Die schon seit Jahren überwiegend positiven Jahresergebnisse der Studentenwerke ließen de-

ren Rücklagen zum Jahresende 2012 auf 83 Mio. € ansteigen. Unabhängig davon, dass die 

Studentenwerke ihre Rücklagen auch in Sachwerten und Beteiligungen investierten, verfügten 

sie per 31.12.2012 über Kassenbestände und Bankguthaben in Höhe von insgesamt 

                                                

19 Für die Jahre 2012 und 2013 gewährte das Land den Studentenwerken „zur Bewältigung der besonderen Belastungen 
durch den doppelten Abiturjahrgang und den Wegfall der Wehrpflicht“ zusätzliche Zuwendungen als Projektförderung 
von insgesamt jährlich 3 Mio. €. 

20 § 70 Abs. 3 NHG. 
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24,8 Mio. €. Überdies wiesen sie zu diesem Stichtag ein Wertpapiervermögen in Höhe von 

24,7 Mio. € aus; rd. 19 Mio. € davon entfielen auf die Stiftung Studentenwerk Göttingen. 

Die gute Finanzlage der Studentenwerke wird auch durch den aus der Geschäftstätigkeit erziel-

ten Nettozufluss liquider Mittel der Jahre 2011 und 2012 belegt. Dieser ist bei allen Studenten-

werken deutlich positiv und entspricht der Höhe nach im Durchschnitt mehr als zwei Drittel der 

in der Vergleichsperiode gewährten Finanzhilfen. 

Die vorgenannten Finanzdaten belegen, dass die Studentenwerke ihren laufenden Geschäfts-

betrieb mit einer erheblich geringeren Finanzhilfe des Landes bestreiten könnten. Grundsätzlich 

sind Überfinanzierungen über einen längeren Zeitraum aus haushaltsrechtlicher Sicht nicht hin-

nehmbar und könnten auch den Status der Studentenwerke als gemeinnützige Einrichtungen 

gefährden. Sie lassen sich nur rechtfertigen, sofern sie im Hinblick auf künftige Belastungen er-

forderlich sind. Solche Belastungen bestehen bei drei Studentenwerken in Form eines Sanie-

rungsstaus bei einigen älteren Wohnheimen. 

Sanierungsstau 

Die Studentenwerke erhoben in der Vergangenheit nicht immer ausreichend hohe Mieten, um 

Vorsorge für die Sanierung und Instandhaltung der Wohnheime zu treffen.21 So entstand über 

Jahre hinweg insbesondere bei älteren Wohnheimen ein erheblicher Sanierungsstau. 

Nach aktuellen Bedarfsermittlungen der Studentenwerke liegt der Gesamtsanierungsaufwand 

für die Wohnheime bei 149 Mio. €. Er setzt sich aus kurzfristigen, bis zum Jahr 2019 durchzu-

führenden Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 68 Mio. € sowie mittelfristigen Maßnahmen in 

Höhe von 81 Mio. € zusammen, die in den Jahren 2020 bis 2024 anfallen. 

Einmalige Beteiligung an Sanierungsmaßnahmen 

Der LRH hält eine einmalige Beteiligung des Landes an den Kosten der notwendigen Sanie-

rungsmaßnahmen mittels Gewährung von Zuwendungen für erwägenswert. Dabei hätten die 

Studentenwerke unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips zunächst ihre verfügbaren Eigen-

mittel und die aus den höheren Mieten nach der Sanierung finanzierbaren Fremdmittel einzu-

setzen. Nach Abschluss der Sanierungen könnten die Studentenwerke ihre Wohnheime min-

destens kostendeckend betreiben, sodass weitere öffentliche Zuschüsse für diese Zwecke nicht 

mehr anfallen dürften. 

Die Größenordnung der erforderlichen Projektförderungen lässt sich nur grob einschätzen. Von 

den veranschlagten Sanierungskosten wäre zunächst der nach den Sanierungsmaßnahmen 

                                                

21 Teilweise beschränkten Auflagen in den Bewilligungsbescheiden für seinerzeit gewährte Bundes- oder Landesmittel für 
einen bestimmten Zeitraum die Höhe der Mieten. 



16 

eingesparte Erhaltungsaufwand abzuziehen. Ferner wären die für diesen Zweck verfügbaren 

Rücklagen einzusetzen. Hiernach könnten die Studentenwerke Oldenburg und Osnabrück auf-

grund der guten Bausubstanz ihrer Wohnheime die in den kommenden zehn Jahren anstehen-

den Erhaltungsaufwendungen aus ihren laufenden Einnahmen finanzieren. Für die übrigen drei 

Studentenwerke, die in besonderer Weise von Sanierungsmaßnahmen betroffen sind, wären 

Projektfördermittel in noch festzustellender Höhe nötig. 

Neuausrichtung der Finanzierung der Studentenwerke 

Nicht zuletzt aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2020 wirksam werdenden Schuldenbremse 

sollte eine nachhaltige Entlastung des Landeshaushalts durch eine Reform der Finanzierung 

der Studentenwerke in Erwägung gezogen werden. 

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur und die Studentenwerke lehnen gegenwärtig an-

gesichts der zum Wintersemester 2014/15 wiederum angestiegenen Gesamtstudierendenzah-

len eine Verringerung der Finanzhilfe auf den für den laufenden Betrieb notwendigen Bedarf ab. 

Nur mit der Unterstützung des Landes sei es den Studentenwerken möglich, den heutigen Stu-

dierenden Studienbedingungen zu bieten, die mit denen in vorhergehenden Jahren vergleichbar 

seien. Das Ministerium habe im März 2014 mit den Studentenwerken die „Finanzhilfevereinba-

rung 2014 - 2018 zur Förderung guter Studienbedingungen“ abgeschlossen und ihnen damit 

eine jährliche Förderung von insgesamt 16,3 Mio. € pro Jahr zugesichert. 

Ungeachtet dessen hält es der LRH nicht für vertretbar, dass die Studentenwerke über liquide 

Mittel in erheblicher Höhe verfügen und damit Zinserträge erzielen, während das Land als Mit-

telgeber zur Deckung des Gesamthaushalts auf eine Kreditaufnahme angewiesen ist. Es ist in 

hohem Maße unwirtschaftlich, Landesmittel lange vor dem Zeitpunkt auszuzahlen, an dem sie 

tatsächlich benötigt werden. 

Daher sollte zunächst der aus den besonderen Belastungen resultierende nachgewiesene Be-

darf, den die Studentenwerke aus eigenen Mitteln nicht aufbringen können, durch zweckgebun-

dene Zuwendungen gedeckt werden. Im Anschluss daran wäre die angemessene Höhe der Fi-

nanzhilfe neu zu ermitteln und entsprechend anzupassen. 

In der ersten Stufe entstünden dem Land zwar zusätzliche Ausgaben. Diese könnten - ver-

gleichbar hohe Überschüsse der Studentenwerke wie in den Vorjahren vorausgesetzt - in weni-

gen Jahren durch die danach mögliche Senkung der Finanzhilfe kompensiert werden. In den 

Folgejahren käme es im Landeshaushalt zu laufenden Entlastungen in Millionenhöhe. 

Nach Auffassung des LRH könnte sich das Land nach der einmaligen Beteiligung am Sanie-

rungsaufwand für die Wohnheime sogar ganz aus der Finanzierung der Studentenwerke zu-

rückziehen, sofern die Studentenwerksbeiträge der Studierenden maßvoll erhöht würden. 
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Das Ministerium lehnt eine Entlastung des Landeshaushalts mittels erhöhter Studierendenbei-

träge ab. Die Studierenden in Niedersachsen trügen bereits mit ihren Beiträgen zwischen 

10,6 % und 20 % und damit durchschnittlich zu 14,3 % zu den Gesamteinnahmen der Studen-

tenwerke bei.22 Damit betätigten sie sich mehr an der Finanzierung der Studentenwerke als das 

Land, dessen Finanzhilfe einen Anteil von 11,3 % ausmache. 

Den Vergleich der Beiträge der Studierenden und der Finanzhilfe des Landes hält der LRH für 

nicht maßgeblich. Stattdessen ist in diesem Zusammenhang der Hinweis angebracht, dass die 

finanzielle Beteiligung der Studierenden an den Kosten der Studentenwerke in Niedersachsen 

deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 16,4 %23 liegt. 

2.2 Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft 

Privatschulfreiheit versus Schulaufsicht?  

Einzelplan 07 - Kultusministerium 

Kapitel 07 07 

Die Niedersächsische Landesschulbehörde gewährte den Schulträgern Finanzhilfen in 

Höhe von jährlich rd. 213 Mio. €, ohne systematisch überprüft zu haben, ob die ent-

sprechenden rechtlichen Vorgaben vorlagen. 

Das Land bewilligte elf Schulen, welche die Voraussetzungen nicht dauerhaft erfüllten, 

allein in den letzten drei Schuljahren Finanzhilfen in Höhe von rd. 23 Mio. €. 

Die verfassungsrechtlich garantierte Privatschulfreiheit verpflichtet den Staat, private Schulen 

als Ersatz für öffentliche Schulen zu fördern und in ihrem Bestand zu schützen.24 Das Land Nie-

dersachsen gewährt daher den Trägern dieser Schulen nach Ablauf von drei Jahren seit der 

Genehmigung Finanzhilfe.25  

Trotz insgesamt rückläufiger Schülerzahlen erhöhte sich seit dem Jahr 2000 die Anzahl der 

Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft stetig. Einer 

etwa 20%igen Steigerung der Schülerzahlen steht eine Erhöhung der Finanzhilfen des Landes 

                                                

22 Quelle: Studentenwerke im Zahlenspiegel 2013/2014, herausgegeben vom Deutschen Studentenwerk im Septem-
ber 2014. 

23 Quelle: Studentenwerke im Zahlenspiegel 2013/2014. 
24  Artikel 7 Abs. 4 Grundgesetz. 
25  § 149 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) in der Fassung vom 03.03.1998 (Nds. GVBl. S. 137), letzte Än-

derung vom 19.06.2013 (Nds. GVBl. Nr. 10/2013 S. 165). 
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um rd. 82 % gegenüber.26 Aktuell bezuschusst das Land diese Schulen mit jährlich insgesamt 

rd. 213 Mio. €27.  

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Nach Artikel 7 Abs. 4 Grundgesetz dürfen private Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen 

sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schu-

len zurückstehen. Zudem muss auch die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte 

gesichert sowie eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach den Besitzverhältnissen 

der Eltern ausgeschlossen sein. Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Privatschule 

zu genehmigen und infolge auch eine landesseitige Förderung zu gewähren.  

Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.28 Das Land hat deshalb im Rah-

men einer institutionalisierten Schulaufsicht sicherzustellen, dass die Ersatzschulen die verfas-

sungs- und schulrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen dauerhaft erfüllen. 

Der LRH stellte bei einer stichprobenhaften Überprüfung an elf allgemeinbildenden Schulen in 

freier Trägerschaft erhebliche Verstöße gegen schulrechtliche Vorgaben fest. Das Land ge-

währte diesen Schulen allein in den letzten drei Schuljahren29 Finanzhilfen in Höhe von 

rd. 23 Mio. €. 

Die Gründe für diese Fehlentwicklungen waren neben einer ungenügenden Schulaufsicht auch 

unzureichende verbindliche Vorgaben des Landes. 

Lehrziele und Einrichtungen 

Um die Gleichwertigkeit von Lehrzielen und Einrichtungen der Privatschulen im Vergleich zum 

öffentlichen Schulwesen festzustellen, muss das Land vor der Genehmigung nachprüfbar prog-

nostizieren „dass sich voraussichtlich gegenüber den Lehrzielen der entsprechenden öffentli-

chen Schulen keine erheblichen Defizite ergeben werden“.30 

Nach Ansicht des LRH erfordert eine solche Prognose die Vorlage der Lehrpläne, um einen va-

liden Abgleich mit dem öffentlichen Schulsystem vornehmen zu können. Demgegenüber erach-

                                                

26  Berechnungsgrundlage: Haushaltsrechnungen 2000, 2004, 2008, 2010, 2012 und Haushaltsplan 2014; ohne Zu-
schüsse an Konkordatsschulen oder an im Rahmen von § 155 NSchG gleichgestellte Schulen. 

27  Ohne Zuschüsse an Konkordatsschulen oder an im Rahmen von § 155 NSchG gleichgestellte Schulen. 
28  Artikel 7 Abs. 1 Grundgesetz.  
29  Schuljahre 2011/12, 2012/13 und 2013/14. 
30   Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 19.02.1992 - 6 C 3/91 -; vgl. ferner auch Bundesverfassungsgericht, Beschluss 

vom 08.06.2011 - 1 BvR 759/08 -. 
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tet das Kultusministerium es als ausreichend, wenn die Landesschulbehörde die Gleichwertig-

keit im Rahmen der weiteren schulfachlichen Begleitung der Schulen überprüfe, da vor Auf-

nahme des Schulbetriebs keine Lehrpläne vorliegen könnten. 

Der LRH stellte fest, dass sich die Landesschulbehörde im Rahmen der Genehmigungsverfah-

ren keine schuleigenen Lehrpläne der Ersatzschulen vorlegen ließ. Auch im weiteren Schulbe-

trieb kontrollierte sie nicht, ob die verfassungsrechtlich geforderte Gleichwertigkeit von Lehrzie-

len und Einrichtungen an Schulen in freier Trägerschaft erreicht wurde.  

Wissenschaftliche und pädagogische Eignung  

Nach Auswertung des LRH setzten die Ersatzschulen für unterrichtliche Zwecke vielfach Perso-

nal ohne eine dem Lehramt angemessene pädagogische Ausbildung ein. Dies betraf an Grund-

schulen jede zweite bis dritte Unterrichtsstunde und an Gymnasien annähernd jede fünfte. Die 

Schulen attestierten für nur rd. ein Fünftel dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine pädago-

gische Eignung. Teilweise erfolgte ein Einsatz im Unterricht über Jahre, obwohl Schulleitungen 

oder Landesschulbehörde einigen Lehrkräften eine fehlende Eignung testiert hatten.  

Seit einer schulgesetzlichen Änderung im Jahr 2004 verzichtet das Land auf Unterrichtsgeneh-

migungen für Lehrkräfte ohne einschlägige Qualifikation durch die Landesschulbehörde sowie 

auf eine Anzeigepflicht neuer Unterrichtender. Niedersachsen ist damit das einzige Bundesland, 

das diese wichtige Aufsichtsfunktion aufgab. Die Kultusverwaltung sprach sich aus fachlicher 

Sicht für die Wiedereinführung förmlicher Unterrichtsgenehmigungen durch die Landesschulbe-

hörde aus. 

Darüber hinaus sieht es der LRH kritisch, dass es den Privatschulen nach dem Schulgesetz er-

laubt ist, im Unterricht auch „Lehrkräfte“ ohne Studium einzusetzen, die ihre wissenschaftliche 

Eignung lediglich durch andersartige gleichwertige Leistungen nachweisen. So entspricht der 

festgestellte unterrichtliche Einsatz von Bankkauffrauen oder Erzieherinnen zwar der geltenden 

Rechtslage, diese greift jedoch aufgrund des verfassungsrechtlichen Gebots der Gleichwertig-

keit aus Sicht des LRH zu kurz. 

Die gleichwertige Qualifikation der Lehrkräfte soll Schülerinnen und Schüler sowie „die Allge-

meinheit vor unzureichenden Bildungseinrichtungen […] schützen“.31 Vor diesem Hintergrund 

begrüßt der LRH, dass das Kultusministerium eine Prüfung der Wiedereinführung der Unter-

richtsgenehmigungen durch die Landesschulbehörde in Aussicht stellt. Es sollte zudem die 

Möglichkeit des Ersatznachweises für die wissenschaftliche Qualifikation der Lehrkräfte hinter-

fragen und hierbei auch eine schulgesetzliche Änderung in seine Überlegungen einbeziehen. 

                                                

31  Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 08.06.2011 - 1 BvR 759/08 -. 
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Wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte 

Die Landesschulbehörde überprüfte weder im Genehmigungsverfahren noch im laufenden 

Schulbetrieb, ob die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte genügend gesichert 

ist. Ein Vergleich der Gehälter mit den Richtwerten der Landesschulbehörde sowie die Ergeb-

nisse der örtlichen Erhebungen belegten, dass die angemessene Vergütung der Lehrkräfte oft-

mals zweifelhaft war. So zahlte in einem Extremfall der Schulträger seinen Lehrkräften über 

mehrere Monate keine oder erheblich gekürzte Gehälter und begründete dies mit finanziellen 

Engpässen aufgrund geringer Schülerzahlen. 

Der LRH stellte darüber hinaus fest, dass allein vier Schulträger in 51 Fällen für die Wahrneh-

mung unterrichtlicher Tätigkeiten, auch in den Hauptfächern Englisch, Mathematik und Deutsch 

unzulässige Dienstleistungsverträge schlossen. So deckte ein Gymnasium ein Viertel der insge-

samt erteilten Unterrichtsstunden - sogar in der Abiturvorbereitung - mit Honorarkräften ab. 

Nach eindeutiger Rechtslage sind die von den Trägern der Privatschulen geschlossenen Ver-

träge nicht als Dienstleistungsverträge, sondern vielmehr als Arbeitsverhältnisse mit den ent-

sprechenden sozial- und steuerrechtlichen Rechtsfolgen zu qualifizieren.  

Sonderungsverbot 

Das verfassungsrechtlich statuierte Sonderungsverbot verlangt, dass eine Schule in freier Trä-

gerschaft für alle Kinder und Jugendliche „allgemein zugänglich sein“ muss, „in dem Sinne, 

dass sie grundsätzlich ohne Rücksicht auf deren Wirtschaftslage besucht werden kann“.32 Nach 

aktueller Rechtsprechung sind einkommensabhängige Staffelmodelle grundsätzlich zulässig.33 

Maßgeblich ist jedoch das durchschnittlich zu zahlende Schulgeld.34  

Sieben der neun geprüften Schulen erhoben ein durchschnittliches monatliches Schulgeld von 

mehr als 200 €. Diese Höhe erachtet das Kultusministerium als unproblematisch, sofern die 

Schulen Ermäßigungstatbestände vorsähen und diese auch tatsächlich umsetzten. Nach Er-

kenntnissen des LRH kamen die Sozialtarife an den untersuchten Schulen lediglich rd. 4 % der 

Schülerinnen und Schüler zugute. Der Schulträger einer Grundschule und eines Gymnasiums 

prüfte bei Anträgen, ob eine Ermäßigung in den „Haushalt der Schule passe“. Dieser sei oft 

schon aufgrund bereits gewährter Rabatte von 82 % für Mitarbeiterkinder für „echte“ soziale 

Schulgeldermäßigungen zu belastet gewesen. Zwei Gymnasien koppelten die Gewährung einer 

Ermäßigung neben der Bedürftigkeit sogar an gute Leistungen und einwandfreies Sozialverhal-

ten der Schülerinnen und Schüler. 

                                                

32  Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 08.04.1987 - 1 BvL 8, 16/84 -. 
33  Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 21.12.2011 - 6 C 18/10 -. 
34  Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 08.04.1987 - 1 BvL 16/84 -. 
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Einige Schulträger verpflichteten die Eltern überdies neben dem Schulgeld zur Übernahme von 

Bürgschaften in Höhe von 3.000 €, zur Zahlung erhöhter Aufnahme- oder Ganztagsgebühren, 

Förderbeiträgen, Investitionszuschüssen sowie obligatorischer Betreuungsgelder. Der LRH 

sieht in dieser Praxis einen Verstoß gegen das Sonderungsverbot.35 

Der LRH begrüßt, dass das Kultusministerium in Abstimmung mit den anderen Bundesländern 

konkrete Berechnungsgrundlagen für ein zulässiges Schulgeld erarbeitet. Angesichts der aufge-

zeigten Verstöße gegen das Sonderungsverbot erwartet der LRH, dass die Landesschulbe-

hörde zukünftig die tatsächlich gezahlten Elterngelder erhebt und hinsichtlich der verfassungs-

rechtlich geforderten Sozialverträglichkeit überprüft. 

Fazit 

Die genannten Defizite verdeutlichen, dass es grundsätzlich an einer notwendigen systemati-

schen Überprüfung der Genehmigungsvoraussetzungen durch die Landesschulbehörde und 

einer permanenten schulfachlichen Begleitung der Schulen in freier Trägerschaft mangelte. Die 

unterschiedlichen Handlungsmuster und Bewertungskriterien von Landesschulbehörde und Kul-

tusministerium belegen, dass trotz des von der Landesschulbehörde herausgegeben Merkblatts 

die Beteiligten keinen verbindlichen Standards folgten. 

Es ist nicht hinnehmbar, dass Genehmigungen ohne umfassende Prüfung aller Unterlagen aus-

gesprochen wurden. Da vielfach Genehmigungsvoraussetzungen nicht dauerhaft erfüllt waren, 

hätte die Landesschulbehörde in einem ersten Schritt Mängelbeseitigungsverfahren nach 

§ 147 NSchG einleiten müssen. Sofern diese erfolglos blieben, wäre die Genehmigung zurück-

zunehmen und die Finanzhilfegewährung einzustellen. 

Im Ergebnis kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass das Land auch über die geprüften 

Fälle hinaus Finanzhilfen gewährte, die im Sinne eines wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes 

nicht zweckentsprechend verwendet wurden. 

Stellungnahme des Kultusministeriums 

Das Kultusministerium begründet die Grenzen der staatlichen Schulaufsicht im Bereich der 

Schulen in freier Trägerschaft mit der verfassungsrechtlich garantierten Privatschulfreiheit. Die 

Problematik einer verbesserungswürdigen Aufsicht ist ihm jedoch durchaus bekannt. Es steht 

daher grundsätzlich einer systematischen regelmäßigen Überprüfung der Ersatzschulen positiv 

gegenüber, verweist allerdings auf die engen personellen Ressourcen der Landesschulbe-

hörde. 

                                                

35  Vgl. auch Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 09.03.1994 - 1 BvR 682/88, 712/88 -. 
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Angesichts der bestehenden Handlungsnotwendigkeiten begrüßt der LRH die Einrichtung der 

Projektgruppe „Schulaufsicht über Schulen in freier Trägerschaft“. Es ist zwingend erforderlich, 

in diesem Rahmen zeitnah Standards zur Umsetzung einheitlicher und verbindlicher Verfah-

rensweisen zu entwickeln, die sowohl im Genehmigungsverfahren als auch im weiteren Schul-

betrieb eine kontinuierliche Überprüfung aller Genehmigungsvoraussetzungen garantieren.  

2.3 Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e. V.  

Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport 

Kapitel 03 31 

Der LRH stellte einzelne Mängel bei der Vergabe und beim Nachweis der Finanzhilfe 

durch den Landessportbund fest. Darüber hinaus verausgabte der Landessportbund 

in den Jahren 2008 bis 2013 nicht den vorgegebenen Mindestanteil für Integrations-

maßnahmen. 

Das Ministerium für Inneres und Sport hat gegenüber dem Landessportbund auf eine 

möglichst geringe Höhe von Rücklagen hinzuwirken. 

Im Jahr 2012 gewährte das Land Niedersachsen dem Landessportbund Niedersachsen e. V. 

zur Förderung des Sports eine Finanzhilfe nach dem Niedersächsischen Glücksspielgesetz36 in 

Höhe von rd. 27,2 Mio. €. Darüber hinaus erhielt er weitere Landeszuwendungen. 

Seit dem Jahr 2013 gewährt das Land dem Landessportbund eine jährliche Finanzhilfe nach 

dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG). Diese betrug im Jahr 2013 insgesamt 

33,8 Mio. €.37 

Der LRH prüfte, wie der Landessportbund die Finanzhilfe des Landes in den Jahren 2012 und 

2013 verwendete und nachwies. Ferner betrachtete er, wie das Ministerium für Inneres und 

Sport die Verwendung der Finanzhilfe prüfte. 

Förderung von Integrationsmaßnahmen 

Das Ministerium für Inneres und Sport gab dem Landessportbund seit dem Jahr 2008 durch 

Verordnung vor, von der Finanzhilfe jährlich mindestens 500.000 € für Integrationsmaßnahmen 

                                                

36  § 14 Abs. 2 Nr. 1 Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGlüSpG a. F., Nds. GVBl. S. 756) in der bis zum 31.12.2012 
geltenden Fassung (letzte berücksichtigte Änderung durch Art. 2 des Gesetzes vom 21.06.2012, Nds. GVBl. S. 190). 

37  Finanzhilfe in Höhe von 31,5 Mio. € nach § 3 Abs. 1 NSportFG und Finanzhilfe in Höhe von 2,3 Mio.€ nach  
§ 3 Abs. 2 NSportFG (NSportFG vom 07.12.2012, Nds. GVBl. S. 544). 
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zu verwenden.38 Im NSportFG wurde erstmalig eine Regelung aufgenommen, nach der das Mi-

nisterium die Finanzhilfe vom Landessportbund zurückfordern soll, soweit die durch Verordnung 

festgelegten Mindestanteile unterschritten werden.39 

Der Landessportbund förderte Integrationsmaßnahmen wie folgt: 

Jahr Ausgaben in € 

2008 247.649,16 

2009 440.502,07 

2010 470.175,43 

2011 481.831,24 

2012 410.421,50 

2013 421.266,03 

Gesamt 2.471.845,43 

Der Landessportbund erreichte damit in keinem Jahr den vorgegebenen Mindestanteil. Dem Mi-

nisterium war dies bekannt. Dennoch zeigte es keine Möglichkeiten auf, um die Förderung von 

Integrationsmaßnahmen zu erhöhen. Auch reduzierte es den durch Verordnung festgelegten 

Mindestanteil nicht. 

Das Ministerium für Inneres und Sport hat auf die Einhaltung des Mindestanteils hinzuwirken. 

Soweit der Mindestanteil unterschritten wird, muss es die nicht verbrauchten Mittel zurückfor-

dern. 

Kriterien für die Vergabe der Finanzhilfe an anerkannte Sportorganisationen 

Der Landessportbund hat bei der Vergabe der Finanzhilfe an anerkannte niedersächsische 

Sportorganisationen insbesondere die Mitgliedszahlen, die Vielfalt und die soziale Bedeutung 

des sportlichen Angebots sowie den Umfang der Tätigkeit zu berücksichtigen.40 Das letztge-

nannte Kriterium ist mit Inkrafttreten des NSportFG im Jahr 2013 neu hinzugetreten. 

Der Landessportbund wies nicht nach, wie er bei der Vergabe der Finanzhilfe an die Landes-

fachverbände für den Bereich Breitensport in Höhe von rd. 3,4 Mio. € die gesetzlichen Kriterien 

berücksichtigte.  

                                                

38  § 3 Abs. 1 Nr. 4 der Verordnung über die Förderung der Sportverbände und -vereine aus den Konzessionsabgaben 
(VO-Sport) vom 01.03.2004 (Nds. GVBl. S. 95), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17.11.2009  
(Nds. GVBl. S. 441), seit 01.01.2014 § 3 Abs. 1 Nr. 6 Niedersächsische Sportförderverordnung (NSportFVO) vom 
14.04.2014 (Nds. GVBl. S. 102). 

39  § 4 Abs. 7 Satz 2 NSportFG. 
40  § 4 Abs. 1 und 4 NSportFG. 
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Der LRH beanstandete bereits in seinem Jahresbericht 2007, dass der Landessportbund diese 

Verteilung nicht transparent gestaltete; sie stünde in keinem Zusammenhang mit den gesetzli-

chen Kriterien.41 Der Landtag bat die Landesregierung daraufhin, auf den Landessportbund ein-

zuwirken, die Vergabe der Finanzhilfemittel künftig unter Berücksichtigung der Feststellungen 

des LRH zu organisieren.42 

Der Landessportbund hat in der Folge Maßnahmen initiiert, um die Vergabe der Finanzhilfe an 

die Landesfachverbände für den Bereich Breitensport an den gesetzlichen Kriterien auszurich-

ten. Der LRH fordert, diese fortzuführen sowie auszuwerten und zukünftig zu dokumentieren, in 

welcher Weise er bei der o.g. Vergabe der Finanzhilfe die gesetzlichen Kriterien berücksichtigt. 

Das Ministerium für Inneres und Sport hat dies zu überprüfen und erforderlichenfalls Regelun-

gen und Auslegungshilfen zu erlassen. 

Nachweis der Finanzhilfe 

Der Landessportbund hat dem Ministerium für Inneres und Sport die Verwendung der Finanz-

hilfe nachzuweisen.43 Er legt dazu dem Ministerium für das jeweils abgelaufene Jahr einen 

durch eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft geprüften Jahresabschluss vor. Aus dem Abschluss muss, getrennt nach den förderwür-

digen Aufgaben, ersichtlich sein, wie er die Finanzhilfe verwendete.44 

Der Landessportbund wies in seinem Jahresabschluss für das Jahr 2013 Ausgaben für förder-

würdige Aufgaben i. H. v. rd. 41,7 Mio. € aus. Diese Ausgaben tätigte er aus der Finanzhilfe und 

weiteren Einnahmen (z. B. Einnahmen der Akademie des Sports) i. H. v. insgesamt knapp 

8 Mio. €. 

Aus dem Jahresabschluss war nicht erkennbar, in welcher Höhe der Landessportbund die Fi-

nanzhilfe des Landes für die jeweiligen förderungswürdigen Aufgaben einsetzte. Dies ist jedoch 

wichtig, um feststellen zu können, ob der Landessportbund die durch Verordnung vorgegebe-

nen Mindest- und Höchstbeträge einhält.  

Das Ministerium für Inneres und Sport hat darauf hinzuwirken, dass der Landessportbund die 

Finanzhilfe zukünftig klarer nachweist. 

                                                

41  Jahresbericht 2007, S. 86 ff. (Drs.15/3800). 
42  Nr. 26 der Anlage zu LT-Drs. 15/4198. 
43  § 4 Abs. 6 NSportFG. 
44  § 5 Abs. 1 S. 2 NSportFVO. 
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Rücklagen 

Der Landessportbund darf zweckgebundene Rücklagen nur unter bestimmten, vom Ministerium 

für Inneres und Sport vorgegebenen Voraussetzungen bilden. Die Bildung von freien Rücklagen 

ist ihm nicht erlaubt. Diese Vorgaben gelten auch für Rücklagen aus eigenen Mitteln des Lan-

dessportbundes und der Sportorganisationen. 

Die Jahresabschlüsse des Landessportbunds wiesen folgende Rücklagen aus: 

Art der Rücklage 31.12.2012 31.12.2013 

zweckgebundene  
Rücklage für Baumaßnahmen 
und Investitionen 

2.803.440 € 4.114.811 € 

sonstige zweckgebundene 
Rücklagen 

242.637 € 271.994 € 

Betriebsmittelrücklage  1.824.000 € 1.840.000 € 

Summe 4.870.077 € 6.226.805 € 

Der Anstieg der Rücklagen des Landessportbunds im Jahr 2013 betrug rd. 1,4 Mio. €. Dies 

könnte auf die Erhöhung der Finanzhilfe ab dem Jahr 2013 zurückzuführen sein. 

Die Sportverbände bildeten weitere Rücklagen. Zusammen mit den Rücklagen des Lan-

dessportbunds betrugen die Rücklagen in den Jahren 2012 und 2013 insgesamt jeweils min-

destens 12 Mio. €. Dieser Betrag entspricht rd. einem Drittel der jährlichen Finanzhilfe. 

Das Ministerium muss darauf hinwirken, dass die Mittel zeitnah verwendet werden und eine 

möglichst geringe Rücklagenhöhe besteht. Grundsätzlich sind Rücklagen ein Indiz dafür, dass 

die Finanzhilfe zu hoch bemessen ist. 

Stellungnahme des Ministeriums und des Landessportbunds 

Das Ministerium und der Landessportbund weisen darauf hin, dass der Landessportbund die 

Finanzhilfe in enger Abstimmung mit dem Ministerium verwendet. 

2.4 Ziellose Förderung der Wohlfahrtsverbände 

Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

Kapitel 05 36 

Der Bedarf an Finanzhilfen zur Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben und die 

Grundlagen für die Verteilung sind klärungsbedürftig. Das Ministerium erfüllte nicht 

seine Verpflichtung, den Mitteleinsatz zu steuern. Die Verwendung der Finanzhilfen ist 

in einem großen Umfang als äußerst kritisch zu bewerten. Der Einsatz der Mittel ist 

dringend zu evaluieren.  
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Fördergrundlagen 

Den Spitzenverbänden, die in der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zu-

sammengeschlossen sind, standen gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 des Niedersächsischen Glücks-

spielgesetzes (NGlüSpG)45 bis zum 31.12.2014 Mittel aus den Glücksspielabgaben in Höhe von 

jährlich 20.252.000 € als Finanzhilfe zu.46 § 16 Abs. 1 NGlüSpG bestimmte, dass die Finanzhilfe 

für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben zu verwenden war und nur dann gezahlt 

werden durfte, wenn in einer Vereinbarung zwischen dem Sozialministerium und den Spitzen-

verbänden mindestens  

• die Aufteilung der Finanzhilfe auf die einzelnen Spitzenverbände oder auf Gruppen der Spit-

zenverbände, 

• die nähere Bestimmung der wohlfahrtspflegerischen Aufgaben, 

• für mindestens 67 % der Finanzhilfe die zu fördernden Aufgabenbereiche, und zwar jeweils 

unter Angabe der dafür einzusetzenden Mindestanteile, 

• der Höchstanteil der Finanzhilfe, der für Verwaltungsaufgaben verwendet werden darf und 

• der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Finanzhilfe sowie der aus dieser 

an Dritte vergebenen Mittel durch die Spitzenverbände 

geregelt worden waren. Diese gesetzlich geforderten Mindestregelungen sind in einer noch gel-

tenden Vereinbarung vom 28.05.2008 vorgegeben worden. 

Frühere Prüfungsergebnisse 

Der LRH prüfte die Gewährung der Finanzhilfen an die Wohlfahrtsverbände bereits im 

Jahr 2001.47 Die wesentlichen Ergebnisse dieser Querschnittsprüfung sind den Jahresberich-

ten 2002 und 200348 zu entnehmen. Im Beitrag „Alleinige Entscheidung der Wohlfahrtsverbände 

über die Verwendung von Landesmitteln“ berichtete der LRH im Jahr 2002, dass 

• das Land auf die Verwendung der Mittel keinen nennenswerten Einfluss nahm, 

• sachliche Kriterien für eine Verteilung der Mittel fehlten, 

• der Mitteleinsatz zu einer erheblichen Beeinflussung des im sozialen Bereich bereits beste-

henden Wettbewerbs führte, 

                                                

45 Vom 17.12.2007 (Nds. GVBl. S. 756). 
46 Ab dem 01.01.2015 ist das Niedersächsische Gesetz zur Förderung der Freien Wohlfahrtspflege (NWohlfFöG) vom 

16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 429) maßgebend. Die Finanzhilfe ist um 1 Mio. € auf einen Betrag von 21.252.000 € erhöht 
worden. 

47 Maßgebend waren damals die §§ 7, 9 des Niedersächsischen Gesetzes über das Lotterie- und Wettwesen. 
48 Jahresbericht 2002, S. 76 ff. und S. 83 ff. (Drs. 14/3420) sowie Jahresbericht 2003, S. 70 f. (Drs. 15/180). 
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• spezialgesetzliche Finanzierungsregelungen unterlaufen wurden, 

• die Personal- und Verwaltungskosten der Wohlfahrtsverbände weit über das tolerierbare 

Maß hinaus finanziert wurden und 

• die Vereinbarung zwischen dem Land und den Wohlfahrtsverbänden wegen der fehlenden 

Steuerung nicht dem vom Gesetzgeber gewollten Zweck entsprach. 

Mit der Antwort auf den anschließend gefassten Beschluss des Landtages teilte die Landesre-

gierung im September 2004 mit, dass nach der Präambel eines neuen Vertrags mit den Wohl-

fahrtsverbänden beabsichtigt sei, zukünftig gesonderte Vereinbarungen über jeweils mindes-

tens auf ein Haushaltsjahr bezogene Handlungsschwerpunkte zu schließen, „um damit gemein-

sam zur Fortentwicklung einer sozialen Infrastruktur in Niedersachsen beizutragen“. Ferner sei 

aufgrund der Kritik des LRH eine Regelung aufgenommen worden, wonach der auf die Förde-

rung der Beschäftigung von Fachberaterinnen und Fachberatern entfallende Anteil ab 

01.01.2005 einen bestimmten prozentualen Anteil nicht überschreiten dürfe.49 

Der LRH prüfte den Einsatz der Finanzhilfen erneut. Dies führte zu folgenden wesentlichen Er-

gebnissen: 

Klärungsbedürftiger Finanzhilfebedarf 

Eine Grundlage zur Ermittlung des Bedarfs für die gesetzlich vorgegebene Höhe der Finanzhilfe 

zur Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben besteht nicht. Frühere Kürzungen und Erhö-

hungen der Finanzhilfe sind nicht auf entsprechende Überprüfungen des Bedarfs zur Erfüllung 

der Aufgaben, sondern allein auf politische Entscheidungen zurückzuführen. So wurde auch die 

aktuelle Erhöhung der Finanzhilfe um 1 Mio. € damit begründet, „dass sich die Förderung der 

Wohlfahrtspflege immer mehr von der Summe für die Sportförderung entfernt habe und dass 

dabei seit langem auch kein Ausgleich für Kostensteigerungen erfolgt sei. Die vorgeschlagene 

Erhöhung sei ein erster Schritt, um diese ungleichmäßige Entwicklung zu begrenzen“. Weitere 

Anpassungen sollen sich nach dem hierfür jetzt maßgeblichen § 2 Abs. 2 NWohlfFöG „bewusst 

auf eine Prüfung der Erhöhung der Finanzhilfe“ beschränken. Diese Prüfung solle sich „nicht 

auf eine schlichte rechnerische Ermittlung beschränken, sondern auch die Bedarfssituation bei 

den Verbänden einbeziehen“.50  

Demgegenüber muss nach Auffassung des LRH die tatsächlich unerlässliche Prüfung der Be-

darfssituation auch zu dem Ergebnis führen können, dass die Finanzhilfen in der gesetzlich vor-

gegebenen Höhe nicht benötigt werden. Ein vom Sozialministerium durchgeführter Länderver-

gleich belegt nämlich, dass die niedersächsische Förderung der Wohlfahrtsverbände diejenige 

                                                

49 Vgl. Drs. 15/1302. 
50 Vgl. Schriftlicher Bericht zum Entwurf des NWohlfFöG, Drs. 17/2568. 
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der anderen Bundesländer deutlich übertrifft. Zudem werden die Mittel in mehreren Ländern als 

Zuwendungen gemäß §§ 23, 44 LHO und damit als freiwillige Leistungen gewährt.  

Mangelhafte Grundlagen für die Verteilung der Mittel 

Nach der Vereinbarung zwischen dem Ministerium und den Wohlfahrtsverbänden erhält die Jü-

dische Wohlfahrt einen festgelegten jährlichen Finanzhilfebetrag. Die verbleibenden Mittel wer-

den nach vorgegebenen Anteilen auf die Verbände der Arbeiterwohlfahrt, des Deutschen Roten 

Kreuzes, der Caritas und der Diakonischen Werke sowie auf den Paritätischen Wohlfahrtsver-

band verteilt. Die Verbände können dem Sozialministerium jederzeit eine Neuaufteilung vor-

schlagen. Dieser Aufteilung folgt eine weitere Verteilung auf die jeweiligen Verbände dieser Mit-

telempfänger. Maßgebend sind jeweils zwischen den Verbänden abgestimmte Verteilungs-

schlüssel. Wegen fehlender Unterlagen und unzureichender Informationen gibt es keine nach-

vollziehbaren Grundlagen für diesen seit Jahren unveränderten und so vom Ministerium akzep-

tierten Einsatz der Mittel des Landes. Zudem fand ein transparentes und nachvollziehbares Ver-

fahren für einen zielorientierten und bedarfsgerechten Mitteleinsatz nicht bei allen Wohlfahrts-

verbänden statt. 

Unterbliebene Steuerung des Mitteleinsatzes 

Das Sozialministerium verzichtete ferner vollständig auf eine Steuerung des Mitteleinsatzes zur 

Erfüllung bestimmter Aufgaben. Weder vereinbarte es die gegenüber dem Landtag angekündig-

ten jährlichen Handlungsschwerpunkte noch nahm es Einfluss auf die zu fördernden Aufgaben-

bereiche. Vielmehr achtete es lediglich darauf, dass die Wohlfahrtsverbände innerhalb eines 

nahezu unbegrenzten Katalogs von förderfähigen Aufgaben die Verwendungsvorgaben für den 

gesetzlich vorgegebenen Anteil von 67 % der Finanzhilfe rechnerisch einhielten. Die Wohl-

fahrtsverbände bestimmten damit im Ergebnis allein über die Verwendung der Finanzhilfen. 

Bevorzugte Verwendung der Mittel für eigene Zwecke 

Die Wohlfahrtsverbände finanzierten mit den Finanzhilfen in einem erheblichen Umfang weiter-

hin ihre eigenen Verbandsaufgaben. Der Anteil zur Förderung der Beschäftigung von Fachbera-

terinnen und Fachberatern betrug bei einem Wohlfahrtsverband rd. 26,5 % seiner Finanzhilfe. 

In diese Finanzierung bezog er sogar anteilig die Personalausgaben für seine beiden Vor-

standsmitglieder ein. Eine solche Verwendung ist nicht zu rechtfertigen, weil Vorstandsmitglie-

dern keine fachlichen Beratungsaufgaben obliegen und ihre Vergütungen deutlich über den Ent-

gelten liegen, die nach den Tarifverträgen für Fachberater gezahlt werden. Zusammen mit den 

Mitteln für die Verwaltungsaufgaben verwendete dieser Verband im Jahr 2013 einen Finanzhil-

feanteil von rd. 31 % nur zur Finanzierung seiner Personal- und Sachausgaben. Das dem Land-

tag mitgeteilte Ziel, den Anteil der Finanzhilfe für die Förderung der Beschäftigung von Fachbe-

raterinnen und Fachberatern zu reduzieren, ist nach den Feststellungen des LRH nicht erreicht 

worden. Vielmehr stieg dieser von 17,4 % im Jahr 1999 auf 18,5 % im Jahr 2013 an.  
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Zudem stand ein Betrag von jährlich rd. 1 Mio. € regelmäßig nicht für wohlfahrtspflegerische 

Aufgaben zur Verfügung, weil er von den Verbänden als (nicht zulässige) Pauschale für ihren 

Verwaltungsaufwand einbehalten wurde. Die für diesen Zweck verwendeten Mittel standen teil-

weise in keinem angemessenen Verhältnis zu dem tatsächlichen Aufwand für die Abwicklung 

der Finanzhilfe. Nach der insoweit maßgebenden Regelung kann nur dieser Aufwand bis zu ei-

nem Höchstbetrag von 5 % der Finanzhilfe finanziert werden. Ziel sollte es jedoch sein, diese 

Mittel für wohlfahrtspflegerische Aufgaben zu verwenden. 

Ferner setzten die Wohlfahrtsverbände die Finanzhilfe teilweise zum Ausgleich von Defiziten 

ihrer selbstständigen oder unselbstständigen Einrichtungen und zur konkreten Finanzierung der 

dortigen Personal- und investiven Ausgaben ein. Dazu gehörten in erheblichem Umfang statio-

näre Einrichtungen, Tageseinrichtungen für Kinder und örtliche Beratungsstellen. Deren Finan-

zierung ist jedoch grundsätzlich in anderer Weise sicherzustellen, beispielsweise durch Vergü-

tungen bzw. Pflegesätze oder durch Leistungen der zuständigen Träger. Zudem trägt das Land 

mit speziellen Förderregelungen bereits in ausreichender Weise dazu bei.  

Wettbewerbswidrige Verwendung der Finanzhilfe 

Die Wohlfahrtsverbände verwendeten erhebliche Beträge der Finanzhilfen - in den Jahren 2010 

bis 2013 ca. 24 Mio. € - zur Finanzierung von Einrichtungen, Diensten und Tätigkeiten, die im 

Wettbewerb mit privaten Anbietern stehen. Hierbei handelt es sich nach Auffassung des LRH 

um unzulässige Beihilfen.51 

Unzureichende Prüfung der Mittelverwendung sowie fehlende Evaluation 

Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie beschränkte sich bei sei-

nen Prüfungen auf die rechnerische und formale Kontrolle. Die Möglichkeit, sich durch die An-

forderung von ergänzenden Unterlagen oder durch örtliche Erhebungen einen umfassenden 

Überblick zu verschaffen, nahm es nicht in Anspruch. Auch die Wohlfahrtsverbände führten 

keine substanziellen Prüfungen durch. Seitens des Ministeriums gab es offensichtlich kein Inte-

resse an einer nachhaltigen Feststellung der von den Finanzhilfeempfängern durchgeführten 

Projekte und des dafür bestehenden Mittelbedarfs. Eine Evaluation der Finanzhilfen ist weder 

vorgegeben noch fand sie statt. 

Der LRH hält es zunächst für dringend erforderlich, den Mitteleinsatz zu evaluieren und dann 

neu zu regeln. Ferner sind zukünftig intensivere Prüfungen der Mittelverwendung durchzufüh-

ren. 

  

                                                

51 Nr. 2.5 dieses Abschnitts. 
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2.5 Beeinflussung des Wettbewerbs durch Förderung der Wohlfahrtsverbände 

Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

Kapitel 05 36 

Die Finanzhilfe für die Wohlfahrtsverbände nach dem Niedersächsischen Glücksspiel-

gesetz floss in erheblichem Umfang in Einrichtungen, Dienste und Tätigkeiten, die im 

Wettbewerb mit privaten Anbietern stehen. Diese Förderung stellt eine unzulässige 

Beihilfe dar. Sie könnte zudem gegen den verfassungsrechtlichen Schutz des unbe-

einträchtigten Wettbewerbs verstoßen. 

Die Wohlfahrtsverbände erhielten bis zum 31.12.2014 eine Finanzhilfe nach dem Niedersächsi-

schen Glücksspielgesetz (NGlüSpG). Seit dem 01.01.2015 wird sie auf Grundlage der Nachfol-

geregelung im Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Freien Wohlfahrtspflege  

(NWohlfFöG) gewährt.  

Die Förderung durch die Finanzhilfe darf nicht dazu führen, dass Wettbewerb in unzulässiger 

Weise beeinträchtigt wird. Der LRH ist dieser Frage bereits im Jahr 2001 nachgegangen und 

hat eine erhebliche Beeinflussung des Wettbewerbs festgestellt.52 Ausdrückliche Vorgaben zum 

Schutz des unbeeinträchtigten Wettbewerbs enthielt das NGlüSpG selbst nicht. Das  

NWohlfFöG hingegen sieht in § 3 Abs. 1 Satz 2 eine Einschränkung für den Mitteleinsatz im 

wettbewerbsrelevanten Bereich vor; diese dürfte jedoch keinen umfassenden Schutz entfalten. 

Übergeordnete Normen zum Schutz des unbeeinträchtigten Wettbewerbs sind daher einzuhal-

ten. Insbesondere die Vorgaben aus Artikel 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-

ischen Union (AEUV) sind beim Vollzug des NGlüSpG bzw. des NWohlfFöG zu beachten, 

selbst wenn die Normen nicht miteinander im Einklang stehen. Europäisches Recht ist vorran-

gig anzuwenden. Daneben sind auch die verfassungsrechtlichen Anforderungen, hier speziell 

des Artikels 12 Grundgesetz, einzuhalten. Der Gesetzgeber räumt dem Sozialministerium im 

NGlüSpG sowie im NWohlfFöG den Gestaltungsspielraum ein zu entscheiden, welche wohl-

fahrtspflegerischen Aufgaben mit der Finanzhilfe gefördert werden dürfen. Diese Auswahl ist 

verfassungskonform auszugestalten. 

Die Auswahl der förderfähigen Aufgaben ist in einer Vereinbarung vom 28.05.2008 zwischen 

dem Sozialministerium und den Spitzenverbänden, die in der Landesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen sind, niedergelegt worden. Der Abschluss der 

Vereinbarung wurde nach den gesetzlichen Vorgaben für die Auszahlung der Finanzhilfe  

vorausgesetzt. Nach dem in einer Anlage zur Vereinbarung festgelegten Katalog der förderfähi-

gen Aufgaben ist es möglich, verschiedene Einrichtungen, Dienste und Tätigkeiten mit der Fi-

nanzhilfe zu fördern, die teilweise auch von privaten Anbietern in unterschiedlicher Rechtsform 

betrieben, erbracht oder durchgeführt werden. Das gilt beispielsweise in den Bereichen der 

                                                

52 Jahresbericht 2002, S. 76 ff. (Drs. 14/3420). 
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Pflege, der Altenhilfe und der Mahlzeitendienste. Insgesamt haben die Wohlfahrtsverbände im 

Zeitraum von 2010 bis 2013 für diese Bereiche ca. 24 Mio. € verwendet. In einigen weiteren Po-

sitionen, vor allem auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, können ebenfalls im Wettbe-

werb stehende Maßnahmen enthalten sein. 

Verstoß gegen Artikel 107 AEUV 

Der LRH zweifelt an, dass die Vorgaben zum Schutz des unbeeinträchtigten Wettbewerbs nach 

Artikel 107 AEUV in allen Punkten der Vereinbarung eingehalten worden sind und verdeutlicht 

dies anhand der zuvor genannten Beispielsbereiche.  

Artikel 107 Abs. 1 AEUV verbietet staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen 

gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktions-

zweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, soweit sie den Handel zwi-

schen Mitgliedsstaaten beeinträchtigen. 

Die begünstigten Wohlfahrtsverbände sind - bezogen auf die wettbewerbsrelevanten Tätigkei-

ten - Unternehmen im Sinne des Artikels 107 AEUV: Von dem im europäischen Beihilferecht 

geltenden funktionalen Unternehmensbegriff können wirtschaftlich tätige Einheiten ohne Ge-

winnerzielungsabsicht erfasst sein und damit auch gemeinnützige Unternehmen. Die Wohl-

fahrtsverbände sind in den aufgezeigten Bereichen im Wesentlichen wirtschaftlich tätig, mit 

Ausnahmen bei der Kinder- und Jugendhilfe. 

Die Finanzhilfe kann sich zudem wettbewerbsverfälschend auswirken. Eine Wettbewerbsverfäl-

schung liegt vor, wenn die Beihilfe - tatsächlich oder potenziell - in ein bestehendes oder mög-

licherweise zur Entstehung kommendes Wettbewerbsverhältnis zwischen Unternehmen ein-

greift und damit den Ablauf des Wettbewerbs verändert. Jede Verbesserung der Marktposition, 

die der Begünstigte unter marktkonformen Voraussetzungen nicht erhielte, ist dabei ausrei-

chend. Die Position der Wohlfahrtsverbände am Markt wird durch die Finanzhilfe vor allem in 

den Bereichen Pflege, Altenhilfe, Mahlzeitendienste sowie bei wirtschaftlicher Tätigkeit in der 

Kinder- und Jugendhilfe verbessert. In allen genannten Bereichen gibt es keine gesetzlichen 

Zugangsbeschränkungen für bestimmte Anbieter. Alle diese Tätigkeitsfelder werden auch von 

privaten Anbietern bedient. Es bestehen daher beeinflussbare Wettbewerbsverhältnisse, in die 

mit der Finanzhilfe eingegriffen wird.  

Die Beihilfen des Landes sind in einigen Bereichen geeignet, den grenzüberschreitenden Han-

del zu beeinträchtigen. Dabei reicht es aus, dass der Begünstigte innerhalb des Gebiets eines 

Mitgliedsstaats oder sogar nur auf lokaler oder regionaler Ebene tätig ist, die ihm zuteilwer-

dende Förderung allerdings den Zutritt anderer (potenzieller) Wettbewerber aus anderen Mit-

gliedstaaten ausschließt oder zumindest erschwert. Bei Pflegediensten ist von einer potenziel-

len oder sogar von einer tatsächlichen Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden Handels 
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auszugehen, da bereits ausländische Pflegekräfte auf unterschiedlicher Grundlage nach 

Deutschland kommen und im Pflegebereich eingesetzt werden. Diesen potenziellen bzw. tat-

sächlichen grenzüberschreitenden Handel droht die gewährte Finanzhilfe zu beeinträchtigen. 

Gleiches gilt für die Bereiche der Altenhilfe, der Mahlzeitendienste sowie der Kinder- und Ju-

gendhilfe. Den Bedarf sowie das Interesse an diesen Tätigkeiten gibt es vor allem in grenzna-

hen Gebieten.  

Ist eine Beihilfe von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Abs. 3 Satz 1 AEUV befreit, greift für 

sie nicht das Verbot nach Artikel 107 Abs. 1 AEUV. Auf eine solche Ausnahme kann sich das 

Sozialministerium derzeit jedoch nicht berufen. Unter bestimmten Voraussetzungen können 

staatliche Beihilfen zwar als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden, z. B. wenn sie 

Unternehmen als Ausgleich gewährt werden, welche mit der Erbringung von Dienstleistungen 

von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut worden sind. Der Europäische Gerichtshof 

hat die dafür einzuhaltenden Anforderungen in der Entscheidung Altmark Trans und Regie-

rungspräsidium Magdeburg53 konkretisiert. Diese Voraussetzungen erfüllte das Ministerium bei 

der hier geprüften Förderung der Wohlfahrtsverbände jedoch nicht. Selbst wenn die mit der Ver-

einbarung geförderten Maßnahmen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-

resse sein sollten, fehlte der erforderliche Betrauungsakt. Zudem konnte der LRH den Unterla-

gen des Sozialministeriums keine Berechnungen einer Ausgleichsleistung oder Analysen der 

Kosten entnehmen, die für eine Befreiung ebenfalls notwendig gewesen wären. Die Ausnah-

meregelung greift deshalb bisher nicht für die hier geprüfte Finanzhilfe des Landes. Daran än-

dert sich nichts, wenn man die seit dem Jahr 2012 geltenden ähnlichen Anforderungen aus dem 

Beschluss 2012/21/EU der Europäischen Kommission zugrunde legt.  

Im Ergebnis dürfte die Finanzhilfe vor allem in wesentlichen Bereichen der Pflege, der Altenhilfe 

sowie der Mahlzeitendienste eine unzulässige Beihilfe darstellen. 

Verstoß gegen Artikel 12 Grundgesetz 

Der LRH zweifelt ferner an, dass das Ministerium die Vereinbarung in allen Punkten verfas-

sungskonform ausgestaltete, vor allem für die Bereiche der Pflege, Altenhilfe und Mahlzeiten-

dienste. Die Zweifel gelten speziell für die Einhaltung der Vorgaben zum Schutz des unbeein-

trächtigten Wettbewerbs nach Artikel 12 Grundgesetz, die vor allem dann zu beachten sind, 

wenn Artikel 107 Abs. 1 AEUV nicht eingreift, weil eine Beeinträchtigung des grenzüberschrei-

tenden Handels nicht gegeben ist. Das Sozialministerium muss die Vorgaben aus Artikel 12 

Grundgesetz im Rahmen einer verfassungskonformen Auslegung des NGlüSpG bzw. des 

NWohlfFöG bei der Bestimmung der förderfähigen wohlfahrtspflegerischen Aufgaben einhalten. 

                                                

53 Vgl. zu den Voraussetzungen Urteil Altmark Trans und Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, E-
CLI:EU:C:2003:415, Rz. 87 ff.). 
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Das Grundrecht aus Artikel 12 Grundgesetz ist berührt, wenn der Staat regelnd in den Wettbe-

werb der Unternehmen eingreift. Das ist hier möglich, weil Wettbewerbsverhältnisse zwischen 

den Wohlfahrtsverbänden und den privaten Anbietern in den genannten Bereichen bestehen 

und der Wettbewerb dort durch die gewährte Finanzhilfe beeinflusst werden kann. Ferner kön-

nen Konkurrenten hierdurch erheblich benachteiligt werden.  

Zwar erlauben das NGlüSpG und das NWohlfFöG die gezielte finanzielle Förderung der Wohl-

fahrtsverbände, allerdings nur im Umfang einer verfassungskonformen Auslegung. Der mögli-

che Eingriff wäre im bisherigen Umfang aber nicht zu rechtfertigen. Das in der Präambel zur 

Vereinbarung niedergelegte, mit der Finanzhilfe verfolgte Ziel, zur Fortentwicklung einer sozia-

len Infrastruktur in Niedersachsen beizutragen, mag zwar ein rechtfertigender Grund des Allge-

meinwohls sein, der möglicherweise durch die Zweckbindung des Mitteleinsatzes erreicht wer-

den kann. Eine Förderung nur ausgewählter Anbieter in dem von der Vereinbarung umfassten 

Aufgabenspektrum erscheint zur Zielerreichung jedoch nicht erforderlich und damit nicht ver-

hältnismäßig. In den wettbewerbsrelevanten Bereichen kann die Zielerreichung nicht nur durch 

die Wohlfahrtsverbände allein sichergestellt werden. Vielmehr wären andere Anbieter gleicher-

maßen in der Lage, hierzu beizutragen. Der Eingriff wäre folglich nur insoweit verhältnismäßig 

und die Ausgestaltung der Vereinbarung verfassungskonform, als die förderfähigen Aufgaben 

auf diejenigen beschränkt werden, die nicht im Widerspruch zu Artikel 12 Grundgesetz stehen. 

Fazit 

Der LRH hält es für geboten, die staatliche Finanzierung von Diensten und Tätigkeiten der 

Wohlfahrtsverbände zu prüfen, soweit diese im Wettbewerb mit privaten Anbietern stehen. Be-

steht ein Wettbewerb, fehlt das Landesinteresse an der Förderung einzelner Wettbewerber. Es 

ist daher erforderlich, die Vereinbarung und dabei insbesondere deren Katalog der förderfähi-

gen Aufgaben vollständig auf die Vereinbarkeit mit den Vorschriften des europäischen Beihilfe-

rechts sowie des grundgesetzlichen Wettbewerbsschutzes zu überprüfen und entsprechend an-

zupassen.  
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V. Denkschrift 

Ministerium für Inneres und Sport 

1. Keine Kooperation ohne Wirtschaftlichkeit! 

Das Ministerium für Inneres und Sport plante, spätestens zeitgleich mit der Einführung 

des Digitalfunks flächendeckend Kooperative Regionalleitstellen zu errichten. Dieses 

Ziel erreichte es nicht. Für Kooperationen gewann das Ministerium bisher nur ein Drit-

tel der kommunalen Aufgabenträger des Rettungsdienstes. 

Die erwarteten Einsparungen bei den Personal- und Technikkosten, mit denen das 

Ministerium für Inneres und Sport die Wirtschaftlichkeit der Neuordnung der Leitstel-

lenstruktur begründete, konnte es nicht realisieren. Bei besserer Konzeption und Ko-

ordination des Vorhabens durch das Ministerium wären Kosten vermeidbar gewesen. 

Die Polizeibehörden schlossen in mehreren Fällen Verträge mit Kommunen mit wirt-

schaftlichen Nachteilen für das Land ab. 

Das Ministerium für Inneres und Sport plante seit dem Jahr 2005, die polizeilichen und die kom-

munalen Leitstellen umzustrukturieren. Durch Kooperationen sollten aus 28 Leitstellen der Poli-

zei und 47 Integrierten Leitstellen für den Rettungsdienst und die Feuerwehr in kommunaler 

Trägerschaft flächendeckend zehn bis zwölf Kooperative Regionalleitstellen entstehen. Das Mi-

nisterium strebte an, die Veränderungen in der Leitstellenstruktur „spätestens zeitgleich mit der 

flächendeckenden Einführung des Digitalfunks“ vorzunehmen, damit Einsparpotenziale optimal 

umgesetzt werden können.54 

In einem Gesetzesentwurf zur Änderung des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes stellte 

die Landesregierung die erwarteten Einspareffekte für alle Beteiligten dar.55 Für das Land er-

wartete sie danach Effizienzgewinne im Personalbereich von jährlich ca. 2,3 Mio. € sowie wei-

tere Einsparungen bei Energie und Technik.  

Der LRH untersuchte, wie das Ministerium für Inneres und Sport die Neuordnung der Leitstel-

lenstruktur plante und umsetzte. Im Focus seiner Betrachtung stand die Frage, inwieweit die er-

warteten Einsparpotenziale realisiert werden konnten. 

                                                

54  Vgl. Landtag, 15. Wahlperiode, Protokoll zur 75. Plenarsitzung am 11.11.2005, S. 8558 f. 
55  Gesetzentwurf der Landesregierung vom 19.12.2006, Drs. 15/3435, S. 8. 
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§ 7 LHO verpflichtet die Verwaltung zu wirtschaftlichem Handeln und schreibt für Maßnahmen 

von finanzieller Bedeutung angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vor. Diese sind so-

wohl bei der Planung als auch bei der Durchführung und nach Abschluss von Maßnahmen vor-

zunehmen.56 Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit setzt u. a. Aussagen zu den voraussichtlich 

entstehenden Kosten voraus.57  

In der Gesetzesfolgenabschätzung zu ihrem Gesetzesentwurf aus dem Jahr 2006 äußerte sich 

die Landesregierung zu den Gesamtkosten der Neuordnung der Leitstellenstruktur nicht. Im Ap-

ril 2007 schätzte das Ministerium für Inneres und Sport die Kosten für die Errichtung der Koope-

rativen Regionalleitstellen auf 21,8 Mio. €. Etwa zwei Jahre später, im Februar 2009, ging es 

bereits von mehr als doppelt so hohen Kosten aus, nämlich 48,8 Mio. €. Eine aktuelle Aufstel-

lung der tatsächlich entstandenen Gesamtkosten für das Projekt konnte das Ministerium für In-

neres und Sport dem LRH nicht zur Verfügung stellen. 

Die neben dem Ministerium für Inneres und Sport an der Neuordnung der Leitstellenstruktur be-

teiligten Akteure bewerteten die Steuerung des Gesamtprojekts kritisch. Kommunen und Feuer-

wehren trugen schon mit Beginn der Überlegungen zur Neuordnung der Leitstellenstruktur deut-

lich Bedenken vor, die große Probleme bei der Realisierung von Kooperativen Regionalleitstel-

len erwarten ließen.  

Bisher sind lediglich vier Kooperative Leitstellen in Betrieb. Für Kooperationen gewann das Mi-

nisterium für Inneres und Sport nur 16 Landkreise und kreisfreie Städte und damit lediglich ein 

Drittel der kommunalen Aufgabenträger des Rettungsdienstes. Dem Ministerium gelang es 

nicht, Kooperative Leitstellen flächendeckend einzuführen und so die Kosten für den Betrieb 

von Leitstellen auf möglichst viele Kooperationspartner zu verteilen. Die damit verbundenen 

Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des gesamten Projekts bewertete das zuständige Minis-

terium für Inneres und Sport nicht. Es versäumte zudem zeitnah zu untersuchen, wie die Kos-

tenerhöhung um 27 Mio. € die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens beeinflusste. 

Das Ministerium für Inneres und Sport berücksichtigte die Kritik bei der Planung und Umsetzung 

des Vorhabens nicht hinreichend. Es versäumte, eine zeitliche Vorgabe für das konkrete Zu-

standekommen von Leitstellenkooperationen zu setzen. Für den Fall, dass eine Zusammenar-

beit mit kooperationsbereiten Kommunen bis dahin nicht erreicht sein sollte, hätten das Ministe-

rium für Inneres und Sport und die Polizeibehörden umgehend umsteuern und sich auf eine 

Bündelung rein polizeilicher Leitstellen beschränken müssen. Die gescheiterte flächendeckende 

Einführung Kooperativer Regionalleitstellen hatte zur Folge, dass die erwarteten Synergieef-

fekte nicht eintraten. 

                                                

56  VV Nr. 2.1.2 zu § 7 LHO. 
57  Vgl. VV Nr. 2.2.2 zu § 7 LHO. 
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Das Ministerium für Inneres und Sport richtete die Neuordnung der Leitstellenstruktur auch nicht 

wie geplant an der Einführung des Digitalfunks aus. Es versäumte, beide Großprojekte konzep-

tionell optimal miteinander zu verzahnen. Weil es die Neuordnung der Leitstellenstruktur nicht 

spätestens zeitgleich mit der flächendeckenden Einführung des Digitalfunks umsetzte, entstan-

den zusätzliche Kosten für technische Übergangslösungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. €.  

Die erwarteten Einsparpotenziale bei den Personal- und Technikkosten konnte das Ministerium 

für Inneres und Sport nicht realisieren. Es reduzierte weder die Anzahl der Leitstellenarbeits-

plätze in dem erwarteten Umfang noch erreichte es die errechnete Personaleinsparung. 

Für sämtliche bisher mit Kommunen vereinbarte Leitstellenkooperationen fehlten die vorge-

schriebenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Die zuständigen Polizeibehörden teilten dem 

LRH dazu mit, die jeweiligen Vorhaben seien nach entsprechenden Vorgaben des Ministeriums 

für Inneres und Sport alternativlos gewesen.  

Der LRH bemängelt, dass weder das Ministerium noch die Polizeibehörden prüften, ob andere 

Alternativen als die eingegangenen Kooperationen wirtschaftlicher gewesen wären. Es wäre in 

dieser Hinsicht auch zu untersuchen gewesen, die bisherige Leitstellenstruktur beizubehalten 

oder nur polizeiliche Leitstellen zusammenzulegen. Zudem entschieden sich die Polizeidirektio-

nen Göttingen und Osnabrück ohne Prüfung der Wirtschaftlichkeit für jeweils zwei Leitstellen in 

ihrem Bezirk, obwohl aus polizeilicher Sicht eine Leitstelle pro Polizeibehörde genügte.  

Insgesamt steuerte das Ministerium für Inneres und Sport die Neuordnung der Leitstellenstruk-

tur zu wenig. Seinen Konzeptions- und Koordinierungsaufgaben kam es unzureichend nach. 

Der LRH erwartet, dass das Ministerium Vorhaben von erheblicher finanzieller oder organisato-

rischer Bedeutung strategisch steuert. Es muss sowohl fachlich zusammenhängende landes-

weite Projekte wie die Neuordnung der Leitstellenstruktur und die Einführung des Digitalfunks 

als auch Einzelvorhaben der Polizeibehörden koordinieren.  

Für Kooperationsvereinbarungen mit Kommunen erwartet der LRH, dass das Ministerium für 

Inneres und Sport solche stärker als bisher nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausrichtet. 

Vertragliche Regelungen sind nur dann zu begründen, wenn sie für das Land wirtschaftlich sind. 
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2. Kooperative Großleitstelle Oldenburg - Fehler im Projektmanagement treiben Kosten 

hoch 

Bei der Errichtung der Großleitstelle Oldenburg gab es erhebliche Kommunikationsde-

fizite in der Zusammenarbeit zwischen dem Staatlichen Baumanagement und der Po-

lizeidirektion Oldenburg, die Störungen im Projektablauf und nicht unerhebliche Kos-

tenbelastungen zur Folge hatten.  

Um die Terminbedingungen seiner kommunalen Partner bezüglich der Fertigstellung 

einer Kooperativen Großleitstelle einhalten zu können, beauftragte das Land einen 

Generalunternehmer mit dem Neubau. Dessen Angebot lag 1,8 Mio. € über der Kos-

tenberechnung des Staatlichen Baumanagements. Allein die Kosten zur Beschleuni-

gung der Arbeiten schlugen mit 1,1 Mio. € zu Buche. 

Ein konkretes Beispiel für das mangelnde Projektmanagement des Landes bei der flächende-

ckenden Einführung von Kooperativen Leitstellen ist die Großleitstelle in Oldenburg. Das Land 

Niedersachsen ist hier gemeinsam mit einer Anstalt öffentlichen Rechts (Zusammenschluss der 

Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Oldenburg und Wesermarsch sowie der Städte Delmen-

horst und Oldenburg) Träger einer Kooperativen Großleitstelle für Polizei, Brandschutz und Ret-

tungsdienst. 

 

Das erforderliche Gebäude wurde als Landesbau unter Beteiligung der späteren Nutzer, der 

Polizeidirektion Oldenburg und der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), in Federführung des 

Staatlichen Baumanagements Ems-Weser errichtet. Der AöR wurde ein erhebliches Mitbestim-
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mungs- und Gestaltungsrecht eingeräumt. Abstimmungen mit der AöR, wie bei der Vertragsge-

staltung und -umsetzung oder den Zahlungsmodalitäten, oblagen auf Landesseite der Polizeidi-

rektion Oldenburg. 

Kommunikationsdefizite zwischen den Projektbeteiligten 

Nach Feststellung des LRH gab es zwischen dem Staatlichen Baumanagement und der Polizei-

direktion erhebliche Informations- und Kommunikationsdefizite. So war nicht abschließend gere-

gelt, wer zu welchem Zeitpunkt welche Informationen hätte geben müssen, um einen reibungs-

losen Projektablauf zu gewährleisten. Dazu folgende Beispiele: 

• Fortschreibung des vereinbarten Zahlungsplans 

Trotz erheblicher Kostensteigerungen im Bereich des Bauauftrags schrieben die Landes-

dienststellen den ursprünglichen Zahlungsplan nicht fort. Dies führte dazu, dass die AöR bis 

heute statt rd. 3,12 Mio. € lediglich 2,19 Mio. € als Baukostenzuschuss zahlte. Bereits Mitte 

2010 hätte eine Abrechnung mit der AöR erfolgen können. Auch für den Fall, dass die AöR 

ihren vertraglichen Pflichten noch nachkommen wird und den Fehlbetrag ausgleicht, ist dem 

Land ein Zinsverlust entstanden. 

• Aufteilung der Kosten für die Leitstellentechnik zwischen AöR und Land 

Die Aufteilung der Kosten für die Leitstellentechnik ist vertraglich geregelt. So wurde zu-

nächst eine grundsätzliche pauschalierte Kostenaufteilung von 55 % (Land) zu 45 % (AöR) 

vereinbart. Diese Vereinbarung wurde jedoch für die einzelnen Komponenten der Leitstellen-

technik in einem Vertragsanhang weitergehend aufgeschlüsselt und - abweichend von der 

pauschalierten Kostenteilung - konkretisiert. Insgesamt ging man davon aus, dass sich trotz 

der Einzelabweichungen am Ende eine Kostenaufteilung ergeben würde, die der Pauschale 

entspricht. 

Im Zuge der Maßnahme wurden jedoch Nachträge erforderlich, die die im Vertragsanhang 

beschriebenen Komponenten betrafen. Statt der im Vertragsanhang vereinbarten und aus-

differenzierten Kostenaufteilung kam bei Aufstellung der Nachträge zwischen Land und AöR 

die vorgenannte Pauschale zur Anwendung. Nach Feststellung des LRH hatte dies zur 

Folge, dass die gegenüber dem Finanzministerium ausgewiesene Erstattung der AöR um 

ca. 190.000 € geringer ausfiel als in den Nachträgen berechnet. Ursächlich für die fehler-

hafte Aufstellung der Nachträge war die Unkenntnis der Bauverwaltung über die spezifi-

schen Vertragsinhalte. 

• Mangelnde Erfassung aller Projektkosten 

Im Zuge der Projektumsetzung führte die Bauverwaltung einen langwierigen Vergaberechts-

streit hinsichtlich der Leitstellentechnik, ohne zu wissen, dass die Polizeidirektion und die 

AöR für Rechtsstreitigkeiten eine jeweils hälftige Kostenübernahme vereinbart hatten. 
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Die Bauverwaltung versäumte es deshalb, eigene Personalkosten des Landes, die im Rah-

men des Rechtsstreits angefallen sind, für eine Abrechnung mit der AöR hinreichend genau 

zu erfassen.58 Neben den Personalkosten sind dem Land im Zuge des Rechtsstreits für Leis-

tungen Dritter Kosten in Höhe von 60.125,13 €59 entstanden. Auch diese wurden der AöR 

bislang nicht in Rechnung gestellt. 

Der LRH bemängelt die Kommunikationsdefizite zwischen der Polizeidirektion Oldenburg und 

dem Staatlichen Baumanagement. Die vorgenannten Beispiele zeigen, dass sich daraus nicht 

unerhebliche Kostenbelastungen entwickeln können. Die Schnittstellen bei einer auf verschie-

dene Stellen verteilten Projektverantwortung vor Durchführung der Maßnahme sind daher klar 

zu definieren und die Projektstruktur darauf auszurichten. Dabei ist eindeutig zu regeln, welche 

Informationen die Beteiligten zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen und wie 

diese Informationen weiterzugeben sind. Dies gilt insbesondere bei großen, komplexen Bau-

maßnahmen mit beteiligten Dritten. Wenn die grundsätzlich federführende Dienststelle für das 

jeweilige Bauvorhaben die Koordinierung nicht mit eigenem Personal gewährleisten kann, wäre 

erforderlichenfalls auch ein externer Projektsteuerer zur Unterstützung zu bestellen. 

Termindruck als Kostentreiber 

Da die Bausubstanz und technische Ausstattung der bestehenden kommunalen Leitstellen ma-

rode waren und deshalb die Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes nicht weiter 

in die Leitstellen investierten, sahen sich die kommunalen Gebietskörperschaften mit dem Neu-

bau unter Zeitdruck. Die AöR machte infolgedessen eine Kooperation mit dem Land davon ab-

hängig, dass die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus zum 01.10.2009 gewährleis-

tet sei. 

Die Oberfinanzdirektion wies als beratende Behörde frühzeitig darauf hin, dass ein derart knap-

per Fertigstellungstermin kaum zu realisieren sei, zulasten der Planungsqualität gehe und die 

Kosten in die Höhe treibe. Trotz dieser Bedenken blieben die Terminvorgaben bestehen. Das 

Staatliche Baumanagement Ems-Weser beauftragte dann auf Grundlage einer funktionalen 

Leistungsbeschreibung einen Generalunternehmer (GU), weil man davon ausging, dass durch 

eine vom GU angebotene Systembauweise Kosten und vor allem Zeit eingespart werden könn-

ten. Um die Bedeutung des Fertigstellungstermins zusätzlich zu unterstreichen, sah die Bauver-

waltung in der Ausschreibungsunterlage für den Fall einer verspäteten Fertigstellung eine Kon-

ventionalstrafe von 0,1 % der Auftragssumme pro Werktag60 vor. 

                                                

58 Die AöR hat ebenfalls Zuarbeit für die Stellungnahmen ausgearbeitet. Dieser Zeitansatz ist seitens der AöR gegenzu-
rechnen. 

59 Gutachten 19.174,02 €, Rechtsanwälte 21.351,34 €, Ingenieurbüro 19.599,77 €; Gerichtskosten werden beim Land 
nicht erhoben. 

60 Gedeckelt auf 5 % der Auftragssumme.  
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Das Staatliche Baumanagement erhielt auf die Ausschreibung lediglich zwei Angebote, die 

deutlich über den veranschlagten Kosten lagen.61 Dieses ungünstige Ausschreibungsergebnis 

wurde im Wesentlichen mit einem GU-Zuschlag von 10 % (rd. 600.000 €) sowie zusätzlichen 

Kosten von ca. 500.000 € für bauzeitverkürzende Nacht- und Wochenendarbeiten begründet. 

Bei einer Ausschreibung nach Einzelgewerken und einer auskömmlichen Terminsetzung hätten 

Kosten von 1,1 Mio. € vermieden werden können. 

Der LRH erwartet, dass für die Planung und Ausführung landeseigener Bauvorhaben aus-

kömmliche Fristen eingeräumt werden, um Qualitätsmängel und Mehrkosten zu vermeiden. Die 

Bauverwaltung ist gehalten, von außen gesetzte Terminvorgaben auf deren Realisierbarkeit zu 

prüfen. Soll dem Zeitdruck Externer im Einzelfall Rechnung getragen werden, müssen diese 

dann auch die Mehrkosten tragen. 

3. Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen bei der Landespolizei 

Eigene Untersuchungen des Ministeriums für Inneres und Sport zeigten Optimierungs-

potenziale bei der Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen der Landespolizei auf. 

Dem Ministerium gelang es in der Folge jedoch nicht, diese Potenziale vollständig zu 

erschließen, Verfahrens-abläufe zu verbessern und die Einnahmen der Landespolizei 

in diesem Bereich zu steigern. Es versäumte darüber hinaus, Grundlagen für ein 

kennzahlengestütztes Berichtswesen - und damit für eine Steuerung des Schadens-

managements - festzulegen. 

Der LRH prüfte die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen der Polizei gegen Dritte. 

Insbesondere wurde geprüft, ob die Landespolizei die Ersatzleistungen gemäß § 34 LHO recht-

zeitig und vollständig erhob. Der LRH konzentrierte sich auf Personenschäden. In diesen Fällen 

ergibt sich die Schadenshöhe für das Land zum einen aus der Weitergewährung von Dienstbe-

zügen für die Dauer einer Dienstunfähigkeit und zum anderen aus den Beihilfe- oder Heilfürsor-

geleistungen. 

Um das Schadensmanagement der Landespolizei zu verbessern, führte das Ministerium für In-

neres und Sport ab dem Jahr 2008 zwei Untersuchungen durch und setzte darüber hinaus eine 

Landesarbeitsgruppe ein. Hierdurch entstanden Kosten in Höhe von mehr als 230.000 €. Das 

Ministerium versäumte es jedoch, die durch diese Untersuchungen identifizierten notwendigen 

Veränderungen im Schadensmanagement anschließend vollständig umzusetzen.  

                                                

61 Differenz zur Haushaltsunterlage Bau im Hochbaubereich 1,8 Mio. €. 
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Die Prüfung des LRH zeigte auf, dass nach wie vor Mängel im Schadensmanagement bestan-

den. Ersatzansprüche wurden verspätet gegenüber Dritten geltend gemacht. Die Schadens-

sachbearbeitung begann in einigen Fällen erst drei Monate nach Bekanntwerden des Schaden-

sereignisses, die Höhe der Dienstbezüge zu ermitteln. Anschließend vergingen weitere Monate 

bis zu über einem Jahr bis zur Geltendmachung des Schadens. Darüber hinaus stellte der LRH 

fest, dass die Polizei Schadensersatzansprüchen nicht nachgehen konnte, da den geschädig-

ten Beamten ihre Meldeverpflichtungen nicht ausreichend bekannt waren. Dies galt insbeson-

dere für durch Dritte verursachte Personenschäden, die den Beamten oder ihren beihilfeberech-

tigten Angehörigen im Privatbereich entstanden waren (Privatunfälle). In diesem Zusammen-

hang stellte der LRH ferner fest, dass die Landespolizei Krankmeldungen zu den Akten nahm, 

obwohl ungeklärt war, ob die Erkrankung auf einem Unfall beruhte und ob hieran Dritte beteiligt 

waren. 

Die Prüfung des LRH ergab weiterhin, dass das aufwendige Verfahren zur Ermittlung von Heil-

behandlungskosten bei Heilfürsorgeberechtigten unwirtschaftlich ist. Die Höhe der ermittelten 

Heilbehandlungskosten steht außer Verhältnis zum Ermittlungsaufwand. Das Ministerium für 

Inneres und Sport erkannte dies im Jahr 2009 selbst, ließ jedoch die Abläufe bis heute unverän-

dert und sieht auch aktuell keinen Handlungsbedarf. Da noch immer rd. zwei Drittel der Polizei-

vollzugsbeamten heilfürsorgeberechtigt sind, ist aus Sicht des LRH eine Verfahrensänderung 

nunmehr dringlich.  

Insgesamt zeigen die Prüfungserkenntnisse des LRH, dass das Ministerium für Inneres und 

Sport das Schadensmanagement nur unzureichend steuerte. Es konnte sein Ziel, ein kennzah-

lengestütztes Berichtswesen einzuführen, bis heute nicht umsetzen und legte bislang keine 

Kennzahlen als Grundlagen für ein solches Berichtswesen fest. Die Anzahl und Höhe der Schä-

den ist abgesehen von Vorsorgemaßnahmen kaum zu beeinflussen. Sehr wohl kann jedoch auf 

die Höhe der geltend gemachten Schadensersatzleistungen und die Höhe der Einnahmen ein-

gewirkt werden. Weil das Ministerium diese Steuerungsmöglichkeiten jedoch verkannte, konnte 

es die Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Dritte nicht steigern. 

Das Ministerium für Inneres und Sport hat seine Steuerungsfunktion im Schadensmanagement 

gegenüber der Landespolizei deutlicher wahrzunehmen. Der LRH erwartet, dass es hierfür um-

gehend ein kennzahlengestütztes Berichtswesen einführt. 

Das Ministerium, die Polizeibehörden sowie die Polizeiakademie Niedersachsen müssen si-

cherstellen, dass Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen zukünftig unverzüglich und voll-

ständig erhoben werden. Sie haben durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass 

Meldeverpflichtungen, insbesondere bei Privatunfällen, bekannt sind. Darüber hinaus sollte das 

Ministerium für Inneres und Sport die ohnehin anstehenden Anpassungen der Verträge über die 
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Heilfürsorgeabrechnung zwischen dem Finanzministerium und den niedersächsischen Kassen-

ärztlichen Vereinigungen nutzen, um auf ein standardisiertes und damit wirtschaftlicheres Ver-

fahren zur Ermittlung der Heilbehandlungskosten von Heilfürsorgeberechtigten hinzuwirken. 

4. Informationssicherheit in Serverräumen 

Der LRH stellte in IT-Serverräumen der Landesverwaltung Mängel hinsichtlich des 

Schutzes von Informationen gegen Datenverlust, elementare Gefährdungen und Dieb-

stahl fest. 

Der LRH hält es für dringend geboten, dass die Landesbehörden ihre IT-Services wei-

ter konsolidieren und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Informationen durchfüh-

ren. 

In Servern elektronisch gespeicherte Daten und Software der Verwaltung sind Teil der ord-

nungsgemäßen Aktenführung. Server sind in diesem Sinn die Lagerräume für die Rohstoffe 

(Daten) und Produktionsmittel (Software) des Landes. Ohne intakte und sichere Server kann 

das Land seine Aufgaben nicht mehr erfüllen. Datenverlust oder Datendiebstahl können erhebli-

che materielle und immaterielle Schäden verursachen.  

Das Land Niedersachsen hat die Bedeutung der Informationssicherheit erkannt und ressort-

übergreifende Regelungen zu ihrem Schutz erlassen. 

Der LRH untersuchte in verschiedenen Bereichen der Landesverwaltung die Serverräume im 

Hinblick auf ausgewählte Aspekte der Informationssicherheit. Server stellen Basisdienste, wie 

z. B. E-Mail-Verkehr oder das Speichern von Informationen zur Verfügung. Sie sind damit von 

zentraler Bedeutung für funktionierende Arbeitsabläufe innerhalb einer Behörde. Datenverlust 

oder Datendiebstahl können zu Mehrausgaben für das Land führen, z. B. für die Neuerstellung 

oder Neubeschaffung der Daten. Um Server und deren Dienste vor Ausfällen und Risiken zu 

schützen, unterliegen Serverräume besonderen Sicherheitsanforderungen. 

Der LRH orientierte sich bei der Prüfung an folgenden Vorgaben: 

• Mindestanforderungen der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder zum Einsatz der In-

formations- und Kommunikationstechnik (IuK) - Leitlinien und gemeinsame Maßstäbe für 

IuK-Prüfungen - (IuK Mindestanforderungen62), 

                                                

62  Bekanntmachung des LRH vom 01.08.2012 - 1.1-02893 - (Nds. MBl. S. 665). 
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• Niedersächsische Informationssicherheitsleitlinie63 und die auf dieser Grundlage ergangenen 

Informationssicherheitsrichtlinien, 

• IT-Grundschutzkataloge des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. 

Der LRH stellte die folgenden Sachverhalte fest: 

• In mehreren Serverräumen waren keine geeigneten Brandmeldeanlagen vorhanden. 

• In mehreren Serverräumen war Verpackungsmaterial in größeren Mengen vorhanden. Diese 

Brandlasten könnten die Ausbreitung von Bränden begünstigen. 

• In einem Serverraum war die Begehbarkeit durch auf dem Boden gelagertes IT-Material 

stark eingeschränkt. Löscharbeiten könnten dadurch beeinträchtigt werden. 

• In mehreren Serverräumen waren keine speziell für IT-Geräte geeigneten Feuerlöscher vor-

handen. 

• In mehreren Behörden waren keine Feuerwehrlaufkarten oder Protokolle von Brandschutz-

begehungen vorhanden. 

• In mehreren Serverräumen war keine für den sicheren Betrieb der IuK erforderliche Klimaan-

lage vorhanden. 

• Mehrere Serverräume waren lediglich mit einfachen Schlössern ohne ausreichenden Ein-

bruchschutz ausgestattet. 

• Zugangskontrollen waren unzureichend. Ferner befanden sich in Serverräumen Geräte, die 

den Zutritt für einen großen Benutzerkreis erforderlich machten, z. B. Drucker. 

• In einem ebenerdigen Serverraum war ein nicht ausreichend gegen Einbruch geschütztes 

Fenster vorhanden. 

• In mehreren Serverräumen waren die Datenträger mit Datensicherungen räumlich nicht ge-

trennt von den zu sichernden Daten untergebracht.  

                                                

63  Gem. RdErl. d. MI, d. StK u. d. übr. Min. vom 23.10.2013 (Nds. MBl. S. 864). 
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• In einigen Serverräumen verblieben die Sicherungsbänder für die täglichen differenziellen 

Sicherungen im Laufwerk. 

• Datensicherungen wurden nicht regelmäßig auf die Wiederherstellbarkeit von Daten geprüft.  

Die aufgezeigten Mängel konnten dazu führen, dass Daten verloren gehen, von Unbefugten 

entwendet oder missbräuchlich genutzt werden.  

Der LRH hält es für dringend erforderlich, dass die Behörden Informationssicherheitsprozesse 

im Sinne der Niedersächsischen Informationssicherheitsleitlinie aufbauen. Als Sofortmaßnahme 

sollten sie die Serverräume im Hinblick auf die Bausteine B 2.4 und B 2.5 des IT-Grundschutz-

katalogs des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik prüfen. Danach sind unter 

Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit geeignete Maßnahmen zum angemessenen Schutz der 

IuK-Infrastruktur gegen elementare Gefährdungen und gegen Diebstahl festzulegen. 

Der LRH ist darüber hinaus der Auffassung, dass eine weitere Konsolidierung der IT-Services 

und des Serverbetriebs geprüft werden müsse, um die gestiegenen Anforderungen an die Infor-

mationssicherheit zuverlässig und auf wirtschaftliche Weise erfüllen zu können. Die Behörden 

sollten - auch unabhängig von wirtschaftlichen Konsolidierungsüberlegungen im Serverbe-

reich - kritisch prüfen, inwieweit IT-Serverbetriebsräume an einzelnen Standorten noch erforder-

lich sind. 

Stellungnahme des Ministeriums für Inneres und Sport 

Das Ministerium für Inneres und Sport teilt in vollem Umfang die vom LRH beschriebenen 

Grundsätze und Zielsetzungen zur Sicherstellung der Informationssicherheit. Die angesproche-

nen Verwaltungsbereiche wiesen darauf hin, dass ihnen ein Teil der Einzelfeststellungen nicht 

bekannt sei und daher eine Zuordnung der Mängel zu Behörden schwer falle. Die Antworten 

deuten darauf hin, dass es in diesen Behörden keine aktive Überprüfung der IT-Sicherheit der 

Serverräume gibt. 
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Finanzministerium 

5. Dataport: Leistungsgerecht abrechnen - Kostenrechnung verbessern 

Das Land Niedersachsen als Kunde und haftender Träger von Dataport muss zeitnah 

prüfen, ob es die vereinbarten Leistungen erhält und Dataport die Kosten verursacher-

gerecht zuordnet.  

Die Produkte des Data Center Steuern weisen Über- bzw. Unterdeckungen aus, die 

zu Quersubventionierungen führen. Hieraus können finanzielle Nachteile für das Land 

Niedersachsen entstehen. 

Dataport muss seine Kosten- und Leistungsrechnung stets aktuell halten und die Er-

gebnisse transparent und kunden- sowie produktorientiert darstellen. Nur so ist ge-

währleistet, dass das Land Niedersachsen leistungsgerechte Abrechnungen erhält. 

Niedersachsen hat durch eine ungünstige Vertragsgestaltung ohne Revisionsklausel 

in den Jahren 2012 und 2013 rd. 5 Mio. € mehr gezahlt, als es tatsächlich an Rechen-

zentrumsleistungen in Anspruch nahm. 

Dataport (Anstalt öffentlichen Rechts) entstand im Jahr 2004 als zentraler IT-Dienstleister für 

die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein. Seit der Gründung ist 

Dataport durch den Beitritt weiterer Länder, der Freien Hansestadt Bremen und Mecklenburg-

Vorpommern (jeweils im Jahr 2006), Niedersachsen (im Jahr 2010) und Sachsen-Anhalt (im 

Jahr 2014), gewachsen. 

Die Landesregierung entschied, mit der Steuerverwaltung zu Dataport zu wechseln. Das Land 

Niedersachsen wurde Träger und Kunde Dataports. Für die Trägerschaft brachte Niedersach-

sen einen Stammkapitalanteil in Höhe von 7,5 Mio. € ein. Dies entspricht heute 14,71 % des 

Stammkapitals von Dataport. 

Daneben zahlte das Land Niedersachsen als Kunde in den Jahren 2009 bis 2011 weitere 

15,8 Mio. € an Dataport für notwendige Leistungserweiterungen vom Vier- auf den Fünf-Länder-

Betrieb im Data Center Steuern und im Druckzentrum. 

Im Jahr 2012 nahm Dataport die Steuerdatenproduktion für Niedersachsen auf. Die hierfür ab-

geschlossenen IT-Dienstverträge sahen für das Großrechnerprodukt jährliche Entgelte in Höhe 

von rd. 12 Mio. € bzw. 12,9 Mio. € für die Jahre 2012 und 2013 vor. 
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Entgelte entsprachen nicht der Leistungsabnahme 

In der Konsortialvereinbarung legten die Trägerländer von Dataport unter „Eckpunkte der Zu-

sammenarbeit“ u. a. fest: 

„Die Kosten sind verursachungsgerecht zuzuordnen. Dies gilt insbesondere für die 
Bereiche des Data Center Steuern und des Druckzentrums.“ 

Im Gründungsprozess des Data Center Steuern vereinbarten die vier Länder die Kostenvertei-

lung nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel. Dataport und Niedersachsen vereinbarten 

ebenfalls diese Kostenverteilung. Danach bestimmte sich der niedersächsische Entgeltanteil 

auf über 50 % der Kosten des Data Center Steuern. 

Der Königsteiner Schlüssel war nach den Erkenntnissen des LRH in diesem Fall kein sachge-

rechter Kostenverteilungsschlüssel. 

Das Land Niedersachsen nahm in den Jahren 2012 bis 2013 nach den Auslastungsstatistiken 

des Data Center Steuern durchschnittlich rd. 39 % der Rechenzentrumsleistungen ab. Im glei-

chen Zeitraum zahlte Niedersachsen über 50 % der Kosten. Kosten und Leistungen waren nicht 

äquivalent. Damit zahlte Niedersachsen in zwei Jahren rd. 5 Mio. € mehr an Dataport, als es 

nach kostenverursachungsgerechtem Verteilungsschlüssel tatsächlich hätte zahlen müssen. 

Die Vertragsparteien vereinbarten in den IT-Dienstleistungsverträgen Festbeträge. Revisions-

klauseln sind nicht enthalten. Dem Finanzministerium war es so nicht möglich, auf abweichende 

Leistungsabnahmen zu reagieren und Überzahlungen zu vermeiden. 

Quersubventionierungen 

Das Data Center Steuern stellt neben dem Großrechnerverfahren zwei weitere Produkte, Kon-

sens-Server und optionale Dienste, zur Verfügung. Der LRH saldierte von 2009 bis 2013 die 

Kosten und Erlöse dieser drei Produkte. Auf der Zeitachse ergaben sich Über- bzw. Unterde-

ckungen für jedes einzelne Produkt und damit auch für das gesamte Data Center Steuern. 

Für das Großrechnerverfahren errechnete der LRH im Zeitraum 2009 bis 2013 eine Überde-

ckungen von insgesamt 2,5 Mio. €. Für die Konsens-Server und optionale Dienste ermittelte der 

LRH Unterdeckungen in Höhe von 2,1 Mio. € bzw. 0,9 Mio. €. 

Die in der Kosten- und Leistungsrechnung ausgewiesenen Über- und Unterdeckungen der Pro-

dukte und des Data Center Steuern insgesamt berücksichtigte Dataport in der Folge nicht. Sie 

wurden insbesondere nicht in der Entgeltkalkulation des Folgejahres mit einbezogen. Dies be-

deutete Quersubventionierungen innerhalb der Produkte des Data Center Steuern bzw. von  
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oder mit anderen Geschäftsbereichen Dataports. Dies entsprach nicht der Konsortialvereinba-

rung. Wenn Dataport die Quersubventionierung nicht aufgibt, könnten sich auch zukünftig finan-

zielle Nachteile für Niedersachsen ergeben. 

Kosten- und Leistungsrechnung Dataports muss verbessert werden 

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist die Basis für die Entgeltbestimmung. Daher müssen 

Kostenstellen, Produkte, Umlageschlüssel und Verrechnungssätze aktuell sein und den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechen. Zum Aussagewert der Kosten- und Leistungsrechnung 

gehören richtige und transparente Darstellungen. Diesem Anspruch genügt die Kosten- und 

Leistungsrechnung Dataports nicht in vollem Umfang. 

Dataport kalkulierte z. B. die Serviceartensätze für den Druck nur auf Basis der Kosten und 

Mengen des Standorts Altenholz und berücksichtigte den Standort Lüneburg nicht. Die Über- 

und Unterdeckungen beider Druckstandorte berücksichtigte Dataport in der Folge nicht. Hier-

durch entstanden Quersubventionierungen. Dataport bezog nicht alle wesentlichen Faktoren in 

die Kalkulationen ein. Verrechnungssätze für Leistungsarten und Servicearten passte Dataport 

nicht jährlich an und berücksichtigte die zukünftigen Kosten und Mengen nicht. Einige Verrech-

nungsschlüssel für Kostenstellen sind seit Jahren unverändert. Dataport versäumte es, diese 

regelmäßig zu überprüfen und den aktuellen Verhältnissen anzupassen. 

Dataport betrachtete die Produktergebnisse nicht kundenbezogen. Daher ermittelte der LRH 

aus den vorgelegten Daten die Kosten und Erlöse Niedersachsens, um sie mit den vertraglich 

vereinbarten Entgelten zu vergleichen. Das Ergebnis konnte der LRH nicht verwerten, da es 

Dataport versäumte, Niedersachsen in den Jahren 2012 und 2013 anteilig mit den zentralen 

Auftragskosten nach dem Königsteiner Schlüssel zu belasten. Mithin wies die Kosten- und Leis-

tungsrechnung die Kostenbelastung Niedersachsens zu gering und die anderer Kunden zu 

hoch aus. 

Dataport stellte diesen Fehler nicht fest, da keine kundenbezogenen Auswertungen erstellt wur-

den. Wesentliche Aussagewerte der Kosten- und Leistungsrechnung nutzte Dataport nicht. Die 

Kunden konnten nicht nachvollziehen, ob die vertraglich vereinbarten Entgelte den tatsächli-

chen Kosten entsprachen. Eine Darstellung von Kosten und Erlösen je Kunde und Produkt ist 

nicht vorhanden. 

Das Finanzministerium muss darauf hinwirken, dass Dataport durch die Kosten- und Leistungs-

rechnung die Produktkosten des Data Center Steuern richtig und transparent ermittelt und 

durch modifizierte Entgeltkalkulationen derzeitig bestehende Quersubventionierungen für die 

Zukunft ausschließt. 
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Fazit 

Das Land Niedersachsen als Kunde und Träger von Dataport hat im Rahmen seiner Aufsichts- 

und Kontrollpflichten versäumt, 

• die Entgelte laufend zu kontrollieren und notwendige Entgeltkorrekturen einzufordern, 

• die Kosten- und Leistungsrechnung auf Richtigkeit und Transparenz zu prüfen, um Quersub-

ventionierungen sowie Über- und Unterdeckungen aufzudecken und abzustellen sowie 

• vertragliche Vorkehrungen, z. B. durch Revisionsklauseln bzw. frühzeitige Änderung der Ab-

rechnungsmodalitäten, zu treffen, um Überzahlungen durch das Land zu verhindern. 

6. Einsparpotenzial in der zentralen Reisekostenabrechnung 

Der LRH führte in der Landesweiten Bezüge- und Versorgungsstelle der Oberfinanzdi-

rektion Niedersachsen (LBV) eine Personalbedarfsanalyse durch. Er ermittelte im Be-

reich der zentralen Reisekostenabrechnung einen Überhang von rd. 3,1 Vollzeiteinhei-

ten. Dieses entspricht einem jährlichen Einsparpotenzial von rd. 166.000 €. 

Der LRH erwartet, dass die Personalüberhänge abgebaut werden und empfiehlt, die 

noch fehlenden Bereiche möglichst zeitnah anzuschließen und die dadurch möglichen 

Synergien zu nutzen. 

Im Jahr 2007 beschloss die Landesregierung, ein landeseinheitliches elektronisches Reisekos-

tenmanagementsystem für die Dienststellen der niedersächsischen Landesverwaltung einzu-

führen. Durch die Zentralisierung der Reisekostenabrechnung bei der LBV sollten die bisher in 

den einzelnen Dienststellen für diese Aufgaben eingesetzten 89,6 Vollzeiteinheiten (VZE) mit 

den entsprechenden Budgetanteilen und Sachmittelansätzen entbehrlich werden. Der Personal-

einsatz für diese Aufgabe bei der LBV sollte spätestens bis zum Jahr 2015 auf 45 VZE reduziert 

werden. 

Der LRH prüfte den Stand des Projekts und den aktuellen Personaleinsatz bei der LBV von 

Juli 2014 bis Februar 2015. Er stellte fest, dass noch nicht alle ursprünglich vorgesehenen 

Dienststellen die Aufgabe an die LBV übergeben hatten. Zur Zeit der Prüfung fehlten noch 

große Bereiche der Polizei sowie die Lehrkräfte. Im Zeitraum von Oktober 2013 bis Septem-

ber 2014 rechnete die LBV rd. 440.000 Dienstreisen für die angeschlossenen Dienststellen ab. 

Sie setzte zur Zeit der Prüfung 35 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter (24,45 VZE) für die 

Aufgabe ein. Zur Bestimmung des Personalbedarfs hatte sie noch kein kennzahlenbasiertes 

System eingerichtet. 
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Der LRH führte daraufhin eine Personalbedarfsanalyse durch und ermittelte für die Sachbear-

beitung im Produktbereich Reisekostenabrechnung einen Personalbedarf von 21,34 VZE. Die 

Ergebnisse erörterte er mit der LBV: Der Personal-Istbestand in diesem Bereich betrug 

24,45 VZE. Hieraus folgt eine Einsparmöglichkeit von 3,11 VZE (12,73 %). Unter Anwendung 

der standardisierten Personalkostensätze des Finanzministeriums entspricht dies einem auf die 

Personalausgaben bezogenen Einsparvolumen von rd. 166.000 € jährlich. 

Der LRH erwartet, dass der Personalüberhang abgebaut wird und empfiehlt, die vom LRH ent-

wickelten Daten der Personalbedarfsanalyse für zukünftige Personalbedarfsberechnungen der 

LBV zu verwenden. 

7. Leistet sich Niedersachsen zu viele Finanzämter? 

Der LRH stellte einen erheblichen Reformbedarf in der Organisation und der Struktur 

der Finanzämter fest, der Wirtschaftlichkeitsreserven freisetzen dürfte: 

• Zentralisierung von Dienststellen, 

• Verzicht auf Finanzämter für Großbetriebsprüfung, 

• Personaleinsparung durch Automatisation und demografischen Wandel, 

• Nutzung vorhandener Gebäudereserven. 

 

Allein bei einer Erhöhung der Mindestgröße von Finanzämtern auf 200 bis 270 Perso-

nen könnte die Anzahl der Finanzämter reduziert werden. Ohne weitere Optimierun-

gen dürfte diese Maßnahme zu einem dauerhaften jährlichen Einsparpotenzial von 

9 Mio. € führen. 

Der LRH erwartet, dass die Landesregierung Aufgabenverteilung und Struktur der Fi-

nanzämter überprüft und die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen einleitet. 

Demografischer Wandel und fortschreitende Informationstechnologien sind zwei entscheidende 

Faktoren, die dauerhaft zu einem sinkenden Personalbedarf führen. Weniger Personal benötigt 

zugleich weniger Raum. Die Steuerverwaltung muss ihre Ressourcen optimal einsetzen, um 

Steuereinnahmen zu sichern. Eine große Herausforderung ist die in den Finanzämtern überwie-

gend hohe Altersstruktur. Bis zum Ende des Jahres 2020 sind Abgänge von über 3.200 Perso-

nen zu erwarten. Im Flächenland Niedersachsen gestalten sich zudem die Bevölkerungszahl 

und die Entwicklung der Wirtschaftskraft regional sehr unterschiedlich. Insbesondere an der 

Küste und in Südniedersachsen schwindet die Wirtschaftskraft. Dort sinkt auch die Einwohner-

zahl; die Bevölkerung veraltert. Die Steuerverwaltung muss nach Auffassung des LRH die 

strukturellen Einflüsse der demografischen und technischen Veränderungen zum Anlass neh-

men, Lage, Größe und Anzahl der Finanzämter kritisch zu hinterfragen. 
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Die Steuerverwaltung änderte die Standorte sowie die Zuständigkeiten ihrer Finanzämter seit 

Jahrzehnten praktisch nicht. Gegenwärtig trifft man in Niedersachsen auf eine inhomogene Fi-

nanzamtslandschaft: Es bestehen 57 Veranlagungsfinanzämter. Davon verfügt ein Finanzamt 

über eine Außenstelle. Die Finanzamtsgrößen variieren vom kleinsten Amt mit knapp über 

70 Personen bis zum größten Amt mit über 400 Personen. Ferner existieren zehn Sonderfi-

nanzämter, nämlich sechs Finanzämter für Großbetriebsprüfung und vier Finanzämter für Fahn-

dung und Strafsachen. 

Andere Bundesländer reformierten dagegen ihre Finanzverwaltungen erheblich. Sie reduzierten 

die Zahl der Finanzämter und zentralisierten bestimmte Dienststellen. So verminderten bei-

spielsweise Schleswig-Holstein die Zahl der Finanzämter von 21 auf 17 und Sachsen von 35 

auf 27, im Jahr 2020 sollen es dort noch 17 sein. Acht von 13 Flächenländern zentralisierten die 

Grunderwerbsteuerstellen, z. B. Schleswig-Holstein bei zwei Finanzämtern (von 17) und in 

Rheinland-Pfalz bei vier Finanzämtern (von 26). 

Der LRH untersuchte vor diesem Hintergrund die in Niedersachsen bestehende Finanzamts-

landschaft auf ihre Reformbedürftigkeit. Auf Grundlage seiner Erhebungen gab er dem Finanz-

ministerium auf, zeitnah eine Lösung der Strukturprobleme zu erarbeiten und umzusetzen. 

Erforderliche Mindestgröße eines Veranlagungsfinanzamts 

Der LRH hält den wirtschaftlichen Personaleinsatz in einem Finanzamt unterhalb einer be-

stimmten Größe für gefährdet. Eine sachgerechte Aufgabenerfüllung erfordert eine Mindestan-

zahl an Bediensteten in einem Finanzamt. Nur bei hinreichend großen Arbeitsgebieten wird 

auch im Urlaubs- und Krankheitsfall die Vertretung gewährleistet. Außerdem sind Effizienzver-

luste zu erwarten, wenn die Personalzuweisung eines Bereichs sehr gering ist. Die erforderliche 

Mindestgröße eines Finanzamts umfasst nach Auffassung des LRH etwa 200 bis 270 Perso-

nen. Aktuell erreichen nur 30 % der Veranlagungsfinanzämter diese optimale Spanne. In der 

Hälfte dieser Ämter arbeiten weniger als 200 Personen. Ohne Eingriff in die Finanzamtsland-

schaft wird sich die Zahl der wirtschaftlich zu kleinen Veranlagungsfinanzämter perspektivisch 

auf zwei Drittel erhöhen. Der LRH sieht daher dringenden Handlungsbedarf. 

Zeitnahe Schließung von acht Veranlagungsfinanzämtern durch Zusammenlegung möglich 

In den Jahren von 2002 bis 2014 verringerte sich die Zahl der Beschäftigten in den Finanzäm-

tern um ca. 740 Personen. Gleichzeitig wuchs die den Finanzämtern zur Verfügung stehende 

Hauptnutzfläche um über 15.000 m². Der LRH nahm dies zum Anlass, den Raumbedarf und die 

tatsächliche Nutzung näher zu untersuchen. Dabei stellte er fest, dass einzelne Finanzämter 

über erhebliche Flächenkapazitäten verfügen. Konkret besteht so viel Raumangebot, dass ins-

gesamt acht Veranlagungsfinanzämter geschlossen und mit benachbarten Ämtern räumlich zu-

sammengelegt werden könnten. Organisatorische Grundstrukturen könnten bestehen bleiben. 
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Eine Zusammenlegung erfordert also vergleichsweise wenig Aufwand. Der LRH regt erste Ver-

änderungen bereits bis zum Jahr 2016 an. 

Schließung weiterer neun Veranlagungsfinanzämter bis zum Jahr 2020 möglich 

Der LRH hält die Schließung weiterer neun Veranlagungsfinanzämter bis zum Jahr 2020 für 

umsetzbar. Die Zahl der Bediensteten in den Finanzämtern ist bereits rückläufig. In den letzten 

zehn Jahren verringerte sich die Anzahl der Stellen in der Steuerverwaltung um rd. 1.000. Die-

ser Trend wird sich fortsetzen. Vor allem die fortschreitende demografische Entwicklung führt zu 

einem weiteren Rückgang der Bediensteten. Und auch in Zukunft werden weitere IT-Pro-

gramme sowie sonstige Arbeitserleichterungen die Bediensteten in den Finanzämtern unterstüt-

zen. Einige dieser Verfahren und Vereinfachungen gleichen einem „technischen Quanten-

sprung“. Der LRH erwartet dadurch Personaleinsparungen von 30 %. Überschlägigen Berech-

nungen zufolge erscheint eine Gesamtpersonaleinsparung von knapp über 2.000 Personen als 

realistisch. Das entspricht der Anzahl der Bediensteten von neun Finanzämtern. 

Schließung der Finanzämter für Großbetriebsprüfung 

Die insgesamt sechs in Niedersachsen bestehenden Finanzämter für Großbetriebsprüfung soll-

ten geschlossen werden. Der LRH hält die Existenz von Sonderfinanzämtern oder gesonderten 

Dienststellen für Großbetriebsprüfung nicht für erforderlich. Sonderfinanzämter für Großbe-

triebsprüfung gibt es außer in Niedersachsen nur noch in Nordrhein-Westfalen. Weitere sieben 

Flächen-Bundesländer zentralisierten die Großbetriebsprüfung. In den übrigen vier Flächenlän-

dern verfügen die Finanzämter über eine ebenfalls für Großbetriebe zuständige Außenprü-

fungsstelle. Diese Struktur schlägt der LRH auch für Niedersachsen vor. Er regt an, die Be-

diensteten der Großbetriebsprüfung den jeweiligen Außenprüfungsstellen der Veranlagungsfi-

nanzämter zuzuweisen. Das würde die Qualität und Attraktivität dieser Dienststellen verbes-

sern. Räumlich sind die Veranlagungsfinanzämter zur Aufnahme der Großbetriebsprüfer in der 

Lage. Die Prüfer sind ohnehin zumeist in den Betrieben und nicht im Finanzamt tätig. Selbst die 

Finanzverwaltung bezeichnet ihre Finanzämter für Großbetriebsprüfung daher als „Häuser der 

Stille“. Der LRH hält die durch Organisationsänderungen begleitete Auflösung dieser Sonderfi-

nanzämter bis zum Jahr 2018 für durchführbar. 

Zentralisierung von Dienststellen 

Der LRH befürwortet als weiteres Instrument der Umstrukturierung die Zentralisierung von 

Dienststellen. Hierdurch besteht für die Finanzverwaltung die Möglichkeit, kleinere Veranla-

gungsfinanzämter aufzuwerten und einzelne Regionen gezielt zu stärken. Die Bündelung des 

Personals an vergleichsweise wenigen Standorten führt zu größeren Einheiten, in denen eine 

Vertretung im Urlaubs- und Krankheitsfall gesichert ist. 



52 

Sinnvoll erscheint eine Zentralisierung für die Dienststellen der Grunderwerbsteuer. Ortskennt-

nisse sind hier entbehrlich. Der LRH hält fünf Dienststellen landesweit für angemessen. Für die 

Veranlagung von Land- und Forstwirten bietet sich eine Zusammenlegung mit den Dienststellen 

der land- und forstwirtschaftlichen Außenprüfung an. Die Finanzämter mit land- und forstwirt-

schaftlicher Außenprüfung haben nach Berechnungen des LRH zufolge genug Raum. Die Auf-

nahme der Veranlagungsstellen würde insoweit kein Problem darstellen. Die Organisationsän-

derungen sind dagegen aufwendiger. Die aufnehmenden Ämter müssen geänderte Strukturen 

schaffen und neue Arbeitsabläufe in die bisherige Tätigkeit integrieren. Der LRH hält dennoch 

eine Realisierung bis zum Jahr 2018 für durchführbar. 

Telearbeit zur Vermeidung sozialer Härten für Bedienstete 

Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen sollte vermehrt Telearbeitsplätze für ihre Bediensteten 

anbieten. Dadurch könnte sie infolge der Schließung von Finanzämtern entstehende soziale 

Härten auffangen. Zugleich würde sie dadurch zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie und zur Attraktivität der Steuerverwaltung beitragen. Telearbeit wird bisher lediglich in der 

Arbeitnehmerveranlagung praktiziert. Der LRH regt an, sie auch auf andere Dienststellen mit 

konkret messbaren Ergebnissen zu erweitern. 

Bürgernähe trotz geschlossener Finanzämter 

Die Steuerverwaltung sollte an Standorten geschlossener Finanzämter für eine Übergangszeit 

von zehn bis 15 Jahren Auskunftsstellen einrichten. Sie könnten in den jeweiligen Rathäusern 

oder anderen Behördengebäuden entstehen. Das dient der Bürgerfreundlichkeit. Über den be-

nannten Zeitraum hinaus ist zu erwarten, dass die Steuerpflichtigen zumeist über moderne Te-

lekommunikationsmittel mit ihrem Finanzamt Kontakt aufnehmen werden. Das Verfahren  

ELSTER (elektronische Steuererklärung) dürfte langfristig zu zurückgehenden Besucherzahlen 

führen. 

Einsparpotenzial durch aufgezeigte Umstrukturierungsmöglichkeiten 

Die Umsetzung der vom LRH vorgeschlagenen Strukturänderungen verursacht zunächst zwar 

Kosten. Diese Aufwendungen fallen jedoch nur einmalig oder zeitlich begrenzt an. Die Einspa-

rungen sind dagegen dauerhaft. Mieten und sonstige Betriebskosten der frei werdenden Fi-

nanzamtsgebäude fallen nicht mehr an. Durch etwaige Grundstücksveräußerungen ließen sich 

Verkaufserlöse erzielen. 

Die Vorschläge könnten zu dauerhaften Einsparungen bei den Grundstückskosten für 

ca. 63.000 m² Hauptnutzfläche führen. Das ergäbe ein jährliches Einsparvolumen von rechne-

risch rd. 6 Mio. €. Hinzu kämen Einsparungen beim Personal. Die Dienstposten für die Leiter 

der Finanzämter und einige Bedienstete der Geschäftsstellen würden wegfallen. Für jedes 

schließende Finanzamt geht der LRH von mindestens zwei bis drei Personen aus. Das ergäbe 
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bei 23 Finanzämtern 57 Personen oder 43 Vollzeiteinheiten. Bei durchschnittlichen (vorsichtig 

geschätzten) Personalkosten von 65.000 € je Vollzeiteinheit errechnet sich ein jährliches Ein-

sparpotenzial von 2,8 Mio. €. 

Stellungnahme des Finanzministeriums 

Das Finanzministerium prüft derzeit, ob ein Finanzamt für Außenprüfung Hannover eingerichtet 

werden soll. Dies sei ein wesentlicher Vorschlag aus dem Projekt „Bp +“. Erwogen werde auch 

die Bildung eines Finanzamts Hannover. Eine Entscheidung will das Finanzministerium bis 

Ende 2015 treffen. Nach Abschluss dieses Projekts werde man sich mit der landesweiten Struk-

tur der Steuerverwaltung befassen.  

Auffassung des LRH 

Der LRH begrüßt, dass das Finanzministerium Überlegungen zur künftigen Struktur der Finanz-

ämter in Niedersachsen zunächst für Hannover und dann folgend für ganz Niedersachsen an-

stellt. 

8. Vermeidbare Kosten der Steueraufsicht bei den niedersächsischen Spielbanken 

Die inhaltlich misslungene Festlegung des Dienstorts der Steueraufsicht führt zu ver-

meidbaren Kosten in sechsstelliger Höhe. 

Darüber hinaus besteht bei der Prüfung des Automatenspiels ein erhebliches Einspar-

potenzial. 

Zum 01.01.2013 organisierte das Finanzministerium die Aufsicht über die niedersächsischen 

Spielbanken neu. Bis zu diesem Zeitpunkt waren zuletzt 106 Vollzeiteinheiten als Finanzauf-

sicht mit der Begleitung der Arbeitsprozesse vor Ort in den Spielbanken betraut. Jetzt nehmen 

die Bediensteten als Steueraufsicht nachgelagerte stichprobenhafte Kontrollen vor. Diese sollen 

auf Dauer noch 15 Vollzeiteinheiten auslasten. Für einen Übergangszeitraum waren zunächst 

noch 28 Personen (inkl. Sachgebietsleitung) mit dieser Aufgabe betraut. Hiervon entfielen 14 

auf die Stammprüfgruppe (Prüfung des Automatenspiels) und 13 auf die Gruppe Tischspiel. 

Der LRH untersuchte beim zentral zuständigen Finanzamt die Tätigkeit der Steueraufsicht und 

u. a. die Kosten der Prüftätigkeit. 
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Festlegung des Dienstorts und Anwendung des Reisekostenrechts 

Die ehemalige Finanzaufsicht hatte ihren Dienstort in der jeweiligen Spielbank. Im Rahmen der 

Neuorganisation war zunächst geplant, die Steueraufsicht wie eine Betriebsprüfung im Finanz-

amt durchzuführen. Deshalb wurde der Dienstort der Mitarbeitenden im Finanzamt angesiedelt. 

Die Prüfungen finden jedoch ausschließlich vor Ort in der Spielbank statt. 

Durch diese inhaltlich misslungene Festlegung des Dienstorts rechneten insgesamt 14 Bediens-

tete der Steueraufsicht in erheblichem Ausmaß Reisekosten bzw. Trennungsgeld für Fahrten 

zwischen Wohnort und Stammspielbank ab. Dies betrifft die Bediensteten mit Dienstort in den 

Finanzämtern Goslar, Norden und Oldenburg. In diesen Orten befinden sich keine Spielbanken. 

Die Mitarbeiter mit Dienstsitzen in den Finanzämtern Hannover-Mitte und Osnabrück-Stadt sind 

nicht begünstigt, weil sowohl Hannover als auch Osnabrück Spielbankstandorte sind. Daneben 

stellt die Fahrzeit Arbeitszeit dar. Hierdurch entstanden bis zum Zeitpunkt unserer örtlichen Er-

hebungen im Juli 2014 vermeidbare Kosten von 300.000 €. 

Der LRH ist der Auffassung, dass das Reisekostenrecht fehlerhaft angewendet wurde: Die An-

bindung an den Sitz der Planstellenbehörde ist für die Frage der Bestimmung des Dienstorts 

dann nicht entscheidend, wenn jeglicher Bezug zu dieser Behörde verloren gegangen ist, weil 

zu ihr keine oder nur noch eine unwesentliche tatsächliche Beziehung besteht, indem dort keine 

Anwesenheitspflicht besteht oder dort keine Dienstpflichten mehr zu erfüllen sind. In diesem 

Fall wird der ständige Beschäftigungsort zum tatsächlichen Mittelpunkt der Aufgabenwahrneh-

mung und reisekostenrechtlich zum neuen Dienstort64. 

Das Finanzministerium bestimmte im Januar 2015 für zwei Bedienstete als neuen reisekosten-

rechtlichen Dienstort den Ort der Spielbank. Ferner verlagerte es die abweichenden Dienstorte 

des übrigen Steueraufsichtspersonals zum 01.03.2015 an die Spielbankorte. Der LRH geht da-

von aus, dass durch diese Maßnahmen die vermeidbaren Kosten auf dann insgesamt 

400.000 € begrenzt wurden. 

Prüfung des Automatenspiels 

Die Konzessionärin räumte der Stammprüfgruppe im Zuge der Neuorganisation den Datenzu-

griff auf die Abrechnungsdaten aller Spielbanken ein. Somit kann jeder Bedienstete der Stamm-

prüfgruppe die Prüfung des Automatenspiels technisch von seiner Stammspielbank aus erledi-

gen. Tatsächlich fahren die Mitarbeiter die zu prüfende Spielbank an und führen die Prüfungs-

handlungen vor Ort durch. Hierdurch fallen Reisekosten und Fahrzeiten als Arbeitszeiten in er-

heblichem Umfang an. 

                                                

64 Vgl. Kurzkommentierung „Walhalla“; Reisekosten im öffentlichen Dienst und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
15.12.1993 - 10 C 11/91 -. 
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So reiste beispielsweise ein Bediensteter am 17.06.2014 zur Prüfung des Automatenspiels in 

die Spielbank Norderney und wieder zurück. Ausweislich seiner Reisekostenrechnung verwen-

dete er sieben von elf Dienststunden für An- und Abreise und erbrachte lediglich vier Stunden 

Prüftätigkeit. 

Diese Kosten entstünden nicht, wenn die Prüfung des Automatenspiels zentral von der jeweili-

gen Stammspielbank aus erfolgen würde. Die Erörterung auffälliger Sachverhalte kann im Re-

gelfall per E-Mail erfolgen. So wird es bereits bei der Prüfung des Automatenspiels der Spiel-

bank Hannover praktiziert, weil die Ansprechpartner der Konzessionärin nicht zu den Arbeitszei-

ten der Steueraufsicht vor Ort verfügbar sind. 

Für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis zu den örtlichen Erhebungen im Juli 2014 ermittelte der 

LRH vermeidbare Kosten von 500.000 €. 

Der LRH bittet, die Prüfung des Automatenspiels künftig von der jeweiligen Stammspielbank 

aus durchzuführen.  

9. Dringender Änderungsbedarf beim Niedersächsischen Spielbankengesetz 

Unzureichende Regelungen im Niedersächsischen Spielbankengesetz können zu ho-

hen Einnahmeausfällen bei der Spielbankabgabe führen. 

Spielbanken sind nach § 4 Niedersächsisches Spielbankengesetz (NSpielbG)65 verpflichtet, an 

das Land Niedersachsen eine Spielbankabgabe zu entrichten. Bemessungsgrundlage ist der 

Bruttospielertrag. 

Automatischer Tronc 

Bei einigen Spielen kann ein automatischer Tronc einbehalten werden. Im NSpielbG ist keine 

Regelung zur Zurechnung des automatischen Tronc zum Bruttospielertrag enthalten. 

Um Steuerausfälle ist zu verhindern, sollte im NSpielbG festgelegt werden, dass der automati-

sche Tronc zum Bruttospielertrag gehört. Die Spielbankgesetze des Saarlandes und des Lan-

des Sachsen-Anhalt haben eine solche Regelung getroffen. 

Steuersatz der Zusatzabgabe 

Sobald der Bruttospielertrag der einzelnen Spielbank im Kalenderjahr den Betrag von 1 Mio. € 

übersteigt, ist auf den übersteigenden Betrag eine Zusatzabgabe zu zahlen. Diese beträgt für 

                                                

65 Nds. GVBl. 2004, S. 605. 
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einen jährlichen Bruttospielertrag der Spielbank bis zu 7 Mio. € 10 %, für den 7 Mio. € überstei-

genden Bruttospielertrag 20 % und für den 10 Mio. € übersteigenden Bruttospielertrag 25 %.66 

Rückwirkend auf den 01.01.2009 führte der Gesetzgeber die Möglichkeit zur Abgabe der Sam-

melanmeldung für alle Spielbanken eines Konzessionärs ein. Erzielen Standorte eines Betrei-

bers Bruttospielerträge, die teils unter und teils über den genannten Beträgen liegen, erfolgt mit 

der zulässigen Sammelanmeldung eine Saldierung. Da diese Wahlmöglichkeit nur den Betrei-

bern mehrerer Spielbanken offensteht, besteht eine Ungleichbehandlung mit potenziellen Ein-

zelbetreibern. 

Saldierung der Jahresergebnisse bei der Berechnung der weiteren Abgabe 

Der Zulassungsinhaber der Spielbank hat über die Spielbank- und Zusatzabgabe hinaus eine 

weitere Abgabe zu entrichten, die sich am handelsrechtlichen Gewinn orientiert. Der Steuersatz 

beträgt 30 %67. 

Bemessungsgrundlage für die weitere Abgabe ist zunächst das nach dem Handelsgesetzbuch 

zu ermittelnde Jahresergebnis des Zulassungsinhabers68. Das NSpielbG lässt nicht eindeutig 

erkennen, ob Gewinne und Verluste einzelner Spielbanken für Zwecke der weiteren Abgabe 

saldiert werden können, wenn der Zulassungsinhaber mehrere Spielbanken betreibt.  

Der LRH hält es für geboten, durch Anpassung der gesetzlichen Vorschriften nicht gerechtfer-

tigte Steuervergünstigungen zu unterbinden. 

  

                                                

66 § 4 Abs. 2 NSpielbG. Die Steuersätze gelten mit Wirkung vom 01.01.2009. 
67 § 5 Abs. 1 und 3 NSpielbG. 
68 § 5 Abs. 2 NSpielbG. 
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Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

10. Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft in Niedersachsen 

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Familie kann bei der Bearbeitung der An-

träge auf Anerkennung einer Schwerbehinderung bis zu 18,5 Vollzeiteinheiten einspa-

ren. Dies entspricht einem monetären Einsparpotenzial von 1,2 Mio. €. 

Bei Abrechnungen gegenüber den Ärzten verstößt das Landesamt für Soziales, Ju-

gend und Familie gegen das Vier-Augen-Prinzip. 

Stellenbedarf 

Der LRH prüfte in einer Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfung die Fachgruppe Schwer-

behindertenrecht im Landesamt für Soziales, Jugend und Familie. Das Landesamt mit Hauptsitz 

in Hildesheim hat an weiteren sechs Standorten Außenstellen. Die Fachgruppe Schwerbehin-

dertenrecht nimmt die Aufgaben nach Teil 2 des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB 

IX) „Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen“ wahr und ist somit für 

die Anerkennung einer Schwerbehinderung zuständig. Nach den Vorschriften des SGB IX sind 

Menschen behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesund-

heit von dem für das Lebensalter typischen Zustand länger als sechs Monate abweicht. Liegt 

der Grad der Behinderung bei 50 oder darüber, gilt dies als Schwerbehinderung. 

Pro Jahr bearbeitet die Fachgruppe Schwerbehindertenrecht im Landesamt 

ca. 185.000 Schwerbehindertenverfahren. Darunter fallen zunächst rd. 71.500 Erstanträge. Da-

neben stellen ca. 85.000 Antragstellerinnen und Antragsteller einen Folgeantrag, in dem diese 

z. B. aufgrund neu eingetretener Gesundheitsstörungen einen höheren Grad der Behinderung 

beantragen. In etwa 28.500 Fällen leitet das Landesamt eine Neufeststellung von Amts wegen 

ein. 

Der LRH erfasste in einem repräsentativen Zeitraum die Aufgabenerledigung bei vom Landes-

amt selbst ausgewählten Bediensteten der Fachgruppe Schwerbehindertenrecht und errech-

nete mit diesen Daten den notwendigen Stellenbedarf für die Feststellung der Schwerbehinder-

teneigenschaft. Die folgende Tabelle stellt das Personal-Ist im November 2014 und das vom 

LRH errechnete Soll in Vollzeiteinheiten (VZE) dar: 
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 Ist 
Landesamt für 

Soziales, Jugend 
und Familie  

11/2014 
(in VZE) 

Soll  
LRH 
2014 

 
 

(in VZE) 

Einsparpotenzial 
 
 
 
 

(in VZE) 

Erstfeststellung  31,54  

Neufeststellung  42,40  

von Amts wegen  15,19  

Bestandspflege  33,68  

Auskunft und Beratung  16,32  

sonstige Tätigkeiten  9,70  

Summe 166,58 148,83 17,75 

    

Kostenbearbeitung 18,58 14,54 4,04 

    

nicht betrachtete Bereiche    

Teamsprecher und Fachgruppen-
verantwortlicher 

20,68 20,68  

Widerspruchsbearbeiter 21,79 21,79  

Klageverfahren und Grundsatzbear-
beitung 

17,50 17,50  

Anpassung aufgrund der Stellung-
nahme des Ministeriums  

 3,29  

Gesamt 245,13 226,63 18,50 

Tabelle: Stellenbedarfsberechnung 

Im Ergebnis kommt der LRH unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Ministeriums zu 

einem Einsparpotenzial von 18,5 VZE. In der Kostenbearbeitung sind in der Regel Tarifbeschäf-

tigte der Entgeltgruppe 6 und in der Sachbearbeitung Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppe 8 ein-

gesetzt. Nach den aktuellen gültigen Durchschnittssätzen dieser Entgeltgruppen69 entspricht 

das jährliche Einsparpotenzial damit rd. 1,2 Mio. €. 

Kostenbearbeitung 

Im Feststellungsverfahren geben die Antragstellerinnen und Antragsteller die behandelnden 

Ärzte an, die über die geltend gemachten Gesundheitseinschränkungen Auskunft geben kön-

nen. Die Ärzte erhalten für die vom Landesamt angeforderten Befundberichte und für notwen-

dige Kopien sowie für Portokosten eine Entschädigung. An einigen Standorten bearbeitete je-

weils eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die von den Ärzten übersandten Unterlagen von der 

Berechnung des auszuzahlenden Betrags bis hin zur Auszahlung des Geldes. Dies widersprach 

dem Grundsatz des Vier-Augen-Prinzips, das nach Verwaltungsvorschrift Nr. 1.1.2 zu §§ 70 bis 

                                                

69  Tabellen der standardisierten Personalkostensätze, Anlage 2, RdErl. d. MF vom 13.02.2014 (Nds. MBl. S. 172). 
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72 und 74 bis 80 LHO für alle Anordnungen, die zu einer Einzahlung oder einer Auszahlung 

führen, vorgeschrieben ist. Der LRH fordert das Landesamt auf, künftig die Einhaltung des Vier-

Augen-Prinzips sicherzustellen. 

Weitere Maßnahmen 

Im Rahmen seiner Prüfung stellte der LRH offene Fragen zur Klageerhebung, zur Verbesse-

rung bei der Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst, zur Optimierung der Beratungstätigkei-

ten und zur Aktenführung fest. Der LRH erwartet, dass das Landesamt hierzu Ergebnisse erar-

beitet, die zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit beitragen. 

Stellungnahme des Ministeriums 

In seiner Stellungnahme führt das Ministerium aus, dass sich die Fallzahlen verändert hätten, 

die krankheitsbedingten Fehlzeiten höher seien und weitere zusätzliche Belastungen zu berück-

sichtigen seien. Die höheren Fehlzeiten sowie die angepassten Fallzahlen reduzieren das er-

rechnete Einsparpotenzial auf 18,5 VZE. Der LRH geht davon aus, dass geänderte Fallzahlen 

oder zusätzliche Belastungen bei der Umsetzung der von ihm vorgeschlagenen Einsparungen 

im Rahmen einer Feinsteuerung berücksichtigt werden können, soweit sie nachvollziehbar be-

gründet sind. 

11. Kammern für Heilberufe - Aufsicht ist ausbaufähig! 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung versäumte es, sich im 

Rahmen seiner Aufsicht ein umfassendes Bild über die Haushalts- und Finanzlage der 

einzelnen Kammern zu machen. Die Aufsicht muss auch im Rahmen einer vertrau-

ensvollen Zusammenarbeit mit den zu beaufsichtigenden Kammern Sachverhalte kri-

tisch hinterfragen und sämtliche der Aufsicht obliegende Bereiche in ihre Betrachtung 

einbeziehen.  

In Niedersachsen existieren gegenwärtig fünf Kammern für Heilberufe (einschließlich Tierärzte-

kammer). Die Kammern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Sitz in Hannover. Die 

Aufsicht über die Ärztekammer Niedersachen, die Apothekerkammer Niedersachsen, die Zahn-

ärztekammer Niedersachsen und die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen obliegt dem 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.  

Der LRH prüfte im Jahr 2014, ob das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

die der Aufsicht eingeräumten Rechte und Pflichten vollumfänglich wahrnahm. Die Aufsicht des 

Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz über die Tierärztekammer 

Niedersachsen ließ der LRH dabei außer Betracht.  
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Die Aufsicht bezieht sich vorrangig auf die Einhaltung aller Rechtsvorschriften, die für die Tätig-

keit der jeweiligen Kammer gelten. Soweit eine Kammer Aufgaben in Angelegenheiten des 

übertragenen Wirkungskreises wahrnimmt, unterliegt sie auch der Fachaufsicht des Landes und 

somit einer Überprüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit ihres Handelns. Bis zum Jahr 2006 

beinhaltete das Kammergesetz für die Heilberufe das Erfordernis einer aufsichtsbehördlichen 

Genehmigung u. a. von Satzungen und über die Feststellung des Haushaltsplans. Im Jahr 2006 

hob das Land diesen gesetzlichen Genehmigungsvorbehalt auf.  

Der LRH beanstandet, dass das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung seine 

Aufsichtspflichten nicht vollumfänglich wahrnahm.  

Mängel bei der Dokumentation der Aufsicht 

Anhand der Akten konnte der LRH nicht nachvollziehen, ob bzw. in welchem Umfang seitens 

der Aufsicht eine Prüfung der vorgelegten Unterlagen erfolgte, da das Ministerium sein Handeln 

nur lückenhaft dokumentierte. Arbeitsvermerke und begründende Unterlagen zu wesentlichen 

Erkenntnissen fehlten in den Akten, wodurch es Entscheidungsprozessen an Transparenz man-

gelte. Der LRH erachtet die Dokumentation wesentlicher Entscheidungsgründe als unverzicht-

bar. Dies dient der Selbstkontrolle der Aufsicht und der Transparenz von Verwaltungsentschei-

dungen. 

Auffälligkeiten bei den Rücklagen der Kammern 

Die Kammern legten der Aufsicht regelmäßig u. a. Beschlüsse der Kammerversammlungen, 

Satzungsänderungen, Haushaltspläne und Prüfberichte der Wirtschaftsprüfer vor. Dennoch re-

gistrierte die Aufsicht problematische Entwicklungen u. a. bei den Rücklagen verschiedener 

Kammern nicht. Bei einer Kammer stellt sich aus Sicht des LRH aufgrund der Höhe der Rückla-

gen die Frage, ob diese überdotiert ist. Eine andere Kammer versäumte es ausweislich des 

Prüfberichts des Wirtschaftsprüfers im Geschäftsjahr 2012, die nach der eigenen Haushalts- 

und Kassenordnung vorgeschriebene Rücklage zu bilden. Das Ministerium nahm diese Fälle 

nicht zum Anlass zu kritischen Nachfragen. Der LRH erwartet, dass die Aufsicht insbesondere 

die Entwicklung der Rücklagen künftig stärker überwacht. Diese sind einerseits für die finanzi-

elle Stabilität der einzelnen Kammern von elementarer Bedeutung, können andererseits aber 

auch ein Indiz für eine nicht ausreichende Beachtung des Kostendeckungsprinzips sein.  

Aufwandsentschädigung für Hinterbliebene eines Kammerpräsidenten 

Der LRH stellte fest, dass die Kammern für Heilberufe Aufwandsentschädigungen an ihre Eh-

renamtsträger zahlen. Die Entschädigungen sollen für bare Auslagen und zum Ausgleich von 

Zeitversäumnis gezahlt werden. Die Aufsicht prüfte weder die formelle Rechtmäßigkeit der Auf-

wandsentschädigungsordnungen noch die Angemessenheit der Höhe der Aufwandsentschädi-
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gungen. Nach Auffassung des LRH hätten die Regelungen der Aufwandsentschädigungsord-

nungen Anlass zur Überprüfung gegeben. Die Aufwandsentschädigungsordnung einer Kammer 

sieht beispielsweise die Zahlung eines Übergangsgeldes für den ausgeschiedenen Präsidenten 

bzw. der ausgeschiedenen Präsidentin und dem jeweiligen Stellvertreter vor. Demnach besteht 

ein Anspruch in Höhe von 75 % der zuletzt gewährten Aufwandsentschädigung (fast 3.400 € 

monatlich) für den gleichen Zeitraum der jeweiligen Amtsdauer, höchstens jedoch zwölf Jahre. 

Dieser Anspruch steht im Fall des Ablebens des ausgeschiedenen Ehrenamtsträgers darüber 

hinaus auch der Witwe bzw. dem Witwer sowie unterhaltsberechtigten Kindern zu. Der LRH hält 

es für fraglich, welcher Nachteil einer ehrenamtlichen Tätigkeit ausgeglichen wird, wenn diese 

nicht mehr wahrgenommen wird. In keiner Weise kann der LRH nachvollziehen, warum auch 

Angehörige von dem Übergangsgeld profitieren sollen. Der LRH erwartet, dass die Aufsicht 

prüft, ob die Aufwandsentschädigungen dem Grunde und der Höhe nach angemessen und im 

rechtlich zulässigen Rahmen gezahlt werden. 

Fazit 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung übt die Aufsicht über die Kammern 

für Heilberufe nach eigenen Angaben im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit aus. 

Insbesondere wegen des Wegfalls der bis zum Jahr 2006 im Kammergesetz für die Heilberufe 

enthaltenen Genehmigungsvorbehalte darf dies jedoch nicht dazu führen, dass es Sachverhalte 

nicht kritisch hinterfragt oder wesentliche Bereiche von seiner aufsichtlichen Betrachtung aus-

schließt. Der LRH sieht die Aufsicht in der Pflicht, permanent und mit angemessenen Mitteln die 

im Kammergesetz für die Heilberufe vorgesehenen Mittel der Aufsicht auszuschöpfen.  

12. Doppelstrukturen abbauen durch Neuausrichtung des Landesbildungszentrums für 

Blinde 

Das Landesbildungszentrum für Blinde bietet als einzige Einrichtung für das ganze 

Land Leistungen der schulischen und beruflichen Bildung für Blinde an. Es hat jedoch 

inzwischen ein überwiegend regionales Einzugsgebiet. In weiten Teilen des Landes 

werden blinde Schülerinnen und Schüler ausschließlich inklusiv beschult. Der Trend 

zur Nutzung alternativer Angebote wird sich fortsetzen. Für den Bereich der berufli-

chen Bildung sind weitere Anbieter vorhanden. Um Doppelstrukturen abzubauen, 

sollte das Landesbildungszentrum als stationäre Einrichtung schrittweise aufgelöst 

werden. Der Mobile Dienst als Unterstützung für eine inklusive Beschulung ist dage-

gen mit der Fachkompetenz des Landesbildungszentrums landesweit zu stärken. 

Das Landesbildungszentrum für Blinde (LBZ B) in Hannover ist eine soziale Einrichtung des 

Landes Niedersachsen. Es bietet Frühförderung, Beschulung und Ausbildungsmöglichkeiten für 
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Blinde und hochgradig Sehbehinderte70 an. Zudem steht ein Internat zur Verfügung. Im 

Jahr 2013 war für die Erbringung dieser Leistungen ein Landeszuschuss von annähernd 

9 Mio. € erforderlich. 

Für die einzelnen Angebote ergibt sich folgende Situation: 

• An der Förderschule Sehen (Blinde) bestehen ein Primar- und Sekundarbereich I, an denen 

die allgemeinen Abschlüsse erreicht werden können. Die Schülerzahlen sind von 119 im 

Jahr 1980 auf 27 im Jahr 2013 zurückgegangen. Außerhalb des LBZ B werden in Nieder-

sachsen 193 Schülerinnen und Schüler, die sonderpädagogische Unterstützung im Förder-

schwerpunkt Sehen erhalten, inklusiv in Regelschulen unterrichtet.71 Die Schülerschaft der 

Förderschule Sehen (Blinde) besteht zu über 50 % aus Schülerinnen und Schülern, die aus 

Hannover oder den umliegenden Landkreisen stammen. Aus dem Nordwesten und Nordos-

ten Niedersachsens kommen fast keine Kinder. 

 

Die Förderschule Sehen (Blinde) und Geistige Entwicklung wird von Kindern und Jugendli-

chen besucht, die neben der Blindheit zusätzlich in der geistigen Entwicklung beeinträchtigt 

sind. Zudem verfügen sie oftmals über weitere Schädigungen, z. B. im körperlichen oder 

sprachlichen Bereich. Unter den Schülerinnen und Schülern befinden sich schwerst mehr-

fachbehinderte Kinder und Jugendliche mit hohem Pflegebedarf. Ein Schulabschluss ist für 

dieses schulische Angebot nicht vorgesehen. Wie bei der Förderschule Sehen (Blinde) 

kommt auch hier der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler aus dem Umkreis von 

Hannover. Die Schülerzahl ist von zwölf im Jahr 1980 auf 79 im Jahr 2013 gestiegen. 

• Ein weiteres Angebot des LBZ B ist der Mobile Dienst. Die Abwicklung und Organisation des 

Mobilen Dienstes - auch für den Förderschwerpunkt Sehen - fällt in die Ressortzuständigkeit 

des Kultusministeriums. Die Koordination liegt bei den jeweiligen Regionalabteilungen der 

Niedersächsischen Landesschulbehörde. Im Zuständigkeitsbereich der Regionalabteilung 

Hannover übernimmt das LBZ B die Aufgaben des Mobilen Dienstes für den Förderschwer-

punkt Sehen für blinde Schüler. Für die durchschnittlich 15 zu betreuenden Kinder setzt das 

LBZ B neben dem vom Kultusministerium zur Verfügung gestellten Personal in erheblichem 

Umfang Blindenpädagogen aus dem eigenen Personalkontingent ein.72 Das LBZ B erbringt 

in seiner Zuständigkeit ca. zehn Wochenstunden pro Kind, während in den übrigen Regio-

nen aufgrund der vom Kultusministerium eingeräumten Mangelverwaltung bestenfalls 

3,5 Wochenstunden geleistet werden können. 

                                                

70 Im Folgenden wird aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit die Bezeichnung Blinde bzw. Blindheit verwendet. 
71 Kultusministerium: Die Niedersächsischen allgemeinbildenden Schulen in Zahlen, Stand: Schuljahr 2013/14; 

Tabelle 4.3.1 (Anmerkung des LRH: Dazu gehören nicht nur Blinde, sondern auch sonstige Sehbehinderte).  
72 Zwei Vollzeiteinheiten vom Kultusministerium, 3,5 Vollzeiteinheiten vom LBZ B. 
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• Im Bereich der beruflichen Bildung hält das LBZ B Angebote der Berufsvorbereitung (Berufs-

fachschule Wirtschaft, Berufsvorbereitungsjahr) sowie der dualen beruflichen Ausbildung 

(Bürokommunikation und Hauswirtschaft) vor. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer ist in der Zeit von März 2010 bis März 2014 von etwa 50 auf 32 zurückgegangen. Kos-

ten für die duale Ausbildung werden grundsätzlich von der Bundesagentur für Arbeit erstat-

tet. Allerdings ist die Verhandlungsposition des LBZ B nach eigenen Angaben so schwach, 

dass die Vergütung von der Bundesagentur für Arbeit letztendlich vorgegeben würde. Tat-

sächlich erstattet werden zudem nur die Kosten für belegte Plätze. So wurden im Jahr 2013 

von den 32 vorzuhaltenden Ausbildungsplätzen lediglich 15 in Anspruch genommen. Zudem 

wird inklusive Berufsausbildung in Einzelfällen schon jetzt durch den Mobilen Dienst des LBZ 

B unterstützt. Weitere Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen bie-

ten bundesweit etwa 50 Berufsbildungs- und Berufsförderwerke an. Davon haben sich acht 

Einrichtungen auf die Ausbildung für blinde und sehbehinderte Menschen spezialisiert. 

• Das Internatsangebot dient der Sicherstellung der Beschulung für die Schülerinnen und 

Schüler des LBZ B. Von insgesamt 90 genehmigten Plätzen sind derzeit etwa 60 belegt. 

Diese setzen sich zusammen aus durchschnittlich etwa 15 Schülerinnen und Schülern, 

29 mehrfach behinderten Schülerinnen und Schülern und 16 Berufsschülerinnen und -schü-

lern/Auszubildenden in den letzten fünf Schuljahren. 

Würdigung 

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Schülerschaft, aber auch die äußeren Rahmenbedin-

gen für das LBZ B stark gewandelt. So hat sich das Verhältnis von ausschließlich blinden Schü-

lerinnen und Schülern zu mehrfachbehinderten blinden Schülerinnen und Schülern umgekehrt. 

Seit einigen Jahren besteht die Schülerschaft zu 75 % aus mehrfachbehinderten Schülerinnen 

und Schülern. Auf diese Entwicklung haben bisher weder das LBZ B noch das zuständige Mi-

nisterium angemessen reagiert. Tatsächlich macht aber insbesondere die fortschreitende inklu-

sive Beschulung massive Einschnitte notwendig. 

Die Schülerzahl in der Förderschule Sehen (Blinde) ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

dramatisch zurückgegangen. Die verbleibende geringe Zahl von nur etwa 30 Schülerinnen und 

Schülern führt zu jahrgangs- und schulzweigübergreifender Beschulung. Dabei wird in Kauf ge-

nommen, dass die Erfüllung organisatorischer Maßgaben wie Klassengrößen möglicherweise 

zulasten der unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler erfolgt und 

das individuelle Lernpotenzial nicht ausgeschöpft wird. Zwei Drittel der nur blinden Schülerinnen 

und Schüler werden inzwischen inklusiv in Regelschulen beschult. In Teilen Niedersachsens 

findet bereits jetzt eine ausschließlich inklusive Beschulung blinder Schülerinnen und Schüler 

statt. Dieser Trend wird sich durch die UN-Behindertenrechtskonvention und deren Umsetzung 

fortsetzen und verstärken. Die Entwicklung im Bereich Förderschule Sehen (Blinde) zeigt, dass 

für Blinde eine inklusive Beschulung nicht nur möglich, sondern von der großen Mehrheit der 
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Eltern auch gewollt wird. Die Förderschule Sehen (Blinde) sollte daher mittelfristig aufgelöst 

werden. 

Für Schülerinnen und Schüler der Förderschule Sehen (Blinde) und Geistige Entwicklung be-

stehen ebenfalls wohnortnahe Beschulungsmöglichkeiten in den über das Land verteilten För-

derschulen Geistige Entwicklung und in Tagesbildungsstätten. Zudem ist grundsätzlich auch für 

diese Schülerinnen und Schüler eine inklusive Beschulung wählbar. Daher sollte auch diese 

Förderschule innerhalb eines angemessenen Zeitraums aufgelöst werden. 

Der berufliche Bereich des LBZ B musste sein Ausbildungsangebot wegen geringer Nachfrage 

erheblich reduzieren und bietet nur noch zwei Berufsbilder an. Im Bereich der beruflichen Bil-

dung besteht alternativ zu dem fachlich sehr begrenzten Ausbildungsangebot des LBZ B eben-

falls schon jetzt die Möglichkeit, sich für eine wohnortnahe inklusive Ausbildung zu entscheiden. 

Schülerinnen und Schüler, die inklusiv ihre allgemeine Schulbildung erlangt haben, werden bei 

ihrer beruflichen Ausbildung nach Möglichkeit auch hier den inklusiven Weg wählen. Zudem 

stehen außerhalb des LBZ B diverse weitere stationäre Ausbildungsmöglichkeiten insbeson-

dere in Berufsbildungswerken zur Verfügung. Diese Konkurrenz und die konsequente Vergabe 

von Ausbildungsplätzen durch die Bundesagentur für Arbeit nach Kostengesichtspunkten wird 

es auch in Zukunft für das LBZ B kaum möglich machen, den Ausbildungsbereich kostende-

ckend und in einer angemessenen Größe zu betreiben. Der LRH hält daher die stufenweise 

Auflösung der beruflichen Bildung am LBZ B für sachgerecht. 

Die Unterstützung durch den Mobilen Dienst erlangt dagegen im Rahmen einer konsequenten 

Umsetzung der Inklusion weiter an Bedeutung. Die bisherige Handhabung im Land führt zu teil-

weise erheblichen Unterschieden in der qualitativen und quantitativen Versorgung der Schüle-

rinnen und Schüler. Bisher steht der hochwertigen und umfangreichen Leistung des LBZ B für 

seinen Zuständigkeitsbereich eine geringere stundenmäßige Versorgung bei fraglicher Ver-

gleichbarkeit der Qualität in den anderen Landesteilen gegenüber. Diese Ungleichbehandlung 

ist zu beenden und ein qualitativ hochwertiger Mobiler Dienst für das gesamte Land und für alle 

blinden Schülerinnen und Schüler einschließlich der Auszubildenden zu etablieren. Hierfür ist 

die im LBZ B frei werdende Fachkompetenz zu nutzen. 

Fazit 

Der LRH sieht zumindest mittelfristig keine Notwendigkeit, das LBZ B als stationäre Einrichtung 

aufrechtzuerhalten. Aufgrund der fortschreitenden Inklusion und der schwindenden Überregio-

nalität des LBZ B muss es Ziel sein, die Förderschulen, den Bereich der beruflichen Bildung 

und das dafür bislang noch notwendige Internat über die nächsten Jahre schrittweise aufzulö-

sen. Damit einhergehend sind die Ressourcen hinsichtlich Personal und Liegenschaft auf das 

notwendige Maß für die verbleibenden Aufgaben Frühförderung, Medienzentrale und Mobiler 

Dienst zu beschränken. 
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13. Zweifelhafter Bedarf für die Förderung der politischen Jugendbildung 

Die Förderung der politischen Jugendbildung orientierte sich nicht am tatsächlichen 

Bedarf. Entgegen den Richtlinien förderte das Land Maßnahmen, die der parteiinter-

nen Schulung dienten. Das eigentliche Ziel der Förderung, junge Menschen für eine 

aktive, nachhaltige Mitarbeit an gesellschaftspolitischen Entwicklungen und demokrati-

schen Prozessen zu gewinnen, fand keine besondere Beachtung. 

Die Förderung der politischen Jugendbildung erfolgte nach der bis zum 31.12.2014 befristeten 

Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 16.11.2010.73 Hier-

nach gewährte das Land Zuwendungen für Bildungsveranstaltungen und besondere Einzelvor-

haben der politischen Jugendbildung. Die Förderung sollte vor allem darauf abzielen, durch An-

gebote außerhalb der schulischen politischen Jugendbildung und der politischen Erwachsenen-

bildung junge Menschen für eine aktive, nachhaltige Mitarbeit an gesellschaftspolitischen Ent-

wicklungen und demokratischen Prozessen zu gewinnen. 

Zuwendungsempfänger waren die überregional und landesweit wirkenden Jugendorganisatio-

nen oder Jugendverbände, die von einer im Landtag vertretenen demokratischen Partei als je-

weils alleinige Jugendorganisation anerkannt worden sind. Nach einem Urteil des Verwaltungs-

gerichts Hannover vom 19.03.201474 ist diese Begrenzung der Zuwendungsempfänger nicht mit 

dem Gleichheitssatz gemäß Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz vereinbar. Sofern die Förderung fort-

gesetzt wird, ist der Kreis der Zuwendungsempfänger unter Berücksichtigung dieser Vorgabe 

neu zu bestimmen. 

Inanspruchnahme und Verteilung der Haushaltsmittel 

Den jährlichen Haushaltsansätzen in Höhe von 180.000 € standen in den Haushaltsjahren 2010 

bis 2013 deutlich geringere Förderbeträge gegenüber. Unter Berücksichtigung von erheblichen 

Rückzahlungen/-forderungen75 betrugen diese in den Jahren 2010 und 2011 lediglich 

rd. 102.000 €, im Jahr 2012 rd. 87.000 € und im Jahr 2013 nur rd. 75.000 €. 

Die geringere Inanspruchnahme der Mittel führte zu keiner Veränderung der Haushaltsansätze. 

Diese sind nach den Richtlinien für die Haushaltsaufstellung des Landes Niedersachsen jedoch 

in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre so realistisch wie möglich zu bemessen.76 Die 

                                                

73 Erl. d. MS vom 16.01.2010 (Nds. MBl. S. 1115). 
74 Az. 11 A 3631/10. 
75 Haushaltsjahr 2010 rd. 34.000 €, Haushaltsjahr 2011 rd. 27.000 €, Haushaltsjahr 2012 rd. 23.000 € und Haushalts-

jahr 2013 rd. 33.000 €. 
76 Vgl. Ziffer 4.1 der Richtlinien für die Haushaltsaufstellung des Landes Niedersachsen für den Haushaltsplanentwurf 

2015. 
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tatsächlichen Ausgaben belegen hier einen erheblich geringeren Bedarf, der bei einer Fortset-

zung der Förderung entsprechend zu ermitteln und zu veranschlagen ist. 

Die Verteilung der Haushaltsmittel orientierte sich an der Mitgliederzahl der Zuwendungsemp-

fänger. Für zwei Jugendorganisationen standen danach regelmäßig Förderkontingente in Höhe 

von jeweils bis zu 65.500 € und für zwei weitere in Höhe von jeweils bis zu 16.500 € zur Verfü-

gung.77 Diese Beträge entsprachen den „Anteilen“ an den Haushaltsmitteln, die die Zuwen-

dungsempfänger bereits in den Jahren vor dem Erlass der Förderrichtlinie nach einem von ihrer 

Vereinigung selbst vorgeschlagenen Verteilerschlüssel erhielten. Nach der Begründung des Mi-

nisteriums zielte die entsprechend konstruierte Regelung in der Förderrichtlinie tatsächlich da-

rauf ab, dass „die bisher geförderten demokratischen Jugendorganisationen in gleicher Höhe 

gefördert werden können wie bisher“. 

Leistungen zur Erfüllung bestimmter Zwecke gemäß § 23 LHO setzen voraus, dass die Bewilli-

gungsbehörde im Einzelfall die Notwendigkeit und Angemessenheit der Förderung prüft. Die 

Mitgliederzahl ist zuwendungsrechtlich unerheblich. Ungleichbehandlungen von Zuwendungs-

empfängern dürfen nicht entstehen. Die Aufteilung der Mittel nach einem Verteilerschlüssel und 

die damit verbundene identische Bereitstellung von Mitteln für jeweils zwei Jugendorganisatio-

nen entsprechen nicht diesen Voraussetzungen. Offensichtlich stand im Vordergrund, Mittelkon-

tingente zur Verfügung zu stellen, deren Verteilung die Mittelempfänger selbst vorgeschlagen 

hatten. Zukünftig ist die Förderung bedarfsgerecht zu gestalten. 

Förderfähige Veranstaltungen 

Die Förderrichtlinie des Sozialministeriums enthielt die Regelung, nach der Maßnahmen der 

parteiinternen Schulung und der Parteienwerbung von der Förderung ausgeschlossen waren. 

Ferner bestimmte sie, dass die Maßnahmen öffentlich zu bewerben sind und grundsätzlich allen 

jungen Menschen zugänglich sein müssen. 

Demgegenüber richteten sich verschiedene Bildungsmaßnahmen nur an die jeweiligen Mitglie-

der eines Jugendverbands. Ferner deuteten weitere Hinweise auf diesen begrenzten Personen-

kreis und die entsprechenden Ziele der Veranstaltung hin. Die Einladung zu einem Seminar für 

politische Jugendarbeit „richtete sich an alte Hasen wie an neue Mitglieder“. Eine andere „an 

alle, die sich aktiv in …-Gremien beteiligen wollen“. Dieses Seminar sollte „motivieren, eigene 

Projekte und Aktionen umzusetzen“. Eine Jugendorganisation bezeichnete ein Seminar „als Teil 

unseres Vorbereitungsprogramms auf die im Jahr 2011 stattfindende Kommunalwahl“, eine an-

dere führte eine parteipolitische Analyse dieser Kommunalwahl durch. Weitere Projekte zielten 

beispielsweise darauf ab,  

                                                

77 Die Mitgliederzahlen lagen zum 31.10.2011/2012 bei 9.309, 6.602, 630 und 547. Zuwendungsempfänger mit bis zu 
2.500 Mitgliedern unter 36 Jahren konnten Förderbeträge bis zu 16.500 € erhalten, Jugendverbände mit 2.500 bis zu 
5.000 Mitgliedern 33.000 € und die Jugendorganisationen mit einer noch höheren Mitgliederzahl bis zu 65.500 €. 
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• „euch für die Diskussionen mit dem politischen Gegner fit zu machen“, 

• anhand der „Beschlusslage“ des Jugendverbands politische Forderungen zu formulieren, 

• „Grundlagenwissen über Organisation und politische Ausrichtung der eigenen Partei“ für das 

„alltägliche politische Geschäft“ zu vermitteln oder  

• „Praktisches für die Arbeit vor Ort“ („Kampagnen und Veranstaltungsplanung“, „Wissenswer-

tes für den Wahlkampf“, „kreative Ideen für Aktionen in 2013“) zu besprechen. 

Bei den vorstehend aufgeführten Veranstaltungen handelte es sich nicht um „Bildungsmaßnah-

men“ im Sinne der Förderrichtlinie. Die Anrede in zahlreichen Einladungen zielte darauf ab, le-

diglich die eigenen Mitglieder der Jugendverbände anzusprechen. Fördermittel, die auf solche 

Projekte entfallen, sind nach einer entsprechenden Prüfung durch das Landesamt für Soziales, 

Jugend und Familie zurückzufordern. 

Das Sozialministerium geht davon aus, dass eine Überprüfung der geförderten Veranstaltungen 

„höchstwahrscheinlich“ zu keinen Beanstandungen führen würde. Für die Zukunft sei beabsich-

tigt, bei der Prüfung der Antragsunterlagen und der Verwendungsnachweise Hinweisen auf par-

teiinterne Maßnahmen „noch intensiver“ nachzugehen und in den Bewilligungsbescheiden aus-

drücklich darauf hinzuweisen, dass solche Projekte nicht förderfähig seien. Bei eindeutigen Hin-

weisen auf parteiinterne Veranstaltungen hält es auch das Ministerium für erforderlich, entspre-

chende Kontrollen durchzuführen und ggf. Rückforderungsverfahren einzuleiten. Nach der Auf-

fassung des LRH ist zudem zu prüfen, ob ein Verstoß gegen das Verbot der Parteienfinanzie-

rung vorliegt (§ 24 Abs. 12 des Gesetzes über die politischen Parteien). 

Evaluation 

Die Förderrichtlinie galt bis zum 31.12.2014. Soll die Geltungsdauer eines Förderprogramms 

verlängert werden, hat die oberste Landesbehörde nach den geltenden Vorgaben78 zu begrün-

den, inwieweit die mit dem Programm verfolgten Ziele und Zwecke bisher erreicht worden sind. 

Erfolgskontrollen sind für die Prüfung, ob mit den eingesetzten Fördermitteln die angestrebten 

Förderziele verwirklicht werden, unverzichtbar. Sie müssen ferner Informationen für die förder-

politische Entscheidung liefern, ob der Einsatz von Mitteln noch erforderlich ist und die Förde-

rung in unveränderter oder modifizierter Form fortgesetzt werden soll. 

Die Förderung zielte vor allem darauf ab, durch Angebote außerhalb der schulischen politischen 

Jugendbildung und der politischen Erwachsenenbildung junge Menschen für eine aktive, nach-

haltige Mitarbeit an gesellschaftspolitischen Entwicklungen und demokratischen Prozessen zu 

gewinnen. Danach ist zu prüfen, ob durch die geförderten Veranstaltungen auch tatsächlich 

junge Menschen gewonnen worden sind. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob dies überhaupt 

                                                

78 Vgl. Anlage 1 zum RdErl. d. StK vom 01.12.2011 (Nds. MBl. S. 907). 
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festgestellt werden kann, denn die vorgelegten Teilnehmerlisten gaben dazu keine Auskunft. 

Vielmehr stand teilweise eher im Vordergrund, festzustellen, welcher örtlichen Gruppierung des 

Jugendverbands die Teilnehmer/innen angehörten.  

Die Projekte sollten zudem das Prinzip des Gender Mainstreamings und die spezifischen Le-

benslagen junger Menschen mit besonderem Förderbedarf (insbesondere junger Migrantinnen 

und Migranten sowie junger Menschen mit Behinderungen) angemessen berücksichtigen. Auch 

insoweit ist nicht zu erkennen, in welcher Weise das Landesamt für Soziales, Jugend und Fami-

lie diese Fördervoraussetzung prüfte bzw. sie mangels entsprechender Erkenntnisse überhaupt 

prüfbar ist. 

Der LRH hat gegen eine Fortsetzung der Förderung erhebliche Bedenken. Die eingesetzten 

Fördermittel dienten offensichtlich vorwiegend dazu, interne Veranstaltungen für die eigenen 

Mitglieder durchzuführen und dafür die Finanzierung sicherzustellen. Unabhängig davon stellt 

sich vor allem die Frage nach der grundsätzlichen Notwendigkeit. Dafür ist von Bedeutung, ob 

eine solche Förderung über die vorhandenen Angebote und über die insoweit angestrebten Ak-

tivitäten des Landtages hinaus überhaupt erforderlich ist.79 Auch dieser Fragestellung ist bisher 

nicht besonders nachgegangen worden. Der LRH hält es deshalb im Rahmen der Evaluation für 

unerlässlich, den Bedarf anhand der Ziele entsprechend zu prüfen.  

14. Neuausrichtung der Richtlinie Familienförderung 

Die Richtlinie Familienförderung80 ist grundlegend zu überarbeiten. Insbesondere be-

steht kein erhebliches Landesinteresse an der Förderung kleinteiliger Projekte. För-

derfähig sind allenfalls Modellvorhaben mit überörtlichem Charakter. 

Darüber hinaus sollten die Bemessungsgrundlagen für die Förderung der so genann-

ten Familienbüros geändert werden. 

Mit der Richtlinie Familienförderung unterstützt das Land die Landkreise und kreisfreien Städte 

als Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe bei der Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben 

nach dem VIII. Buch des Sozialgesetzbuchs. Es gewährt den kommunalen Gebietskörperschaf-

ten Zuwendungen im Gesamtumfang von 4 Mio. € per annum, wobei für Projekte81 2,5 Mio. € 

und für Familienbüros82 1,5 Mio. € zur Verfügung stehen. 

                                                
79 Vgl. Drs. 17/2162; Entschließungsantrag vom 14.10.2014 („Partizipation von Jugendlichen in Niedersachsen fördern 

und ausbauen“). 
80 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen und Frühen 

Hilfen (Richtlinie Familienförderung), Erl. d. MS vom 15.10.2012 (Nds. MBl S. 1139 ff.). 
81 Nrn. 2.1.2 bis 2.1.7 Richtlinie Familienförderung. 
82 Nr. 2.1.1 Richtlinie Familienförderung. 



69 

Projekte 

Die Angebote der Eltern- und Familienbildung sowie die Förderung der Bildung und Erziehung 

von Kindern sollen durch Zuschüsse für Projekte im Sinne der Nr. 2.1 der Richtlinie Familienför-

derung verbessert werden. Förderfähig sind hiernach Projekte zur Erprobung von neuen Wegen 

in der Familienbildung und -beratung, Projekte für Familien aus besonderen Zielgruppen, die 

sogenannte Aufsuchende Elternarbeit, Angebote Früher Hilfen, Projekte zur Stärkung benach-

teiligter Kinder mit begleitender Elternarbeit und die Fortbildung von Multiplikatoren zu spezifi-

schen Themen. 

Die allgemein gehaltene Definition der Fördergegenstände eröffnete der Bewilligungsbehörde83 

erhebliche Interpretationsspielräume. So wurden neben Elternkursen z. B. auch Näh-, 

Schwimm- und Fahrradkurse gefördert. 

Die Bewilligungsbehörde hatte sich im Antrags-, Bewilligungs- und Verwendungsnachweisver-

fahren mit jedem Teilprojekt der den Zuwendungsempfängern zuzuordnenden Projektträger 

auseinanderzusetzen. So waren im Jahr 2013 allein in einem Landkreis 56 Projekte von 20 Pro-

jektträgern zu prüfen. Die Bewilligungsbehörde hatte zudem über Projekte zu entscheiden, bei 

denen die beantragte Förderung unter 300 € lag, wie z. B. Erziehungslotsen (297,50 €), Baby-

sitterausbildung (125 €) oder Neugeborenenbegrüßung (117,50 €). 

Dies führte zu einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand. 

Der LRH hat grundsätzliche Bedenken gegen die Förderung der vorgenannten Projekte durch 

das Land. Die vielschichtige und dabei kleinteilige Förderung der örtlich begrenzt wirkenden 

Projekte liegt ausschließlich im örtlichen kommunalen Interesse. Ein erhebliches Landesinte-

resse, das gemäß § 23 LHO zwingende Zulässigkeitsvoraussetzung für Zuwendungen des Lan-

des ist, besteht demgegenüber nicht. 

Das Land darf sich als überörtlich zuständiger Träger der Kinder- und Jugendhilfe84 allenfalls 

auf die Förderung von Modellvorhaben beschränken, um beispielsweise Grundlagen und Ver-

fahrensabläufe der Familienbildung auf örtlicher Ebene zu erproben oder neue wissenschaftli-

che Erkenntnisse umzusetzen.85 

                                                

83 Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie; Bewilligungsbehörde nach Nr. 6.3 Richtlinie Familien-
förderung. 

84 § 9 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 
85 § 85 Abs. 2 Ziffer 4 VIII. Buch des Sozialgesetzbuchs. 
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Familienbüros 

Das Land bezuschusst mit der Richtlinie Familienförderung auch den Betrieb von Familienbüros 

als koordinierendes Service- und Dienstleistungsangebot im Bereich der Kinder- und Jugend-

hilfe.86 

Die Förderung der Familienbüros beträgt bis zu 10.000 € im Jahr für Landkreise, kreisfreie 

Städte und Städte ab 50.000 Einwohnern, für alle übrigen Kommunen bis zu 3.900 € jährlich.87 

Die pauschale Verteilung der Fördermittel nach den vorgenannten Parametern ist nach Auffas-

sung des LRH nicht sachgerecht. Der sachliche Förderbedarf bezieht sich nicht auf kommunale 

Gebietskörperschaften als solche oder deren Einwohnerzahl. 

Der LRH empfiehlt deshalb, die maximale Höhe der pro Zuwendungsempfänger zur Verfügung 

stehenden Mittel nach der statistisch für die jeweilige Gebietskörperschaft ermittelten Zahl der 

Geburten zu bemessen. Zudem sollte die Förderung ausschließlich dem örtlichen Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe für seinen Bereich als Gesamtsumme zur Verfügung gestellt werden. 

Dieser könnte dann die Fördermittel eigenverantwortlich und bedarfsorientiert an die lokalen Fa-

milienbüros weiterleiten. 

  

                                                

86 Nr. 2.2.2 Richtlinie Familienförderung. 
87 Nr. 5.3 Richtlinie Familienförderung. 
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Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

15. Rechtswidrige Verlagerung von Hochschulmitteln in eine Stiftung bürgerlichen Rechts 

Die Hochschule Osnabrück stattete eine von ihr gegründete privatrechtliche Stiftung 

mit Stiftungsvermögen aus. Die hierfür erforderlichen Mittel stammten zum einen aus 

der Finanzhilfe des Landes und zum anderen aus Gewinnen abgeschlossener Dritt-

mittelprojekte der Stiftungshochschule. Mangels entsprechender Rechtsgrundlagen 

waren die Finanztransfers unzulässig. 

Die Hochschule Osnabrück gründete im Jahr 2009 die bürgerlich-rechtliche Stiftung für ange-

wandte Wissenschaften Osnabrück (SaWO), die zunächst als Studienbeitragsstiftung konzipiert 

war.88 Zweck der SaWO ist die Förderung der angewandten Wissenschaften sowie der Bildung 

und Erziehung durch Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen an der Hochschule 

Osnabrück. Dieser Zweck soll u. a. durch die Vergabe von Stipendien, die Auslobung von Prei-

sen und die Vergabe von Darlehen an Studierende, die Finanzierung ergänzender Sachausstat-

tung in der Lehre sowie durch die Finanzierung von Projekten angewandter Forschung (ohne 

Auftragsforschung) erreicht werden. Zudem soll die SaWO Mittel für die Hochschule Osnabrück 

zur Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke der Hochschule beschaffen.89 

Als Stiftung bürgerlichen Rechts soll die SaWO dazu dienen, Mittel von Unternehmen und Pri-

vatpersonen einzuwerben. Damit reagierte die Hochschule Osnabrück auf die Intention privater 

Spender, ihr Vermögen vorzugsweise Stiftungen bürgerlichen Rechts anzuvertrauen. 

Herkunft des Stiftungsvermögens der SaWO 

Die Stiftungshochschule Osnabrück stattete die SaWO im Jahr 2010 mit einem Anfangsvermö-

gen in Höhe von 100.000 € aus. Diese Mittel stammten aus den laufenden Erträgen der Stif-

tungshochschule und damit aus der Finanzhilfe des Landes. 

Im darauffolgenden Jahr leistete die Stiftungshochschule Osnabrück weitere rd. 532.000 € und 

im Jahr 2012 nochmals rd. 52.000 € an die SaWO. Die Mittel hierfür stammten jeweils aus Ge-

winnen abgeschlossener Drittmittelprojekte. Bilanziell betrachtet löste die Hochschule in Höhe 

der Mitteltransfers ihre Sonderrücklagen aus abgeschlossenen Drittmittelprojekten auf. 

                                                

88 § 11 Abs. 2 Satz 3 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) a. F.  Diese Regelung ist durch das Gesetz zur Verbes-
serung der Chancengleichheit durch Abschaffung und Kompensation der Studienbeiträge vom 11.12.2013 (Nds. GVBl. 
S. 287) mittlerweile aufgehoben worden. 

89  § 2 der Satzung der Stiftung für angewandte Wissenschaften Osnabrück in der Fassung vom 18.06.2013. 
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Zum Ende des Jahres 2012 verfügte die SaWO über ein Stiftungsvermögen in Höhe von 

rd. 861.000 €.90 Davon entfiel ein Betrag von rd. 680.000 € auf die Mittel, die von der Stiftungs-

hochschule in die SaWO eingebracht wurden. Gemessen am gesamten Stiftungsvermögen der 

SaWO entsprach dies einem Anteil von rd. 80 %. 

Unzulässigkeit des Aufbaus von Stiftungsvermögen der SaWO zulasten des Hochschulhaus-

halts 

Die Transfers von laufenden Erträgen aus der Finanzhilfe und den Gewinnen aus abgeschlos-

senen Drittmittelprojekten der Hochschule in die SaWO als Stiftung bürgerlichen Rechts waren 

unzulässig, da es für diese Art des Mitteleinsatzes in beiden Fällen an der notwendigen Rechts-

grundlage fehlte. 

Für den bis zum Ende des Geschäftsjahres nicht verbrauchten Teil der Finanzhilfe legt das 

Hochschulgesetz fest, dass diese Mittel für die Dauer von bis zu fünf Jahren in die allgemeine 

Rücklage eingestellt werden und der Stiftung zur Finanzierung ihrer Aufgaben zusätzlich zur 

Verfügung stehen. Nach Ablauf von drei Jahren kann der nicht verbrauchte Teil dem Stiftungs-

vermögen der öffentlich-rechtlichen Stiftung zugeführt werden.91 Der hochschulgesetzlichen Be-

stimmung, nach der die Stiftung die Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere aus den Erträgen 

des Stiftungsvermögens finanziert92, ist zu entnehmen, dass damit eine Verlagerung von Ver-

mögen in eine Stiftung bürgerlichen Rechts ausgeschlossen sein sollte. Dies widerspräche 

auch der mit der Gründung von Stiftungshochschulen verfolgten Intention. Mit der Befugnis der 

Hochschulen, in die Trägerschaft von rechtsfähigen Stiftungen des öffentlichen Rechts zu 

wechseln, war neben dem Zuwachs an Autonomie auch die Erwartung verbunden, zusätzliche 

neue ideelle und materielle Ressourcen aus der Gesellschaft zu schöpfen. Daran anknüpfend 

sieht der gesetzliche Auftrag der Stiftungshochschulen vor, dass diese das ihnen übertragene 

Vermögen erhalten und durch Einwerbung von Zustiftungen mehren sollen, um den Stiftungs-

zweck, der in der Förderung der Hochschule besteht, dauerhaft und zunehmend aus eigener 

Kraft erfüllen zu können.93 

In Bezug auf die Gewinne aus abgeschlossenen Drittmittelprojekten sind die Hochschulen zwar 

befugt, diese Mittel zinsbringend bei einer Bank oder Sparkasse anzulegen94; allerdings verblei-

ben sie im Hochschulhaushalt. Für Entnahmen aus der Sonderrücklage aus abgeschlossenen 

Drittmittelprojekten legt die Bilanzierungsrichtlinie95 fest, dass diese Mittel lediglich zum Aus-

gleich von defizitären Drittmittelprojekten und zur Deckung sonstiger Zwecke im Rahmen der 

                                                

90  Bericht für das Jahr 2012 vom 25.03.2013. 
91  Vgl. § 57 Abs. 3 NHG. 
92  § 56 Abs. 3 Nr. 2 NHG. 
93  Entwurf eines Gesetzes zur Hochschulreform in Niedersachsen, Drs. 14/2541, S. 61. 
94  § 22 Abs. 1 Satz 8 NHG. 
95  Ziffer 9.2.2 der Bilanzierungsrichtlinie „Grundlagen der Buchführung der Hochschulen in staatlicher Verantwortung des 

Landes Niedersachsen“, 3. Auflage (Stand: 01.10.2010), S. 89. 
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Verfügungsmöglichkeiten der jeweils zuständigen Organisationseinheit verwandt werden dür-

fen. Damit ist klargestellt, dass Verfügungen über diese Mittel nur innerhalb des Finanzkreis-

laufs der Hochschule zulässig sind. Für einen Transfer in eine privatrechtliche Stiftung ist damit 

kein Raum. 

Im Übrigen hat die Landesregierung die Stiftungen betreffenden Aktivitäten der Stiftungshoch-

schulen bewusst auf die Verwaltung rechtsfähiger Stiftungen und die Übernahme der Treuhän-

derschaft für nicht rechtsfähige Stiftungen beschränkt.96 Dies ist auch sachgerecht, um für die 

Nutzung privaten Vermögens für Hochschulzwecke einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Da-

gegen widerspricht es den Interessen des Landes, wenn die Gründung von Stiftungen bürgerli-

chen Rechts dazu genutzt wird, der Stiftungshochschule auf Dauer Mittel zu entziehen. 

Mit Rücksicht auf die im vorliegenden Fall gegebene vorsätzliche, zumindest jedoch grob fahr-

lässige Missachtung der Rechtslage durch die Verantwortlichen erwartet der LRH, dass das Mi-

nisterium auf Grundlage der einschlägigen beamten- und tarifrechtlichen Vorschriften die Haf-

tungsfrage prüft. 

Stellungnahme des Ministeriums 

Das Ministerium meint, dass dem NHG kein Verbot der Finanzierung von Stiftungen bürgerli-

chen Rechts durch die Stiftungshochschulen zu entnehmen sei. So seien sogar die als Landes-

betrieb geführten Hochschulen befugt, sich entweder mit ihrem Körperschaftsvermögen gemäß 

§ 50 NHG oder gemäß § 65 LHO mit Landesmitteln an Unternehmen zu beteiligen oder solche 

zu gründen. Die dafür zu beachtenden engen gesetzlichen Voraussetzungen für Landesbe-

triebe gälten nach dem Willen des Gesetzgebers (§ 57 Abs. 8 NHG) ausdrücklich nicht für Stif-

tungen. Für die Verwendung von Überschüssen aus abgeschlossenen Drittmittelprojekten ent-

halte die Bilanzierungsrichtlinie zudem keine Festlegungen. 

Die vom Ministerium angeführten hochschulgesetzlichen Regelungen beziehen sich auf die Be-

teiligung der Hochschule an einem Unternehmen und sind infolgedessen hier nicht einschlägig. 

Auch aufgrund der Spendermentalität privater Geldgeber wendet sich der LRH nicht grundsätz-

lich gegen die Errichtung und Verwaltung bürgerlich-rechtlicher Stiftungen durch Hochschulen. 

Als unzulässig erachtet er lediglich den Aufbau des entsprechenden Stiftungsvermögens mit 

Mitteln der staatlichen Finanzhilfe. 

Das Hochschulgesetz wie auch die Bilanzierungsrichtlinie haben die Verwendung der Gewinne 

aus abgeschlossenen Drittmittelprojekten nicht ohne Grund auf den Bereich des öffentlich-

                                                

96  § 2 Abs. 3 Ziffern 1 und 2 der Verordnung über die „Stiftung Fachhochschule Osnabrück“ vom 17.12.2002, 
Nds. GVBl. 2002, S. 858. 
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rechtlichen Finanzkreislaufs der Hochschule beschränkt. Wäre ein Transfer dieser Mittel in bür-

gerlich-rechtliche Stiftungen zulässig, würden Risiken aus Drittmittelprojekten einseitig der 

Hochschule und damit dem Landeshaushalt aufgebürdet. 

16. Zuwendungen an die Deutsches Primatenzentrum GmbH 

Entgegen der Konzeption wirken sich die Leistungsparameter der Programmbudgets 

für eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung auf die Höhe der Zuwendung nicht 

aus. Auch wurden zusätzliche hohe Einnahmen der Einrichtung bei der Bemessung 

der Zuwendungen nicht berücksichtigt. 

Das Institut und seine Förderung auf Basis von Programmbudgets 

Die „Deutsches Primatenzentrum GmbH“ (GmbH) gehört zu den Mitgliedseinrichtungen der 

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.  Gegenstand und Zweck der Gesell-

schaft ist es, Forschung über und mit Primaten zu betreiben sowie Primaten für die Versorgung 

anderer Forschungsinstitute zu halten und zu züchten sowie primatenbezogene Serviceleistun-

gen zu erbringen.97 

Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen. Der Bund 

und die Länder finanzieren die GmbH zu jeweils 50 %.98  

Die öffentliche Förderung der GmbH erfolgt durch jährliche Zuwendungen im Wege einer insti-

tutionellen Förderung. 99 Als Grundlage der Finanzierung dient der jährliche Haushalts- oder 

Wirtschaftsplan in Form eines sogenannten Programmbudgets, in dem Informationen über Auf-

gaben, Arbeitsziele und Arbeitsergebnisse mit Angaben über den Ressourceneinsatz zusam-

mengeführt werden. Das Programmbudget hat den Charakter einer Zielvereinbarung und bildet 

die Basis für den Zuwendungsbescheid, da es die geplanten Leistungen und deren Kosten ge-

genüberstellt. 

Die Programmbudgets sind das Ergebnis eines Paradigmenwechsels in der staatlichen Förde-

rung wissenschaftlicher Einrichtungen von der Bestandssicherung zur Ergebnisorientierung.100 

                                                

97  § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der Deutsches Primatenzentrum GmbH. 
98 Vom Länderanteil trägt Niedersachsen als Standort der Gesellschaft 25 %. 
99  Rechtliche Grundlagen sind insbesondere das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung 

einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19.09.2007, BAnz S. 7787, und die Ausführungs-
vereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsge-
meinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (AV-WGL) vom 27.10.2008, BAnz Nr. 18 a vom 04.02.2009, S. 8, zuletzt ge-
ändert am 20.02.2012, BAnz AT vom 12.02.2012 B 3. 

100 Siehe Einleitung der „Beschlüsse zur Umsetzung der AV-WGL“ (WGL-Beschlüsse) vom 28.04.2009, zuletzt geändert 
am 07.04.2014.  
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Nach den Feststellungen des LRH bestand keine Korrelation zwischen den nach den Pro-

grammbudgets angestrebten Leistungen und dem Umfang der Förderung. So erhöhte das Land 

den Zuschuss für die GmbH zwischen den Jahren 2009 und 2013 um mehr als ein Drittel von 

9,9 Mio. € auf 13,4 Mio. €, obwohl die Gesellschaft innerhalb des Programmbudgets für den 

Forschungsbereich die veranschlagten Leistungsparameter im gleichen Zeitraum in drei von 

fünf Kategorien um bis zu 35 % abgesenkt hatte.101 Dies veranschaulicht die nachstehende 

Übersicht: 

Geplante Leistungen 2009 2013 Veränderung 

Referierte Aufsätze 97 80 - 18 % 

Sonstige Publikationen 21 23 + 10 % 

Patente und Lizenzen 6 6 0 

Qualifikationen 38 26 - 32 % 

Lehre (Semesterwochenstunden) 94 61 - 35 % 

Der LRH ist der Auffassung, dass sich die Höhe der Zuwendungen an den Leistungsparama-

tern zu orientieren hat. Sollten die Leistungsparameter für die Bemessung der Zuwendung irre-

levant sein, wäre die Funktion der Programmbudgets insoweit zu überprüfen. 

Spannungsverhältnis zwischen Zuwendungsrecht und gewünschter Flexibilität nach dem Wis-

senschaftsfreiheitsgesetz 

Mit dem Wissenschaftsfreiheitsgesetz102 verfolgen Bund und Länder das Ziel, den gemeinsam 

geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen mehr Flexibilität bei der Wirtschaftsführung einzu-

räumen. Dadurch sollen die Einrichtungen zum wirtschaftlicheren Umgang mit Fördermitteln 

animiert werden. 

Den durch Bund und Länder im Ausschuss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz zur Um-

setzung der maßgeblichen Ausführungsvereinbarung gefassten Beschlüssen zufolge ist eine 

Grundvoraussetzung für die gewünschte Flexibilisierung, dass den Einrichtungen sowohl Min-

deraufwendungen aus der Optimierung des Ressourceneinsatzes als auch Mehrerlöse aus der 

Verwertung ihrer Forschungsergebnisse und anderer wirtschaftlicher Bemühungen verbleiben 

können. Darüber hinaus soll den Instituten die Möglichkeit eröffnet werden, zugewendete Mittel 

über die Grenzen eines Haushaltsjahres hinaus einzusetzen.103 

                                                

101 Für den Bereich der Primatenhaltung enthält das Programmbudget keine Leistungsparameter. 
102  Gesetz zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtun-

gen (Wissenschaftsfreiheitsgesetz) vom 05.12.2012. 
103  Auszug aus der Einleitung zur Anlage zu Nrn. 2.2, 2.10.9 der WGL-Beschlüsse (Mindestanforderungen). 
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Da die Mittel für die vom Bund und den Ländern gemeinsam finanzierten Forschungseinrichtun-

gen im Wege von Zuwendungen gewährt werden, muss die angestrebte Flexibilität bei der Be-

wirtschaftung der Haushaltsmittel mit den Regeln des Zuwendungsrechts vereinbar sein. Das 

Wissenschaftsfreiheitsgesetz und die daraus abgeleiteten Regelungen der Gemeinsamen Wis-

senschaftskonferenz für die Förderung ihrer Einrichtungen befreien die Zuwendungsgeber nicht 

von grundlegenden haushaltsrechtlichen Vorgaben. Insbesondere sind bei der Bemessung der 

Zuschüsse die Gebote der Notwendigkeit von Ausgaben sowie der Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit wie auch der Grundsatz der Subsidiarität zu beachten. Des Weiteren hat der Zuwen-

dungsempfänger dem Zuwendungsgeber wesentliche Änderungen der finanziellen Verhältnisse 

mitzuteilen104, damit derartige Erkenntnisse bei der Ermittlung der erforderlichen Höhe der Zu-

wendung auch berücksichtigt werden können. 

Mit Rücksicht auf die zeitlichen Vorgaben der Haushaltsaufstellung von Bund und Ländern 

muss die GmbH ihre Planungen für das Programmbudget bereits etwa zwei Jahre im Voraus 

aufnehmen. Zu diesem Zeitpunkt sind konkrete Zahlen für die künftigen Leistungen der GmbH 

häufig noch nicht bekannt. Gleiches gilt für zu erwartende Erlöse und deren Kosten.  

Nach der Aufstellung der Programmbudgets für die Jahre 2011 und 2012 erzielte die GmbH ins-

besondere durch eine Lizenzvergabe Anfang 2011 Einnahmen in Höhe von mehreren Mio. €. 

Die folgende Tabelle über die Entwicklung der „Sonstigen Erträge“, in denen die Lizenzerlöse 

als wesentlicher Faktor enthalten sind, verdeutlicht die erhebliche Diskrepanz zwischen den ge-

planten Erträgen, die den Zuwendungen zugrunde lagen, und den später tatsächlich erzielten 

Erträgen: 

Jahr Schätzung Soll 
€ 

Ist-Ergebnisse 
€ 

Abweichung 
€ 

2011 576.000 9.088.339 + 8.512.339 

2012 453.000 5.734.880 + 5.281.880 

2013 2.699.000 5.773.278 + 3.074.278 

Unabhängig davon, dass erkennbare wesentliche Änderungen der Finanzlage des Zuwen-

dungsempfängers im Rahmen der Entscheidung über die Höhe der Zuwendung zu berücksichti-

gen sind, hält es der LRH für geboten, Mehrerträge, die nach der Bewilligung der Zuwendung 

anfallen, ab einer gewissen Größenordnung im Interesse einer effizienten Verwendung öffentli-

cher Mittel auf die Förderung in Folgejahren anzurechnen. Die unbegrenzte Überlassung von 

Mehrerträgen ist mit dem Haushaltsgrundsatz der Subsidiarität nicht vereinbar. 

  

                                                

104  Allgemeine Nebenbestimmungen für institutionelle Förderungen Nr. 5, die Bestandteil der Zuwendungsbescheide sind. 



77 

17. Verwendungsnachweise der Deutsches Primatenzentrum GmbH 

Im Rahmen des Verwendungsnachweises ermittelte die Deutsches Primatenzentrum 

GmbH die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht immer sachgerecht. Dadurch missach-

tete sie die Haushaltsgrundsätze der Notwendigkeit von Ausgaben und der Subsidiari-

tät von Zuwendungen. 

Die „Deutsches Primatenzentrum GmbH“ (im Folgenden: GmbH) gehört zu den Mitgliedsein-

richtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.  Die öffentliche För-

derung der GmbH105 erfolgt durch jährliche Zuwendungen in Form einer institutionellen Förde-

rung. Für jedes Wirtschaftsjahr erstellt die GmbH einen Verwendungsnachweis, der vom Minis-

terium für Wissenschaft und Kultur zu prüfen ist. 

Verwendungsnachweise 

Im Rahmen der Verwendungsnachweise für die institutionelle Förderung ordnete die GmbH ihre 

Ausgaben den drei Bereichen „Grundhaushalt“, „Drittmittelprojekte“106 und „Eigener Erwerb“107 

zu. Als förderungsfähig definierte sie dabei nur die Ausgaben des Grundhaushalts. Die üblicher-

weise als Gemeinkosten angesehenen Ausgaben, zu denen insbesondere Aufwendungen für 

die Instandhaltung sowie für bezogene Leistungen, wie etwa Energie und Wasser, gehören, 

rechnete sie weit überwiegend dem Grundhaushalt zu. 

Ein Beispielsfall des Jahres 2013 veranschaulicht, dass die von der GmbH vorgenommene Auf-

teilung nicht immer sachgerecht war. In diesem Jahr hatte die GmbH Stromkosten in Höhe von 

rd. 327.000 € in ihrer Kostenrechnung zunächst dem Drittmittelbereich zugewiesen. Anlässlich 

der Erstellung des Verwendungsnachweises buchte sie diesen Betrag in den Grundhaushalt um 

und erhöhte auf diese Weise die für die Förderung maßgeblichen zuwendungsfähigen Ausga-

ben. Diese Umbuchung führte dazu, dass die Bereiche „Drittmittel“ und „Eigener Erwerb“ über-

haupt nicht mehr mit Strom- oder Heizungskosten belastet waren. Da dies der Realität nicht 

entsprach, war diese Umbuchung fehlerhaft. 

Eine ins Belieben des Zuwendungsempfängers gestellte Zuordnung seiner Ausgaben auf die 

Teilbereiche der Jahresrechnung führt im Ergebnis dazu, dass der Zuwendungsempfänger die 

                                                

105  Siehe Fn. 99. 
106  Drittmittelprojekte sind die durch verschiedene öffentliche Geldgeber (Bund, Land, EU, Deutsche Forschungsgemein-

schaft etc.) geförderten Projekte. 
107  Als „Eigenen Erwerb“ bezeichnet die GmbH die Erlöse aus der wirtschaftlichen Tätigkeit wie Serviceleistungen und Tier-

verkäufen sowie aus der Lizenzverwertung. 
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Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben durch schlichte buchungstechnische Maßnahmen we-

sentlich beeinflussen kann. Dies stellt einen Verstoß gegen die Haushaltsgrundsätze der Not-

wendigkeit von Ausgaben und der Subsidiarität von Zuwendungen dar. 

Stellungnahme des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur 

Das Ministerium vertritt die Auffassung, die GmbH habe die üblicherweise als Gemeinkosten 

angesehenen Ausgaben anteilig einerseits dem Grundhaushalt und andererseits dem Projekt-

haushalt zugerechnet. Da die Grundfinanzierung nicht kostendeckend gewesen sei, habe sie 

Stromkosten von rd. 327.000 € in ihrer Kostenrechnung zunächst dem Drittmittelbereich zuge-

wiesen, obwohl sie vom Grundhaushalt verursacht worden seien. Anlässlich der Erstellung des 

Verwendungsnachweises habe sie diese Ausgaben folgerichtig wieder dem Grundhaushalt und 

damit den zuwendungsfähigen Ausgaben zugerechnet. 

Der LRH teilt die Bewertung des Ministeriums nicht. Durch die Umbuchung rechnete die GmbH 

die Kosten für Strom, Wasser und Energie zur Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben 

vollständig dem Grundhaushalt zu. Es widerspricht indes der Lebenswirklichkeit, dass in den 

anderen Bereichen „Drittmittelprojekte“ und „Eigener Erwerb“ keine Strom-, Wasser- und Hei-

zungskosten angefallen waren. Die tatsächlichen Ausgaben werden der GmbH bei Drittmittel-

projekten zumindest teilweise pauschal erstattet. Bei wirtschaftlichen Tätigkeiten müssen diese 

Ausgaben nach den beihilferechtlichen Bestimmungen in die Preise einkalkuliert werden. In die-

sen Fällen werden sie vollständig von den Auftraggebern getragen und dürfen folglich nicht 

nochmals durch den Zuwendungsgeber finanziert werden. 

18. Einstellung des Landesstipendienprogramms 

Die für das Landesstipendienprogramm veranschlagten Mittel sollten nach Wegfall der 

Studienbeiträge aus Gründen der Haushaltskonsolidierung eingespart werden. 

Seit dem Jahr 2009 sind im Haushaltsplan des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur Mittel 

in Höhe von 1 Mio. € per annum für ein Landesstipendienprogramm veranschlagt. Nach den 

dortigen Erläuterungen soll das Stipendienangebot zum einen der Förderung besonders begab-

ter Studierender dienen. Zum anderen können die Stipendien zur Sicherung des Lebensunter-

halts aus sozialen Gründen, z. B. bei angespannter finanzieller Lage kinderreicher Familien, so-

wie bei herausragendem ehrenamtlichen Engagement vergeben werden. 

Die Mittel des Landesstipendienprogramms weist das Ministerium den Hochschulen auf Basis 

eines Verteilungsschlüssels108 zu. Die Hochschulen verwenden diese für Stipendien über in der 

                                                

108  Die Verteilung auf die Hochschulen erfolgte ausgehend von der Anzahl der studienbeitragspflichtigen Studierenden vor 
Anwendung der Ausnahme- und Härtetatbestände (entsprechend der Bemessung der Abführung an den Ausfallfonds). 
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Regel jeweils 500 € an Studierende in grundständigen und konsekutiven Masterstudiengän-

gen.109 

Ab dem Jahr 2011 konkretisierte das Ministerium die Kriterien für die Stipendienvergabe dahin-

gehend, dass die Hochschulen das Stipendienangebot vorrangig für besonders begabte Studie-

rende aus bildungsfernen Schichten110 nutzen sollten. Ab dem Jahr 2012 legte es zusätzlich 

fest, dass es sich dabei insbesondere um Studierende der ersten Generation111 handeln sollte. 

Die Hochschulen vergaben im Jahr 2013 insgesamt 1.709 Landesstipendien, wobei auf 

1.109 Stipendien die Kriterien bildungsferne Schichten oder Studierende der ersten Generation 

zutrafen. Dies entsprach einem Anteil von rd. 65 %. 

Würdigung 

Bereits mit Einführung des vom Bund finanzierten Deutschlandstipendiums als zusätzlichem 

Förderangebot für besonders begabte Studierende im Jahr 2010 hätte das Land aus haushalts-

wirtschaftlichen Gründen auf ein eigenes Landesstipendienprogramm für diese Studierenden-

gruppe verzichten können. Spätestens der Fortfall der Studierendenbeiträge zum Wintersemes-

ter 2014/15 hätte zum Anlass genommen werden sollen, das Landesstipendienprogramm auf-

zugeben, da die Studierenden durch diese Maßnahme jährlich um jeweils 1.000 € entlastet wer-

den. 

Sollte das Land dennoch am Landesstipendienprogramm festhalten, bedürfte dies einer grund-

legenden Überarbeitung. So ist die Stipendienvergabe nach den vorrangig zu berücksichtigen-

den Kriterien „bildungsferne Schichten“ und „Studierende der ersten Generation“ nicht an die 

finanzielle Bedürftigkeit gekoppelt. Damit bleibt außer Betracht, ob die geförderten Studieren-

den und ihre Unterhaltsverpflichteten über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Auch sollte 

die Einhaltung der Auswahlkriterien strikt beachtet werden. Immerhin erfüllte im Jahr 2013 ein 

Drittel der Landesstipendiaten die vorstehenden Auswahlkriterien nicht. Zudem sollte darauf 

verzichtet werden, die für das Programm vorgesehenen Mittel nach einem Schlüssel auf die 

Hochschulen zu verteilen. Dass sich dies in Bezug auf die Einhaltung der Förderkriterien nach-

teilig auswirkt, zeigen die Beispiele der Medizinischen Hochschule Hannover, der Stiftung Tier-

ärztliche Hochschule Hannover, der Stiftung Universität Hildesheim und der Technischen Uni-

versität Clausthal. An der Medizinischen Hochschule Hannover erfüllte noch kein Stipendiat ei-

nes der Kriterien, an den anderen drei Hochschulen lag der Anteil der Stipendiaten, die den 

Förderkriterien entsprachen, im Zeitraum zwischen 2011 und 2013 bei unter 20 %. 

                                                

109  Dies gehört gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 Niedersächsisches Hochschulgesetz zu den originären Hochschulaufgaben. 
110  Bildungsferne Schichten: Kein Elternteil verfügt über einen höheren Abschluss als einen Hauptschulabschluss. 
111  Studierende der ersten Generation: Studierende, die als erste in ihrer Familie ein Studium beginnen. 
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19. Neujustierung des Profils der Landesbibliotheken 

Die Finanzlage der drei Landesbibliotheken ist angespannt, die Finanzierung neuer 

Aufgaben nicht gesichert. Vor diesem Hintergrund muss das bisherige Leistungs-

spektrum mit dem Ziel überprüft werden, finanzielle Handlungsspielräume zu schaf-

fen. Hierzu könnte auch eine Verbesserung der Einnahmesituation beitragen. 

Das Land Niedersachsen unterhält drei Landesbibliotheken als heimatgebundene Einrichtungen 

im Sinne des Artikels 72 der Niedersächsischen Verfassung. Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibli-

othek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover - befindet sich zurzeit in einer Phase der 

Neuausrichtung. Im Gegensatz zu ihrer bisherigen Ausrichtung als Universalbibliothek soll sie 

sich nach Intention des Landes verstärkt als Forschungsbibliothek für den Leibniz-Nachlass und 

historische Sammlungen sowie im Themenschwerpunkt Niedersachsen etablieren. Die Landes-

bibliothek Oldenburg ist hingegen eine wissenschaftliche Universalbibliothek mit dem Anspruch, 

für Studierende, sonstige Hochschulangehörige sowie die Bevölkerung in der Region wissen-

schaftliche Literatur vorzuhalten. Demgegenüber entwickelte sich die Herzog August Bibliothek 

Wolfenbüttel wegen ihrer zahlreichen historischen Bestände zu einer außeruniversitären For-

schungs- und Studienstätte für europäische Kulturgeschichte. 

Finanzlage der Landesbibliotheken 

Der Haushaltsplan sah für die Landesbibliotheken im Jahr 2014 Ausgaben von annähernd 

18,5 Mio. € vor.112 Neben Landesmitteln in Höhe von 16,3 Mio. € finanzierten die Bibliotheken 

ihre Aufgaben aus Eigeneinnahmen, Drittmitteln sowie Sondermitteln des Landes. Nach den 

Feststellungen des LRH gerieten sie in den vergangenen Jahren zunehmend an die Grenzen 

ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Auch das Ergebnis des Wissenschaftsrats über die Evalu-

ierung der Herzog August Bibliothek im Jahr 2013 bestätigte diesen Befund. 

Zur Stärkung ihres Profils als Forschungseinrichtungen sind zudem insbesondere die Landes-

bibliothek Hannover und die Herzog August Bibliothek gefordert, ihre historischen Werke für 

wissenschaftliche Zwecke verstärkt in digitaler Form anzubieten. Die Digitalisierung wurde bis-

lang jedoch nur punktuell betrieben und projektbezogen durch Drittmittel finanziert.113 Für eine 

systematische elektronische Archivierung der Altbestände, die Kosten in nicht unbeträchtlicher 

Höhe verursachen wird, stehen dagegen aktuell keine Mittel zur Verfügung. 

                                                

112 Haushaltsplan 2014, Einzelplan 06 Kapitel 06 45 bis 06 47. 
113 Beispielsweise erhielt die Herzog August Bibliothek für ihre „Digitale Bibliothek“ in den Jahren 2010 bis 2013 jährliche 

Drittmittel in Höhe von durchschnittlich 525.000 €. 
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Konzentration auf Aufgabenschwerpunkte 

Angesichts ihrer angespannten Finanzlage und des zusätzlichen Finanzbedarfs für die Digitali-

sierung müssen sich die Landesbibliotheken künftig auf ihre Kernaufgaben beschränken und 

Synergieeffekte nutzen. 

In diesem Kontext ist auch die Entscheidung des Landes zur Neuausrichtung der Gottfried Wil-

helm Leibniz Bibliothek zu werten. Der LRH stellte dennoch fest, dass sich die Bibliothek entge-

gen der Intention des Landes nicht verstärkt auf den Aufgabenschwerpunkt Forschung, sondern 

vielmehr auf ihr bisheriges Profil als Universalbibliothek konzentrierte. Dies belegt vor allem ihre 

bis dato annähernd unveränderte Erwerbungspraxis. So hält die Landesbibliothek weiterhin in 

allen Wissensgebieten ein breitgefächertes Medienangebot vor. Die landesseitig angestrebte 

Spezialisierung der Bibliothek auf den Leibniz-Nachlass sowie die historischen Sammlungen 

setzt jedoch eine Anpassung ihrer Beschaffungspolitik sowie ihres Dienstleistungsangebots vo-

raus.  

Das Profil der Landesbibliothek Oldenburg weist sie als wissenschaftliche Allgemeinbibliothek 

aus. Da ihr Medienerwerb überwiegend nachfrageorientiert erfolgte, weitete sich ihr Medienan-

gebot mit entsprechenden Kostenfolgen stetig aus. Angesichts der Finanzsituation sowie der 

nur knapp 10.000 Nutzerinnen und Nutzer pro Jahr ist unabdingbar, dass die Landesbibliothek 

künftig ihr Medienangebot nach Abstimmung mit der Universitätsbibliothek Oldenburg und den 

regionalen Stadtbibliotheken begrenzt. Durch Spezialisierung auf bestimmte Wissenschaftsbe-

reiche und eine mit den anderen Bibliotheken koordinierte Beschaffungspolitik können nach 

Auffassung des LRH die Aufwendungen für den Medienerwerb spürbar verringert werden. 

Als heimatgebundene Einrichtungen obliegt es den Landesbibliotheken, die in Niedersachsen 

erscheinenden Medien zu sammeln und zu archivieren. Sie nehmen diese Aufgabe in unter-

schiedlichem Umfang wahr. Der größte Anteil entfällt auf die Landesbibliothek Hannover, die 

über das Pflichtexemplarrecht114 alle in Niedersachsen verlegten Druckwerke archiviert und da-

neben Literatur über Niedersachsen sammelt. Die Landesbibliothek Oldenburg hält Publikatio-

nen zum Oldenburger Land einschließlich der sogenannten Grauen Literatur115 vor. Die Herzog 

August Bibliothek beschafft überwiegend wissenschaftliche Literatur mit Bezug zum Braun-

schweiger Land. Dies kann dazu führen, dass Medien mit regionalem Bezug sowohl bei der 

Landesbibliothek Hannover eingehen als auch von den beiden anderen Landesbibliotheken vor-

gehalten werden. Es ist unwirtschaftlich, dieselbe Regionalliteratur an zwei oder sogar drei 

Standorten parallel vorzuhalten. Ungeachtet der Ausgaben für den Medienerwerb verursacht 

                                                

114 § 12 Niedersächsisches Pressegesetz. 
115 Bücher und Medien, die nicht über den Buchhandel vertrieben werden. 
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auch das Archivieren an mehreren Standorten zusätzliche Kosten. Der LRH regt an, den ent-

sprechenden Medienerwerb künftig bibliotheksübergreifend so zu organisieren, dass Mehrfach-

beschaffungen vermieden werden. 

Die Herzog August Bibliothek gab im Jahr 2014 knapp 800.000 € für Ausstellungen, Lesungen, 

Vorträge, Konzerte und ihr Museum aus. Dies entsprach 8 % des Gesamtetats. Die Landesbib-

liothek Hannover wandte für vergleichbare Zwecke ca. 340.000 € und mithin nur 4 % ihres Bud-

gets auf. Der LRH hält es aus finanziellen Gründen für erforderlich, dass sich die Landesbiblio-

theken auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und sonstige selbst finanzierte Aktivitäten auf das 

für die Eigenwerbung zwingend erforderliche Maß begrenzen. 

Die Landesbibliothek Hannover stellt im jährlichen Wechsel sieben oder acht Referendarinnen 

und Referendare ein. Die Zahl dieser Ausbildungsplätze ist historisch gewachsen und richtet 

sich nicht nach einem konkreten Bedarf für die spätere Übernahme in den Niedersächsischen 

Landesdienst. Andere Bundesländer bilden keine oder deutlich weniger Beamtinnen und Be-

amte für den Bibliotheksbereich aus. Angesichts jährlicher Kosten von rd. 21.000 €116 pro Refe-

rendarin oder Referendar sollte sich die Zahl der Neueinstellungen künftig am Bedarf des Lan-

des für entsprechende Nachwuchskräfte orientieren. 

Nutzungsgebühren 

Die Landesbibliotheken erheben derzeit keine Nutzungsgebühren. Die Gebührenordnung für 

Bibliotheken des Landes und Hochschulbibliotheken117 sieht lediglich Entgelte für besondere 

Dienstleistungen oder Mahngebühren vor. Demgegenüber müssen z. B. die Nutzerinnen und 

Nutzer der Landesbibliotheken in Baden-Württemberg118, Berlin, Bremen und Hamburg119 Ge-

bühren entrichten. Üblich sind solche Gebühren schließlich bei kommunalen Büchereien.120 

Durch ein jährliches Benutzungsentgelt von beispielsweise 20 € könnten die Landesbibliothe-

ken bei insgesamt ca. 28.000 Nutzerinnen und Nutzern121 zusätzliche Erträge von 560.000 € 

jährlich generieren. 

                                                

116 Aufwendungen für Anwärterbezüge, Reisekosten sowie die theoretische Ausbildung. 
117 Gebührenordnung für Bibliotheken des Landes und Hochschulbibliotheken vom 10.11.2004 (Nds. GVBl. 2004 S. 454). 
118 Jährliche Gebühr in Höhe von 30 €. 
119 Berlin, Bremen und Hamburg erheben als Landes- und Hochschulbibliotheken Gebühren von Nicht-Hochschulmitglie-

dern. 
120 Beispielsweise bei der Stadtbibliothek Hannover mit einem jährlichen Entgelt von 20 €. 
121 Benutzerzahlen der drei Bibliotheken laut Bibliotheksstatistik 2013. Für 2014 liegen noch keine Daten vor. 
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Fazit 

Der LRH sieht wegen der angespannten Finanzlage der Landesbibliotheken Handlungsbedarf, 

das jeweilige Profil der Einrichtungen zu schärfen, ihre Aufgaben unter Wirtschaftlichkeitsaspek-

ten zu überprüfen und die Einnahmeerzielung zu verbessern. Das Ministerium für Wissenschaft 

und Kultur und die Landesbibliotheken sollten überdies die zwischen ihnen geschlossenen Ziel-

vereinbarungen nutzen, um hieraus konkrete Aufträge für die Konzentration auf bibliothekari-

sche Kernaufgaben und die Generierung von Synergieeffekten abzuleiten. 

20. Mitfinanzierung des Bundes von Forschungsbauten - 50 % ist nicht die Hälfte 

Forschungsbauten können vom Bund auf der Grundlage von Artikel 91 b des Grund-

gesetzes hälftig gegenfinanziert werden. Bei erfolgreichem Antrag wird der Bundesan-

teil jedoch in der Regel nicht voll ausgeschöpft, weil die Mittelzusage auf der Basis ei-

ner noch unsicheren Kostenschätzung erfolgt. Infolgedessen muss der Fehlbetrag 

über den Landeshaushalt gedeckt werden. 

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur sollte daher weitere Anstrengungen un-

ternehmen, sich tatsächlich einer hälftigen Mitfinanzierung des Bundes anzunähern. 

Auf Grundlage des Artikels 91 b Grundgesetz beteiligt sich der Bund mit 50 % der Baukosten 

an den Forschungsbauten der Länder. Aufgrund eines feststehenden Verfahrens entscheidet 

der Wissenschaftsrat, welche Forschungsbauvorhaben von nationaler Bedeutung sind und vom 

Bund mitfinanziert werden sollen. 

Der Bund erkennt in den Anträgen bundeseinheitlich den Nachweis der Kosten über Kosten-

richtwerte an. Diese Richtwerte sind jedoch regelmäßig veraltet und bilden nicht aktuelle Bau-

preisindizes ab. Infolgedessen kann - und das ist die Regel - bereits bei Antragsstellung eine 

Unterveranschlagung der Maßnahme vorliegen. Bei der später folgenden detaillierteren Haus-

haltsunterlage-Bau wird - systemisch bedingt - überwiegend ein deutlich höherer  

Kostenrahmen ermittelt. Der Bund erachtet die Kostenausweisung des Antrags jedoch als 

Obergrenze und erhöht bei Kostensteigerungen seinen Anteil nachträglich nicht. Das Land trägt 

damit höhere Kostenanteile. Die Förderquote des Bundes sinkt regelmäßig deutlich unter 50 %. 

Der Wissenschaftsrat erkennt im Antragsverfahren auch andere Kostenberechnungsmethoden 

an, jedoch nur im Rahmen einer geprüften Haushaltsunterlage-Bau. Die ermittelten Haushalts-

unterlage-Baukosten basieren auf einem detaillierteren Planungsstand und einer differenzierte-

ren Kostenberechnung und bilden die zu erwartenden Baukosten präziser ab. Der Bundesanteil 

könnte auf dieser Grundlage besser ausgeschöpft werden. 
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Der LRH hält es aus diesem Grund für geboten, dass sich das Ministerium für Wissenschaft 

und Kultur weiterhin und verstärkt in Verhandlungen mit dem Bund dafür einsetzt, dass bei der 

Antragstellung präzisere Kostenermittlungsverfahren zulässig sind. Bei Forschungsbauten, de-

ren Umsetzung im besonderen Landesinteresse steht122, sollte das Ministerium dem Wissen-

schaftsrat ab sofort eine geprüfte Haushaltsunterlage-Bau vorlegen. Voraussetzung wäre eine 

Priorisierung aller Forschungsprojekte durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur im 

Vorfeld der Antragstellung. 

21. Unzutreffende Kostenschätzungen bei Baumaßnahmen einer Universitätsklinik 

Kostenschätzungen im Zusammenhang mit Bauvorhaben der Universitätsmedizin 

Göttingen orientierten sich in der Vergangenheit und orientieren sich auch jetzt weiter-

hin an dem vom Land akzeptierten Kostenrahmen. Der LRH sieht Anhaltspunkte da-

für, dass auch die für aktuelle Baumaßnahmen des Klinikums eingeplanten Mittel nicht 

ausreichen werden. 

Im Jahr 1969 legte das Land den Grundstein für das Zentralklinikum der Universitätsmedizin 

Göttingen, das ab dem Jahr 1976 den Betrieb aufnahm. In der Folgezeit wurden keine größeren 

Ersatzinvestitionen getätigt. Die heutige bauliche Substanz der beiden Bettenhäuser ist insbe-

sondere wegen Asbestbelastungen und brandschutztechnischer Mängel dringend sanierungs-

bedürftig und entspricht im Übrigen nicht mehr den heutigen funktionalen Bedürfnissen für ei-

nen sachgerechten Krankenhausbetrieb. 

Gleiches gilt für den zentralen Operationsbereich mit seinen ca. 30 Operationssälen. Eine 

Grundsanierung ist nach Erkenntnissen der Universitätsmedizin Göttingen unwirtschaftlich. Da-

her lobte sie im Jahr 2006 einen Wettbewerb für den Neubau eines Zentral-OP aus. Die Kosten 

wurden auf 120 Mio. € geschätzt. Das Land gab eine entsprechende Finanzierungszusage. 

Kostensteigerungen im Rahmen der Generalentwicklungsplanung 

Im Jahr 2007 führte die Universitätsmedizin Göttingen ihre Überlegungen zur Sanierung der 

Bettenhäuser mit der Planung zum Neubau des Zentral-OP zusammen. Dies mündete ein Jahr 

später in eine Generalentwicklungsplanung. Diese verbindet alle Baumaßnahmen zur Komplett-

erneuerung des Klinikums in einem Gesamtkonzept, das sich in mindestens vier Baustufen auf-

teilen und über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren erstrecken sollte. Das Gesamt-Investitionsvo-

lumen wurde bereits im Jahr 2009 auf 850 Mio. € geschätzt. 

Die ursprüngliche Baustufe 1 mit einem kalkulierten Kostenvolumen von 150 Mio. € umfasste 

die Errichtung eines Bettenhauses, des Zentral-OP und einer zentralen Notaufnahme in einem 

                                                

122 Für die Baumaßnahmen, die das Land in jedem Fall durchführen will, ggf. auch ohne Mitfinanzierung durch den Bund. 
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Neubau. Dieser Baubedarf wurde im Jahr 2010 vom Land anerkannt. Die ursprüngliche Finan-

zierungszusage des Landes über 120 Mio. € wurde dennoch nicht erhöht. Zur Finanzierung des 

Restbetrags sicherte die Universitätsmedizin Göttingen eine Eigenbeteiligung von bis zu 

30 Mio. € unter der Voraussetzung einer weiterhin positiven Ertragslage zu.  

Die Entwurfsplanung war dadurch gekennzeichnet, dass Baubedarf und -kosten dem vorhande-

nen Budget angepasst wurden. So wurde beispielsweise die Größe von Patientenzimmern re-

duziert, wodurch erhebliche Nachteile in der Funktionalität entstanden wären. Weitere signifi-

kante Standardabsenkungen in allen Bereichen des Neubaus waren vorgesehen, die nach spä-

teren Feststellungen der Universitätsmedizin Göttingen dazu geführt hätten, dass der Neubau 

den Ansprüchen eines medizinischen Maximalversorgers nicht mehr entsprochen hätte. 

Um die erforderlichen Investitionsausgaben weiter zu begrenzen, entwickelte der damalige Vor-

stand für bestimmte haustechnische Systeme wie etwa das fahrerlose Transportsystem Lea-

singmodelle. Damit wäre ein erheblicher Kostenblock in den Betriebskostenbereich verlagert 

worden und hätte die künftige Ertragslage belastet. Die Kostenermittlung der ersten Baustufe 

beinhaltete zu diesem Zeitpunkt auch keine vollständige Erstausstattung des Gebäudes. Teile 

des medizinischen Geräts und Mobiliars sollten aus dem Bestand in den Neubau übernommen 

werden. Dies wäre aber in vielen Bereichen technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 

sinnvoll gewesen, wie die Universitätsmedizin Göttingen später selbst erkannte. Bei Umsetzung 

der dargestellten Ausgangsplanung wäre mit der Baustufe 1 kein eigenständiges und sofort 

nutzbares Krankenhausgebäude entstanden, da zwingend notwendige Ausstattungskomponen-

ten gefehlt hätten. 

Der im weiteren Planungsverlauf eingerechnete Kauf der fahrerlosen Transportsysteme und die 

Kosten der Erstausstattung erhöhten den Finanzierungsbedarf auf 170,8 Mio. €. Die Universi-

tätsmedizin Göttingen ging zu dieser Zeit davon aus, die Differenz zum ursprünglichen Kosten-

rahmen durch eine nochmalige Erhöhung ihres Eigenanteils auf insgesamt rd. 50 Mio. € finan-

zieren zu können.  

Im Verlauf des Jahres 2011 nahm der neue Klinikvorstand eine vollständige Überplanung der 

gesamten Maßnahme vor und stoppte im Jahr 2012 zunächst die Erstellung einer förmlichen 

Bauvorlage für den Bauabschnitt 1 an das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, weil trotz 

der zum damaligen Zeitpunkt erkannten konkreten Nachbesserungsbedarfe ein universitärer 

Baustandard nicht gewährleistet gewesen wäre und weitere Kostensteigerungen erwartet wur-

den. 

Aufgrund der bereits festgestellten Kostensteigerungen beschloss der Vorstand, die Baustufe 1 

in zwei Teilbauabschnitte zu zergliedern. Dabei beinhaltet der Abschnitt 1 A ein Bettenhaus mit 

einem Hubschrauber-Dachlandeplatz und der Abschnitt 1 B den Zentral-OP sowie die Zentrale 

Notaufnahme. 
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Da die Universitätsmedizin Göttingen ihre früheren Ertragsprognosen seit dem Jahresabschluss 

2011 nicht erfüllen konnte, verringerte sie ihren Eigenfinanzierungsanteil auf 15 Mio. €. Hiervon 

investiert sie derzeit als notwendige Vorleistung auf die kommenden Baustufen 12 Mio. € für ei-

nen neuen Abwasserkanal. Die verbleibenden 3 Mio. € will das Klinikum weiterhin für den Neu-

bau des Bettenhauses einsetzen. Das Land erhöhte seine Finanzierungszusage für diese Bau-

stufe mit dem Haushalt 2015 auf 135 Mio. €. Der Kostenrahmen beläuft sich damit auf 

138 Mio. €. Den Baubedarf für das Bettenhaus meldete die Universitätsmedizin im Juli 2014 

beim Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit diesem Betrag an. Die zuständige Kommis-

sion erkannte diesen im September 2014 an. Der ermittelte Kostenrahmen für das Bettenhaus 

entspricht somit erneut den zur Verfügung stehenden Mitteln.  

Im Ergebnis orientierten sich die bisherigen Kostenschätzungen stets an dem aktuell zur Verfü-

gung stehenden Finanzrahmen. Es drängt sich die Vermutung auf, dass es sich auch bei der 

aktuellen Baubedarfsanmeldung um eine so genannte „Design-to-Cost“-Strategie handelt. 

Der Generalplaner der Universitätsmedizin Göttingen schätzte die Baukosten für den neuen 

Zentral-OP und die Notaufnahme im Juli 2014 auf ca. 90 Mio. €. Die gegenwärtig prognostizier-

ten Kosten der Baustufen 1 A und 1 B betragen damit zusammen 228 Mio. €. Sie übersteigen 

die ursprüngliche Kostenplanung für den früheren, vom Umfang identischen Bauabschnitt 1 aus 

dem Jahr 2010 um 78 Mio. €. 

Verfahren der Bauanmeldung bei Stiftungshochschulen 

Bei Stiftungshochschulen wie der Universitätsmedizin Göttingen werden Bauanmeldungen aus-

schließlich durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur geprüft. Das dortige Baureferat 

begleitet und koordiniert die allgemeine bauliche Hochschulentwicklung sowie einzelne Bauvor-

haben. Ihm fehlt allerdings die baufachliche Kompetenz, um Krankenhausbaumaßnahmen be-

urteilen zu können. 

Das Ministerium konnte die von der Universitätsmedizin vorgelegte Kostenermittlung nach eige-

nen Angaben aufgrund fehlender Software, Vergleichswerte und einschlägiger Erfahrung nur 

sehr eingeschränkt bewerten. Deshalb bat es die Universitätsmedizin, ihre eigene Bauvorlage 

nochmals selbst zu überprüfen. Die Universitätsmedizin Göttingen überließ diese Überprüfung 

ihrem Generalplaner, also dem Vorlageersteller selbst. Dieser legte der Kostenermittlung wie 

auch der Überprüfung der Kostenermittlung Richtwerte zugrunde, die deutlich unter denen lie-

gen, mit denen Kosten für Bauvorhaben der öffentlichen Hände ansonsten bestimmt werden. 

Als Ergebnis ist festzustellen, dass die Kostenermittlung für den Neubau des Bettenhauses von 

keiner unabhängigen Stelle geprüft wurde. Vielmehr war der wirtschaftliche Eigeninteressen 
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verfolgende Generalplaner Kontrolleur in eigener Sache. Darüber hinaus bestehen aus den vor-

genannten Gründen Anhaltspunkte dafür, dass die tatsächlichen Kosten für diese Baustufe er-

neut deutlich über den Baukostenschätzungen der Universitätsmedizin liegen werden. 

Die auf unzureichenden Planungen und fehlerhaften Kostenermittlungen beruhenden Bauaktivi-

täten der Universitätsmedizin Göttingen verdeutlichen erneut, dass es im Interesse einer Risiko-

minimierung für das Land unabdingbar ist, bei Baumaßnahmen der Stiftungshochschulen den 

baufachlichen Sachverstand bereits in der Planungsphase zu stärken. 

22. Bedrohliche Entwicklung der Vermögenslage der Universitätsmedizin Göttingen 

Das Grundstockvermögen der Universitätsmedizin Göttingen verringerte sich in der 

Zeit von 2003 bis 2013 von 250 Mio. € auf 156 Mio. €. Ihr Eigenkapital sank im glei-

chen Zeitraum um mehr als 90 Mio. €. Unter Berücksichtigung der in der Wirtschafts-

planung des Klinikums ausgewiesenen Ertragsprognosen wird sich das Eigenkapital 

bis zum Jahr 2017 voraussichtlich um weitere 50 Mio. € reduzieren. 

Nach Auffassung des LRH muss das Land wegen der erheblichen Einstandspflichten 

für die Universitätsmedizin Göttingen seine Einflussmöglichkeiten stärken. Er emp-

fiehlt, die Selbstständigkeit der Universitätsmedizin Göttingen als Stiftungshochschule 

aufzuheben und sie künftig in der Rechtsform eines Landesbetriebs fortzuführen. 

Im Jahr 2003 überführte das Land die Universität Göttingen einschließlich des Bereichs Human-

medizin in die Trägerschaft einer Stiftung.123 Für die Stiftung Universität Göttingen und die Uni-

versitätsmedizin Göttingen bestehen jeweils voneinander unabhängige Stiftungsvermögen als 

sogenannte Teilvermögen.124 Die zuvor vom Landesbetrieb genutzten Immobilien gingen in das 

Eigentum der Stiftung über und bildeten das Grundstockvermögen, das funktionsentsprechend 

den beiden Teilvermögen zugeordnet wurde.125 Dadurch stattete das Land die Universitätsme-

dizin Göttingen bei ihrer Gründung mit einem Vermögen in Höhe von rd. 250 Mio. € aus. Zudem 

ging das ihr zuzurechnende Vermögen des früheren Landesbetriebs einschließlich des Eigen-

kapitals in Höhe von insgesamt 23,8 Mio. € ebenfalls auf die Universitätsmedizin über. 

Die Universitätsmedizin Göttingen soll im Rahmen einer über 20 Jahre angelegten Generalent-

wicklungsplanung in mehreren Bauabschnitten umfassend saniert werden. Für die Baustufe 1 A 

                                                

123 Verordnung vom 17.12.2002 über die Neuregelung der Trägerschaft der Georg-August-Universität Göttingen und der 
Aufgaben und Organisation ihres Bereichs Humanmedizin (Nds. GVBl. S. 812). 

124 § 57 a Abs. 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz. 
125 Die Aktivierung erfolgte zu fortgeführten Buchwerten. Erstmals aktivierte unbebaute Grundstücke wurden mit dem Bo-

denrichtwert angesetzt. 
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(geplanter Baubeginn Im Jahr 2016) sind 138 Mio. € und für die Baustufe 1 B (Baubeginn frü-

hestens im Jahr 2018) rd. 90 Mio. € vorgesehen. 

Verzehr des Grundstockvermögens 

Nach § 56 Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes sind Grundstücke des 

Grundstockvermögens in ihrem körperlichen Bestand und sonstige Vermögensgegenstände 

des Grundstockvermögens in ihrem Wert ungeschmälert zu erhalten. 

Um nicht nur eine nominelle, sondern auch eine reale Erhaltung des Vermögens zu gewährleis-

ten, empfiehlt das Institut der Wirtschaftsprüfer, dass Stiftungen einen Teil des Jahresergebnis-

ses einer Kapitalerhaltungsrücklage zuführen.126 Hiernach hätte die Universitätsmedizin Göttin-

gen in der Zeit von 2003 bis 2013 zusätzliches Vermögen in Höhe von 18 % des Grundstock-

vermögens und mithin im Umfang von 45 Mio. € bilden müssen.127 Das Grundstockvermögen 

der Universitätsmedizin Göttingen verringerte sich demgegenüber in der Zeit von 2003 bis 2013 

von 250 Mio. € auf 156 Mio. €. Unter Einbeziehung der an sich gebotenen Zuführungen in eine 

Kapitalerhaltungsrücklage summierte sich der Substanzverlust in diesen Jahren auf insgesamt 

rd. 138 Mio. €. 

Rückgang des Eigenkapitals 

Im Jahr 2003 hatte die Universitätsmedizin Göttingen eine Eigenkapitalquote von rd. 60 %. Seit 

der Stiftungsgründung wurde Eigenkapital von mehr als 90 Mio. € oder etwa einem Drittel ver-

zehrt. Die Eigenkapitalquote sank um rd. 20 Prozentpunkte. Dies beruhte im Wesentlichen auf 

der laufenden Abschreibung für die Gebäude. Hinweise darauf, dass zum Ausgleich im Anlage-

vermögen der Klinik stille Reserven enthalten sind, liegen nicht vor. 

Bezieht man die in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung niedergelegten Prognosen des Vor-

stands für die Jahre bis 2017 in die Betrachtungen zur Vermögensentwicklung der Klinik ein, 

würden hiernach aufgrund negativer Betriebsergebnisse weitere 50 Mio. € Kapital verzehrt. 

Dies hätte zur Folge, dass die Universitätsmedizin Göttingen ihr Eigenkapital innerhalb von 

14 Jahren mehr als halbiert. 

Desinvestitionen 

Die Universitätsmedizin Göttingen investierte regelmäßig deutlich weniger in das Anlagevermö-

gen als Abschreibungen128 anfielen. In den Jahren 2008 bis 2013 summierten sich diese Desin-

                                                

126 Zitiert nach Seifart/von Campenhausen, Stiftungsrechts-Handbuch, 3. Auflage 2009, § 37 Rdnr. 179, 244. 
127 Basierend auf der Entwicklung des Verbraucherpreisindizes des Statistischen Bundesamts in dieser Zeit von 89,6 auf 

105,7. 
128 Die jährliche Höhe der Abschreibungen lag zwischen 28,5 Mio. € bis 33,5 Mio. €. 
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vestitionen auf insgesamt fast 45 Mio. €. Bei der Mehrzahl der durchgeführten Investitionsmaß-

nahmen im Bereich der Krankenversorgung handelte es sich darüber hinaus um unabweisbare 

Ersatzbeschaffungen zur Sicherstellung der jeweiligen Funktionalität. Aspekte der Innovation 

und zeitgemäßer Standards universitärer Medizin konnten nur nachrangig berücksichtigt wer-

den. 

Nach den Feststellungen des LRH betrug die durchschnittliche Investitionsquote der Universi-

tätsmedizin Göttingen in den letzten Jahren weniger als 3,5 % der Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten des Sachanlagevermögens. Damit liegt sie deutlich unter der durchschnittlichen 

Investitionsquote deutscher Krankenhäuser von 5,7 %.129 

Würdigung 

Durch den Verzehr des Grundstockvermögens ist in zunehmendem Maß die rechtliche und wirt-

schaftliche Grundlage für die Fortführung der Universitätsmedizin Göttingen in der gegenwärti-

gen Rechtsform einer Stiftung gefährdet. 

Überdies belegt der signifikante Rückgang des Eigenkapitals die schwierige wirtschaftliche 

Lage der Universitätsmedizin Göttingen, die aufgrund der von ihrem Vorstand prognostizierten 

Verluste den Bestand des Klinikums in den nächsten Jahren akut bedroht. 

Empfehlungen des LRH 

Das Land trägt die Gewährleistungs- und Finanzierungsverantwortung für die dauerhafte Vor-

haltung eines ordnungsgemäßen Lehr- und Forschungsbetriebs im Bereich der Humanmedizin 

am Hochschulstandort Göttingen. Die Universitätsmedizin Göttingen erfüllt zudem die Funktion 

eines Klinikums der Maximalversorgung in Südniedersachsen. 

Es dürfte unstreitig sein, dass die Universitätsmedizin Göttingen ihre äußerst angespannte wirt-

schaftliche Lage aus eigener Kraft nicht signifikant verbessern kann. Dies gilt umso mehr als die 

Ursachen hierfür vielfältig sind. Zu erwähnen sind insbesondere die seit Einführung der Fallpau-

schalen feststellbare Unterfinanzierung von Kliniken der Maximalversorgung durch Krankenkas-

sen und andere Kostenträger sowie die aus haushaltswirtschaftlichen Gründen über mehrere 

Jahre zu geringen Investitionszuschüsse des Landes. Hinzu traten aus heutiger Sicht unterneh-

merische Fehlentscheidungen im früheren Vorstand. Wegen der Autonomie der Universitätsme-

dizin Göttingen als Stiftungshochschule und der damit einhergehenden eingeschränkten Auf-

sichts- und Kontrollmöglichkeiten des Landes wirkte das Ministerium für Wissenschaft und Kul-

tur weder rechtzeitig noch im gebotenen Umfang der Entwicklung entgegen. 

                                                

129 Penter, Investitionsquote - Indikator für das Niveau der Investitionstätigkeit, in: KU Gesundheitsmanagement 12/2013, 
S. 12. 
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Im Hinblick auf die erheblichen Einstandspflichten für die Universitätsmedizin Göttingen, die 

sich wegen des schlechten Bauzustands des Klinikums und daraus resultierender Probleme 

beim Brandschutz und der Krankenhaushygiene noch weiter erhöhen könnten, ist es nicht 

nachvollziehbar, dass die Einflussmöglichkeiten des Landes auf rechtsaufsichtliche Befugnisse 

beschränkt sind. Erforderlich wäre, die Universitätsmedizin Göttingen bis zu ihrer wirtschaftli-

chen Konsolidierung einer umfassenden Dienst- und Fachaufsicht des Landes zu unterstellen.  

Der LRH empfiehlt, die Selbstständigkeit der Universitätsmedizin Göttingen als Stiftungshoch-

schule aufzuheben und sie zeitlich befristet in die Rechtsform eines Landesbetriebs zu überfüh-

ren. Eine solche Umstrukturierung ist nach Auffassung des LRH auch deshalb geboten, weil 

durch den bereits eingetretenen Verlust eines großen Teils des Stiftungsvermögens die Pflicht 

zur Bestands- und Werterhaltung nachhaltig verletzt wurde. 

23. Energiemanagement der Hochschulen - Anreize nötig 

Bisher verfügen lediglich rd. 1/3 der niedersächsischen Hochschulen über organisato-

rische Strukturen zum Energiemanagement. 

Das Land sollte deshalb Anreize schaffen, damit auch die übrigen Hochschulen ent-

sprechende Strukturen aufbauen. Außerdem sollte es die Hochschulen über die Mög-

lichkeiten zur Inanspruchnahme von Fördermitteln des Bundes und der EU beraten. 

Hochschulen müssen ihre Energiekosten aus dem vom Land zugewiesenen Globalbudget für 

laufende Aufwendungen finanzieren. Sie sind deshalb einerseits daran interessiert, Energie-

kosten zugunsten anderer Hochschulzwecke einzusparen. Andererseits wird dies jedoch durch 

tendenziell steigende Energiepreise und schärfere gesetzlichen Regelungen zur Reduzierung 

des CO2-Ausstoßes zunehmend schwieriger. Neben der bau- und betriebstechnischen Nach-

rüstung ihrer Gebäude haben einige Hochschulen deshalb inzwischen auch in organisatorischer 

Hinsicht damit begonnen, Energieeinsparungen systematisch zu managen. 

Ziel eines Energiemanagements130 ist es, die Verbräuche der Geräte und Anlagen im Gebäude 

zu identifizieren und durch effizienzsteigernde Maßnahmen zu reduzieren. Hierzu hat die Hoch-

schul-Informations-System GmbH den Forschungs- und Lehranstalten mit der Veröffentlichung 

„Energiemanagement in Hochschulen“131 Handreichungen gegeben.  

                                                

130 Begriffsdefinition gemäß VDI 4602: Energiemanagement ist die vorausschauende, organisierte und systematisierte Ko-
ordination von Beschaffung, Wandlung, Verteilung und Nutzung von Energie zur Deckung der Anforderungen unter Be-
rücksichtigung ökologischer und ökonomischer Zielsetzungen. 

131 Hochschul-Informations-System GmbH: Forum Hochschule 13/2012, Energiemanagement in Hochschulen, Handbuch 
zur Unterstützung bei der Einführung eines Energiemanagements in Hochschulen. 
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Zum Energiemanagement gehören danach: 

• Energiecontrolling, 

• Energetische Bewertung von Gebäuden, 

• Planung und Durchführung von Energiesparmaßnahmen, 

• Begleitung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen, 

• Betriebsführung technischer Anlagen, 

• Einbeziehung der Nutzer und nutzenden Einrichtungen, 

• Energiebeschaffung und 

• Kommunikation und Berichtswesen. 

Nur sechs der vom LRH geprüften 19 Hochschulen hatten eine eigene Organisationseinheit zur 

Umsetzung eines Energiemanagements eingerichtet. Ebenfalls sechs Hochschulen hatten ei-

nen separaten Arbeitsplatz für ein Energiecontrolling eingerichtet132.  

Der LRH empfiehlt deshalb der Landesregierung, Anreize zu schaffen, um die Anstrengungen 

der übrigen Hochschulen zum Aufbau eines Energiemanagements zu intensivieren. Außerdem 

sollte sie die Hochschulen über Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Fördermitteln des 

Bundes und der EU beraten.  

Das Ministerium für Wirtschaft und Kultur sagte zu zu prüfen, ob die Schaffung eines zusätzli-

chen Programms „Erstellung liegenschaftsbezogener Energiekonzepte“ in die Haushaltsver-

handlungen mit dem Finanzministerium für das Jahr 2016 aufgenommen werden kann, um sei-

tens des Landes Anreize zum Auf- und Ausbau des Energiemanagements bei Hochschulen zu 

schaffen. Zur Beratung über Förderprogramme sieht sich das Ministerium jedoch personell nicht 

in der Lage. Das Ressort regt stattdessen die Prüfung der Einrichtung einer für die gesamte 

Landesverwaltung zuständigen zentralen Servicestelle an. Diese Aufgabe könnte eventuell der 

Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen übertragen werden. Der LRH empfiehlt, die 

Einrichtung einer solchen Stelle zu prüfen. 

  

                                                

132 Zwischenzeitlich haben drei weitere Hochschulen eine Stelle für Energiecontrolling eingerichtet. 
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Kultusministerium 

24. Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft 

Schulen von besonderer pädagogischer Bedeutung - koste es, was es wolle? 

Das Land gewährte 15 Schulen von besonderer pädagogischer Bedeutung, welche 

die rechtlichen Voraussetzungen nicht dauerhaft erfüllten, allein in den letzten drei 

Schuljahren Finanzhilfen in Höhe von rd. 5,7 Mio. €. 

Die Niedersächsische Landesschulbehörde genehmigte vielfach Grundschulen in 

freier Trägerschaft, ohne das in Artikel 7 Abs. 5 Grundgesetz statuierte besondere pä-

dagogische Interesse tatsächlich nachzuweisen.  

Privatschulen sind öffentlichen Schulen verfassungsrechtlich grundsätzlich gleichgestellt. Ledig-

lich für die ersten gemeinsamen Schuljahre normiert das Grundgesetz den Vorrang öffentlicher 

Schulen: Kinder aller Bevölkerungsschichten sollen gemeinsam beschult werden, um nicht be-

reits in der „Volksschule“ nach sozialen, intellektuellen, religiösen, politischen oder wirtschaftli-

chen Kriterien zu differenzieren. Daher sind solche Schulen nur zuzulassen, wenn das Land an 

ihrer Gründung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt.133 Das Land gewährt die-

sen Schulen nach Ablauf von drei Jahren seit Genehmigung Finanzhilfe.134 

Aktuell gibt es in Niedersachsen 30 Schulen von besonderer pädagogischer Bedeutung. Allein 

in den letzten drei Schuljahren zahlte das Land an 23 Schulen Finanzhilfen in Höhe von 

rd. 11,1 Mio. €. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Für die Genehmigung einer Schule von besonderer pädagogischer Bedeutung gelten uneinge-

schränkt die allgemeinen verfassungsrechtlichen Anforderungen für Privatschulen. Insbeson-

dere können Schulen von besonderer pädagogischer Bedeutung als Ersatz für öffentliche Schu-

len nur genehmigt werden, wenn sie - u. a. - in ihren Lehrzielen und Einrichtungen nicht hinter 

dem öffentlichen Schulwesen zurückstehen. Sind schon diese Voraussetzungen nicht erfüllt, 

kommt es auf die besondere pädagogische Bedeutung im Sinne des Artikels 7 Abs. 5 Grundge-

setz nicht mehr an.135 

                                                

133  Artikel 7 Abs. 5 Alt. 1 Grundgesetz. 
134 § 149 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG). 
135  Vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 16.12.1992 - 1 BvR 167/87 -. 
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Der LRH stellte bei einer stichprobenhaften Überprüfung von 15 Privatschulen erhebliche Ver-

stöße gegen verfassungs- und schulrechtliche Voraussetzungen fest. Das Land gewährte die-

sen Schulen allein in den letzten drei Schuljahren Finanzhilfen in Höhe von rd. 5,5 Mio. €. 

Besondere pädagogische Bedeutung  

Aufgrund des verfassungsmäßigen Vorrangs der öffentlichen Grundschule muss die zu geneh-

migende Schule ein besonderes förderungswürdiges pädagogisches Konzept aufweisen, an 

dessen Erprobung und Fortentwicklung ein öffentliches Interesse besteht.136 Eine Schule von 

besonderer pädagogischer Bedeutung ist „eine für das Gemeinwesen notwendige Einrich-

tung“137, welche „der Entwicklung des Schulsystems insgesamt zugute“138 kommen muss. 

Inhalt und Umsetzung pädagogischer Konzepte 

Im Genehmigungsverfahren haben die privaten Schulträger das individuelle pädagogische Kon-

zept der jeweiligen Schule substantiiert darzulegen. Die Landesschulbehörde muss dieses prü-

fen, um „verbundene Risiken und Gefahren für die Entwicklung der Schüler“ auszuschließen.139 

Nach Erkenntnissen des LRH genehmigten die Schulbehörden vielfach Schulen von besonde-

rer pädagogischer Bedeutung, obwohl offenkundig kein übergeordnetes öffentliches Interesse 

an deren Gründung bestand.  

So bewilligte die damalige Bezirksregierung Braunschweig die Erweiterung einer privaten 

Grundschule um eine Sekundarstufe I, obwohl sie zunächst selbst die Tragfähigkeit des Kon-

zepts infrage stellte. Sie begründete ihre erste Einschätzung damit, dass die Schule „nicht in 

einem Land der Dritten Welt liegt, sondern in der europäischen Wissens- und Informationsge-

sellschaft“ und sich nicht alle Kompetenzen „nur aus den Kindern selbst entwickeln“ könnten. 

Die Landesschulbehörde erteilte mindestens drei weiteren Privatschulen, die sich am Konzept 

eben dieser Schule orientierten, die Genehmigung. Diese übernahmen teilweise wortgleich das 

pädagogische Konzept, eine Schule zitierte hieraus sogar die ortsabhängigen Beispiele. Die 

Privatschulen beriefen sich damit auf ein zumindest zweifelhaftes pädagogisches Konzept.  

Überdies legten einige Schulen zwar tragfähige Konzepte vor, die sie in der Schulpraxis jedoch 

nicht realisierten. So setzte eine Schule ihr „Montessori-Konzept“ nicht um. Laut Stellungnahme 

des Kultusministeriums wurde dieser Mangel erst nach 1,5 Jahren behoben. An einer anderen 

Schule mit bilingualem Schwerpunkt unterrichtete nur eine über dem Pensionsalter liegende 

                                                

136  Vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 10.12.1986 - 7 C 60.84 -. 
137  Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 23.11.2004 - 1 BvL 6/99 -. 
138 Vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 10.12.1986 - 7 C 60.84 -. 
139  Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 16.12.1992 - 1 BvR 167/87 -. 
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Lehrkraft mit der Fakultas Englisch an lediglich einem Tag in der Woche. Mittlerweile leitete die 

Landesschulbehörde aufgrund der Feststellungen des LRH ein Mängelbeseitigungsverfahren 

ein. Eine weitere Grundschule orientierte sich nach einem Trägerwechsel nicht mehr am geneh-

migten Ursprungskonzept. Dies war der Landesschulbehörde bekannt. 

Schulen, die aufgrund eines besonderen pädagogischen Konzepts genehmigt wurden, müssen 

zweifelsfrei auf Basis dieses Konzepts arbeiten. Abweichungen sind von der Landesschulbe-

hörde konsequent zu verfolgen. 

Eltern- und Schulträgerinteressen 

Das besondere pädagogische Interesse ist verfassungsrechtlich explizit als öffentliches Inte-

resse und nicht als individuelles Interesse der Schulträger, der Eltern oder der Unterrichtsver-

waltung zu qualifizieren.140 Damit soll ausgeschlossen werden, dass „Privatschulen ein einseiti-

ges Bild von der Zusammensetzung der Gesellschaft widerspiegeln […] wenn sie nur von Kin-

dern der Anhänger bestimmter pädagogischer, weltanschaulicher oder auch religiöser Anschau-

ungen besucht werden“.141 

Nach Erkenntnissen des LRH ergaben sich Anhaltspunkte für eine sehr selektiv zusammenge-

setzte Schülerklientel an Schulen von besonderer pädagogischer Bedeutung. So ließen sowohl 

die örtlichen Erhebungen als auch aktenkundige Beschwerden auf ein zumindest grenzwertiges 

Schulprofil einer Grundschule schließen. Eltern und Therapeuten befürchteten insbesondere 

durch die esoterische Ausrichtung dieser Schule, den Zwang zu „Vergebungsritualen“ sowie der 

extrem propagierten Ausrichtung auf Rohkosternährung eine Gefährdung der Kinder.  

Die Privatschulfreiheit findet dort ihre Grenze, wo eine einseitige ideologische Prägung die Ge-

fahr in sich birgt, dass Kinder unterschiedliche Lebensformen und andere weltanschauliche 

Überzeugungen nicht kennenlernen.142 Da der Grundgesetzgeber Grundschülerinnen und 

Grundschüler gerade vor einer solchen Selektion schützen wollte, begrüßt der LRH die vom 

Kultusministerium beabsichtigte enge schulaufsichtliche Begleitung dieser Schule. 

Die Genehmigungsverfahren von Privatschulen verdeutlichen, dass insbesondere bei der Grün-

dung von Grundschulen oftmals individuelle Interessen im Vordergrund standen. Die Schulträ-

ger sind verpflichtet, gegenüber der Landesschulbehörde nachzuweisen, dass die Schule die 

gesetzliche Mindestschülerzahl erreichen wird.143 Eine stichprobenhafte Überprüfung der Akten 

ergab auffällige Differenzen: Die Schulträger dokumentierten mit den vorgelegten Absichtserklä-

                                                

140  Vgl. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 23.11.2004 - 1 BvL 6/99 -. 
141  Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 16.12.1992 - 1 BvR 167/87 -. 
142  Vgl. auch Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 15.10.2014 - 2 BvR 920/14 -. 
143  Niedersächsische Landesschulbehörde: Merkblatt Schulen in freier Trägerschaft - Stand 01.01.2014 -. 
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rungen der Eltern sowie den unterzeichneten Schulverträgen gegenüber der Landesschulbe-

hörde stets ein breites öffentliches Interesse vor Ort. Die zum Schulstart tatsächlich erreichten 

Schülerzahlen spiegelten dies jedoch in keinem Fall. Allein fünf Schulen unterschritten die ge-

setzliche Mindestschülerzahl, im Extremfall besuchte kein Kind, für das der Schulträger eine 

Absichtserklärung vorgelegt hatte, später die Schule. Dies lässt den Schluss zu, dass vielmehr 

individuelle Eltern- oder Schulträgerinteressen vor Ort primäre Motivation für die Errichtung der 

Schule waren. 

Standortfrage 

Das besondere pädagogische Interesse für die Errichtung einer privaten Grundschule fehlt, 

wenn durch eine flächendeckende Zulassung der Vorrang der öffentlichen Grundschulen ge-

fährdet würde.144 Daher ist u. a. auch eine „geographische Betrachtung“ der in der jeweiligen 

Region vorhandenen Schulstandorte vorzunehmen.145  

Die Landesschulbehörde genehmigte eine Montessori-Grundschule, obwohl sich im Umkreis 

von 10 km bis 26 km bereits vier Privatschulen befanden. Sie bezog überdies nicht die 11 km 

entfernte öffentliche Montessori-Grundschule in ihre Standortbetrachtung ein.  

Ferner genehmigte sie auch an zwei Standorten Ersatzschulen von besonderer pädagogischer 

Bedeutung, an denen vormals öffentliche Grundschulen aufgehoben wurden. Der LRH bezwei-

felt, dass das besondere pädagogische Interesse gerade an diesen Schulstandorten aus-

nahmslos zu bejahen war. Aufgrund des demografischen Wandels ist von der weiteren Aufhe-

bung kleiner Grundschulen auszugehen. Es liegt nicht im Interesse des Landes, wenn Schulen 

in freier Trägerschaft an diesen Standorten öffentliche Schulen ersetzen. 

Schulgröße 

Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 NSchG sind Schulen „alle auf Dauer eingerichteten Bildungsstätten, in 

denen […] Unterricht […] für mindestens zwölf Schülerinnen oder Schüler […] erteilt wird“. 

Die Kultusverwaltung setzt für einen qualitativ guten Unterricht auch eine bestimmte Quantität 

an Schülerinnen und Schülern voraus. Eine Schule könne ihren Lern- und Erziehungszielen nur 

gerecht werden, „wenn sie eine gewisse Mindestgröße hat“. Überdies bedürfe es einer „ausrei-

chenden Gruppengröße“, damit pädagogische Konzepte erfolgreich umgesetzt werden können. 

Die gesetzlich normierte Mindestschülerzahl gilt nach Auffassung des Kultusministeriums dabei 

nicht nur für einzelne Schulen, sondern auch für organisatorisch zusammengefasste Ersatz-

schulen. Die Frage der maßgeblichen Schülerzahl für eine Schule mit mehreren Schulzweigen 

                                                

144  Vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 08.09.1999 - 6 C 21.98 -. 
145  Ebenda. 
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wird nach Stellungnahme des Kultusministeriums von den einzelnen Regionalabteilungen der 

Landesschulbehörde jedoch unterschiedlich gehandhabt. 

Im Schuljahr 2013/14 wiesen 14 von 22 Grundschulen von besonderer pädagogischer Bedeu-

tung weniger als 50 Schülerinnen und Schüler auf. Ein Drittel der Schulen umfasste weniger als 

25 Kinder. Von diesen Grundschulen musste jede vierte aufgrund zu geringer Schülerzahlen 

schließen, da ihr Schulbetrieb nicht mehr finanzierbar war. 

Fünf Schulen oder Schulzweige unterschritten sogar zum Genehmigungszeitpunkt die gesetz-

lich vorgeschriebene Mindestschülerzahl und konnten damit nicht als „Schulen“ im Sinne der 

gesetzlichen Vorgaben qualifiziert werden. So besuchten zum Schulstart lediglich fünf Schüle-

rinnen und Schüler eine Grundschule, der später genehmigte Oberschulzweig begann mit drei 

Kindern. 

Der LRH kritisierte bereits mehrfach den hohen Anteil fachfremden Unterrichts in kleinen Schu-

len.146 So verfügte auch jede zweite private Grundschule über keine Fachlehrkraft in Deutsch, 

Mathematik oder Englisch. Der LRH vertritt die Auffassung, dass ein leistungsdifferenzierter Un-

terricht mit verschiedenen Schwerpunkten und Profilbildungen in sehr kleinen Schulsystemen 

nicht möglich ist. Zudem ist fraglich, wie diese Schulen ihren Bildungsauftrag in Bezug auf die 

Förderung von Lernbereitschaft und -fähigkeit in der Gruppe sowie ein angemessenes Sozial-

verhalten erfüllen können. 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten: Je kleiner die Schule, desto größer die personellen, organisato-

rischen, pädagogischen und insbesondere wirtschaftlichen Probleme.  

Vor diesem Hintergrund ist die schulgesetzlich normierte Mindestschülerzahl auf ein pädago-

gisch und wirtschaftlich vertretbares Maß anzuheben. Das Kultusministerium erachtet die Argu-

mente des LRH als nachvollziehbar und stellt eine entsprechende Überprüfung der Regelung 

zur Mindestschülerzahl in Aussicht. 

Gleichwertigkeit  

Schülerinnen und Schüler der Schulen von besonderer pädagogischer Bedeutung müssen am 

Ende der Abschlussklasse über mit dem öffentlichen Schulsystem vergleichbare Kenntnisse 

und Fähigkeiten verfügen.147 Es ist zweifelhaft, ob einige Schulen aufgrund ihrer speziellen pä-

dagogischen und organisatorischen Prägung die geforderte Gleichwertigkeit überhaupt errei-

chen können. 

                                                

146  Siehe Jahresbericht 2014, S. 108 ff. (Drs. 17/1570). 
147 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 30.01.2013 - 6 C 6.12 -; BVerwGE 112, 263 (267 ff). 
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So sprach die Landesschulbehörde einer Grundschule ab, planmäßigen Unterricht zu erteilen, 

da die „Schüler selbst entscheiden, wie sie ihre Zeit verbringen“ und zudem „Unterricht nur 

dann zustande kommt, wenn die Schüler dies ausdrücklich wünschen“. Eine andere Schule 

weist auf ihrer Internetseite explizit darauf hin, dass die Teilnahme an den „Angeboten“ Mathe-

matik, Deutsch, Englisch usw. „grundsätzlich freiwillig ist“. 

Nach einer stichprobenhaften Auswertung der Stundenpläne unterschritten einige Schulen die 

nach der Stundentafel geforderte Stundenanzahl deutlich. Eine Schule erweiterte erst auf Ver-

anlassung der Landesschulbehörde ihren Stundenplan. Der dem LRH vorgelegte Stundenplan 

wich mit lediglich 15 erteilten Wochenstunden wiederum erheblich von den Vorgaben ab. 

Darüber hinaus organisierten mindestens vier Ersatzschulen, die eine Grundschule und Sekun-

darstufe I umfassten, ihren Unterricht auch schulformübergreifend. Obwohl die Landesschulbe-

hörde die Schulträger auf die Notwendigkeit der pädagogischen Trennung beider Schulformen 

hinwies, werben diese sogar öffentlich mit ihrem besonderen Schulprofil, nach dem sie Lern-

gruppen abhängig vom Alter einrichten. So unterrichteten sie die Klassen 1 bis 10 in nur drei 

oder vier Lerngruppen, unterteilt in Primaria: Jahrgänge 1 bis 3, Sekundaria: Jahrgänge 4 bis 6 

und Terzia: Jahrgänge 7 bis 10. Diese Schulen gehen grundsätzlich vom Verbleib aller Schüle-

rinnen und Schüler über die Grundschulzeit hinaus aus. Im Extremfall wiesen einige Schulen 

die Eltern explizit in den Schulverträgen darauf hin, dass eine Vorbereitung auf einen Wechsel 

nach der 4. Klasse nicht stattfinde. Fraglich ist, ob diese Schulen die verfassungsrechtlich ge-

forderte Gleichwertigkeit nach der 4. Klasse und einen Übergang in das öffentliche Schulsystem 

gewährleisten können.  

Nach Auffassung des LRH kann eine Ersatzschule, die eine Trennung zwischen Primar- und 

Sekundarbereich aufgibt, eine Grundschule in Niedersachsen nicht ersetzen. Das Kultusminis-

terium weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass sich jahrgangsübergreifender Unterricht 

von Grundschule und Sekundarstufe ausschließe. Da die Genehmigungen unter entsprechen-

den Auflagen erteilt wurden, sei dies abschließend sichergestellt und ein weiterer Handlungsbe-

darf bestehe daher nicht.  

Um einen gleichwertigen Schulerfolg an Ersatzschulen sicherzustellen, empfiehlt der LRH, eine 

externe Leistungsüberprüfung durch die Landesschulbehörde am Ende der Abschlussklasse zu 

implementieren. Das Kultusministerium begrüßt diesen Vorschlag in seiner Stellungnahme, 

„auch um belastbare Hinweise für etwaige Mängelbeseitigungs-/Rücknahmeverfahren zu ge-

winnen“. 

Fazit 

Der LRH hält es für unabdingbar, dass die Schulaufsicht zeitnah alle finanzhilfeberechtigten 

Schulen von besonderer pädagogischer Bedeutung überprüft, Verstöße gegen schulrechtliche 
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Vorschriften konsequent ahndet und bei fortbestehenden erheblichen Rechtsverletzungen die 

Genehmigung zum Betrieb einer Schule zurücknimmt. 

Darüber hinaus dürfen künftig Ersatzschulen von besonderer pädagogischer Bedeutung nur ge-

nehmigt werden, wenn die Kultusverwaltung ein öffentliches Interesse im Sinne des Artikel 7 

Abs. 5 Grundgesetz an diesen Schulen nachweisbar anerkennt. 

25. Verbesserungsbedarf bei der regionalen Lehrkräftefortbildung 

Die Organisation der regionalen Lehrkräftefortbildung ist verbesserungsbedürftig. Im 

Interesse eines effektiven und damit wirtschaftlichen Einsatzes der zur Verfügung ge-

stellten Mittel ist es erforderlich, insbesondere die Ursachen für den unzureichenden 

Erreichungsgrad der Lehrkräfte in einzelnen Fortbildungsregionen zu analysieren. Auf 

dieser Grundlage muss das Kultusministerium das Konzept für die regionale Lehrkräf-

tefortbildung weiterentwickeln. 

Lehrkräfte sind schulgesetzlich verpflichtet, sich zur Erhaltung ihrer Unterrichtsbefähigung fort-

zubilden.148 Mit den vorrangigen Zielen der Professionalisierung und Verzahnung von Theorie 

und Praxis149 strukturierte das Land im Jahr 2012 die Lehrkräftefortbildung neu. Es gründete 

hierfür neun Kompetenzzentren, die organisatorisch den acht für das Lehramt ausbildenden 

Universitäten sowie der Ostfriesischen Landschaft angegliedert sind150, und stellte ihnen im 

Jahr 2014 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1,8 Mio. € zur Verfügung. Die Laufzeit der 

Vereinbarungen mit den Kompetenzzentren ist befristet bis Ende 2016. 

Unzureichende Umsetzung des Fortbildungskonzepts 

Der LRH stellte fest, dass das Konzept der regionalisierten Lehrkräftefortbildung nicht in ausrei-

chendem Umfang umgesetzt wurde. 

Die nachfolgende Karte bildet das Verhältnis der Fortbildungen zur Anzahl aller Lehrkräfte im 

jeweiligen Einzugsgebiet der Kompetenzzentren ab: 

  

                                                

148  § 51 Abs. 2 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG). 
149  Die Anbindung der Universitäten an die Kompetenzzentren verfolgte das Ziel, Erkenntnisse aus der pädagogischen und 

fachdidaktischen Forschung in die Lehrerfortbildungen einfließen zu lassen. Im Umkehrschluss sollen auch die Univer-
sitäten eine direkte Rückkopplung zu Methodik und Didaktik im Schulalltag erhalten (Theorie-Praxis-Transfer als „Win-
Win-Situation“). 

150  Das Kompetenzzentrum an der Universität Vechta arbeitet im Verbund mit dem Ludwig-Windthorst-Haus Lingen und 
der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Emsland. Regionale Teilzuständigkeiten wurden nicht vereinbart.  
Das Kompetenzzentrum an der Universität Lüneburg arbeitet mit dem Evangelischen Bildungszentrum Bad Bederkesa 
als Partner. Beide Akteure haben klare abgegrenzte regionale Teilzuständigkeiten. 
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Erreichungsgrad der Lehrkräfte in den Fortbildungsregionen für das Jahr 2013 

 

Diese Darstellung verdeutlicht die erheblichen Disparitäten zwischen den einzelnen Kompe-

tenzzentren. Während Vechta 77 % der Lehrkräfte erreichte, waren es in Hannover lediglich 

30 %. Insgesamt wiesen die Kompetenzzentren im zweiten Jahr der Umsetzung des Fortbil-

dungskonzepts einen Erreichungsgrad von nur 47 % der Lehrkräfte aus. 151 

Weiterer Handlungsbedarf im Bereich der regionalen Lehrkräftefortbildung 

Entgegen eindeutiger Vorgaben des Kultusministeriums zur Neustrukturierung der regionalen 

Lehrkräftefortbildung hielt die Landesschulbehörde aufgrund ihrer bisherigen Zuständigkeiten in 

diesem Bereich an hergebrachten Handlungsstrukturen fest. Dies erschwerte nach Erkenntnis-

sen des LRH unter anderem die beabsichtigte Selbstständigkeit der Kompetenzzentren. Ferner 

setzte die Landesschulbehörde in den Kompetenzzentren nur eigene Fachberaterinnen und 

Fachberater als Dozentinnen und Dozenten ein. Dies widersprach dem Ziel der Verzahnung 

von Wissenschaft und Praxis, da im Ergebnis kein universitäres Personal eingesetzt wurde. 

                                                

151  Basis dieser Zahlen sind die Angaben der Kompetenzzentren in ihren Rechenschaftsberichten 2013. Für die Leuphana 
Universität Lüneburg lag dieser bis November 2014 nicht vor. 
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Darüber hinaus fungierten die Kompetenzzentren trotz hoher fachlicher Qualifikation in vielen 

Fällen lediglich als Organisator von Fortbildungsmaßnahmen. 

Probleme in der Zusammenarbeit mit der Leuphana Universität Lüneburg 

Das Land vereinbarte mit der Leuphana Universität Lüneburg und dem Evangelischen Bil-

dungszentrum Bad Bederkesa, dass diese gemeinsam ein Kompetenzzentrum im Sinne einer 

organisatorischen Einheit bilden und bei der Erarbeitung von Fortbildungsinhalten fachlich und 

konzeptionell kooperieren sollten. Zudem war die Hochschule verpflichtet, dem Bildungszent-

rum Fortbildungsangebote beispielsweise zu Fachdidaktik, Fachwissenschaft und Lernpsycho-

logie zur Verfügung zu stellen.152 Nach Feststellung des LRH wurde die Vereinbarung nicht um-

gesetzt. Beide Akteure agierten in allen Bereichen unabhängig. Die fehlende Zusammenarbeit 

verhinderte die Nutzung von Synergieeffekten und erschwerte insgesamt die Fortbildungssitua-

tion in der Region. Im Übrigen kam die Leuphana Universität trotz mehrfacher Mahnungen bis 

November 2014 der Verpflichtung zur Vorlage ihres Teils des Rechenschaftsberichts für das 

Jahr 2013 nicht nach. 

Empfehlungen des LRH 

Im Interesse einer effektiveren und damit wirtschaftlicheren Organisation der regionalen Lehr-

kräftefortbildung muss das Kultusministerium insbesondere die Ursachen für den unzureichen-

den Erreichungsgrad der Lehrkräfte in einzelnen Fortbildungsregionen analysieren und auf die-

ser Grundlage zeitnah weiterentwickeln. 

26. Prüfung von Dienstunfällen 

Der LRH stellte in der Niedersächsischen Landesschulbehörde - Regionalabteilung 

Lüneburg - folgende Mängel bei der Bearbeitung von Dienstunfällen fest: 

• Bei Wegstreckenunfällen war den Akten überwiegend keine Überprüfung der Weg-

strecke zu entnehmen, obwohl die Wegstrecke entscheidungserheblich war. 

• In Fällen möglichen Drittverschuldens wurden Rückgriffsmöglichkeiten häufig nicht 

zeitnah geprüft, obwohl § 34 LHO dies verlangt. 

Die unzureichende Bearbeitung von Dienstunfällen kann zu einem finanziellen Scha-

den für das Land führen. 

                                                

152  § 3 Abs. 1 der Vereinbarung zur Durchführung der regionalen Fortbildung in einem Kompetenzzentrum für Lehrerfortbil-
dung an der Leuphana Universität Lüneburg. 
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Die Landesregierung sollte darauf hinwirken, dass in allen Landesdienststellen eine 

ordnungsgemäße Bearbeitung von Dienstunfällen sichergestellt wird. 

Wird eine Beamtin oder ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt, so wird ihr oder ihm und 

den Hinterbliebenen gemäß § 33 Niedersächsisches Beamtenversorgungsgesetz durch den 

Dienstherrn Unfallfürsorge gewährt. Die Unfallfürsorge umfasst insbesondere die vollständige 

Übernahme der Heilbehandlungskosten. 

Der Unfall muss sich im Dienst ereignet haben. Als Dienst gilt dabei auch das Zurücklegen des 

mit dem Dienst zusammenhängenden Wegs nach und von der Dienststelle153. Es muss sich da-

bei um die unmittelbare Wegstrecke handeln. 

Der LRH betrachtete in der Landesschulbehörde eine Auswahl von im Jahr 2013 beendeten 

Dienstunfallverfahren. Bei gut einem Drittel von ihnen handelte es sich um Wegstreckenunfälle. 

Den Wegstreckenunfällen kommt danach eine erhebliche Bedeutung bei der Dienstunfallbear-

beitung zu. Dieser Bedeutung wurde die Bearbeitung in der Landesschulbehörde jedoch nicht 

gerecht. 

Dort war in 20 Fällen die Wegstrecke für die Anerkennung des Dienstunfalls entscheidungser-

heblich. In 16 dieser Fälle war den Akten jedoch keine Überprüfung der Wegstrecke zu entneh-

men. Demzufolge war es für die Landesschulbehörde nicht möglich, etwaige Auffälligkei-

ten - insbesondere ein Abweichen von der unmittelbaren Wegstrecke - festzustellen. Ggf. hätte 

hieraus eine Ablehnung des Dienstunfalls resultieren können, was eine nur anteilige Über-

nahme der Heilbehandlungskosten durch das Land nach sich gezogen hätte. 

Die Landesschulbehörde kündigte an, dass mittels einer Rundverfügung die Lehrkräfte künftig 

gebeten werden zu bestätigen, dass sie sich auf der kürzesten Wegstrecke zur Dienststelle o-

der von dort nach Hause befanden. Ferner werden die Lehrkräfte durch die Landesschulbe-

hörde gebeten, dieses durch Beifügung einer eigenen Skizze oder eines Routenplaner-Aus-

drucks mit dem eingezeichneten Arbeitsweg sowie der Unfallstelle zu dokumentieren.  

Soweit der Dienstunfall durch einen Dritten verursacht wurde, hat die Behörde zu prüfen, ob sie 

ihrerseits Ansprüche gegen den Unfallverursacher geltend machen kann. § 52 Abs. 1 Nieder-

sächsisches Beamtengesetz eröffnet in diesen sogenannten Drittverschuldensfällen die Rück-

griffsmöglichkeit gegenüber dem Unfallverursacher. Dadurch können bereits vom Land veraus-

lagte Unfallfürsorgeleistungen für Heilbehandlung vom eigentlichen Unfallverursacher zurückge-

holt werden. 

                                                

153 § 34 Abs. 2 Niedersächsisches Beamtenversorgungsgesetz. 
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Nach § 34 Abs. 1 LHO besteht dabei die Pflicht zur zügigen und zeitnahen Geltendmachung 

von Einnahmen und somit auch von Rückgriffsansprüchen. Da das Land mit seinen Leistungen 

zur Unfallfürsorge regelmäßig in Vorleistung geht, ist schnellstmöglich danach der Schaden 

vom eigentlichen Unfallverursacher zu ersetzen und dieser in Regress zu nehmen. Vorausset-

zung hierfür ist eine zügige Prüfung der Regressmöglichkeit. 

Der LRH stellte in der Landesschulbehörde - Regionalabteilung Lüneburg - in elf der 16 unerle-

digten Fälle aber Liegezeiten von mehr als sechs Monaten fest. Hierbei handelte es sich um ei-

nen Verstoß gegen § 34 Abs. 1 LHO, da Rückgriffsansprüche im Falle ihres Bestehens nicht 

mehr zeitnah geltend gemacht werden konnten. 

Hinzu kommt, dass die Liegezeiten die Beweisführung potenziell aufwendiger werden lassen. 

So sind etwaig eingetretene Ortsveränderungen, aber auch Erinnerungslücken von Zeugen ge-

eignet, die Durchsetzung der Rückgriffsansprüche im Einzelfall erheblich zu erschweren. 

Die Landesschulbehörde räumte die Arbeitsrückstände ein. Sie begegnete den Rückständen 

mit organisatorischen Maßnahmen, insbesondere der zentralisierten Abarbeitung der Drittver-

schuldensfälle durch das Justitiariat der Regionalabteilung Lüneburg. 

Die Landesregierung sollte darauf hinwirken, dass in allen Landesdienststellen eine ordnungs-

gemäße Bearbeitung von Dienstunfällen sichergestellt wird. 

Stellungnahme des Kultusministeriums 

Das Kultusministerium räumte ein, dass bei den Wegeunfällen in vielen Fällen nicht dokumen-

tiert war, dass sich die Unfallstelle auf dem kürzesten Weg zur oder von der Arbeitsstelle be-

fand. Eine Prüfung habe aber im Regelfall durch Blick auf Kartenmaterial stattgefunden bzw. sei 

durch Ortskenntnis der Bearbeiter entbehrlich. Eine Überprüfung im Nachhinein durch die Vor-

gesetzte habe in keinem Fall ergeben, dass eine Anerkennung als Wegeunfall wegen Strecken-

abweichung zu Unrecht erfolgt sei. 

Der LRH hält an seiner Auffassung fest, dass das Dokumentieren der Wegstreckenprüfungen 

unverzichtbarer Bestandteil der Bearbeitung der Wegeunfälle ist. Soweit eine solche Wegstre-

ckenprüfung nicht aus der Akte hervorgeht, muss davon ausgegangen werden, dass sie nicht 

erfolgt ist. 

  



103 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

27. Wirtschaftsförderung eines Forschungsinstituts über fast 30 Jahre? 

Das Land fördert ein außeruniversitäres wirtschaftsnahes Forschungsinstitut institutio-

nell aus Mitteln des Wirtschaftsförderfonds. Das Institut hat seinen Tätigkeitsschwer-

punkt in der durch Bund und Wissenschaftsorganisationen geförderten Grundlagenfor-

schung und industriellen Verbundforschung. Die institutionelle Förderung wird über-

wiegend für die nicht gedeckten Kosten dieser Forschungsprojekte benötigt.  

Nachdem das Land das Institut nun fast 30 Jahre fördert und sich die Förderung in 

den letzten sieben Jahren mehr als verdoppelt hat, sollte das Land sowohl die mit der 

Wirtschaftsförderung verbundene Zielerreichung als auch die wissenschaftliche Leis-

tung dieser wirtschaftsnahen Forschungseinrichtung evaluieren. Bei einer Fortführung 

der Förderung sind mit dem Institut eindeutige und messbare Ziele zu vereinbaren 

und der mit der Förderung erzielte Nutzen für das Land regelmäßig zu überprüfen.  

Das Land gewährt die institutionelle Förderung als Festbetragsfinanzierung. Indem es 

die vom Institut erwirtschafteten Verluste ausglich, wurde der Sinn und Zweck dieser 

Festbetragsfinanzierung konterkariert. 

Das Forschungsinstitut wurde im Jahr 1986 unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gegründet. Satzungsmäßiger Zweck ist die selbstlose Förderung 

der angewandten Forschung. Aufgabe des Instituts ist gemäß Satzung die Grundlagenfor-

schung, deren Umsetzung in die praktische Anwendung sowie die Ausbildung. Es betreibt zu-

dem einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.  

Förderung aus dem Wirtschaftsförderfonds  

Die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) fördert das Forschungsinstitut - über-

wiegend nach Vorgaben des Ministeriums - institutionell aus dem Wirtschaftsförderfonds. Diese 

Grundfinanzierung hat sich in den letzten sieben Jahren mehr als verdoppelt und bindet inzwi-

schen mehr als 10 % des Wirtschaftsförderfonds. Auf gesonderten Antrag erhält das Institut da-

neben Projektfördermittel für Investitionen und Projekte aus dem Wirtschaftsförderfonds und 

dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  

Sein Auftragsschwerpunkt liegt im Bereich der vom Bund und Wissenschaftsorganisationen 

überwiegend auf Ausgabenbasis geförderten Grundlagenforschung und industriellen Verbund-

forschung. Damit ist in der Regel eine nur anteilige Erstattung von Gemeinkosten verbunden, 
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die durch die institutionelle Förderung ausgeglichen werden muss. Vom Gesamtumsatz des In-

stituts einschließlich Grundfinanzierung des Landes entfielen in den vergangenen Jahren weni-

ger als 15 % auf niedersächsische Unternehmen. 

Durch mehrere Ausgründungen wurden insgesamt rd. 500 Arbeitsplätze in Niedersachsen ge-

schaffen, wobei die überwiegende Anzahl der Arbeitsplätze auf drei Ausgründungen aus den 

Jahren 1991 und 1997 entfällt. In den letzten fünf Jahren fand keine Ausgründung mehr statt. 

Darüber hinaus ist das Institut über ein Beteiligungsunternehmen im Bereich der Ausbildung tä-

tig und bildete seit dem Jahr 2003 über 5.800 Fachkräfte aus und weiter. 

Die Mittel des Wirtschaftsförderfonds sind zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur 

des Landes einzusetzen. Insbesondere sollen u. a. Forschungs-, Entwicklungs- und Innovati-

onsvorhaben, die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien sowie Maßnahmen nach 

dem Gesetz zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (Mittelstandsförderungsgesetz) 

gefördert werden.154 

Das Ministerium erwartete daher durch die Förderung des Forschungsinstituts die Entwicklung 

von Technologien sowie die Bereitstellung von angewandter Technik für den niedersächsischen 

Mittelstand. Auch sollten, nicht zuletzt durch Ausgründungen, neue Arbeitsplätze in Niedersach-

sen geschaffen werden. 

Angesichts der Zielrichtung des Wirtschaftsförderfonds, vor allem kleine und mittlere nieder-

sächsische Unternehmen zu stärken, erscheint der Umfang der für und mit niedersächsischen 

Unternehmen getätigten Forschungsprojekte und Aufträge vergleichsweise gering. Das Land 

muss bei Finanzierungen aus dem Wirtschaftsförderfonds stärker darauf achten, dass die wei-

tere Entwicklung der geförderten Einrichtungen dem Ziel des Wirtschaftsförderfonds Rechnung 

trägt. 

Fehlende Evaluation und Zielvorgaben des Landes  

Nach fast 30-jähriger und steigender Förderung des Instituts durch das Land, die inzwischen 

mehr als 10 % des Wirtschaftsförderfonds bindet, sieht der LRH dringenden Bedarf für eine er-

neute Evaluation dieser Förderung aus dem Wirtschaftsförderfonds und für eine unabhängige 

Begutachtung der wissenschaftlichen Leistung des Instituts, auch in Abgrenzung von einer vom 

Land geförderten Einrichtung mit ähnlicher Zielsetzung in Niedersachsen. Diese ebenfalls au-

ßeruniversitäre Forschungseinrichtung wurde bereits von der Wissenschaftlichen Kommission 

Niedersachsen begutachtet. 

                                                

154 Haushaltsplan des Landes Niedersachsen, Kapitel 50 81; Vorspann zum Sondervermögen Wirtschaftsförderfonds. 
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Sollte eine Evaluation und eine wissenschaftliche Begutachtung ergeben, dass eine weitere 

Förderung des Instituts aus dem Wirtschaftsförderfonds geboten ist, sollte das Land die mit ei-

ner Förderung erwarteten Ziele künftig in den Zuwendungsbescheiden, in Zielvereinbarungen 

oder mithilfe von Programmbudgets, wie sie bei einigen wissenschaftlichen Instituten üblich 

sind, formulieren. Hier könnten dann messbare Ziele vereinbart werden. 

Ungeeignete Ausgestaltung der Festbetragsfinanzierung 

Auf Anregung des LRH stellte die NBank die institutionelle Förderung im Jahr 2002 von einer 

Fehlbedarfs- auf eine Festbetragsfinanzierung um. Dem Institut sollten damit Anreize zur Stei-

gerung seiner wirtschaftlichen Aktivität geboten und langfristig die Fördermittel minimiert wer-

den. 

Tatsächlich erhöhte sich der Förderbedarf des Forschungsinstituts jedoch seit dem Jahr 2007 

von rd. 1,5 Mio. € auf mittlerweile 3,6 Mio. € im Jahr 2013. Das Institut erwirtschaftete zudem 

mehrfach Verluste, die jeweils durch die zeitweise Umstellung auf eine Fehlbetragsfinanzierung 

bzw. die Erhöhung des Festbetrags ausglichen wurden. Für den Ausbau und Erhalt seiner Infra-

struktur erhielt es ergänzend Projektförderungen. Der Ansatz, Fördermittel rezessiv einzuset-

zen, wurde damit vollständig verfehlt. De facto entwickelte sich die institutionelle Förderung zu-

nehmend zu einer Fehlbedarfsfinanzierung. Ziel des Landes muss es deshalb sein, eine konse-

quente Festbetragsfinanzierung umzusetzen und damit mehr Anreize für eine wirtschaftliche 

Ausrichtung des Instituts zu setzen. 

Umgehung der NBank als Bewilligungsbehörde 

Bewilligungsbehörde ist die NBank. Das Forschungsinstitut verhandelte seinen Förderbedarf 

jedoch primär mit dem Ministerium. Meist traf dieses die Förderentscheidungen, die die NBank 

letztlich nur ausführte. Dies gilt insbesondere für die Erhöhungen der Grundfinanzierung ab 

dem Jahr 2011, die ausweislich der Akten von der Hausleitung des Ministeriums entschieden 

wurden. Diese Verfahrensweise unterläuft nicht nur die Zuständigkeit der NBank, sie gefährdet 

auch die sparsame Bewirtschaftung der Fördermittel und die notwendige Erfolgskontrolle. Die 

NBank bewilligte auf diese Weise neue Förderungen, ohne die vom Institut regelmäßig verspä-

tet vorgelegten Verwendungsnachweise früherer Förderungen geprüft zu haben. 
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28. Controlling in der Straßenbauverwaltung - Korrekturen erforderlich 

Das im Jahr 2000 in der Straßenbauverwaltung eingeführte Controlling wird überwie-

gend im Betriebsdienst genutzt. In den übrigen Aufgabenbereichen spielen die bereit- 

gestellten Informationen kaum eine steuerungsrelevante Rolle. Spezifische und mess-

bare Ziele als Voraussetzung für eine outputorientierte, controllinggestützte Steuerung 

fehlen. Die aufbauorganisatorischen Strukturen im Controlling werden den Gegeben-

heiten und Erfordernissen im Aufgabenvollzug nur unzureichend gerecht. Ausrichtung 

und Organisation des Controllings sollten korrigiert werden. 

Mit dem im Jahr 2000 eingeführten Projekt „Leistungsorientierte Haushaltswirtschaft Nieder-

sachsen“ (LoHN) sollte die bis dahin inputorientierte, d. h. an der Abwicklung des Haushalts-

plans ausgerichtete Verwaltungssteuerung durch einen outputorientierten, d. h. auf das Ergeb-

nis ausgerichteten Haushaltskreislauf ersetzt werden. Privatwirtschaftlich erprobte Steuerungs-

instrumente wie Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), Budgetierung und Controlling sollten 

diesen Prozess unterstützen. 

Ausgangspunkt einer outputorientierten Steuerung ist die vorherige Festlegung klarer und 

messbarer Ziele. Anschließend sind Kennzahlen zu definieren, die den Grad der Zielerreichung 

widerspiegeln. Diese basieren auf den vorhandenen Daten- und Informationen einer Organisa-

tion, insbesondere der KLR. Kernaufgabe des Controllings ist es, aus dem vorhandenen Daten- 

und Informationspool adressatengerechte und steuerungsrelevante Informationen in Form von 

Berichten für die Entscheider in den verschiedenen Führungs- und Leitungsebenen aufzuberei-

ten. Diese sollten Kommentierungen, Abweichungsanalysen, Ursachenforschungen und Hand-

lungsempfehlungen enthalten. 

Als Voraussetzung für eine Budgetierung gemäß § 17 a LHO richtete die Niedersächsische 

Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStbV) im Jahr 2000 nach Einführung der KLR 

in einem zentralen sowie in den 13 dezentralen Geschäftsbereichen Controller-Stellen ein. 

Die Prüfung des LRH ergab, dass das Controlling nur im Produktbereich Straßenbetriebsdienst 

bei der jährlichen Arbeitsplanung der Meistereien eine Rolle spielte. In Plankostenrechnungen 

wurden dort für jede Meisterei die im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungsmengen und die 

zu erwartenden Eigen- bzw. Fremderledigungskosten dargestellt. Eine Verteilung der Plankos-

ten auf Monate oder Quartale zum Zwecke späterer unterjähriger Plan-Ist-Vergleiche erfolgte 

nicht, sodass daraus ggf. abzuleitende Gegensteuerungsmaßnahmen nicht möglich waren. Bei 

der Personal- und Geräteplanung wurde zunächst die Auslastung der eigenen Ressourcen be-

rücksichtigt. Darüber hinausgehender Ressourcenbedarf wurde durch die Beauftragung privater 

Firmen gedeckt. Wirtschaftlichkeitsberechnungen als Grundlage für make-or-buy-Entscheidun-

gen wurden nicht durchgeführt.  
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Für die Produktbereiche Planung, Bau und Verkehr gibt es in den regionalen und zentralen Ge-

schäftsbereichen nur wenige in Kennzahlen ausgedrückte Leistungs- oder Wirkungsziele als 

Voraussetzung für eine outputorientierte, controllinggestützte Steuerung. Entsprechend gering 

sind deshalb die strategischen, outputorientierten top-down-Steuerungsvorgaben sowie die kor-

respondierenden bottom-up-Berichtspflichten. 

Bei den Controlling-Berichten auf Ebene der regionalen Geschäftsbereiche handelte es sich 

überwiegend um Datensammlungen, die nicht adressatengerecht aufbereitet waren und weitge-

hend ungenutzt blieben. Es fehlten Kommentierungen, Abweichungsanalysen, Ursachenfor-

schungen und Handlungsempfehlungen. In den zentralen Geschäftsbereichen wurden keine 

Controlling-Berichte erstellt.  

Effektivitäts- oder Effizienzgewinne im Aufgabenvollzug infolge des Controllings waren nicht er-

kennbar. 

Deshalb empfiehlt der LRH dem zuständigen Ministerium und der NLStBV, anhand des beste-

henden Leitbilds zu prüfen, welche über die Verausgabung von Haushaltsmitteln hinausgehen-

den Ziele im Sinne einer outputorientierten Steuerung hinreichend spezifisch darstellbar sind 

und ob deren jeweiliger Zielerreichungsgrad durch Kennzahlen messbar gemacht werden kann. 

Anschließend sollte kritisch beurteilt werden, ob zur Erreichung dieser Ziele eine controllingge-

stützte, outputorientierte strategische und operative Steuerung Vorteile bei der Aufgabenwahr-

nehmung erwarten lässt, die in einem vernünftigen Verhältnis zum Personalaufwand stehen.  

Bei positiver Beurteilung dieser Frage sollte das Berichtswesen stringent auf die Beurteilung der 

Zielerreichung ausgerichtet werden und Kommentierungen, Abweichungsanalysen, Ursachen-

forschungen sowie Handlungsempfehlungen enthalten. Das zentrale (strategische) Controlling 

sollte dann künftig eine stärkere Rolle bei der Ausgestaltung des dezentralen (operativen) Con-

trollings übernehmen. Nach Einschätzung des LRH könnten die auf Ebene der regionalen Ge-

schäftsbereiche verbleibenden Controlling-Aufgaben weitgehend in die betreffenden Fachberei-

che verlagert und beim Controlling-Personal dadurch freiwerdende Kapazitäten wieder für 

Fachaufgaben genutzt werden.  

Das Ministerium sicherte zu, eine Neubewertung von Ausrichtung, Organisation, Aufgabenerle-

digung und Ressourcenbedarf des Controllings vornehmen zu wollen. 
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29. Einnahmen der Straßenbauverwaltung - Kostendeckung verfehlt! 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und die Niedersächsische Landes-

behörde für Straßenbau und Verkehr sahen bei einer Abfrage des Finanzministeriums 

zwecks Verbesserung der Einnahmesituation des Landes keinen Anpassungsbedarf 

für Gebühren, obwohl die Kosten- und Leistungsrechnung erkennen ließ, dass diese 

bei weitem nicht kostendeckend sind. 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) erhebt auf der 

Grundlage landes- und bundesrechtlicher Vorschriften für zahlreiche Amtshandlungen Gebüh-

ren, wie z. B. für verkehrsbehördliche Anordnungen und Sondernutzungserlaubnisse. Damit 

diese möglichst kostendeckend sind, hat sie nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen auf-

wandsseitig auf eine kostengünstige Leistungserbringung zu achten. Ertragsseitig soll die Kos-

ten- und Leistungsrechnung (KLR) dazu beitragen, auskömmliche Gebühren und Entgelte zu 

ermitteln.  

Das Finanzministerium fordert alle Ressorts in regelmäßigen Abständen auf, eventuelle Gebüh-

renanpassungsbedarfe zu ermitteln und mitzuteilen. Auf die letzte Anfrage im Jahr 2013 hin 

meldete das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, dass im Bereich der Straßenbau-

verwaltung kein Anpassungsbedarf bestehe.  

Der LRH erhielt bei seiner Prüfung von dem Ministerium und der nachgeordneten NLStBV die 

Auskunft, dass die Meldung ohne vorherige Auswertung der vorhandenen KLR-Daten erfolgte. 

Er ermittelte daraufhin aus den von der NLStBV für die Jahre 2010 bis 2012 zur Verfügung ge-

stellten KLR-Daten eine Kostendifferenz zulasten des Landeshaushalts in Höhe von rd. 6,5 Mio. 

€ (ca. 2,17 Mio. € pro Jahr). 

Die NLStBV versäumte es in vielen Fällen, den durchschnittlichen Bearbeitungsaufwand zu er-

mitteln. Auch in den Fällen, in denen die Gebührenordnungen einen Gebührenrahmen vorse-

hen, wurde meist nicht der Bearbeitungsaufwand erfasst, um die Gebührenhöhen zu ermitteln. 

Die NLStBV konnte deshalb nicht beurteilen, ob die Gebührenfestsetzungen kostendeckend 

waren. 

Gebührenpflichtige Tätigkeiten sind im Leistungskatalog der KLR zwar nicht immer trennscharf 

abgebildet, dennoch hätte die Größenordnung des Fehlbetrags zum Anlass genommen werden 

müssen, das Erfordernis einer Gebührenanpassung näher zu untersuchen. Nach Einschätzung 

des LRH hätte sich dabei voraussichtlich gezeigt, dass z. B. Festgebühren erhöht bzw. vorhan-

dene Gebührenrahmen ausgeschöpft oder ebenfalls erhöht werden müssen. 
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Der LRH erwartet, dass das Ministerium und die NLStBV anhand der vorhandenen KLR-Daten 

künftig kritischer prüfen, ob die erhobenen Gebühren auskömmlich sind. Der Leistungskatalog 

sollte zwecks Abgrenzung gebührenpflichtiger von nicht gebührenpflichtigen Amtshandlungen 

ggf. angepasst werden. Das gilt für Landes- wie für Bundesgebühren gleichermaßen, da dem 

Land aufgrund von Gebührenordnungen des Bundes beträchtliche Einnahmen zustehen.  

30. Synergiepotenziale bei den Materialprüfanstalten 

Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der drei Materialprüfanstalten sind sehr unter-

schiedlich. Der LRH bezweifelt, dass die Materialprüfanstalt für Werkstoff und Produk-

tionstechnik in Garbsen das Ziel, ohne Landeszuschüsse positive Ergebnisse erzielen 

und gleichzeitig die erforderlichen Investitionen tätigen zu können, dauerhaft erfüllen 

kann. 

Der LRH sieht bei einer stärkeren Zusammenarbeit der Materialprüfanstalten Syner-

gieeffekte insbesondere im Verwaltungsbereich.  

Um die Materialprüfung dauerhaft zukunftsfähig aufzustellen, empfiehlt der LRH eine 

Zusammenlegung der drei Anstalten - oder ggf. zumindest der beiden Anstalten im 

Raum Hannover - zu prüfen. 

Die Materialprüfanstalten in Niedersachsen sind seit dem 01.01.1999 als Landesbetriebe ge-

mäß § 26 LHO organisiert. Zum Jahr 2004 reduzierte die Landesregierung die Zahl der Materi-

alprüfanstalten von fünf auf drei. Seither gibt es in Niedersachsen folgende Materialprüfanstal-

ten: 

• Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Hannover (MPA H I), 

• Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik, Garbsen (MPA H II), 

• Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, Braunschweig (MPA BS). 

Nach Beschluss der Landesregierung vom 30.01.2001 sollte der Landeszuschuss an die Mate-

rialprüfanstalten in Höhe von seinerzeit rd. 3 Mio. € für Betriebsmittel und Investitionen bis zum 

Jahr 2006 stufenweise auf Null zurückgeführt werden. Ab diesem Zeitpunkt sollten sich die Ma-

terialprüfanstalten selbst tragen. 
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Wirtschaftliche Situation 

Die Ergebnisse der Materialprüfanstalten stellen sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung ab 

dem Jahr 2004 wie folgt dar:  

 

Die betriebswirtschaftlichen Jahresergebnisse schwankten in der Vergangenheit teilweise stark. 

Die MPA BS lag mit Ausnahme des Jahres 2009 jeweils im positiven Bereich. Bei der MPA H I 

gab es Schwankungen in den Ergebnissen, insgesamt ist jedoch ein positiver Trend zu ver-

zeichnen. Die Ergebnisse der MPA H II weisen ebenfalls deutliche Schwankungen auf. In den 

letzten Jahren war eine Kostendeckung nicht immer sichergestellt.  

Das Ziel, dauerhaft ohne Landeszuschüsse positive Ergebnisse erzielen und gleichzeitig die er-

forderlichen Investitionen tätigen zu können, dürfte bei den MPA BS und H I realistisch sein. Bei 

der MPA H II bestehen erhebliche Zweifel, ob dauerhaft ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht 

werden kann.  

Kostendeckung 

In den drei Materialprüfanstalten ist jeweils eine Kosten- und Leistungsrechnung vorhanden, 

wobei diese bezüglich Kostenstellenstruktur, Produktstruktur und Umlageschlüsseln für Verwal-

tungskosten sehr unterschiedlich sind. Eine vergleichende Gegenüberstellung der Daten ist nur 

sehr bedingt möglich und aussagekräftig. 

Die Kostendeckungsgrade der Materialprüfanstalten waren im Prüfungszeitraum sehr unter-

schiedlich. Sie bewegten sich zwischen 72 % und 124 %. Bei insgesamt 13 der angegebenen 

25 Produkte/Produktgruppen (rd. 52 %) wurde das Ziel der Kostendeckung nicht erreicht. 
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Der LRH hält es grundsätzlich für vertretbar, wenn in einem Teil der Produktbereiche Über-

schüsse erzielt und damit Unterdeckungen einzelner Produktbereiche kompensiert werden. Als 

problematisch sieht er es jedoch an, wenn es viele Produktbereiche mit deutlichen Unterde-

ckungen gibt.  

Der LRH empfiehlt daher, dass sich die Materialprüfanstalten auf ihre Kernkompetenzen kon-

zentrieren und eine an wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichtete Produktbereinigung vor-

nehmen sollten.  

Synergien 

Die Verwaltungsbereiche der drei Materialprüfanstalten halten parallelen Sachverstand für 

gleichartige Aufgabenbereiche vor. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (Synergien) hält der 

LRH einheitliche Standards im Rechnungswesen, der IT sowie bei der Personalbemessung für 

erforderlich. Der LRH sieht in diesen Bereichen Einsparpotenzial beim Verwaltungspersonal. 

Der LRH forderte das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in Anbetracht der vorge-

nannten Synergiepotenziale auf, die Zusammenlegung der drei Anstalten - oder alternativ nur 

der beiden Anstalten im Raum Hannover - zu einem bzw. zwei Landesbetrieben unter Beibehal-

tung der vorhandenen Standorte als Betriebsstellen zu prüfen.  

Stellungnahme des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

Das Ministerium führt in seinen Stellungnahmen aus, dass das Ziel, dauerhaft ohne Landeszu-

schüsse positive Ergebnisse zu erreichen und gleichzeitig die erforderlichen Investitionen täti-

gen zu können, für alle Materialprüfanstalten aufrechterhalten werde. Entsprechend seien be-

reits zahlreiche Vorschläge des LRH, insbesondere zur Verbesserung von Kostenstruktur und -

deckungsgraden sowie zur Ausschöpfung von Synergieeffekten im Rechnungswesen und in der 

Verwaltung, aufgegriffen worden. Die Beschaffung einer neuen einheitlichen Finanzbuchhal-

tungssoftware sei erfolgt. Diese sei zum 01.10.2014 bei den Materialprüfanstalten eingeführt 

worden. 

Das Ministerium sagte zu, sich künftig verstärkt in seiner Leitungs-, Aufsichts- und Koordinie-

rungsfunktion einzubringen. Es teilte mit, dass die Möglichkeiten einer stärkeren Zusammenar-

beit der Materialprüfanstalten zwischenzeitlich untersucht sowie ein laufendes Benchmarking 

auf Basis von Kennzahlen eingeführt wurde. Auch habe es mit den Leitungen der Material-

prüfanstalten „Stärkendebatten“ geführt. 

Der LRH begrüßt die bereits eingeleiteten Schritte zur Optimierung der Arbeit der Material-

prüfanstalten. Nach Abschluss weiterer Prüfungen sollten ggf. durchgreifende Strukturentschei-

dungen getroffen werden.  
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Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr/Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 

31. Breitbandausbau in Niedersachsen - Förderung mit Fehlern 

Das Land setzte die verschiedenen Maßnahmen zur Förderung des Breitbandaus-

baus ohne ein auf einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung basierendes Gesamtkonzept 

und ohne eine anschließende Erfolgskontrolle um. Die Fördermaßnahmen ähnelten 

sich derart, dass sie eher zueinander in Konkurrenz standen, anstatt sich zu ergän-

zen. 

Das Land regelte bei der Förderung des Breitbandausbaus diverse Verfahrensabläufe 

unzureichend und machte gegenüber den Bewilligungsbehörden und Antragstellern 

nicht hinreichend deutlich, dass europarechtliche Vorgaben zu beachten waren. Bei 

Abwicklung der Förderverfahren kam es zu zahlreichen Verfahrensfehlern. 

Das Land förderte die jeweils von den Telekommunikationsunternehmen angegebene 

Wirtschaftlichkeitslücke. Es nahm in Kauf, dass diese überwiegend nicht nachprüfbar 

und damit der tatsächliche Bedarf an Fördermitteln nicht belegbar war. Der LRH hält 

die Förderung der Wirtschaftlichkeitslücke allenfalls dann für ein geeignetes Instru-

ment zur Förderung des Breitbandausbaus, wenn der entsprechende Fehlbedarf we-

nigstens plausibel gemacht werden kann. 

Der LRH prüfte die Förderung des Breitbandausbaus in Niedersachsen in den Jahren 2008 bis 

2012. Das Land setzte in diesem Zeitraum aus den folgenden Förderprogrammen Mittel für den 

Breitbandausbau ein:  

• Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), 

• Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) und 

• Zukunftsinvestitionsgesetz im Rahmen des zweiten Konjunkturpakets des Bundes (KP II). 

Die Investitionsförderung gemäß dem Zukunftsinvestitionsgesetz im Rahmen des KP II teilte 

das Land in eine Förderung von Clusterprojekten und Wettbewerben auf. 

Die Federführung für die Maßnahmen rund um den Breitbandausbau oblag dem Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Dieses übertrug innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die Ab-

wicklung des EFRE-Förderverfahrens sowie einzelne Bestandteile der Förderung von Cluster-

projekten aus KP II-Mitteln auf die Investitions- und Förderbank Niedersachsen. Das Ministe-
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rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz übertrug die in seinen Zuständig-

keitsbereich fallende Abwicklung des Förderverfahrens für die GAK-Mittel sowie die Wettbe-

werbsverfahren im Rahmen des KP II auf die Behörden für Geoinformation, Landentwicklung 

und Liegenschaften (GLL) und ab dem Jahr 2011 auf das Landesamt für Geoinformationen und 

Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Antragsteller waren im Wesentlichen Gemeinden und 

Landkreise und im Falle der Clusterförderung im Rahmen des KP II auch Telekommunikations-

unternehmen. 

Mangelnde Koordinierung und fehlendes Gesamtkonzept für Planung und Durchführung der 

Förderung 

Das Land stellte die drei Förderprogramme ungefähr zeitgleich zur Verfügung. Obwohl der Aus-

baubedarf schon länger bekannt war, hatte es die Landesregierung zuvor nicht für notwendig 

erachtet, eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und darauf aufbauend ein Gesamtkonzept für die 

Planung und Durchführung der Fördermaßnahmen zu entwickeln. Es gab auch keinen Koordi-

nator mit Entscheidungskompetenzen im Sinne einer Steuerung der Fördermaßnahmen. 

Da es sich bei der Versorgung der Bevölkerung mit Breitband um einen Infrastrukturausbau 

handelt, bei dem eine überregionale Planung geboten ist, wäre aus Sicht des LRH ein landes-

weites Ausbaukonzept wünschenswert gewesen. Ein solches Konzept hätte die zielgerichtete 

Ausgestaltung und den effizienten Einsatz der Förderprogramme sichergestellt sowie eine ab-

schließende Erfolgskontrolle erleichtert.  

Zudem ähnelten sich die Förderprogramme von ihrer Zielrichtung und dem angesprochenen 

Adressatenkreis derart, dass sie eher zueinander in Konkurrenz standen, anstatt sich zu ergän-

zen. Überwiegend wurden die Förderprogramme in Anspruch genommen, die die höchsten För-

derquoten ermöglichten. Dies führte dazu, dass das Antragsvolumen bei den GAK-Mitteln bei 

Weitem die zur Verfügung stehenden Fördermittel überstieg und eine große Zahl von Anträgen 

abgelehnt werden musste. Zugleich wurden die EFRE-Mittel in den ersten Förderjahren kaum in 

Anspruch genommen. Der LRH hält es für erforderlich, dass die Förderprogramme künftig deut-

licher voneinander abgegrenzt und untereinander abgestimmt werden. 

Bedeutung der Beihilfegenehmigungen für die Förderverfahren 

Die Fördermaßnahmen stellten Beihilfen im Sinne des europäischen Wettbewerbsrechts dar, 

sodass das Land die Maßnahmen von der Europäischen Kommission im Rahmen von Notifizie-

rungsverfahren genehmigen ließ. 

Den Beihilfegenehmigungen der Europäischen Kommission kam in den Förderverfahren beson-

dere Bedeutung zu: Nur wenn und soweit die dort festgehaltenen Vorgaben vom Land eingehal-

ten werden, gelten die Fördermaßnahmen als genehmigt. Sofern das Verfahren abweichend 

umgesetzt wird, besteht das Risiko, dass die Europäische Kommission eine Unvereinbarkeit der 
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Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt feststellt. Rechtsfolge einer solchen Unvereinbarkeit 

wäre, dass das Land die Fördermittel zurückfordern müsste.  

Das Land machte gegenüber den Bewilligungsbehörden und den Antragstellern nicht hinrei-

chend deutlich, dass europarechtliche Vorgaben zu beachten waren. Vielfach war den Bewilli-

gungsbehörden nicht klar, dass die Ausgestaltung der Förderprogramme an den Beihilfegeneh-

migungen auszurichten war. So erteilten die Bewilligungsbehörden z. B. unterschiedliche Aus-

künfte zur Notwendigkeit einer Ausschreibung, obwohl diese nach der Beihilfegenehmigung 

zwingend vorgeschrieben war. Außerdem stellte die NBank bei der EFRE-Förderung ab dem 

Jahr 2012 nicht mehr auf die in der Beihilfegenehmigung geforderte Wirtschaftlichkeitslücke, 

sondern auf die Investitionskosten ab. Die Antragsteller wussten teilweise nicht, welche An-

tragsvoraussetzungen sie zu erfüllen hatten und wie sie die Mittel rechtssicher an die Telekom-

munikationsunternehmen weiterleiten konnten.  

Das Land hätte z. B. durch ergänzende Dienstanweisungen und einheitliche Verfahrensvorga-

ben für die Bewilligungsbehörden sowie durch zusätzliche Hinweise für die Antragsteller sicher-

stellen müssen, dass die Verfahren beihilfekonform ausgestaltet werden.  

Mängel bei Abwicklung der Förderverfahren 

Die Förderung des Breitbandausbaus in Niedersachsen wurde vor allem mit Blick auf die engen 

Vorgaben des KP II unter Zeitdruck initiiert und durchgeführt. Die vom Ministerium für Wirt-

schaft, Arbeit und Verkehr vorgegebene Clusterförderung nahm für die Notifizierung, die euro-

paweite Ausschreibung und die Planungen auf Kommunal- und Landesebene fast zwei Drittel 

des Förderzeitraums in Anspruch. Dadurch blieb für die tatsächliche Durchführung nur ein Jahr 

Zeit. Dieser Zeitdruck führte zu zahlreichen Fehlern, insbesondere bezogen auf das Zuwen-

dungs- und Verfahrensrecht. Beim KP II-Wettbewerb verstrich die Rückforderungsfrist für be-

reits ausgezahlte Fördermittel in vielen Fällen ohne abschließende Verwendungsnachweisprü-

fung. Die zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln war somit nicht sichergestellt 

worden. Korrekturen durch Bescheid- und Vertragsänderungen während des Verfahrens belas-

teten den Gesamtprozess. Erschwerend kam hinzu, dass das Land diverse Verfahrensabläufe 

unzureichend regelte. So verzichtete das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz darauf, die Entscheidungsgründe der Jury beim KP II-Wettbewerb in den För-

derakten zu dokumentieren und diese den Antragstellern bekanntzugeben. Die dem LRH nach-

gereichten Unterlagen der „Gewinner“ zeigten erhebliche Defizite bei der Erfüllung der Bewer-

tungskriterien (z. B. „Zeit- und Finanzierungsplan sind rudimentär“). Bei Durchführung der För-

dermaßnahmen mussten Antragsteller und Bewilligungsbehörden zahlreiche Fragen klären, 

weil es zum Verfahren keine oder keine eindeutigen Regelungen gab. Aufgrund der verschiede-

nen am Förderverfahren beteiligten Stellen wurden diese Fragen nicht immer einheitlich beant-

wortet. Zudem kam es zu zeitlichen Verzögerungen im Verfahren.  
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Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und das Ministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz teilten die Zuständigkeit für die Förderprogramme nach dem 

Ressortprinzip auf. Die Abwicklung der Förderverfahren übertrug das Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr der NBank als zentraler Förderbank und das Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz den GLL/dem LGLN. Das Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz nahm dabei selbst in hohem Maße Sachbearbeitungs-

aufgaben wahr. Es versäumte, steuernd in die Verwaltungsabläufe einzugreifen und seiner mi-

nisteriellen Kontrollfunktion gerecht zu werden. 

Förderung einer Wirtschaftlichkeitslücke 

Das Land förderte den Breitbandausbau auf Basis einer von den Telekommunikationsunterneh-

men zu kalkulierenden Wirtschaftlichkeitslücke. Diese wurden damit in ihrem wesentlichen Ge-

schäftsfeld, nämlich der Schaffung von Kommunikationsnetzen und deren Betrieb gefördert. 

Land und Kommune finanzierten die Wirtschaftlichkeitslücke der Telekommunikationsunterneh-

men insgesamt zu 100 %.  

Zuwendungsempfänger waren in vielen Fällen große und finanzstarke Telekommunikationsun-

ternehmen, die durch die Förderung einer Wirtschaftlichkeitslücke veranlasst werden sollten, in 

bestimmten unterversorgten Gebieten auszubauen. Im Lauf der Förderverfahren zeigte sich, 

dass die Telekommunikationsunternehmen nicht bereit waren, bestimmte Betriebsdaten offen-

zulegen, um den Nachweis für die behauptete Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke zu erbringen. 

So verzichteten die Bewilligungsbehörden auf eine detaillierte Aufschlüsselung der Investitions-, 

Betriebskosten und zu erwartenden Einnahmen. 

Im Ergebnis war somit in den meisten vom LRH geprüften Fällen eine Prüfung der Größe und 

der Angemessenheit der vom Telekommunikationsunternehmen ausgewiesenen Wirtschaftlich-

keitslücke nicht möglich. Das Land ergriff keine Maßnahmen, um die Telekommunikationsunter-

nehmen zur Offenlegung zu verpflichten, da diese sich ggf. nicht an den Ausbaumaßnahmen 

beteiligen wollten. Das Land vergab die Zuwendungen in diesen Fällen, ohne dass Grund und 

Höhe des Bedarfs ausreichend nachgewiesen waren.  

Zuwendungen sind ausschließlich nach dem Bedarf, d. h. der Förderungswürdigkeit des Vorha-

bens und der Förderbedürftigkeit des Trägers zu bemessen. Das Land muss verlangen, dass 

der Antragsteller detaillierte Angaben zu Grund und Höhe des Bedarfs macht. Der LRH hält die 

Förderung einer Wirtschaftlichkeitslücke nur dann für ein geeignetes Instrument zur Förderung 

des Breitbandausbaus, wenn der entsprechende Fehlbedarf wenigstens plausibel gemacht wer-

den kann. 
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Ausblick 

Das Land richtete die Förderung entsprechend der Bundes- und EU-Vorgaben auf eine flächen-

deckende Versorgung mit mindestens 2 Mbit/s im Downstream aus. Der LRH hält dies als kurz-

fristiges Ausbauziel in der Situation des Jahres 2008 für nachvollziehbar. Schon damals war je-

doch absehbar, dass 2 Mbit/s im Downstream zukünftig nicht ausreichen würden. In einigen 

durch die Fördermaßnahmen versorgten Landkreisen und Kommunen besteht aufgrund der zu 

geringen Bandbreite und der mangelnden Erweiterbarkeit der verwendeten Breitbandtechnolo-

gien ein erneuter Ausbaubedarf. Das Land muss künftig ein größeres Augenmerk auf die Nach-

haltigkeit der Fördermaßnahmen legen. 

Das Land will weitere Fördermittel für den Breitbandausbau zur Verfügung stellen. Der LRH be-

grüßt, wenn es dabei künftig den Schwerpunkt auf den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnet-

zen legt. Zudem sollte das Land dafür sorgen, dass Projekte künftig sowohl gemeindeübergrei-

fend als auch kreisübergreifend realisiert werden. 
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Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

32. Das nächste Hochwasser kommt bestimmt 

Nach dem Hochwasser 2013 erhielten die landwirtschaftlichen Betriebe in Nieder-

sachsen finanzielle Hilfen von insgesamt über 16 Mio. €. 

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erließ dazu 

zwei Richtlinien, die das Entschädigungsverfahren in unterschiedlicher Weise regel-

ten. Dies führte zu einem Mehraufwand bei der Abwicklung. Zudem versäumte das 

Ministerium, von den Landwirten einen Nachweis über die Verwendung der Hilfen zu 

verlangen. 

Für Flächen in Überschwemmungsgebieten gewährte das Land dieselben Hilfen wie 

für andere Flächen. Somit übernahm die Allgemeinheit das den Landwirten bekannte 

Bewirtschaftungsrisiko. 

Das Hochwasser im Mai und Juni 2013 verursachte große Schäden. In Niedersachsen standen 

mehr als 20.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche unter Wasser. Im Juli 2013 erließ das Minis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz daraufhin das „Hochwasser-Hilfs-

programm 2013 für die niedersächsische Land- und Forstwirtschaft“155 (Soforthilfe) und im Mai 

2014 die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung der vom Hoch-

wasser 2013 betroffenen Land- und Forstwirtschaft“156 (Aufbauhilfe). Mit der Umsetzung beauf-

tragte es die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Über 650 niedersächsische Landwirte be-

antragten dort die Hilfen für Hochwasserschäden. 

Ein Hochwasser - zwei Richtlinien 

Beiden Richtlinien lag derselbe rechtliche Rahmen zugrunde, beide hatten denselben Empfän-

gerkreis und sahen u. a. einen Ausgleich für Schäden an Flächen, Tieren, Gebäuden und Ma-

schinen vor. Gleichwohl gewährte das Ministerium mit der ersten Richtlinie Billigkeitsleistungen 

nach § 53 LHO und mit der zweiten Richtlinie Zuwendungen nach § 44 LHO.  

Die zweistufige Abwicklung führte dazu, dass die Landwirtschaftskammer viele Verfahrens-

schritte doppelt durchführen musste, wie die Prüfung der Anträge oder die Erteilung der Be-

scheide.  

                                                

155  Erl. d. ML vom 23.07.2013, Nds. MBl. Nr. 31/2013, S. 597. 
156  Erl. d. ML vom 30.05.2014, Nds. MBl. Nr. 25/2014, S. 476. 
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Es gab jedoch auch Verfahrensschritte, die nur bei der ersten Richtlinie vorkamen. Sie 

schränkte beispielsweise den Empfängerkreis über Einkommensgrenzen ein. Die Landwirt-

schaftskammer hatte daher die Einkommensteuerbescheide der letzten drei Jahre zu prüfen. 

Da die zweite Richtlinie keine Einkommensgrenzen mehr vorsah, bekamen die einkommens-

starken Landwirte hiernach ihre Schäden ausgeglichen. So lehnte die Landwirtschaftskammer 

bei einem Landwirt den Antrag auf Soforthilfe für einen Schaden auf einer 3 ha großen Ackerflä-

che mit der Begründung ab, dass er über der Einkommensgrenze lag. Mit dem nächsten Antrag 

nach der zweiten Richtlinie wurde ihm derselbe Schaden von rd. 5.600 € ausgeglichen.  

Nach Auffassung des LRH hätte das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz diesen zusätzlichen Arbeitsaufwand durch eine einheitliche Richtlinie verhindern 

können. 

Fehlende Nachweispflicht bei Schäden an Wirtschaftsgütern 

Bei beiden Richtlinien reichte es aus, die Schäden an Wirtschaftsgütern wie Gebäuden oder 

Maschinen durch einen Kostenvoranschlag oder ein Gutachten zu belegen. Die Landwirte 

mussten keinen Nachweis über die Verwendung der gewährten Hilfen vorlegen. Dadurch 

konnte die Landwirtschaftskammer nicht feststellen, wie hoch die tatsächlichen Ausgaben wa-

ren und ob die Landwirte die Hilfen zur Schadensbeseitigung einsetzten.  

Der LRH stellte beispielsweise Folgendes fest: 

• Die Landwirtschaftskammer gewährte einem Landwirt für Schäden an seiner Hofzufahrt und 

seinem Scheunendach eine Soforthilfe von rd. 7.000 €. Außerdem erhielt er für denselben 

Schaden noch eine Aufbauhilfe von rd. 4.200 €. Beide Male legte der Landwirt denselben 

Kostenvoranschlag vor. Bei der örtlichen Erhebung des LRH im November 2014 war keiner 

der Schäden behoben. 
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• Ein Landwirt hatte im Jahr 1999 mit viel Eigenleistung eine Siloplatte errichtet. Das Hoch-

wasser unterspülte die Platte, sodass das Pflaster an vielen Stellen absackte. Mit seinem 

Antrag auf Soforthilfe legte der Landwirt einen Kostenvoranschlag von 7.500 € zur Neuverle-

gung des Pflasters vor. Mit seinem Antrag nach der zweiten Richtlinie reichte der Landwirt 

ein Gutachten ein, wonach der Schaden nicht durch eine Neuverlegung des Pflasters zu be-

seitigen sei. Die Landwirtschaftskammer erkannte daraufhin rd. 70.000 € als zuwendungsfä-

hig an. Der LRH stellte im November 2014 vor Ort fest, dass der Landwirt die beschädigte 

Platte rd. 17 Monate nach dem Hochwasser weiterhin zur Lagerung von Silage verwendete. 
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Das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Der LRH fordert daher, dass bei künftigen Verfah-

ren die Verwendung der Hilfen für Wirtschaftsgüter nachzuweisen ist. Ohne einen Nachweis ist 

in diesen Fällen nicht sichergestellt, ob die Hilfen zur Beseitigung von Schäden und zur Wieder-

herstellung eingesetzt werden. Eine Überkompensation bzw. ein Mitnahmeeffekt ist hier nicht 

ausgeschlossen.  

Flächenschäden in Überschwemmungsgebieten 

Der LRH stellte bei den örtlichen Erhebungen fest, dass ein Großteil der gemeldeten Flächen-

schäden innerhalb von vorläufig gesicherten oder festgesetzten Überschwemmungsgebieten 

lag. 

Überschwemmungsgebiete werden ausgewiesen, damit die oberirdischen Gewässer genug 

Raum haben, um bei Hochwasser über die Ufer zu treten, ohne größere Schäden anzurichten. 

Das Wasserhaushaltsgesetz verpflichtet zudem jede Person, die von Hochwasser betroffen 

sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren geeignete Vorsorgemaßnahmen zum 

Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbeson-

dere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt 

oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.157 Entsprechend empfiehlt die Landwirt-

schaftskammer, in Überschwemmungsgebieten liegende Flächen so zu bewirtschaften, dass 

der Schaden möglichst gering bleibt.158  

Gleichwohl bauten einige Landwirte hier Kulturen mit einem hohen potenziellen Marktwert an. 

Für diese Flächen sahen die Richtlinien dieselbe Entschädigungshöhe vor wie für Flächen  

außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Beispielsweise erhielt ein Landwirt für den Total-

verlust einer 17 ha großen Frühkartoffelfläche in einem Überschwemmungsgebiet einen Aus-

gleich von 248.000 €. 

Bereits bei den Soforthilfen zum Elbehochwasser 2006 hatte der LRH darauf hingewiesen, dass 

die Leistungen für unwetterbedingte Schäden als Billigkeitsleistungen zu qualifizieren sind.159 

Billigkeitsleistungen sollen in der Regel nur zum Ausgleich von Härten gewährt werden, die ihre 

Ursache in einem Ereignis haben, das für den betroffenen Personenkreis nicht vorhersehbar 

war und von ihm auch nicht zu vertreten ist. Darüber hinaus müssen sich die Leistungsempfän-

ger bei der Festsetzung der Entschädigungshöhe gegebenenfalls ein mitwirkendes Verschulden 

zurechnen lassen.160 Das Risiko, dass in den Überschwemmungsgebieten durch Hochwasser 

                                                

157  § 5 WHG, BGBl. I 2009 vom 31.07.2009, S. 2585. 
158  http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/203/article/18805.html. 
159  Jahresbericht 2011, S. 29 ff. (Drs. 16/3700). 
160  Vgl. z. B. VV Nr. 2.2.2 zu § 53 BHO. 
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Schäden eintreten, ist den Bewirtschaftern bekannt. Sie durften nicht erwarten, dass die Allge-

meinheit ihr Risiko übernimmt.  

Das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Der LRH fordert daher, künftig Hilfen für Flächen in 

Überschwemmungsgebieten auszuschließen bzw. zumindest erheblich zu verringern.  

33. Vergaberecht leicht gemacht - Fehler bei der Vergabe öffentlicher Aufträge durch die 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Die Landwirtschaftskammer setzte sich bei ihren Beschaffungen über das Vergabe-

recht hinweg. Sie unterließ es, die Auftragswerte korrekt zu ermitteln und verletzte das 

Wettbewerbsprinzip. In vielen Fällen dokumentierte sie ihre Vergaben nicht. Die Land-

wirtschaftskammer begrenzte die Laufzeit ihrer Rahmenvereinbarungen nicht auf vier 

Jahre und machte keine Angaben zum Auftragsvolumen. 

Der LRH überprüfte die Vergabe von Aufträgen über Lieferungen und Dienstleistungen durch 

die Landwirtschaftskammer im Jahr 2013. Zu Vergleichszwecken betrachtete er teilweise auch 

die Vorjahre. 

Mangelnde Ermittlung von Gesamtauftragswerten 

Als öffentliche Auftraggeberin161 ist die Landwirtschaftskammer verpflichtet, die Vergabe- und 

Vertragsordnung für Leistungen - Teil A 162 zu beachten. Welche konkreten Vorschriften zur An-

wendung kommen, hängt von dem Wert des jeweiligen Auftrags ab: Im Jahr 2013 betrug der 

EU-Schwellenwert für öffentliche Liefer- und Dienstleistungsaufträge 200.000 €.163 Der Gemein-

same Runderlass über Öffentliches Auftragswesen164 ließ unter bestimmten Voraussetzungen 

bis zu einer Wertgrenze von 50.000 € freihändige Vergaben zu. 

Nach § 3 Abs. 3 der Vergabeverordnung 165 ist bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder 

Daueraufträgen über Liefer- oder Dienstleistungen der Auftragswert zu schätzen: 

                                                

161  § 98 Nr. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, in der Fassung vom 26.06.2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), 
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 78 des Gesetzes vom 07.08.2013. 

162  Bundesanzeiger Nr. 196a vom 29.12.2009. 
163  Artikel 7 Buchstabe b der Richtlinie 2004/18/EG in der Fassung der Verordnung Nr. 1251/2011 der Kommission zur 

Änderung der Richtlinien 2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren, Amtsblatt L 319 vom 01.12.2011, S. 43. 

164  Festsetzung von Wertgrenzen unterhalb der geltenden EU-Schwellenwerte für 1. Bauaufträge (Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen - Teil A), 2. Liefer- und Dienstleistungsaufträge vom 25.11.2011 (MBl. 2011 Nr. 46 S. 898), in 
der Fassung der Änderung vom 03.12.2012 (MBl. 2012 S. 1252). 

165  In der Fassung vom 11.02.2003 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 15.10.2013 
(BGBl. I S. 3854). 
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1. Auf der Grundlage des tatsächlichen Gesamtwerts entsprechender aufeinanderfolgender 

Aufträge aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr oder 

2. auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwerts entsprechender aufeinanderfolgender 

Aufträge, die während der auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate oder während 

des auf die erste Lieferung folgenden Haushaltsjahrs, wenn dieses länger als zwölf Monate 

ist, vergeben werden. 

Die Landwirtschaftskammer missachtete diese Vorgaben. Sie prüte die Auftragswerte nicht hin-

reichend. Für das Haushaltsjahr 2013 ermittelte sie in keinem Fall eine Überschreitung des EU-

Schwellenwerts und nur in sieben Fällen einen Auftragswert über 50.000 €. 

Der LRH stellte beispielsweise folgende Mängel bei der Ermittlung von Auftragswerten fest: 

Im Jahr 2013 schloss die Landwirtschaftskammer 105 Leasingverträge über Kraftfahrzeuge mit 

einem Gesamtauftragsvolumen von 370.702,52 € ab. 166 Sie kaufte 28 Kraftfahrzeuge für insge-

samt 378.196,23 €. Im Vorjahr lag das Gesamtauftragsvolumen für die Leasingverträge bei 

rd. 285.000 € und für die Kaufverträge bei rd. 400.000 €. 

Büromaterial beschaffte die Landwirtschaftskammer im Jahr 2013 im Wert von 169.385,25 €. 

Daneben kaufte die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) 

Nord-West, ein Geschäftsbereich der Landwirtschaftskammer, Büromaterial über insgesamt 

25.675,27 €. Im Vorjahr wendete die Landwirtschaftskammer ohne die LUFA Nord-West  

rd. 190.000 € für Büromaterial auf.  

Die Landwirtschaftskammer führte in allen diesen Fällen freihändige Vergaben durch. Sie prüfte 

nicht, inwieweit aufgrund eines nach § 3 Abs. 3 Vergabeverordnung geschätzten Gesamtauf-

tragswerts die gesetzlichen Wertgrenzen überschritten wurden. 

Verletzung des Wettbewerbsprinzips 

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist das Wettbewerbsprinzip zu beachten.167 Bei freihändi-

gen Vergaben sollen mehrere - grundsätzlich mindestens drei - Bewerber zur Angebotsabgabe 

aufgefordert werden.168 Die Landwirtschaftskammer hielt jedoch auch die gesetzlichen Vorga-

ben für freihändige Vergaben wiederholt nicht ein. 

                                                

166  Alle Auftragswerte sind Nettobeträge ohne Umsatzsteuer. 
167  §§ 2, 3 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A bzw. §§ 2, 3 EG Vergabe- und Vertragsordnung für 

Leistungen - Teil A. 
168  § 3 Abs. 1 Satz 4 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A. 
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Der LRH stellte fest, dass die Landwirtschaftskammer seit dem Jahr 2009 ihr Büromaterial bei 

demselben Unternehmen beschaffte. Angebote anderer Unternehmen holte die Landwirt-

schaftskammer nicht ein. 

Auch bei dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Durchführung von Versuchen und 

Analysen mit einem eingetragenen Verein bezog die Landwirtschaftskammer keine weiteren 

Bieter in den Wettbewerb mit ein. Die Geschäftsbeziehung mit dem Verein bestand seit dem 

Jahr 2006. 

In anderen Fällen beschränkte die Landwirtschaftskammer den Wettbewerb auf eine geringe 

Anzahl von Bietern: Die in den Jahren 2011 bis 2013 abgeschlossenen Leasingverträge bezo-

gen sich auf Kraftfahrzeuge von nur drei verschieden Herstellern. Im Jahr 2012 entschied die 

Landwirtschaftskammer, künftig für alle Bezirksförster einheitliche Kraftfahrzeuge eines be-

stimmten Typs zu beschaffen. Die entsprechenden Kaufverträge schloss sie seitdem stets mit 

demselben Fahrzeughändler. 

Verstöße gegen Dokumentationspflichten 

Das Vergabeverfahren ist fortlaufend zu dokumentieren. Dabei sind die einzelnen Stufen des 

Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen 

festzuhalten.169 Die Vergabeakten der Landwirtschaftskammer waren in vielen Bereichen un-

vollständig, z. B. bei den Beschaffungen von Kraftfahrzeugen, Reinigungsleistungen, Büromate-

rial, Büromöbeln und Fotokopiergeräten sowie bei der Auftragsvergabe an einen Verein. Insbe-

sondere begründete die Landwirtschaftskammer nicht ihre einzelnen Entscheidungen. Entspre-

chende Vergabevermerke konnte sie dem LRH ebenfalls nicht vorlegen. 

So erweiterte die Landwirtschaftskammer im Jahr 2009 einen bestehenden Reinigungsvertrag 

mit einem jährlichen Volumen von 29.268,46 € um Reinigungsleistungen für ein weiteres Ge-

bäude. Das Auftragsvolumen für die zusätzlichen Reinigungsleistungen umfasste jährlich 

17.723,76 €. Der LRH ermittelte auf Basis des 48-fachen Monatswerts170 für die Vertragserwei-

terung einen Gesamtauftragswert von 70.895,04 €. Auch in diesem Fall fehlte ein Vergabever-

merk, in dem die Landwirtschaftskammer ihre Entscheidung begründete. Sie fertigte lediglich 

einen handschriftlichen Vermerk auf dem ursprünglichen Vertrag. Darin hielt sie mit einem Satz 

fest, dass nach Rücksprache mit dem Reinigungsunternehmen das weitere Gebäude ohne 

neuen Vertrag in diesen Vertrag einbezogen werde. 

  

                                                

169  § 20 Abs. 1 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A., § 24 Abs. 1 EG Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen - Teil A. 

170  § 3 Abs. 4 Vergabeverordnung. 
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Fehler beim Abschluss von Rahmenvereinbarungen 

Die Laufzeit von Rahmenvereinbarungen darf in der Regel vier Jahre nicht überschreiten.171 Zu-

dem ist das voraussichtliche Auftragsvolumen so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt-

zugeben.172 

Die Landwirtschaftskammer traf im Jahr 2013 eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung 

von Versuchen und Analysen mit einem eingetragenen Verein. Diese wurde auf unbestimmte 

Zeit geschlossen. Eine Aussage über den Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen ent-

hielt der Vertrag nicht. Durch diese aktuelle Vereinbarung wurde ein bereits seit dem Jahr 2006 

bestehendes Vertragsverhältnis mit dem Verein fortgesetzt. 

Einen Rahmenvertrag über Fotokopiergeräte hatte die Landwirtschaftskammer bereits im Jahr 

2001 geschlossen. Die Vertragsausfertigung konnte sie nicht mehr auffinden. Die Landwirt-

schaftskammer verlängerte den Vertrag im Jahr 2003 und ergänzte ihn im Jahr 2006. Im Jahr 

2013 schloss sie auf der Grundlage dieses Rahmenvertrages 24 Leasingverträge über Fotoko-

piergeräte neu ab. Der LRH ermittelte, dass von den insgesamt in den Jahren 2009 bis 2013 

geschlossenen Leasingverträgen im Jahr 2013 noch 91 Verträge aktiv waren. Davon liefen  

88 Verträge über jeweils fünf Jahre. Die Leasingraten beliefen sich auf jährlich insgesamt 

104.830,88 €. Hinzu kamen Serviceleistungen über Toner, für den Technikereinsatz sowie für 

das Seitenkontingent von 98.597,64 € jährlich. 

Empfehlungen des LRH 

Der LRH fordert die Landwirtschaftskammer auf, künftig das öffentliche Vergaberecht zu beach-

ten. 

Er erwartet, dass die Landwirtschaftskammer die Auftragswerte künftig vor der Vergabeent-

scheidung schätzt, damit die korrekten Rechtsgrundlagen zur Anwendung kommen können. 

Insbesondere bei wiederkehrenden Aufträgen und Daueraufträgen hat die Landwirtschaftskam-

mer auf die Bildung von Gesamtwerten zu achten. 

Die Landwirtschaftskammer muss einen Wettbewerb für potenzielle Bieter eröffnen. Dabei hat 

sie die für die jeweilige Vergabeart geltenden Voraussetzungen zu beachten. 

Ihre Entscheidungen im Vergabeverfahren hat die Landwirtschaftskammer transparent zu ge-

stalten. Unterlagen muss sie aufbewahren. 

                                                

171  § 4 Abs. 1 Satz 4 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A.  
172  § 4 Abs. 1 Satz 2 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A, § 4 Abs. 1 Satz 2 EG Vergabe und Vertrags-

ordnung für Leistungen - Teil A. 
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Die Landwirtschaftskammer muss ihre Rahmenvereinbarungen grundsätzlich auf vier Jahre be-

grenzen, sofern nicht der Auftragswert oder besondere Gründe eine Ausnahme rechtfertigen. 

Darüber hinaus erwartet der LRH, dass das Ministerium im Rahmen seiner Aufsichtspflicht auf 

die Beachtung der Rechtsgrundlagen hinwirkt. 

34. „Etikettenschwindel“ beim beschleunigten Zusammenlegungsverfahren 

Die Flurbereinigungsbehörden führten beschleunigte Zusammenlegungsverfahren 

durch, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorlagen. 

Das Land förderte diese Verfahren mit Zuwendungen von mehr als 860.000 €. 

Der LRH prüfte die beschleunigten Zusammenlegungsverfahren nach § 91 ff Flurbereinigungs-

gesetz der Jahre 2006 bis 2012 bei fünf Regionaldirektionen des Landesamts für Geoinforma-

tion und Landentwicklung Niedersachsen (Flurbereinigungsbehörde)173.  

Die beschleunigte Zusammenlegung ist eine besondere, vereinfachte Form der Flurbereini-

gung. Um die in der Flurbereinigung angestrebte Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbe-

dingungen in der Land- und Forstwirtschaft möglichst rasch herbeizuführen oder um notwen-

dige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu ermöglichen, kann danach 

eine Zusammenlegung in Gemarkungen stattfinden, in denen die Anlage eines neuen Wegenet-

zes und größere wasserwirtschaftliche Maßnahmen zunächst nicht erforderlich sind.174 Neben 

einer Zusammenlegung ist auch eine zweckmäßige Gestaltung oder Neuordnung des ländli-

chen Grundbesitzes zulässig.175 Unzulässig sind beschleunigte Zusammenlegungsverfahren, 

wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind oder diese umgangen werden. 

Vermarktung statt Flurbereinigung 

Im Jahr 2006 leitete die Flurbereinigungsbehörde ein Verfahren ein, in dem das Verfahrensge-

biet drei Flächen von insgesamt 229 ha umfasste: Die 219 ha große Fläche eines Torfabbauun-

ternehmers und zwei jeweils 5 ha große Flächen von zwei Landwirten. 

Das Verfahren hatte u. a. die Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) beantragt. Zuvor 

hatte eine Stadt die NLG auf die Torfabbaufläche als Austauschfläche für kommunale Sied-

lungsentwicklungsgebiete aufmerksam gemacht. In dem Verfahren erwarb die NLG die Abfin-

dungsansprüche des Torfabbauunternehmers. Sie tauschte mit den beiden Landwirten die zwei 

                                                

173  Seit dem 01.07.2014 sind die Ämter für Landentwicklung zuständig. 
174  § 91 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). 
175  § 92 FlurbG. 
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Flurstücke mit einer Größe von jeweils 5 ha. Im Übrigen vermarktete sie ihre Abfindungsansprü-

che, indem sie die neu vermessenen Flurstücke an drei Landwirte sowie an drei Kommunen 

verkaufte. Eine Flächenzusammenlegung erfolgte nicht.  

Das Land förderte das Verfahren als beschleunigte Zusammenlegung mit Zuwendungen von 

rd. 27.000 €. 

Nach Auffassung des LRH diente das Verfahren der Vermarktung der Fläche des Torfabbauun-

ternehmers durch die NLG.  

In seiner Stellungnahme legte das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz dar, dass die Landbeschaffung und Vermarktung für Dritte eine der Aufgaben der NLG 

als Siedlungsbehörde sei. Dabei sei eine zweckmäßige Gestaltung und Neuordnung der Fläche 

erfolgt. 

Der LRH weist darauf hin, dass die Flurbereinigungsbehörde das Verfahren für erforderlich hal-

ten muss und auf das Interesse der Beteiligten abzustellen hat.176 Die NLG war mangels eige-

ner Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet weder Beteiligte noch berechtigt, das beschleunigte 

Zusammenlegungsverfahren zu beantragen. Eine beschleunigte Zusammenlegung war weder 

erforderlich noch zulässig. 

Naturschutz statt Flurbereinigung 

Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege darf ein beschleunigtes Verfah-

ren nur eingeleitet werden, wenn die Zusammenlegung zugleich dem Interesse der betroffenen 

Grundstückseigentümer dient.177 Das Verfahren hat in erster Linie privatnützigen Zwecken zu 

dienen.178 So bietet sich die beschleunigte Zusammenlegung für Maßnahmen des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft als Instru-

ment für die Ordnung von Brachflächen an.179 

Ein Landkreis beauftragte die NLG, die noch fehlenden Flächen für ein Naturschutzgroßprojekt 

zu erwerben. Da außerhalb des Projektgebiets Tauschflächen zur Verfügung standen, regte der 

Landkreis ein Flurneuordnungsverfahren an.  

Die Flurbereinigungsbehörde legte daraufhin in den Jahren 1999 bis 2010 in dem Projektgebiet 

eine Fläche von rd. 2.700 ha zusammen. Die Grundstückseigentümer verkauften ihre bisher 

                                                

176  § 4 FlurbG. 
177  § 93 FlurbG. 
178  Seehusen/Schwede, Standardkommentar zum Flurbereinigungsgesetz, § 91 Rdnr. 3; vgl. auch BVerwG 9 C 1.10 vom 

13.04.2011 (zu § 86 FlurbG). 
179  Amtliche Begründung, BT-Drs. 7/3020 zu Nr. 54. 



127 

landwirtschaftlich genutzten Flächen an die öffentliche Hand oder erhielten im Verfahren 

Tauschgrundstücke außerhalb des Naturschutzgebiets. Sie hatten als private Teilnehmer keine 

Beiträge zu entrichten.  

Das Land förderte das Verfahren als beschleunigte Zusammenlegung mit Zuwendungen von 

rd. 800.000 €. 

Nach Ansicht des LRH diente das Verfahren der Zusammenlegung der Naturschutzflächen und 

der damit verbundenen Eigentumsübertragung auf die öffentliche Hand. Die Voraussetzungen 

für eine Flurbereinigung lagen nicht vor, weil das Verfahren nicht in erster Linie privatnützig war. 

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz berief sich in seiner Stel-

lungnahme auf eine notwendige Maßnahme des Naturschutzes. Durch die Möglichkeit des Tau-

sches sei gleichzeitig den „privaten“ Teilnehmern die Fortführung ihres landwirtschaftlichen Be-

triebes außerhalb des Naturschutzgebietes gesichert worden.  

Der LRH weist darauf hin, dass das Tatbestandsmerkmal des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege zu dem Zweck in das Gesetz eingeführt worden war, beispielsweise verstreute 

störende Brachflächen zusammenzulegen bzw. zu ordnen. Vorliegend hätte die Flurbereini-

gungsbehörde daher die Naturschutzbehörde auf ihre eigenen Möglichkeiten verweisen müs-

sen. 

Hochwasserschutz statt Flurbereinigung 

Eine beschleunigte Zusammenlegung kann in Gemarkungen stattfinden, in denen die Anlage 

eines neuen Wegenetzes und größere wasserwirtschaftliche Maßnahmen zunächst nicht erfor-

derlich sind. 

Im Jahr 2008 leitete die Flurbereinigungsbehörde auf Antrag einer Stadt ein beschleunigtes Zu-

sammenlegungsverfahren ein, mit dem der Gewässerlauf eines Bachs verlegt wurde. Den Be-

schluss begründete die Flurbereinigungsbehörde mit notwendigen Maßnahmen des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege. Da der bisherige Gewässerlauf bei Starkregenereignissen zu 

Hochwasserproblemen führe, solle er mäandrierend und naturnah gestaltet werden. Der Grund-

besitz sei der Gewässerverlegung anzupassen und neu zu ordnen. Einem Protokoll zufolge hat-

ten die Stadt und ein Unterhaltungsverband ein „vordringliches Interesse an der Maßnahme“. 

Nachdem der alte Grabenabschnitt verfüllt war, erfolgte eine Neuordnung und Zusammenle-

gung von Grundstücken. Beiträge zur Deckung der Ausführungskosten hatte lediglich die Stadt 

zu entrichten. 

Das Land förderte das Verfahren als beschleunigte Zusammenlegung mit Zuwendungen von 

rd. 20.000 €. 
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Nach Auffassung des LRH diente das Verfahren dem Hochwasserschutz. Die Voraussetzungen 

für eine beschleunigte Zusammenlegung lagen nicht vor. 

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz legte in seiner Stellung-

nahme dar, dass sich die Produktions- und Arbeitsbedingungen auch durch eine Beseitigung 

von Nutzungskonflikten mit außerlandwirtschaftlichen Interessen verbessern könnten. Zudem 

seien größere Bewirtschaftungseinheiten entstanden.  

Der LRH weist darauf hin, dass eine beschleunigte Zusammenlegung nur dann zulässig ist, 

wenn keine größeren wasserwirtschaftlichen Maßnahmen erforderlich sind. Vorliegend stand 

eine wasserwirtschaftliche Maßnahme im Vordergrund. Aufgrund des vordringlichen Interesses 

der Stadt und des Unterhaltungsverbands war auch dieses Verfahren zudem nicht in erster Li-

nie privatnützig. 

Brückenbau statt Zusammenlegung 

In einer Gemarkung konnten die Grundstückseigentümer ihre landwirtschaftlichen Flächen nur 

über verschiedene eigene Brücken erreichen. Die Brücken waren baufällig und genügten nicht 

mehr den Anforderungen moderner landwirtschaftlicher Maschinen an Tragfähigkeit und Maße.  

Die Flurbereinigungsbehörde schlug daraufhin die Konstruktion einer neuen Brücke mit einer 

entsprechenden Zuwegung und - als optimale Finanzierungsmöglichkeit - eine beschleunigte 

Zusammenlegung vor. Im Jahr 2009 leitete sie das Verfahren ein. Im Verfahren entstand eine 

neue zentrale Brücke mit einer neuen Wegetrasse parallel zum Gewässer. Über diese Brücke 

und diese Wegetrasse konnten alle Eigentümer ihre Grundstücke erreichen, ohne auf ihre alten 

eigenen Brücken zurückgreifen zu müssen. Eine Zusammenlegung von Grundstücken oder ein 

Flächentausch erfolgte nicht.  

Das Land förderte das Verfahren als beschleunigte Zusammenlegung mit Zuwendungen von 

rd. 20.000 €. 

Nach Ansicht des LRH diente das Verfahren dem Bau der Brücke mit der Zuwegung. Auch in 

diesem Fall lagen die Voraussetzungen für eine beschleunigte Zusammenlegung nicht vor.  

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wies in seiner Stellung-

nahme darauf hin, dass die Maßnahme zu einer Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbe-

dingungen beigetragen habe. Für den Bau der Brücke mit Zuwegung haben die Eigentumsver-

hältnisse neu geordnet werden müssen.  
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Der LRH weist darauf hin, dass ein beschleunigtes Verfahren nur in Gemarkungen stattfinden 

kann, in denen die Anlage eines Wegenetzes zunächst nicht erforderlich ist. Aus Sicht des LRH 

diente das Verfahren allein der Anlage des neuen Wegenetzes.  

Fazit 

Der LRH erwartet, dass die Flurbereinigungsbehörde das Instrument der beschleunigten Zu-

sammenlegung nur einsetzt, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Das Land ge-

währt für diese Maßnahmen Zuwendungen und trägt die Verfahrenskosten, ein „Etiketten-

schwindel“ hat daher zu unterbleiben. 

35. Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: Neue 

Stellen trotz fehlender Gebührengegenfinanzierung 

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz stellte in den 

Haushaltsplanentwurf 2014 Gebührenmehreinnahmen zur Gegenfinanzierung zusätz-

licher Stellen im Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ein. 

Spätestens zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen stand bereits fest, dass die dafür 

notwendigen Änderungen der Gebührenordnungen nicht rechtzeitig in Kraft gesetzt 

und damit die Mehreinnahmen nicht eingenommen werden konnten. 

Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit überschritt im Jahr 

2014 sein Budget entgegen der Vorgaben des Haushaltsplans um 3,06 Mio. €. Grund 

waren u. a. die Stellenneubesetzungen. Das Landesamt verstieß damit gegen gelten-

des Haushaltsrecht. 

Der LRH sieht die Refinanzierung dieser als auch weiterer Stellen für die Jahre 2015 

und 2016 nicht als gesichert an. 

Die Landesregierung beschloss im Jahr 2013 die personelle, finanzielle und rechtliche Stärkung 

des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.180 Nach diesem Beschluss 

sollte „diese Finanzierung des Personalmehrbedarfs … haushaltsneutral durch flankierende Än-

derungen der Gebührengrundlagen, u. a. durch die Einführung einer obligatorischen und kos-

tendeckenden Gebühr für Regelkontrollen (einschließlich Probenahme) im Bereich Futtermittel, 

erfolgen“. 

                                                

180 Vgl. auch Jahresbericht 2014, S. 153 (Drs. 17/1570). 
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Haushaltsplanaufstellung 

Mit dem Haushaltsplan 2014 wurde das Beschäftigungsvolumen des Landesamts um 65,5 Voll-

zeiteinheiten erhöht. 

Die zur Gegenfinanzierung dieser zusätzlichen Stellen zu erarbeitende Gebührenordnung sollte 

Anfang 2014 in Kraft gesetzt werden, damit die Mehreinnahmen realisiert werden konnten. Ihre 

Erarbeitung im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verzögerte 

sich jedoch. Die nötige Verbandsanhörung begann erst am 27.11.2013. Damit war dem Ministe-

rium bereits während der parlamentarischen Beratungen für den Haushaltsplan 2014 bekannt, 

dass das Ziel, zeitgerecht eine neue Rechtsgrundlage für die Gebühren zu schaffen, nicht mehr 

zu erreichen war. Trotzdem wies die Landesregierung sowohl im Haushaltsplanentwurf 2014, 

dessen Beratung im Landtag am 02.10.2013 begann, als auch in dem am 16.12.2013 beschlos-

senen Haushaltsplan 2014 die vollständige Gegenfinanzierung des zusätzlich veranschlagten 

Personalbedarfs aus: „Rund 3,1 Mio. EUR Mehreinnahmen insbesondere durch die Einführung 

einer obligatorischen Gebührenpflicht auch für Regelkontrollen. Die kalkulierten Mehreinnah-

men dienen der Gegenfinanzierung des zusätzlich veranschlagten Personal-/Sachmittelmehr-

bedarfs für den Ausbau des Kontrollsystems für alle Kontrolltätigkeiten gemäß VO (EG) 

Nr. 882/2004.“181 

Nach Verwaltungsvorschrift Nr. 1.1 zu § 11 LHO dürfen nur diejenigen Einnahmen veranschlagt 

werden, die im Haushaltsjahr voraussichtlich kassenwirksam werden. Das Ministerium ver-

säumte es, den Landtag während der Haushaltsberatungen über die nicht zu erzielenden Mehr-

einnahmen zu unterrichten, obwohl diese nicht in der vollständigen Höhe kassenwirksam wer-

den konnten. 

Durch Haushaltsvermerk war jedoch sichergestellt, dass im Haushaltsvollzug Mindereinnahmen 

durch Minderausgaben ausgeglichen werden müssen. 

Haushaltsvollzug 

Das Landesamt stellte im Jahr 2014 auf der Basis der bewilligten Stellen in Abstimmung mit 

dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz neue Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit insgesamt 60 Vollzeiteinheiten ein. 

                                                

181 Anlage 1 zum Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014 vom 16.12.2013,  
Nds. GVBl. 2013, S. 323, Einzelplan 09, Kapitel 09 41, S. 149, Erläuterung zu Titel 111 10. 
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Das Finanzministerium und das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz erließen erst im April 2014 die Verordnung zu Änderungen zur Allgemeinen Gebühren-

ordnung182, nach der das Landesamt in der Futtermittelkontrolle höhere Gebühren vereinnah-

men konnte. Die Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes 

und des Veterinärwesens trat noch später im Dezember 2014 in Kraft.183 Selbst zu diesem spä-

ten Zeitpunkt konnte das Landesamt noch nicht für sämtliche vorgesehenen Aufgaben gebüh-

renpflichtige Amtshandlungen vornehmen. 

Wegen der fehlenden Gebührenregelungen mussten das Ministerium und das Landesamt zum 

Zeitpunkt der Stellenbesetzungen bereits mit Mindereinnahmen rechnen. Diese hätten nach 

dem Haushaltsvermerk Nr. 6 für das Kapitel zu entsprechenden Minderausgaben führen müs-

sen. Diese Minderausgaben wurden nicht erwirtschaftet. Im Gegenteil: Das Landesamt nahm 

die zu Mehrausgaben führenden Stellenbesetzungen vor. 

Deshalb beantragte das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit 

Schreiben vom 02.12.2014 die Einwilligung des Finanzministeriums zu einer überplanmäßigen 

Ausgabe im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 3,06 Mio. €. Zur Begründung verwies es u. a. auf 

Mindereinnahmen bei den von der Stärkung betroffenen Bereichen der Lebensmittelkontrolle 

und Futtermittelkontrolle. Allein die Mindereinnahmen aufgrund des verspäteten Inkrafttretens 

von Gebührentatbeständen beliefen sich auf 1,65 Mio. €. Das Finanzministerium willigte in die 

überplanmäßige Ausgabe ohne Einsparung ein. In seiner Einwilligung ging das Finanzministe-

rium 

„davon aus, dass dies ein Einzelfall bleibt. Es wird erwartet, dass die Einnahmeerwar-
tungen ab dem Haushaltsjahr 2015 tatsächlich entsprechend der Ansätze erfüllt wer-
den und die Bewirtschaftung der Ausgaben so erfolgt, dass insgesamt kein Budgetde-
fizit mehr auftritt. 

Unter dieser Bedingung ist insbesondere von einer Fortführung des Stärkungskonzep-
tes (Stufe 3) im Haushaltsjahr 2016 dringend abzuraten.“ 

Das Landesamt verstieß damit - wie in den Vorjahren - gegen geltendes Haushaltsrecht184. Das 

Landesamt besetzte die Stellen, ohne dass es die für eine Gegenfinanzierung vorgesehenen 

Einnahmen bzw. Minderausgaben an anderer Stelle realisierte. 

                                                

182 Nds. GVBl. 2014, S. 96. 
183 Gebührenordnung vom 29.11.2014, in Kraft getreten mit Wirkung vom 03.12.2014, Nds. GVBl. S. 318. 
184 Jahresbericht 2014, S. 151 ff. (Drs. 17/1570). 
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Der LRH erwartet, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

und das Landesamt das Haushaltsrecht einhalten und dafür Sorge tragen, dass weitere Stellen-

besetzungen im Zuge des Stärkungskonzepts unterbleiben, solange deren vollständige Refi-

nanzierung nicht abgesichert ist. 

Stellungnahme des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verweist in seiner Stel-

lungnahme darauf, zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung im März 2013 habe eine nachvoll-

ziehbare und belastbare Zeitplanung für die Inkraftsetzung der neuen Gebührengrundlagen vor-

gelegen. Im Zuge der parlamentarischen Beratung habe es immer wieder darauf hingewiesen, 

dass es sich um Einnahmeprognosen handele, deren Genauigkeit u. a. vom Fortgang der 

Rechtssetzung abhing. 

Bewertung des LRH 

Unabhängig des zu Beginn des Haushaltsaufstellungsverfahrens bestehenden Zeitplans für die 

Inkraftsetzung der neuen Gebührengrundlagen hat das Ministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz im weiteren Verlauf bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2014 

keine Korrektur der Einnahmeerwartung, z. B. über die technische Liste, herbeigeführt. Der 

LRH bleibt bei seinen Bewertungen und verweist auf die Empfehlungen zum Beitrag „Geschei-

terte Refinanzierung von Stellen in der Gewerbeaufsichtsverwaltung“.185 

  

                                                

185 Nr. 40 dieses Abschnitts. 
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Allgemeine Finanzverwaltung 

36. Abschlussprüfungen bei Landesbeteiligungen - fehlende Chancenverwertung 

Die Landesvertreter in Aufsichtsorganen haben die geänderten rechtlichen Vorgaben 

beim Beauftragen und Begleiten der Abschlussprüfung noch nicht vollständig umge-

setzt. Weil sie zudem die Abschlussprüfungsberichte nicht intensiv genug prüften, fie-

len ihnen Mängel in den Unternehmen nicht auf und sie forderten für die Unternehmen 

wichtige Verbesserungen nicht ein. 

Die Anforderungen an die Aufsichtsräte von Unternehmen sind in den letzten Jahren deutlich 

gestiegen. Das wesentliche Instrument, das sie bei ihrer Aufgabe der Überwachung der Ge-

schäftsführung unterstützt, ist die gesetzliche Abschlussprüfung. Diese informiert die Adressa-

ten des Jahresabschlusses darüber, ob der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresab-

schluss sowie der Lagebericht den maßgebenden Vorschriften entsprechen. Bei Beteiligungen 

der öffentlichen Hand prüft der Abschlussprüfer zugleich - sofern entsprechend vorgesehen - 

die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.186 

Das zum 01.05.1998 in Kraft getretene Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unterneh-

mensbereich (KonTraG) bestimmt u. a., dass der Aufsichtsrat anstelle bisher des Vorstands 

bzw. der Geschäftsführung den Abschlussprüfer mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauf-

tragt. Dadurch soll der Eindruck einer zu großen Nähe zwischen Prüfer und Geschäftsführung 

vermieden, die Hilfsfunktion des Prüfers für das Aufsichtsorgan bei der Bewältigung seiner Kon-

trolltätigkeit und die Unabhängigkeit des Prüfers vom Management unterstrichen werden.187 

Der LRH prüfte im Jahr 2013 die Ausschreibung von Abschlussprüfungen und den Umfang der 

Abschlussprüfungsberichte bei fünf Beteiligungsunternehmen des Landes mit Bilanzsummen 

zwischen 100 Mio. € und 900 Mio. € und Umsätzen zwischen 45 Mio. € und 150 Mio. €.  

Auswahl der Abschlussprüfer 

Bei allen geprüften Unternehmen stellten die Geschäftsführungen - und nicht der Auftraggeber 

Aufsichtsrat - Kriterien für die Auswahl der anzuschreibenden Wirtschaftsprüfungsunternehmen 

auf, formulierten die Anforderungen an die Abschlussprüfung und führten mit den Wirtschafts-

prüfungsunternehmen bei Bedarf Vorgespräche. Ausschlaggebend für den darauf folgenden 

Auswahlvorschlag der Geschäftsführung war überwiegend der günstigste Angebotspreis. In die-

sen Fällen enthielten die Angebote weder kalkulierte Prüfungsstunden noch den Zeitaufwand 

                                                

186  § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz. 
187  BT-Drs. 13/9712 vom 28.01.1998: Zu Nr. 10 - § 111 Abs. 2 Aktiengesetz. 



134 

des jeweils eingesetzten Personals nach Qualifikation. Damit konnten Anteilseigner und Auf-

sichtsorgane nicht einschätzen, ob die Abschlussprüfung mit der erforderlichen Intensität durch-

geführt wird. 

Prüfungsschwerpunkte 

Die Abschlussprüfer planen die Prüfung eigenverantwortlich, erstellen das Prüfungsprogramm 

und legen Prüfungsschwerpunkte fest. Dabei haben sie die ergänzenden Vorstellungen der Auf-

sichtsorgane zu berücksichtigen. Bei allen geprüften Beteiligungen hatten die Aufsichtsorgane 

allerdings keine eigenen Prüfungsschwerpunkte formuliert. In einem Fall ist auch nicht aufgefal-

len, dass der Abschlussprüfer den selbst gewählten Prüfungsschwerpunkt nicht umfänglich ge-

prüft hat.  

Honorarvereinbarung 

Obwohl der Vorsitzende des Aufsichtsorgans den Prüfungsauftrag erteilte, wandten sich die Ab-

schlussprüfer bei Prüfungserschwernissen, die einen erhöhten Zeitaufwand und damit eine Ho-

noraranpassung erforderlich machten, an die Geschäftsführung. Diese beglich regelmäßig auch 

die Honorarrechnung, ohne dass der eigentliche Auftraggeber hiervon unterrichtet wurde. Er 

erfuhr damit nicht, dass sich die Prüfungsentgelte durch Mängel und Versäumnisse des Beteili-

gungsunternehmens erhöhten.  

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 

Der LRH wertete die Antworten zu den 16 Fragenkreisen aus und stellte auch anhand einer 

weiteren Prüfung bei einem der fünf Unternehmen fest, dass die Abschlussprüfer Mängel nicht 

konkret beschrieben, sondern stattdessen ausweichend oder gar nicht antworteten. So hatten 

vier der fünf betrachteten Unternehmen keine den Bedürfnissen des Unternehmens entspre-

chende interne Revision und planten Investitionen nicht angemessen. Bei drei Unternehmen 

fehlten teilweise Antworten der Abschlussprüfer zum Organisationsaufbau, zum Mahnwesen 

und bei der Überwachung von Investitionen. Zwei Unternehmen verfügten nicht über ein funkti-

onierendes Finanzmanagement und ein angemessenes Controlling. Eine vollständige und zeit-

nahe Fakturierung war nicht sichergestellt.  

Diese Mängel thematisierten die Aufsichtsorgane nach der Durchsicht der Abschlussprüfungs-

berichte nicht und unterließen es infolgedessen auch, bei der Geschäftsführung die erforderli-

chen Verbesserungen einzufordern. Dies führte bei einem Unternehmen dazu, dass dem Auf-

sichtsorgan die drastisch verschlechterte wirtschaftliche Lage erst sehr spät bekannt wurde. Die 

daraufhin beauftragten Berater stellten neben den wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch zahlrei-

che Organisationsmängel deutlich dar. Dies hätte mit einer intensiveren Prüfung der Abschluss-

prüfungsberichte und dem Einfordern von Verbesserungen verhindert werden können. Damit 
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haben die Landesvertreter in den Aufsichtsorganen versäumt, die Hilfsfunktion des Abschluss-

prüfers für die Aufgabe der Überwachung der Geschäftsführung effizient zu nutzen.  

Würdigung 

Die vom Land entsandten Mitglieder in den Aufsichtsorganen der Beteiligungsunternehmen ha-

ben die sich aus dem KonTraG ergebenden Chancen und die sich durch die erweiterte Ab-

schlussprüfung bietende Unterstützung nur unzureichend genutzt. Sie setzten nur zwingend er-

forderliche Anpassungen zur Unterzeichnung des Auftrags für den Abschlussprüfer und dessen 

Teilnahme an der sogenannten Bilanzsitzung des Aufsichtsrats um. 

Der LRH empfiehlt, dass die Aufsichtsorgane  

• sich rechtzeitig über die erforderliche Qualifikation sowie den Zeiteinsatz des Abschlussprü-

fers verständigen,  

• mit dem Abschlussprüfer Prüfungsplan, Prüfungsansatz und Prüfungsschwerpunkte bespre-

chen sowie eigene Vorstellungen hierzu einzubringen,  

• im Prüfungsverlauf mit dem Abschlussprüfer Honoraranpassungen erörtern,  

• die Abschlussprüfungsberichte vor der Bilanzsitzung auswerten und  

• fehlenden oder unzureichenden Antworten nachgehen und erforderliche Verbesserungen 

einfordern. 

Das Finanzministerium stimmt der Auffassung des LRH in wesentlichen Bereichen zu. Es weist 

darauf hin, dass der Vertreter des Mehrheitsgesellschafters schon bisher z. B. regelmäßig den 

Auswahlprozess begleitet und nach Möglichkeit auf eine aussagekräftige Berichterstattung der 

Abschlussprüfer hinwirkt. Es wird auf die Beseitigung der vom Aufsichtsorgan festgestellten Un-

zulänglichkeiten in den Abschlussprüfungsberichten achten sowie sich künftig verstärkt für die 

Festlegung bestimmter Auswahlfaktoren, die Benennung von Prüfungsschwerpunkten und die 

Einbeziehung des Aufsichtsorgans in Honorarnachverhandlungen einsetzen. Hierzu hat das Fi-

nanzministerium im Dezember 2014 „Beteiligungshinweise des Landes Niedersachsen“ veröf-

fentlicht. Darin weist es darauf hin, dass das Aufsichtsorgan für die Auswahl des Abschlussprü-

fers Auswahlkriterien aufstellen und Prüfungsschwerpunkte setzen sollte. 

Der LRH begrüßt diese Maßnahmen. Er regt an zu prüfen, wie die sich aus den Abschlussprü-

fungen ergebenden Möglichkeiten noch besser genutzt werden können und wie das Land bei 

der Wahrnehmung seiner Gesellschafterrechte gegenüber den Aufsichtsorganen die Beachtung 

der gesetzlichen Sorgfaltspflichten durch diese Organe unterstützen kann. 
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Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 

37. Personalbemessung in der Gewerbeaufsichtsverwaltung 

Die Gewerbeaufsichtsverwaltung erhielt in den Jahren 2007 bis 2010 für einen erhöh-

ten Aufwand bei der Überwachung des Fahrpersonalrechts zusätzlich 54 Stellen dau-

erhaft zugewiesen, die sie in diesem Umfang hierfür nicht benötigte. Die Stellen insge-

samt verursachten im Jahr 2013 zusätzliche Bruttopersonalkosten von rd. 2,76 Mio. €. 

Der LRH vertritt die Auffassung, dass die nicht benötigten Stellen zurückzugeben und 

der Personalbedarf neu zu ermitteln ist. 

Die Gewerbeaufsichtsämter haben u. a. die Arbeitszeiten des Fahrpersonals zu überwachen. 

Die Gewerbeaufsichtsverwaltung hatte bis zum Jahr 2007 mindestens 1 % der Fahrertage zu 

kontrollieren. Diesen Prozentsatz erhöhte die EU ab dem 01.01.2008 auf 2 % und ab dem 

01.01.2010 auf 3 %. 

Die Gewerbeaufsichtsverwaltung führte im Jahr 2008 eine Geschäftsprozessanalyse durch. Im 

Hinblick auf die gestiegene Kontrollquote diente diese auch dazu, den künftigen Stellenbedarf 

zu berechnen und den Bedarf zu begründen. 

Der Haushaltsgesetzgeber bewilligte daraufhin im Fahrpersonalrecht insgesamt 54 zusätzliche 

Stellen. Der Bestand von 36 Stellen im Jahr 2006 vergrößerte sich dadurch bis zum Jahr 2010 

auf 90. 

Der LRH stellte fest, dass der tatsächliche Personaleinsatz in den Ämtern deutlich geringer war. 

Mit etwa 70 Vollzeiteinheiten war der Einsatz im Jahr 2011 am höchsten. Im Jahr 2013 waren 

nur noch 60 Vollzeiteinheiten mit dem Vollzug des Fahrpersonalrechts befasst. Der Umfang der 

juristischen Unterstützung in diesem Bereich betrug nach Feststellung des LRH im Jahr 2013 

nur ca. 0,5 Vollzeiteinheiten, obwohl hierfür zwei Stellen vorgesehen waren. 

Dennoch erfüllte die Gewerbeaufsichtsverwaltung in diesem Jahr die vorgeschriebene Überwa-

chungsquote nach eigener vorläufiger Einschätzung zu 98 %. Der LRH führt dies auf die weit 

fortgeschrittene Digitalisierung der Daten, die zurückgegangene Zahl der Anzeigen aus Stra-

ßenkontrollen und eine effizientere Aufgabenerledigung zurück. 

Das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz passte den Stellenbedarf, den es in der 

Geschäftsprozessanalyse berechnet hatte, trotz des geringeren tatsächlichen Bedarfs in den 

Folgejahren nicht an. Das Ministerium wies den Gewerbeaufsichtsämtern seit dem Jahr 2010 

unverändert 85 Stellen zu. 
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Als Ergebnis stellte der LRH fest, dass die Gewerbeaufsichtsverwaltung im Jahr 2013 etwa 

30 Stellen (einschließlich 1,5 Stellen für Juristen), die sie zusätzlich für die Überwachungsauf-

gaben nach dem Fahrpersonalrecht erhalten hatte, für diesen Zweck nicht einsetzte. 

Der LRH hält es für geboten, die nicht benötigten Stellen mit kurzfristigen Haushaltsvermerken 

als künftig wegfallend zu kennzeichnen und den Personalbedarf unter Berücksichtigung der 

Empfehlungen des LRH neu zu ermitteln. 

Stellungnahme des Ministeriums  

Das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz wies in seiner Stellungnahme darauf hin, 

dass mit dem Haushalt 2011 bereits fünf von den 30 nicht für Überprüfungen nach dem Fahr-

personalrecht eingesetzten Stellen zur Einsparung vorgesehen wurden. Zudem habe die durch-

schnittliche Überwachungsquote in den Jahren 2011 bis 2013 bei eingesetzten 65 Stellen bei 

lediglich 93 % gelegen. Die in diesem Zusammenhang vom LRH durchgeführte isolierte Be-

trachtung des Jahres 2013 sei nicht gerechtfertigt. 

Dass die Gewerbeaufsichtsverwaltung die vorgeschriebene Überwachungsquote nicht zu 

100 % erreichte, obwohl ausreichend Personal zur Verfügung stand, hat die Gewerbeaufsichts-

verwaltung zu vertreten. Das Jahr 2013 betrachtete der LRH, weil es das aktuellste Jahr war, 

für das ein Jahresergebnis vorlag. 

38. Gebühreneinnahmen der Gewerbeaufsichtsverwaltung 

Die Gebühreneinnahmen der staatlichen Gewerbeaufsichtsverwaltung sind nicht kos-

tendeckend, weil 

- fehlende und unzureichende Rechtsgrundlagen die Gebührenerhebung 

verhindern, 

- vorhandene Rechtsgrundlagen nicht ausgeschöpft werden, 

- die Gewerbeaufsichtsämter Gebühren nicht einheitlich erheben und 

- für diverse Aufgabenbereiche der Gewerbeaufsichtsverwaltung keine Gebühren 

erhoben werden. 

Der LRH erwartet, dass die Kosten der Gewerbeaufsichtsverwaltung verursacherge-

recht und landeseinheitlich stärker durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden. 

Die Gewerbeaufsichtsämter erteilen Unternehmens- und Werkstattkarten für den Be-

trieb von digitalen Kontrollgeräten. Es gelang der Gewerbeaufsichtsverwaltung nicht, 
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diese Aufgabe kostendeckend zu erfüllen. Der LRH regt an, diese Aufgabe in Nieder-

sachsen ebenfalls an Dritte zu übertragen. 

Nach der Koalitionsvereinbarung 2013 bis 2018 sollen eigene Möglichkeiten des Landes zur 

Verbesserung der Einnahmen im Gebühren- und Abgabenbereich genutzt werden. 188 Das Fi-

nanzministerium bat im März 2013 die Ministerien, alle gebührenrechtlichen Regelungen des 

Landes zu überprüfen und Anpassungsbedarf zu identifizieren, der einer Verbesserung des 

Kostendeckungsgrads dient. Der Landtag forderte die Landesregierung am 26.09.2013 auf, die 

eigenen Möglichkeiten des Landes zur Verbesserung der Einnahmen im Gebührenbereich zu 

nutzen.189 

Das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz erstellte daraufhin für die Gewerbeauf-

sichtsverwaltung Vorschläge zur Änderung von Gebührentatbeständen. 

Bei seiner Prüfung der staatlichen Gewerbeaufsichtsverwaltung stellte der LRH für den Bereich 

der Gebühreneinnahmen fest, dass weitere Maßnahmen geboten sind, um die Einnahmen zu 

verbessern und sprach dazu folgende Empfehlungen aus: 

Gebührenerhebung für die Betriebskontrollen beim Fahrpersonal 

Derartige Überwachungsmaßnahmen der Gewerbeaufsichtsverwaltung sind grundsätzlich kos-

tenpflichtig.190 Das bedeutet, dass die Gewerbeaufsichtsämter für die nach dem Risikoeinstu-

fungssystem durchgeführten Betriebskontrollen Gebühren zu erheben hatten, sofern sie bei den 

Kontrollen Verstöße ermittelten. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

erläuterte die Rechtslage entsprechend in seinem Erlass vom 15.09.2006. 

Wie der LRH feststellte, setzten die Gewerbeaufsichtsämter in den Jahren 2010 bis 2012 nur 

Kosten von insgesamt 10.078 € fest. Sieben Ämter erhoben in dem vom LRH betrachteten Zeit-

raum von 2010 bis 2012 überhaupt keine Kosten für ihre Betriebskontrollen, obwohl sie fast 

ausnahmslos Verstöße bei ihrer Aufsichtstätigkeit feststellten. Nur ein Gewerbeaufsichtsamt er-

hob für Betriebskontrollen Gebühren, wie es der Erlass vorsah. 

                                                

188 Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) Landesverband Niedersachsen 
und Bündnis 90/Die Grünen Landesverband Niedersachsen für die 17. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages 
2013 bis 2018, S. 22. 

189  Drs. 17/622, Nr. 9. 
190 Rechtsgrundlage ist § 4 Abs. 5 Satz 4 des Gesetzes über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. S. 640), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2013 
(BGBl. S. 1558). 
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Der Verwaltungsaufwand, der durch die notwendigen Betriebskontrollen entsteht, ist von dem 

zu tragen, der zu der Amtshandlung Anlass gegeben hat.191 Dass die Gewerbeaufsichtsverwal-

tung die Gebühren nicht festsetzte, ist ein Verstoß gegen das Gebot zur Erhebung von Einnah-

men (§ 34 Abs. 1 LHO). 

Unternehmens- und Werkstattkarten 

Die Gewerbeaufsichtsämter haben u. a. die Lenkzeiten von Personen, die Fahrtätigkeiten im 

Bereich des Straßentransports ausüben, zu überwachen. Die dafür erforderlichen Fahrer-, Un-

ternehmens- und Werkstattkarten erteilt in Niedersachsen die Gewerbeaufsichtsverwaltung seit 

dem Jahr 2006.192  

Der LRH untersuchte, ob die Gewerbeaufsichtsverwaltung für die Erteilung der Unternehmens- 

und Werkstattkarten kostendeckende Gebühren erhielt. Der LRH stellte fest, dass der Personal-

aufwand in den Jahren 2011 und 2012 erheblich größer war als die erzielten Gebühreneinnah-

men: 

Jahr Personaleinsatz Personalaufwand Gebühren Differenz 

2011 4,42 Vollzeiteinheiten 214.467 € 137.940 € 76.527 € 

2012 4,53 Vollzeiteinheiten 219.805 € 121.215 € 98.590 € 

Die Einnahmen reichten in beiden Jahren nicht aus, um die Kosten zu decken. Gebühren sind 

gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes nach dem Maß 

des Verwaltungsaufwands zu bemessen. Der LRH hält deshalb eine Erhöhung der Gebührens-

ätze für erforderlich. 

Alternativ prüfte der LRH die Möglichkeit einer Übertragung der Aufgabe auf private Dienstleis-

ter. Das Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen sieht vor, dass 

die Länder Dritte mit dieser Aufgabe betrauen können.193 Die Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen, 

Bayern und Baden-Württemberg übertrugen die Erteilung der Unternehmens- und Werkstattkar-

ten auf den TÜV und den DEKRA. In Sachsen-Anhalt ist die Gebühr zurzeit 4 € niedriger als in 

Niedersachsen. Bei einer Gebührenerhöhung würde sich der Unterschied zwischen den beiden 

benachbarten Bundesländern weiter vergrößern. 

                                                

191  §§ 1 und 5 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz in der Fassung vom 25.04.2007 (Nds. GVBl. S. 172), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 31.10.2013 (Nds. GVBl. S. 254).  

192  Nr. 4.3.1 der Anlage der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten des Arbeitsschutz-, Immissionsschutz-, 
Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechtsgebieten (ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz) 
vom 27.10.2009 (Nds. GVBl. S. 374), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07.02.2014 (Nds. GVBl. S. 60). 

193  § 4 a Satz 2 des Gesetzes über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen. 
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Beleihungen sind insbesondere dann vorzuziehen, wenn Beliehene Aufgaben effizienter als 

eine Behörde erledigen können. Vor diesem Hintergrund regt der LRH an, in Niedersachsen 

ebenfalls Dritte mit der Vergabe der Unternehmens- und Werkstattkarten zu beauftragen. 

Überwachung der Prüffristen nach der Betriebssicherheitsverordnung 

Von bestimmten technischen Anlagentypen gehen besondere Gefahren für Beschäftigte und 

die Allgemeinheit aus. Mögliche Schadensfälle wären z. B. explodierte Dampfkessel, Brände in 

Chemieanlagen und -lagern, Abstürze von Aufzügen oder Explosionen von Druckbehältern 

(z. B. Gastanks). 

Aus diesem Grund wurden Vorschriften für die Beschaffenheit, die Errichtung, die Montage und 

den Betrieb solcher Anlagen erlassen. Die Anlagen werden als „überwachungsbedürftige Anla-

gen“ bezeichnet. In den Vorschriften sind sicherheitstechnische Anforderungen an die Anlagen, 

Prüfanforderungen vor Inbetriebnahme sowie regelmäßig wiederkehrende Prüfungen festge-

legt. Die Gewerbeaufsichtsämter überwachen im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit, ob die Prüf-

fristen eingehalten und die Anlagen in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand be-

trieben werden. 

Die Gewerbeaufsichtsämter müssen u. a. die Überschreitung von Prüffristen verfolgen, die das 

Produktsicherheitsgesetz in Verbindung mit der Betriebssicherheitsverordnung vorsieht. Das 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat dies durch Erlass ergänzend gere-

gelt. Im Jahr 2012 setzte die Gewerbeaufsichtsverwaltung 5,37 Vollzeiteinheiten für diese Auf-

gabe ein. 

Die Gewerbeaufsichtsämter erhoben für die Überwachung der Prüffristen - mit Ausnahme von 

behördlichen Anordnungen - seit Juli 2013 keine Gebühren. Das Ministerium für Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung äußerte sich in Abstimmung mit dem Ministerium für Umwelt, Ener-

gie und Klimaschutz dahingehend, dass die Ermittlung unterlassener Prüfungen durch schriftli-

che Abfragen beim Betreiber keinen Gebührentatbestand darstellt. 

 Der LRH ist der Auffassung, dass sich eine Gebührenpflicht der Anlagenbetreiber gemäß §§ 1 

und 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz in Verbindung mit Nrn. 5.3.1.7 und 39 des 

Kostentarifs der Allgemeinen Gebührenordnung ergibt, wenn die Gewerbeaufsichtsämter nicht 

rechtzeitig durchgeführte Prüfungen kontrollieren und beanstanden. 

Der LRH empfiehlt, den Verwaltungsaufwand durch die Erhebung von Gebühren künftig verur-

sachergerecht zu decken. 
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Überwachung sonstiger Prüffristen 

Die Gewerbeaufsichtsämter überwachen die Prüffristen nach der Verordnung über Anlagen 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe.194 Sie haben zu kontrol-

lieren, ob die Betreiber prüfpflichtiger Anlagen ihre Prüfpflichten fristgerecht erfüllen. Sofern die 

Prüffristen überschritten waren, forderten die Gewerbeaufsichtsämter die Anlagenbetreiber bei 

fälligen Prüfungen durchgängig auf, die Anlage überprüfen zu lassen und den vereinbarten 

Prüftermin mitzuteilen. Für diese Überwachungsmaßnahme erhoben die Gewerbeaufsichtsäm-

ter bisher keine Gebühren.  

Der LRH ist auch hier der Auffassung, dass es sich um eine anlassbezogene Überwachungstä-

tigkeit handelt, die durch das säumige Verhalten der Anlagenbetreiber verursacht wurde. Ein 

Gebührentatbestand ist vorhanden. Nach Nr. 96.6 des Kostentarifs sind Maßnahmen der Ge-

wässeraufsicht nach Zeitaufwand abzurechnen. 

Der LRH empfiehlt der Gewerbeaufsichtsverwaltung, künftig Gebühren zu erheben. 

Überwachung der Mängelbeseitigung  

Wenn die zugelassenen Überwachungsstellen bzw. die Sachverständigen bei ihren Überprüfun-

gen Mängel feststellten, erhielten die Gewerbeaufsichtsämter hierüber eine Mitteilung. Die Äm-

ter schrieben die Betreiber der Anlagen an und wiesen auf die Mängel hin. Sie forderten, diese 

innerhalb einer Frist zu beheben, und baten um Übersendung eines Nachweises über die Män-

gelbeseitigung. Anschließend verfolgten sie den Eingang des Nachweises. Gebühren erhoben 

die Ämter für diese Tätigkeit bisher nicht. 

Der LRH ist der Auffassung, dass es sich bei der beschriebenen Überwachung der Mängelbe-

seitigung um eine Amtshandlung handelt, die die Betreiber der Anlagen veranlasst haben. 

Der LRH hält es für erforderlich, künftig auch für diese Überwachungsmaßnahmen Gebühren 

zu erheben. 

  

                                                

194  § 4 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts vom 10.03.2011 (Nds. GVBl. S. 70). 
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39. Verzicht auf die Anordnung der Rufbereitschaft in der Gewerbeaufsichtsverwaltung 

Die Gewerbeaufsichtsämter ordnen außerhalb der allgemeinen Dienstzeit Rufbereit-

schaften an. Hierfür entstehen jährlich Kosten in Höhe von rd. 175.000 €. 

Der LRH empfiehlt, die Beteiligung der Gewerbeaufsichtsverwaltung künftig über die 

Lage- und Führungszentralen und die Regionalleitstellen sicherzustellen und die An-

ordnung von Rufbereitschaften aufzuheben. 

Die Verwaltungsbehörden haben nach § 99 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentli-

che Sicherheit und Ordnung sicherzustellen, dass Aufgaben der Gefahrenabwehr auch außer-

halb der Dienstzeit wahrgenommen werden können. Alle Gewerbeaufsichtsämter teilten außer-

halb der allgemeinen Dienstzeit eine Rufbereitschaft ein. Eine umfassende landesweite Rege-

lung gab es hierfür nicht. 

Der LRH betrachtete die Rufbereitschaften der Ämter im Zeitraum von zweieinhalb Jahren. Sie 

verursachten vom 01.01.2011 bis 30.06.2013 Gesamtkosten von rd. 440.000 €. Die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Gewerbeaufsichtsämter hatten während der Rufbereitschaftszeiten 

landesweit insgesamt 74 Einsätze vor Ort. Ein Einsatz kostete somit durchschnittlich 

rd. 5.900 €. 

Die bisherigen Erfahrungen bei der angeordneten Rufbereitschaft zeigen, dass die Gewerbe-

aufsichtsverwaltung die Aufgaben der Gefahrenabwehr außerhalb der Dienstzeiten nur in Aus-

nahmefällen wahrzunehmen hatte. Die Polizei und/oder die Feuerwehr waren immer am Ort. 

Angesichts der geringen Zahl von Einsätzen und der hohen Kosten hält es der LRH nicht für ge-

rechtfertigt, die Rufbereitschaft in dieser Form aufrechtzuerhalten. Zwar hat die Gewerbeauf-

sichtsverwaltung ihre Erreichbarkeit grundsätzlich auch außerhalb der Dienstzeit sicherzustel-

len, dies kann aber auch auf andere Weise als durch die bisher praktizierte Rufbereitschaft ge-

schehen. 

Eine Rufbereitschaft wird beispielsweise bei Arzneimittelzwischenfällen, deren Folge eine akute 

gesundheitliche Gefährdung der Allgemeinheit oder bestimmter Personen sein kann, nicht mehr 

praktiziert. Für Zwischenfälle außerhalb der Dienstzeit steht dem Lagezentrum beim Ministe-

rium für Inneres und Sport eine Liste der verantwortlichen Personen der Gewerbeaufsichtsäm-

ter und des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zur Verfügung.195 

                                                

195  Maßnahmen bei Arzneimittelzwischenfällen, Runderlass des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
vom 24.06.2013 (Nds. MBl. S. 527). 
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Der LRH hält es daher für ausreichend, wenn die Lage- und Führungszentralen und die Regio-

nalleitstellen der Polizei künftig Telefonlisten der Gewerbeaufsichtsämter erhalten und für die 

Anrufe eine automatische Wählvorrichtung zur Verfügung steht. Die ausdrückliche Anordnung 

der Rufbereitschaft wäre auf diese Weise nicht mehr erforderlich. Dadurch würden jährlich 

2,8 Vollzeiteinheiten im Gegenwert von rd. 175.000 € freigesetzt. 

40. Gescheiterte Refinanzierung von Stellen in der Gewerbeaufsichtsverwaltung 

In den Haushaltsplänen der letzten Jahre wurden mehrfach neue Stellen für be-

stimmte Aufgaben ausgebracht. Sie sollten durch Mehreinnahmen (u. a. Gebühren) 

refinanziert werden.  

Der LRH stellte fest, dass 

• die Refinanzierung durch die im Haushalt dargestellten Mehreinnahmen nicht voll-

ständig erfolgte, weil die erforderlichen Rechtsänderungen (Gebührenordnungen) 

nicht rechtzeitig, nur ansatzweise oder nicht auskömmlich umgesetzt wurden, 

• eine Kontrolle der im Haushaltsplan festgelegten Refinanzierung nicht stattfand. 

Der LRH wertet dies als Verstoß gegen die Grundsätze der Haushaltswahrheit 

und -klarheit. 

Fahrpersonalrecht 

Die Gewerbeaufsichtsämter haben u. a. die Arbeitszeiten des Fahrpersonals zu überwachen. 

Die Gewerbeaufsichtsverwaltung hatte bis zum Jahr 2007 mindestens 1 % der Fahrertage zu 

kontrollieren. Diesen Prozentsatz erhöhte die EU ab dem 01.01.2008 auf 2 % und ab dem 

01.01.2010 auf 3 %. 

Die Gewerbeaufsichtsverwaltung führte eine Geschäftsprozessanalyse mit einer Personalbe-

darfsschätzung durch und beantragte eine entsprechende Stellenzuweisung. 

Der Haushaltsgesetzgeber bewilligte daraufhin im Produktbereich Fahrpersonalrecht insgesamt 

54 zusätzliche Stellen. 

Die Erläuterungen zu den Stellenplänen der Haushaltsjahre 2007, 2008 und 2010 sagten aus, 

dass die neuen Stellen durch Gebühreneinnahmen oder Mehreinnahmen bei den Geldbußen 

refinanziert werden. 
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Die 54 Stellen verursachten im Jahr 2013 entsprechend der verschiedenen Besoldungsgruppen 

zusätzliche Bruttopersonalkosten196 von rd. 2,76 Mio. €. 

Die Gewerbeaufsichtsverwaltung konnte in den Jahren ab 2006 im Fahrpersonalrecht folgende 

Einnahmen197 erzielen: 

Haushalts-
jahr 

Buß- und 
Verwarngelder 

Gebühren 
Unternehmens- und 

Werkstattkarten 
Gesamt 

2006 2.629.221 € 139.761 € 2.768.982 € 

2007 2.036.920 € 123.089 € 2.160.009 € 

2008 3.084.184 € 95.924 € 3.180.108 € 

2009 2.988.368 € 78.445 € 3.066.813 € 

2010 3.598.439 € 84.229 € 3.682.668 € 

2011 3.649.279 € 137.940 € 3.787.219 € 

2012 2.296.322 € 121.215 € 2.417.537 € 

2013 1.736.322 € 106.223 € 1.842.545 € 

Das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz errechnete für das im Jahr 2013 tatsäch-

lich eingesetzte Personal einen Kostendeckungsgrad von 57,66 %. 

Die Gewerbeaufsichtsverwaltung erreichte die Refinanzierung der neuen Stellen nicht. Zwar 

konnten die Gewerbeaufsichtsämter die Einnahmen bei den Buß- und Verwarngeldern gegen-

über dem Stand vom Jahr 2006 zunächst steigern. Die zusätzlichen Einnahmen reichten aber 

zu keiner Zeit aus, um die Bruttopersonalkosten für die neu geschaffenen Stellen zu refinanzie-

ren. In den Jahren 2012 und 2013 waren die Einnahmen sogar geringer als in den Jahren, als 

noch keine der neuen Stellen zur Verfügung standen. Der erhebliche Einbruch bei den Bußgel-

dern in den Jahren 2012 und 2013 ist in Teilen auf eine geänderte Rechtsprechung zurückzu-

führen. 

Eine zusätzliche Personalzuweisung in der geschilderten Größenordnung stellt nach Auffas-

sung des LRH eine Maßnahme von finanzieller Bedeutung dar. Für solche Maßnahmen sind 

nach § 7 Abs. 2 LHO angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. Diese 

sind als Planungsinstrument sowie als begleitende und abschließende Erfolgskontrolle einzu-

setzen.198 

                                                

196  Tabellen der standardisierten Personalkostensätze für die Durchführung von Gesetzesfolgenabschätzungen, der Durch-
schnittssätze für die Veranschlagung der Personalausgaben sowie der Durchschnittssätze für die Berechnung der 
haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen der Altersteilzeit für 2013, Runderlass des Finanzministeriums vom 11.06.2013 
(Nds. MBl. S. 453). 

197  Quelle: LoHN in der Gewerbeaufsichtsverwaltung. 
198 VV Nr. 2.2 und Nr. 2.3.1 zu § 7 LHO. 
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Marktüberwachung nach dem Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchs-

relevanter Produkte 

Der LRH stellte ein weiteres Beispiel für eine verfehlte Refinanzierung in der Gewerbeaufsichts-

verwaltung fest. Für die Wahrnehmung von neuen Aufgaben im Rahmen der Marktüberwa-

chung aufgrund des Gesetzes über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevan-

ter Produkte erhielt die Gewerbeaufsichtsverwaltung im Jahr 2009 zusätzlich vier A 12-Stellen 

und das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz eine A 14-Stelle. 

Die Erläuterungen zum Stellenplan des Kapitels 15 06 sahen die Refinanzierung von zwei Stel-

len der Besoldungsgruppe A 12 durch Gebühreneinnahmen vor. 

In der 20. Sitzung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen am 30.10.2008, in der der Ent-

wurf des Stellenplans beraten wurde, bat der LRH um einen Erfahrungsbericht des Ministeri-

ums. Dieser sollte zur Jahresmitte 2010 Auskunft darüber geben, ob die Refinanzierung durch 

Gebühreneinnahmen gelungen sei. 

Im Juli 2010 teilte das Ministerium mit, dass sich der Stellenbedarf bestätigt habe, die Stellen 

erst verspätet hätten besetzt werden können und die neuen Gebührentatbestände erst zum 

Ende des Jahres 2009 in Kraft getreten seien. Zur Höhe der Gebühren könne keine Aussage 

getroffen werden.  

Im August 2012 teilte es dem LRH mit, dass im Haushaltsjahr 2011 noch keine Gebühren für 

Amtshandlungen nach dem Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsre-

levanter Produkte erhoben wurden. 

Im Juni 2013 berichtete es, dass die Gewerbeaufsichtsämter im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 

120 Überwachungsmaßnahmen durchgeführt und Gebühren in Höhe von 260 € eingenommen 

hätten. 

Mit Schreiben vom 25.04.2014 teilte das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz mit, 

dass bei 55 Prüfungen im Jahr 2013 Einnahmen von rd. 5.300 € erzielt wurden. 

Im Jahr 2013 betrugen die Personalkosten für zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 12  

134.538 €.199 

                                                

199  Siehe Fußnote 208. 
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Nach nunmehr vier Jahren stellt der LRH fest: Die Gewerbeaufsichtsverwaltung konnte die vor-

gesehene Refinanzierung der beiden A 12-Stellen bisher in keinem Jahr auch nur annähernd 

realisieren. 

Empfehlungen 

Der LRH ist grundsätzlich der Auffassung, dass bei der Übernahme neuer Aufgaben oder der 

Schaffung zusätzlicher Stellen für vorhandene Aufgaben das zuständige Ressort sorgfältig un-

tersuchen und nachvollziehbar belegen muss, ob die Aufgabe mit dem vorhandenen Personal 

kostenneutral wahrgenommen werden kann. Eine im Stellenplan ausgebrachte Refinanzierung 

zusätzlicher Stellen ist durch haushaltsrechtliche Maßnahmen, evtl. begleitende Rechtsetzung, 

z. B. hinsichtlich anzupassender Gebührentatbestände, und durch eine Erfolgskontrolle sicher-

zustellen. 

Der LRH hält daher künftig folgendes Vorgehen für die gesamte Verwaltung grundsätzlich für 

geboten: 

• Wenn neue Stellen durch zusätzliche Einnahmen refinanziert werden sollen, muss das be-

antragende Ministerium dies zunächst mit einer zuverlässigen Berechnung bzw. qualifizier-

ten Schätzung der erwarteten Einnahmen nachweisen. 

• Werden die Stellen neu geschaffen, ist die beabsichtigte Refinanzierung im Sinne der Haus-

haltsklarheit durch Erläuterungen im Haushaltsplan deutlich zu machen. 

• Die Landesregierung sollte dafür Sorge tragen, dass für die Refinanzierung zusätzlicher 

Stellen notwendige Rechtsänderungen, z. B. Anpassung von Gebührentatbeständen, spä-

testens mit dem betreffenden Haushalt in Kraft treten. 

• Nach einem angemessenen Zeitraum hat das Ministerium zu überprüfen und zu belegen, 

dass die Refinanzierung der Stellen gelungen ist. Über das Ergebnis ist der LRH zu unter-

richten. 

 

Hildesheim, 21.04.2015 Niedersächsischer 
 Landesrechnungshof 

 

H ö p t n e r M ü l l e r P a l m 

B a r d e l l e V o l l m e r 
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